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1 Zusammenfassung und Kernbotschaften 

Der Klimawandel schreitet weiter voran. Seine Auswirkungen auf Menschen, Ökosysteme und Infrastruktur 

sind spür- und beobachtbar. Immer stärker rückt neben der Staatsaufgabe Klimaschutz jene der Klimaanpas-

sung in den Fokus. Es müssen Maßnahmen und Strategien entwickelt werden, um mit bereits nicht mehr 

vermeidbaren klimatischen Veränderungen und drohenden weiteren Klimarisiken umzugehen. Die Klimapo-

litik steht folglich auf drei komplementären Säulen: dem Klimaschutz bzw. der Emissionsvermeidung, der 

Klimaanpassung sowie der CO2-Entnahme aus der Atmosphäre (Carbon Dioxide Removal, CDR). In diesem 

Politikpapier widmet sich die WPKS der Klimaanpassung, insbesondere der Planung, Koordination und Finan-

zierung von Anpassungsmaßnahmen. Sie sollen Deutschland besser auf zukünftige klimatische Veränderun-

gen und deren Folgen vorbereiten und so die Klimaresilienz des Landes stärken. Die WPKS stellt in diesem 

Politikpapier zudem Verknüpfungen zur CO2-Entnahme als zweitem, aber grundlegend verschiedenen Ansatz 

des Risiko-Managements her: Hier bestehen Wechselwirkungen zur Anpassung, die bislang kaum vertieft 

diskutiert wurden. 

1.1 Planung und Koordination von Klimaanpassung  

Klimaanpassung ist nicht nur eine politische Aufgabe, sondern auch eine aus grundrechtlichen Schutzpflich-

ten resultierende Verantwortung aller staatlichen Ebenen. Dabei besteht zwar ein weiter Gestaltungsspiel-

raum staatlicher Stellen. Die gewählten Maßnahmen dürfen aber nicht völlig unzureichend sein 

(Untermaßverbot).  

Ein zentraler Schritt zur Umsetzung dieses Schutzauftrags ist der Erlass des Klimaanpassungsgesetzes (KAnG), 

das seit dem 1.1.2024 in Kraft ist. Es verpflichtet ebenenübergreifend den Bund, die Länder und lokale Stellen 

– typischerweise die Kommunen – zur Erarbeitung von Klimarisikoanalysen und Klimaanpassungsstrategien 

bzw. Klimaanpassungskonzepten. Jedoch bleiben sowohl das KAnG als auch die auf Bundesebene erstellte 

Deutsche Anpassungsstrategie (DAS) sowie die Bundes-Klimawirkungs- und Risikoanalyse (KWRA) in zentra-

len inhaltlichen Fragen der Anpassungsplanung noch zu vage. Verbesserungspotenzial sieht die WPKS insbe-

sondere  

• bei der Verständigung auf eine Temperaturentwicklung, auf die die Anpassungsplanungen ausgelegt 

werden sollen, und  

• bei der Präzisierung des Niveaus der Risikovorsorge, das durch Klimaanpassung angestrebt wird.  

Ohne diese Konkretisierungen bieten KAnG und DAS zum einen den Ländern und Kommunen wenig Orien-

tierung für die Erarbeitung ihrer jeweiligen Strategien und Konzepte. Zum anderen besteht das Risiko, dass 

die Klimaanpassungsplanungen im Mehrebenensystem auf sehr unterschiedlichen Annahmen basieren und 

mit sehr unterschiedlichen Priorisierungen erfolgen. Das kann zwar unter Berücksichtigung der föderalen 

Struktur und zur Stärkung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts wünschenswert sein, birgt aber die Ge-

fahr des Auseinanderdriftens des Klimaanpassungsniveaus und damit der Gleichwertigkeit der Lebensver-

hältnisse im Bundesgebiet. Anpassungsbedarfe und -maßnahmen aus den dezentralen Planungen sind 

zudem wenig vergleichbar, was gerade für den Aufbau einer bedarfsorientierten Finanzierungsinfrastruktur 

problematisch ist.  
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Vor diesem Hintergrund empfiehlt die WPKS  

• eine ebenenübergreifende Verständigung auf und Festlegung der für die Anpassungsplanungen maß-

geblichen Temperaturentwicklung sowie  

• eine Klärung und Konkretisierung der Leitlinien, nach denen die Anpassungsplanungen auf Bundes-

ebene erfolgen.  

Während derartige Leitentscheidungen sich am Stand der Wissenschaft ausrichten und rechtliche Schranken 

beachten müssen, können sie nicht rein wissenschaftlich oder rechtlich getroffen werden. Sie erfordern nor-

mative, politische Entscheidungen etwa zu hinnehmbaren Restrisiken und Priorisierungen.  

1.2 Finanzierung und Finanzierungsinstrumente  

Die Finanzierung von Klimaanpassung adressieren KAnG und DAS bislang kaum. Zur öffentlichen Finanzierung 

von Klimaanpassung steht eine Reihe von Instrumenten im Mehrebenensystem zur Verfügung. Sie unter-

scheiden sich nicht nur in den rechtlichen Anforderungen an ihre Umsetzung – insbesondere einer erforder-

lichen Grundgesetzänderung oder nur eines einfachen Gesetzes. Die Unterschiede in den 

Finanzierungsstrukturen und Verteilungsimplikationen der Instrumente gehen bei näherer Betrachtung we-

sentlich darüber hinaus. Aus Sicht der WPKS sind die unstrittig substanziellen, bislang aber noch überra-

schend unklaren Finanzierungsbedarfe für Klimaanpassung am sinnvollsten durch eine Kombination 

mehrerer Instrumente abzudecken. Die Wahl des bzw. der richtigen Instrumente kann nicht anhand rein 

rechtlicher oder ökonomischer Kriterien getroffen werden, sondern erfordert inhärent politische Entschei-

dungen. Dies umfasst beispielsweise die Frage, wieviel solidarischer Ausgleich innerhalb des Bundesgebietes 

erfolgen soll und ob Finanzmittel zweckgebunden zur Verfügung gestellt oder vielmehr die allgemeine Fi-

nanzausstattung bestimmter Akteur*innen verbessert werden soll.  

Die WPKS diskutiert in diesem Politikpapier verschiedene Finanzierungsoptionen nach deren wesentlichen 

Merkmalen:  

• Förderprogramme und neue Förderkon-
zepte, 

• die Neuverteilung der Anteile von Bund, 
Ländern und Kommunen am Aufkommen 
der Gemeinschafts- bzw. insbesondere der 
Umsatzsteuer, 

• eine Reform des Finanzkraftausgleichs zwi-
schen den Bundesländern, 

• eine Einführung neuer Bundesergänzungszu-
weisungen, 

• die Schaffung einer neuen Gemeinschafts-
aufgabe 

• die Einführung neuer Finanzhilfen des Bun-
des über einen neuen Art. 104e GG in Ver-
bindung mit Förderprogrammen, 

• eine Reform des kommunalen Finanzaus-
gleichs, 

• die Einführung einer neuen kommunalen 
Pflichtaufgabe Klimaanpassung, 

• die Erhebung lokaler Abgaben, 

• die Einrichtung lokaler Klimaanpassungs-
fonds. 

 

Die WPKS möchte im Folgenden insbesondere wesentliche Leitlinien für die Instrumentenwahl aufzeigen. So 

soll ein struktureller Rahmen für die erforderliche politische Diskussion geschaffen werden.  
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1.3 Verknüpfung von Klimaanpassung und CO2-Entnahme 

Mit der gemeinsamen Betrachtung von Klimaanpassung und CO2-Entnahme möchte die WPKS Aufmerksam-

keit für ein Thema schaffen, das bislang weder in Wissenschaft noch in klimapolitischen Debatten umfassend 

erörtert wurde. Dabei ist wichtig zu betonen, dass die Anpassung an den Klimawandel und die CO2-Entnahme 

grundsätzlich an unterschiedlichen Punkten ansetzen: Während die Klimaanpassung Schadenswirkungen der 

Klimafolgen abfedert, reduziert die CO2-Entnahme den atmosphärischen CO2-Gehalt und erlaubt es so – auf 

lange Sicht und in begrenztem Ausmaß – die globale Temperaturkurve zurückzudrehen. Beide Ansätze sind 

komplementär und zusätzliche, notwendige Säulen der Klimapolitik, neben den Bemühungen zur Emissions-

vermeidung. Je nach Methode und lokalem Kontext können CDR-Maßnahmen entweder zur Anpassung an 

den Klimawandel beitragen oder mit dieser in Konflikt stehen. Die WPKS sieht hier erheblichen Forschungs-

bedarf und skizziert erste Ansätze, (politische) Steuerungs- und Regulierungsprozesse so auszurichten, dass 

diese den Synergien und Zielkonflikten zwischen Klimaanpassung und CO2-Entnahme Rechnung tragen. 

1.4 Kernbotschaften, Handlungs- und Forschungsempfehlungen 

1.4.1 Planung, Koordination und Finanzierung von Klimaanpassung  

(1) Anpassungsplanungen bundesweit an einheitlichen Annahmen zur                            
Temperaturentwicklung ausrichten (→ Kapitel 3.2.1) 

Die Anpassungsplanungen in Deutschland können aus Sicht der WPKS von einer stärkeren Harmonisierung 

grundlegender Annahmen profitieren: Um ein Mindestmaß an Konsistenz der Planungen der verschiedenen 

Gebietskörperschaften zu gewährleisten, ist es sinnvoll, sich politisch darauf zu verständigen, auf welche 

künftige Temperaturentwicklung die Anpassungsplanungen von Bund, Ländern und Kommunen in Deutsch-

land auszurichten sind. Die Verständigung leistet einen Beitrag zur Gewährleistung gleichwertiger Lebens-

verhältnisse in Deutschland und verbessert die Vergleichbarkeit der dezentral ermittelten 

Finanzierungsbedarfe.  

Die Wahl, auf welche Temperaturentwicklung die Anpassungsmaßnahmen in Deutschland ausgerichtet wer-

den sollen, hängt stark von den Erwartungen und Prognosen in Bezug auf den Erfolg internationaler Klima-

schutzbemühungen und dem Gewicht ab, das der Risikovorsorge beigemessen wird. Deshalb kann diese 

Entscheidung letztlich nur politisch getroffen werden. Sie muss sich an den neuesten wissenschaftlichen Er-

kenntnissen orientieren und regelmäßig überprüft werden. Zudem sollte sie im Einklang mit entsprechenden 

Vereinheitlichungen auf EU-Ebene stehen, wie sie etwa jüngst vom Europäischen Wissenschaftlichen Beirat 

für Klimawandel (ESABCC 2026) vorgeschlagen wurden. Die als maßgeblich für die Anpassungsplanung fest-

gelegte Temperaturentwicklung sollte rechtlich verankert werden – etwa im KAnG – und als Bezugspunkt für 

die weitere Definition des angestrebten Vorsorgeniveaus in den Anpassungsplanungen dienen. 
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(2) Leitlinien und Ziele der Anpassungsplanungen konkretisieren (→ Kapitel 3.2.2) 

Auch wenn politisch festgelegt wird, auf welche Temperaturentwicklung sich die Anpassungsplanung bezie-

hen soll, bleiben für die Anpassungsplanung – unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Untermaß-

verbots – weiterhin erhebliche Entscheidungsspielräume. Dazu gehört, wie stark Klimarisiken reduziert 

werden sollen und wie mit weiter verbleibenden Bewertungsunsicherheiten, insbesondere über konkrete 

Klimawandelfolgen oder die Wirkung von Anpassung, umgegangen werden soll. Die WPKS empfiehlt, dass 

die Anpassungsstrategie des Bundes (DAS) zukünftig – ggf. differenziert nach unterschiedlichen Handlungs-

feldern der Klimaanpassung – das Niveau der Risikovorsorge klar benennt. Diese Festlegung des Niveaus 

sollte dann als Leitlinie für die Definition der bundesseitigen, messbaren Anpassungsziele dienen. Trotz aller 

Unsicherheiten von Kosten-Nutzen-Überlegungen sollten diese Leitlinien dabei auch Anpassungskosten und 

Kosten unterschiedlicher Vorsorgeniveaus für die Zielfestlegung adressieren. Im Zuge der richtigerweise be-

reits als lernender Prozess angelegten Anpassungsplanungen in Deutschland wären auch diese Leitlinien re-

gelmäßig im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen fortzuschreiben.  

Für Landes- oder gemeindliche Umsetzungs- und Priorisierungsentscheidungen sollten diese Leitlinien der 

Bundesplanung keine Verbindlichkeit haben. Dies bedeutete einen (zu) intensiven Eingriff in Landeskompe-

tenzen und die lokale Selbstverwaltung. Sie bieten jedoch eine stärkere Orientierungshilfe für die Anpas-

sungsplanungen und -finanzierung von Bund und Ländern. Wenn zudem unterschiedliche regionale oder 

lokale Anpassungsbedarfe solidarisch durch finanzielle Unterstützung ausgeglichen werden sollen, müssen 

die jeweiligen Anpassungsbedarfe über harmonisierte Bewertungsansätze ermittelt werden, für die auf die 

Leitlinien der Bundes-Anpassungsplanung zurückgegriffen werden kann.  

(3) Klimaanpassung verlässlich und mit geringen administrativen Hürden finanzieren 
(→ Kapitel 4 & 5) 

Die Klimaanpassung wirft substanzielle, aber bislang noch überraschend unklare und schwer abschätzbare 

Finanzierungsbedarfe auf. KAnG und DAS haben die Finanzierungsseite weitgehend ausgeblendet. Aus Sicht 

der WPKS ist jedoch eine grundlegende Neustrukturierung der Anpassungsfinanzierung notwendig. Als spe-

zielle Instrumente der Anpassungsfinanzierung kommen derzeit überwiegend Förderprogramme zum Ein-

satz, die jedoch relevante Nachteile aufweisen (Empfehlung 8). Neben neuen Förderkonzepten (Empfehlung 

9) bietet ein breites Spektrum bekannter Finanzierungsinstrumente Alternativen und Ansätze für die Anpas-

sungsfinanzierung. Die von der WPKS näher in Betracht gezogenen Instrumente umfassen verschiedene An-

sätze zur Umgestaltung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen sowie kommunal 

eigengestaltbare Finanzierungsinstrumente (vgl. nachfolgende Übersicht in Tabelle 1.1).  

Die Finanzierungsinstrumente unterscheiden sich in ihren rechtlichen Umsetzungsvoraussetzungen und ihrer 

Reichweite, d.h. ob sie zur Anpassungsfinanzierung in der Breite geeignet sind und inwieweit sie die verschie-

denen Kostenkomponenten von Planung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen finanzieren können. 

Die Instrumentenwahl ist aber keine rein wissenschaftliche oder rechtliche Entscheidung. Abzuwägen sind  

• Motive bzw. Gründe für die Mitfinanzierung des Bundes (Empfehlung 4),  

• Vorteile und Wahrung von dezentralen Zuständigkeiten und Selbstverwaltungsrechten gegenüber 

zentralen Steuerungsinteressen (Empfehlung 5 und 6)  
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sowie  

• mögliche Verteilungskonflikte und Implikationen höherer Finanzierungslasten (Empfehlung 7). 

Die Frage der Klimaanpassungsfinanzierung trifft derzeit auf angespannte öffentliche Haushalte insgesamt 

und insbesondere auch der Kommunen. Die bereits laufende Diskussion um Reformen der Kommunalfinan-

zierung öffnet ein Möglichkeitsfenster, um ggf. auch weiterreichende Instrumente umzusetzen. Dabei gilt es 

sicherzustellen, dass kommunale Haushalte von vorneherein so ausgestaltet werden, dass sie den zukünfti-

gen finanziellen Herausforderungen durch den Klimawandel gerecht werden. 
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Tabelle 1.1  Überblick über mögliche neue Finanzierungsinstrumente  

Instrument 
Rechtliche Vorausset-
zung der Umsetzung 

(Inhaltliche) Ein-
schränkungen der 
Finanzierung 

Zusätzliche 
Haushalts-
Mittel 

Zweckbindung /  
inhaltliche Steuerung 

Solidarischer Aus-
gleich besonderer 
Anpassungsbe-
darfe 

Änderung der An-
teile am Gemein-
schaftsteuer-
aufkommen 
→ Kapitel 5.5.1 

Keine GG-Änderung für 
Änderung der Anteile 
am USt-Aufkommen; 
GG-Änderung bei ESt- 
oder KSt-Aufkommen  

Keine  
Einschränkungen 

Nein Nein, politische Selbst-
bindung denkbar 
(vgl. sog. Pakte-Modell) 

Nein 

 

Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern 

Finanzkraftaus-
gleich 
→ Kapitel 5.5.2 

GG-Änderung Keine  
Einschränkungen 

Nein Nein, politische Selbst-
bindung denkbar 

Ja (Sinn einer Re-
form) 

Bundesergänzungs-
zuweisungen 
→ Kapitel 5.5.3 

Keine GG-Änderung, 
Änderung einfaches 
Bundesrecht 

Beschränkt auf 
leistungs- 
schwache Länder 

Nein Nein, politische Selbst-
bindung denkbar 

Ja (aus Bundes-
mitteln) 

Gemeinschafts- 
aufgabe 
→ Kapitel 5.5.4 

GG-Änderung Anwendungs-
breite grds. zu  
beschränken 

Nein Ja, starke Mitgestaltung 
durch Bund möglich 

Möglich, je nach 
Ausgestaltung 

Einführung 
Art. 104e GG i.V.m. 
Förderprogrammen 
→ Kapitel 5.5.5 

GG-Änderung Durch verfas-
sungsändernden 
Gesetzgeber defi-
nierbar 

Nein Ja  Möglich, je nach 
Ausgestaltung 

Finanzbeziehungen zwischen Ländern und Kommunen 

Kommunaler  
Finanzausgleich 
→ Kapitel 5.6.1 

 

Änderung Landesrecht Keine  
Einschränkungen 

Nein Je nach Ausgestaltung: 

▪ Schlüsselzuweisun-
gen ohne Zweckbin-
dung 

▪ Zweckzuweisungen 
mit Zweckbindung 

Möglich 

Pflichtaufgabe  
Klimaanpassung 
mit Finanzierung 
seitens der Länder 
→ Kapitel 5.6.2 

Änderung Landesrecht Abhängig von  
Definition der 
Pflichtaufgabe 

Nein Ja (über Definition der 
Pflichtaufgabe) 

Nein 

Kommunal eigengestaltbare Finanzierungsinstrumente 

Örtliche  
Steuererhebung 
→ Kapitel 5.7.1 

Ggf. Änderung  
Landesrecht 

Keine  
Einschränkungen 

Ja Zumindest als politische 
Selbstbindung möglich 

Nein 

Lokale  
Vorteilsabgaben  
→ Kapitel 5.7.2 

Ggf. Änderung  
Landesrecht 

Keine  
Einschränkungen 

Ja Erhebung nur für kon-
krete Maßnahmen 

Nein 

Lokale Anpassungs-
fonds 
→ Kapitel 5.7.3 

Keine Gesetzesände-
rung erforderlich 

Keine  
Einschränkungen 

Ja, bei  
Hebelung 
priv. Mittel 

Ja Nein 
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(4) Finanzmittel des Bundes für Länder und insbesondere Kommunen bereitstellen 
(→ Kapitel 4.1) 

Da Klimaanpassung im Gegensatz zu Klimaschutz oft lokal wirkt, sprechen das Prinzip der fiskalischen Äqui-

valenz und das Subsidiaritätsprinzip zunächst für eine lokale Finanzierung.1 Dennoch ist aus Sicht der WPKS 

eine bundesseitige Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel aus nachfolgenden Gründen erforderlich und ge-

boten: 

• Gewährleistung einer angemessenen Finanzausstattung zur Finanzierung von Anpassung: Aufgrund 

der bestehenden kompetenziellen Aufgabenverteilung im föderalen Mehrebenensystem fallen viele 

Anpassungsaufgaben bei den Ländern und Kommunen an. Die entsprechenden Finanzbedarfe sind 

bei der derzeitigen Verteilung von Finanzmitteln zwischen den föderalen Ebenen nicht berücksich-

tigt. Gerade die Kommunen sind aufgrund der ohnehin häufig angespannten Haushaltslage gegen-

wärtig meist nicht in der Lage, Anpassung im erforderlichen Umfang selbst zu finanzieren. Wenn der 

Grad der Klimaanpassung von der jeweiligen Finanzstärke der Kommune und ggf. des Landes ab-

hängt, droht jedoch eine Gefährdung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet 

(Art. 72 Abs. 2 GG), die der Bundesgesetzgeber durch Erlass des KAnG gerade verhindern wollte.  

• Solidarischer Ausgleich unterschiedlicher klimatischer Vulnerabilität und Anpassungsbedarfe: Die re-

gionalen und lokalen Klimarisiken und Anpassungsbedarfe hängen maßgeblich von geografischen 

Gegebenheiten und historisch gewachsenen Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen ab und unter-

scheiden sich im Bundesgebiet. Ohne einen Ausgleich drohen strukturelle Nachteile im Standortwett-

bewerb. Die betroffenen Länder und Kommunen können dabei weder die geografischen 

Gegebenheiten beeinflussen, noch haben sie großen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Klima-

wandels. Inwieweit ein solidarischer Ausgleich erfolgen soll, ist politisch zu entscheiden (Empfehlung 

7). 

• Finanzielle Beteiligung für überregionale Nutzengewinne: Anpassungsmaßnahmen können in ihren 

Wirkungen über einzelne Kommunen oder sogar Regionen hinausgehen (etwa im Hochwasser-

schutz). Auch können Anpassungsmaßnahmen Synergieeffekte mit Klimaschutz und/oder Natur-

schutz aufweisen (etwa Stadtbegrünung, Aufforstungen oder die Wiedervernässung von Mooren). In 

diesen Fällen geht das Interesse an der Umsetzung und damit entsprechend dem Prinzip der fiskali-

schen Äquivalenz auch die Finanzierungsverantwortung über die jeweilige Kommune oder Region 

hinaus. 

  

 

1  Nach dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz sollten öffentliche Maßnahmen aus den Eigenmitteln der Ebene finan-
ziert werden, auf die sich die Wirkungen der Maßnahme beschränken. Anpassungsmaßnahmen mit rein lokalem 
Nutzen sollten entsprechend aus lokalen Eigenmitteln bzw. dem Kreis der Akteur*innen vor Ort finanziert werden, 
die von dieser Anpassungsmaßnahme profitieren. Das Subsidiaritätsprinzip spricht aus ökonomischer Sicht wiede-
rum dafür, die Maßnahmengestaltung auf der niedrigsten staatlichen Ebene anzusiedeln, auf der Maßnahmen 
sinnvoll umgesetzt werden können. Anpassungsmaßnahmen mit rein lokalem Nutzen sollten entsprechend auch 
von der lokalen Ebene geplant werden.  
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(5) Balance zwischen Eigenverantwortung von Ländern und Kommunen sowie                
bundeseinheitlicher Steuerung durch Kombination verschiedener                                       
Finanzierungsinstrumente finden (→ Kapitel 4) 

Die föderale Aufgabenverteilung und das verfassungsrechtlich garantierte Selbstverwaltungsrecht der Kom-

munen sprechen zunächst für eine lokale Steuerung der Klimaanpassung, d.h. eine lokale Planung und Um-

setzung von Anpassungsmaßnahmen. Zumindest einer der Gründe für eine Mitfinanzierung des Bundes in 

Empfehlung 4 legt aber direkt auch eine, zumindest in Teilen, zentralere Steuerung nahe. Denn Anpassungs-

maßnahmen, die in ihren Wirkungen über die einzelne Kommune oder sogar Region hinausreichen (etwa 

Hochwasserschutz), bedürfen einer übergeordneten Koordination, damit die Interessen der weitergehend 

betroffenen Ebenen und Akteur*innen angemessen Berücksichtigung finden. Weiterreichende Wirkungen 

lokaler Anpassungsentscheidungen ergeben sich zudem dadurch, dass die Bund-Länder-Gemeinschaft bei 

bedeutenden Schadensereignissen oft finanziell unterstützend einspringt. Vorsorgende Anpassungsmaßnah-

men, die diese Schäden verhindern helfen, sollten daher nicht allein im Ermessen der Kommunen liegen. 

In diesem Spannungsverhältnis zwischen dezentralen Zuständigkeiten und Selbstverwaltungsrechten und 

übergeordneten Steuerungsinteressen des Bundes ist eine angemessene Balance zu finden. Diesem Gedan-

ken folgt schon die Differenzierung zwischen der bundeseinheitlichen Festlegung, auf welche Tempera-

turentwicklung die Anpassungsmaßnahmen in Deutschland ausgerichtet werden sollen, und der 

Formulierung unverbindlicher Leitlinien der Anpassungsplanung in den Empfehlungen 1 und 2. Auch bei der 

Anpassungsfinanzierung dürfen die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung und das kommunale Selbst-

verwaltungsrecht nicht durch zu enge Vorgaben und Zweckbindungen ausgehebelt werden. Vielmehr sollten 

bundesseitig sowohl flexibel einsetzbare als auch stärker zweckgebundene Finanzmittel zur Verfügung ge-

stellt werden. Eine angemessene Balance zwischen den gegenläufigen Interessen an lokaler Selbstverwaltung 

und bundesseitiger Steuerung kann dadurch hergestellt werden, dass verschiedene Finanzinstrumente mit 

unterschiedlichen Finanzierungslogiken und rechtlichen Grenzen gezielt kombiniert werden.  

(6) Zweckbindung der Mittel für Klimaanpassungsfinanzierung maßvoll einsetzen 
(→ Kapitel 4.1-4.3 & 4.7) 

Eine praktisch bedeutsame Möglichkeit, um einerseits dezentrale Zuständigkeiten und andererseits bundes-

einheitliche Vorgaben und zentrale Steuerungsinteressen auszubalancieren, stellt die Zweckbindung finanzi-

eller Mittel dar. Die Bereitstellung zusätzlicher zweckungebundener Mittel würde Kommunen in die Lage 

versetzen, den erhöhten lokalen Klimaanpassungsbedarf zu bewältigen. Ob und wie sie die bereitgestellten 

Mittel für Anpassung einsetzen, bliebe jedoch den Entscheidungsträgern vor Ort überlassen. Über zweckge-

bundene Mittel kann der Bund demgegenüber gezielt Einfluss auf die Auswahl und Umsetzung bestimmter 

Anpassungsmaßnahmen nehmen.  

Grundsätzlich sollte sich der Einsatz der Zweckbindung aus Sicht der WPKS auf Fälle beschränken, in denen 

ein spezifisches Interesse an zentraler Steuerung besteht. Primär sind dies Anpassungsmaßnahmen mit über-

regionalen Wirkungen inklusive der Anpassungsbereiche, bei denen sich Bund und Länder einer Gewährung 

gemeinsamer Hilfen im Schadensfall kaum entziehen können (Empfehlungen 4 und 5). Stellt der Bund dem-

gegenüber Mittel bereit, um allgemein eine angemessene Finanzausstattung der kommunalen Ebene für An-

passungsaufgaben zu gewährleisten, kommt dem Interesse an zentraler Steuerung ein geringeres Gewicht 

zu, das eine Zweckbindung im Regelfall nicht rechtfertigt. Sofern im Rahmen eines solidarischen Ausgleichs 
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Finanzmittel gezielt an Länder und Kommunen mit besonderen Anpassungsbedarfen gewährt werden, lässt 

sich sowohl eine Zweckbindung als auch eine Betonung der lokalen Eigenverantwortung prinzipiell rechtfer-

tigen; ob und inwieweit solche Mittel mit einer Zweckbindung verknüpft werden sollen, ist insoweit politisch 

zu entscheiden (Empfehlung 7).2  

Bei der Formulierung von Zweckbindungen stellt sich auch die Herausforderung, zusätzliche Anpassungsmaß-

nahmen von „Sowieso-Maßnahmen“ abzugrenzen, die auch unabhängig von Klimaanpassungsüberlegungen 

durchgeführt würden. Eine klare Definition dürfte kaum gelingen oder nur mit hohem administrativem Auf-

wand umsetzbar sein. Aus Sicht der WPKS sind daher allgemeine Planungs- und Berücksichtigungsvorgaben, 

wie etwa bereits in § 8 KAnG enthalten, detaillierteren Mittelverwendungsvorgaben vorzuziehen.  

(7) Politische Entscheidungen treffen, um sinnvoll zwischen verschiedenen                             
Finanzierungsinstrumenten auszuwählen (→ Kapitel 4.2 & 4.5) 

Die gezielte Auswahl und Kombination von Finanzierungsinstrumenten hängt an vorgelagerten normativen 

Entscheidungen, die wissenschaftlich nicht abschließend getroffen werden können.  

a) Finanzierung von kommunaler Klimaanpassung durch Umverteilung vorhandener Mittel oder 

durch zusätzlich generierte Eigenmittel? 

Ob Klimaanpassung im Wesentlichen durch eine Umverteilung von Mitteln zwischen staatlichen Ebenen, wie 

etwa bei einer Änderung der Anteile am Aufkommen der Gemeinschaftsteuern (Art. 106 Abs. 3 S. 1 GG) bzw. 

insbesondere der Umsatzsteuer oder bei Bundesergänzungszuweisungen der Fall, oder durch neu generierte 

Mittel finanziert werden soll, ist in großen Teilen eine politische Entscheidung. Denn eine Mittelumverteilung 

– trotz möglicher, aber auch begrenzter Synergien zwischen Klimaanpassung und anderen Politikfeldern – 

ruft unausweichlich Konflikte in der Verteilung knapper Haushaltsmittel hervor. Finanzierungsinstrumente, 

die zusätzliche Mittel für die öffentlichen Haushalte erschließen, können diese Verteilungskonflikte entschär-

fen, gehen aber ihrerseits mit Verteilungswirkungen einher und führen zu zusätzlichen finanziellen Belastun-

gen von Haushalten und Unternehmen, deren gesellschaftliche Akzeptanz zumindest zweifelhaft ist. Die 

WPKS betrachtet dazu in diesem Politikpapier kommunal eigengestaltbare Instrumente. Grundsätzlich denk-

bar wäre allerdings etwa auch die Anhebung von Bundes- oder Landessteuern zum Zweck der Anpassungsfi-

nanzierung. 

b) Solidarischer Ausgleich von Risiken oder Eigenverantwortung der kommunalen Ebene? 

Auch bei Anerkennung des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz können im föderalen System besondere An-

passungsbedarfe auf landes- und/oder kommunaler Ebene Berücksichtigung finden (Empfehlung 4). Ob bzw. 

inwieweit im Bundesgebiet ein solidarischer Ausgleich solch besonderer Bedarfe auf landes- und/oder kom-

munaler Ebene erfolgen soll, muss politisch entschieden werden. Welche Klimarisiken vor Ort zu vertreten 

 

2
  Eine rein finanzielle Kompensation ohne Zweckbindung und weitergehende inhaltliche Einflussnahme auf die Bewäl-

tigung der Anpassungsbedarfe wäre im Sinn einer Hilfe zur Selbsthilfe denkbar. Allerdings ist die solidarische Mit-
telbereitstellung direkt auf besondere Anpassungsbedarfe gerichtet. Gerade wenn diese Anpassungsbedarfe im 
Zusammenhang mit drohenden Klimaschäden stehen, bei denen Bund (und Länder) ebenfalls solidarische Hilfen 
leisten könnten, liegt eine weitergehende Einflussnahme auf die Mittelverwendung nahe. 
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sind und welche Grenzen der Zumutbarkeit und Solidarität gesellschaftlich gezogen werden sollen, ist in 

Deutschland bislang weder gesellschaftlich verhandelt noch politisch explizit entschieden worden. Zu klären 

ist in diesem notwendigen gesellschaftlichen Verständigungsprozess zudem, inwieweit auch wirtschaftlich 

starke Länder und Kommunen mit besonderer Klimavulnerabilität solidarische Unterstützung in Anspruch 

nehmen dürfen. Die Verankerung des solidarischen Ausgleichs in den föderalen Mittelverteilsystemen setzt 

eine klare Bemessungsgrundlage und damit vereinheitlichte Leitlinien zur Ermittlung vergleichbarer Anpas-

sungsbedarfe voraus (Empfehlung 2).  

(8) Klimaanpassung nicht primär über Förderprogramme finanzieren (→ Kapitel 5.3) 

Als spezielle Instrumente der Anpassungsfinanzierung kommen derzeit zu großen Teilen Förderprogramme 

zum Einsatz, die jedoch insbesondere für Kommunen mit hohem administrativem Aufwand einhergehen, 

falsche Priorisierungsanreize setzen können und keine langfristig verlässliche Perspektive bieten. Aus Sicht 

der WPKS sollten Förderprogramme nur ergänzend zu anderen Finanzierungsinstrumenten und primär zu 

dem Zweck eingesetzt werden, Sonderbedarfe bestimmter Länder oder Kommunen aufzufangen. Auch für 

eine Innovationsförderung sind Förderprogramme geeignet.  

Zwar ist der Gestaltungsspielraum bei Förderprogrammen vergleichsweise groß, auch für die direkte bundes-

seitige Unterstützung von Kommunen. Einer Ausweitung der bundesseitigen Anpassungsfinanzierung allein 

über Förderprogramme steht finanzverfassungsrechtlich aber schon der Konnexitätsgrundsatz entgegen, wo-

nach Bund und Länder die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, gesondert zu 

tragen haben (Art. 104a Abs. 1 GG). Die bundesseitige Finanzierung bestimmter Landes- und kommunaler 

Aufgaben ist daher nur im Rahmen spezifischer grundgesetzlicher Ausnahmen zulässig.3  

(9) Planungssicherheit und Zugänglichkeit zu Fördermitteln durch neue Förderkonzepte 
erhöhen (→ Kapitel 5.3) 

Neben einer Bündelung und Fokussierung der Förderprogramme des Bundes und der Länder schlägt die 

WPKS eine substanzielle Reform der Fördermittelvergabe vor, gerade wenn der Bund auch zukünftig zur Fi-

nanzierung von Klimaanpassung maßgeblich auf Förderprogramme setzen sollte. Dabei sollten  

• feste mehrjährige Förderbudgets für die Länder oder Kommunen bereitgestellt werden,  

• die Fördermittelvergabe durch Standardisierung der Wirksamkeitsbewertung der geförderten Maß-

nahmen und durch pauschalierte Fördersätze vereinfacht werden, wobei aber  

• begründet von den standardisierten Wirksamkeitsbewertungen und Förderpauschalen abgewichen 

werden kann, um dem stärker an lokalen Gegebenheiten orientierten Charakter von Klimaanpassung 

und lokalen (Risiko-)Präferenzen Rechnung zu tragen.  

Weiterer Forschungsbedarf besteht allerdings bei der standardisierten Wirksamkeitsbewertung von Anpas-

sungsmaßnahmen.  

 

3  Zum Beispiel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 
(Art. 91a GG) oder über Finanzhilfen des Bundes für bedeutsame Investitionen der Länder (Art. 104b GG).  
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(10) Instrumentenmix als Alternative zu einer neuen Gemeinschaftsaufgabe prüfen 
(→ Kapitel 5.8)  

Die Schaffung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung eignet sich besonders für die ebenen-

übergreifende Finanzierung von Klimaanpassung, da sie viele Steuerungsoptionen und Möglichkeiten der 

Verteilung von Finanzmitteln bietet. Allerdings muss sie als rechtlich ausnahmsweise zulässige Mischfinan-

zierung hinreichend stark eingegrenzt werden und erfordert eine Grundgesetzänderung.  

Angesichts dieser Umsetzungshürde schlägt die WPKS alternativ vor, drei Instrumente zu kombinieren: 

• die Erhöhung der Landes- und kommunalen Eigenmittel durch Anpassung der Anteile am Umsatz-

steueraufkommen (Art. 106 Abs. 3 GG), 

• die Schaffung einer kommunalen Pflichtaufgabe Klimaanpassung mit entsprechender Finanzierung 

seitens der Länder  

sowie 

• die Finanzierung von Sonderbedarfen in den einzelnen Bundesländern durch Bundesergänzungszu-

weisungen oder über (fortentwickelte) Förderprogramme. 

Durch eine Änderung der Anteile von Bund, Ländern und evtl. Kommunen an den Gemeinschaftsteuern kann 

zunächst die allgemeine Finanzausstattung der Länder und ggf. der Kommunen verbessert werden. Die Än-

derung der Anteile an der Umsatzsteuer bietet sich insbesondere an, da hierfür keine Grundgesetzänderung 

erforderlich ist. Diese Mittel stehen den Ländern und Kommunen grundsätzlich zweckungebunden zur Ver-

fügung, wobei politische Vereinbarungen oder Absichtserklärungen zur Verwendung denkbar sind. Die Ein-

führung und Definition einer Pflichtaufgabe Klimaanpassung verschafft der Anpassung höheres Gewicht in 

den Ausgabenplanungen und sichert den Kommunen einen weitergehenden finanziellen Ausgleich durch 

Landesmittel entsprechend dem Konnexitätsprinzip. Durch eine derartige Mittelverschiebung werden Länder 

und Kommunen in die Lage versetzt, einen gewissen Grundstandard an Klimaanpassung zu finanzieren. Zu-

gleich bleibt ihnen in Bezug auf die konkrete Auswahl und Umsetzung der Mittel ein gewisser Entscheidungs-

spielraum erhalten.  

Zusätzlich kann der Bund durch Bundesergänzungszuweisungen oder über Förderprogramme besondere An-

passungsbedarfe bestimmter Länder und deren Kommunen adressieren. Bei Bundesergänzungszuweisungen 

ist dies auf leistungsschwache Länder begrenzt, wobei sich Leistungsschwäche über das Verhältnis von Fi-

nanzaufkommen und Ausgabenlast bemisst und insoweit auch finanziell starke Länder mit besonderen An-

passungsbedarfen solidarisch unterstützt werden könnten. Soweit eine Zweckbindung dieser Mittel des 

solidarischen Ausgleichs politisch gewünscht ist (Empfehlung 6), ließe sich dies bei Einsatz von Förderpro-

grammen leicht umsetzen. Bei Bundesergänzungszuweisungen kann eine Zweckbindung indes nur über po-

litische Vereinbarungen oder Absichtserklärungen erreicht werden.  

Der solidarische Ausgleich erfordert als Referenzpunkt eine bundesweit vereinheitlichte/harmonisierte Er-

mittlung der Anpassungsbedarfe, um unsachgemäße Ungleichbehandlungen zu vermeiden (Empfehlung 2). 

Mehrbedarfe, die aus davon abweichenden Präferenzen einzelner Länder oder Kommunen resultieren (z.B. 

einem gewollt höheren Schutzniveau), müssen durch Eigenmittel – generiert etwa durch kommunale Abga-

ben oder Klimaanpassungsfonds – gedeckt werden. 
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(11) Das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ und die Ausnahme                  
sicherheitsbezogener Ausgaben von der Schuldenbremse adressieren                              
Finanzierungsbedarfe für Klimaanpassung nur partiell (→ Kapitel 5.4) 

Die Beschlüsse zum Finanzpaket 2025, durch welche einerseits das Sondervermögen „Infrastruktur und Kli-

maneutralität“ (SVIK; Art. 143h GG) geschaffen und andererseits eine Ausnahme von der Schuldenbremse in 

das Grundgesetz aufgenommen wurde (Art. 109 Abs. 3 S. 5-7 GG), können die Frage der Anpassungsfinanzie-

rung nur sehr beschränkt beantworten:  

• Aktuell und in den kommenden Jahren können Anpassungsmaßnahmen zwar in diversen Bereichen 

aus dem SVIK finanziert werden. Die Höhe des Sondervermögens ist jedoch im Verhältnis zu den 

Finanzbedarfen begrenzt. Auch sind Aufgaben der Planung, Beratung, Governance oder des Monito-

rings nicht im Rahmen des Sondervermögens finanzierbar.  

• Eine darüber hinaus gehende Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen als sicherheitsbezogene 

Ausgaben ist unter den Voraussetzungen des Art. 109 Abs. 3 S. 5-7 GG als Ausnahme von der Schul-

denbremse nur in begrenzten Fällen möglich (z.B. wenn die Maßnahme dem Zivil- und Bevölkerungs-

schutz dient). 

Grundsätzlich sollten Infrastrukturinvestitionen stets unter Berücksichtigung zukünftiger Klimarisiken veraus-

gabt werden, selbst wenn die finanzierten Projekte nicht primär aus Gründen der Klimaanpassung aufgesetzt 

werden. Für aus dem SVIK finanzierte Maßnahmen könnte eine entsprechende rechtliche Verpflichtung in 

das Sondervermögen-Infrastruktur-und-Klimaschutz-Gesetz (SVIKG) und das Länder-und-Kommunal-Infra-

strukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) aufgenommen werden.  

(12) Eine Erweiterung der Ausnahmen zur Schuldenbremse für Klimaanpassungsinvestitionen 
prüfen (→ Kapitel 4.5) 

Die Bundesregierung hat sich eine Modernisierung der heutigen Schuldenbremse im Zuge der Beschlüsse 

zum Finanzpaket 2025 vorgenommen und dazu eine eigene Expertenkommission berufen. Zu prüfen wäre 

im Zuge dieser Beratungen und Reformprozesse auch, ob Klimaanpassungsausgaben zukünftig noch weiter-

gehender ausgenommen werden sollten als unter der jetzigen Ausnahme für sicherheitsbezogene Ausgaben. 

Dafür spricht, dass Anpassungsinvestitionen Klimaschäden und Belastungen der öffentlichen Haushalte ver-

meiden helfen können, die bislang erst bei Eintritt einer Naturkatastrophe über eine Ausnahme von der 

Schuldenbremse gegenfinanziert werden können. Soweit diese finanziellen bzw. fiskalischen Vorteile wissen-

schaftlich belastbar ermittelbar sind, könnten die betreffenden Anpassungsausgaben daher – analog zu Aus-

gaben für Klimaschutz und CO2-Entnahme – zur Konkretisierung des Investitionsbegriffs mit herangezogen 

werden, wenn die Schuldenbremse etwa durch Einführung einer neuen Investitionsregel fortentwickelt wird. 

Wie generell bei der Modernisierung der Schuldenbremse sollten dabei aber die Erfahrungen mit dem 2025 

neu geschaffenen Sondervermögen und Ausnahmetatbestand berücksichtigt werden.  
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(13) Konsistente Finanzierungsanreize schaffen durch Abstimmung von                            
Anpassungsfinanzierung und Hilfsprogrammen für Klimaschäden (→ Kapitel 4.3) 

Zu einem umfassenden Finanzierungsansatz gehören nicht nur die Instrumente zur Finanzierung risikoredu-

zierender Anpassungsmaßnahmen. Konsistente finanzielle Anreize im föderalen System entstehen vielmehr 

erst in Abstimmung mit den ebenenübergreifenden Sofort- und Wiederaufbauhilfen für akute Schadens- und 

Notfälle. Die WPKS sieht hierzu insbesondere zwei relevante und komplementäre Ansatzpunkte: 

Steht eine Beteiligung im Schadensfall im Raum, haben Bund und Länder ein nachvollziehbares Interesse an 

Anpassungsmaßnahmen, die die Schadensrisiken vor Ort für die Zukunft reduzieren. Entsprechend sollten 

Bund und Länder die Umsetzung dieser Anpassungsmaßnahmen mit zweckgebundenen finanziellen Mittel 

unterstützen (Empfehlung 5 und 6).  

Die bisher üblichen einzelfallbasierten und von politischer Aufmerksamkeit abhängigen Hilfsprogramme sind 

aufgrund der problematischen Ungleichbehandlung von Schadensereignissen und Betroffenen auch unab-

hängig von der Anpassungsfinanzierung reformbedürftig. Ziel einer Reform sollte darüber hinaus sein, durch 

klarere Regelungen der Soforthilfen auch die Zuständigkeiten für Klimaanpassung im föderalen System zu 

schärfen. Wie auch im privaten Versicherungskontext liegt eine der Herausforderungen darin, durch Klärung 

der Voraussetzungen der Soforthilfe nicht Probleme von Moral Hazard hervorzurufen. Zu prüfen wären ins-

besondere positive Anreize für vorsorgende Anpassungsinvestitionen. Diese könnten dadurch gesetzt wer-

den, dass die Konditionen, zu denen bundesweite Sofort- und Aufbauhilfen gewährt werden, mit dem Grad 

der Anpassungsanstrengungen der betroffenen Kommunen oder Länder verknüpft werden. 

(14) Bestehende Forschungsbedarfe adressieren 

Die WPKS sieht in mehreren für die Handlungsempfehlungen relevanten Dimensionen weiteren Forschungs-

bedarf: 

Zukünftige Finanzierungsbedarfe (Empfehlung 3) 

Existierende Studien zu Finanzierungsbedarfen weisen bedeutende methodische Unterschiede auf und kom-

men zu stark divergierenden Ergebnissen. Die politische Verständigung, auf welche Temperaturentwicklung 

die Anpassungsplanungen in Deutschland ausgerichtet werden sollen, und die Klärung der, ggf. in unter-

schiedlichen Anpassungsfeldern, angestrebten Schutz- bzw. Risikovorsorgeniveaus könnten die weitere Ein-

grenzung der anfallenden Finanzierungsbedarfe erheblich erleichtern. Für die Entscheidung über einen 

solidarischen Ausgleich sollte zudem die regionale Verteilung des Finanzierungsbedarfs eingehender unter-

sucht werden und auch geprüft werden, inwieweit die Finanzierungsbedarfe mit der Zahl der Einwohner*in-

nen vor Ort korrelieren. 

Fiskalische Auswirkungen von Klimawandel und -anpassung (Empfehlung 12) 

Die möglichen wirtschaftlichen und fiskalischen Auswirkungen des Klimawandels sind, auch mit Blick auf die 

Folgen für die Systeme der sozialen Sicherung, bislang nur sehr begrenzt verstanden und analysiert. So fehlt 

auch ein tieferes Verständnis der gesamtwirtschaftlichen und fiskalischen Vorteile von Investitionen in die 

Klimaanpassung in Deutschland.  
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Indikatorensystem (Empfehlung 2) 

Die neuen Finanzierungsinstrumente benötigen, gerade wenn sie explizit auf Anpassungsbedarfe gerichtet 

sind, geeignete Indikatoren, die die jeweiligen Anpassungsbedarfe verlässlich abbilden und mit vertretbarem 

administrativem Aufwand ermittelbar sind. Aufgrund der Vielfalt unterschiedlicher Klimawandelfolgen, be-

stehender Bewertungsprobleme und der notwendigen geografischen Auflösung besteht hier noch großer 

Forschungsbedarf, auch wenn auf Vorarbeiten aufgebaut werden kann. Eine wichtige Forschungsfrage be-

trifft etwa die geeignete Aggregation oder Gewichtung unterschiedlicher Klimawandelfolgen und -risiken, 

wobei wissenschaftlich dabei nur verschiedene Gewichtungen und ihre Implikationen aufgezeigt werden 

können. Für wirkungsorientiert ausgestaltete Förderprogramme (Empfehlung 9) besteht zudem Forschungs-

bedarf mit Blick auf geeignete Indikatoren, die die Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen vergleichbar 

erfassen. Wirksamkeitsbewertungen von Maßnahmen sollten zudem nicht nur den Anpassungsnutzen im 

engeren Sinn, sondern auch weitergehende, d.h. über die Anpassungswirkung hinausreichende, positive wie 

negative Wirkungen berücksichtigen, etwa mit Blick auf den Klima- oder Biodiversitätsschutz oder auch die 

Absenkung des Temperaturniveaus durch CO2-Entnahmen. 

Anreize für vorsorgende Anpassungsinvestitionen (Empfehlung 13) 

Wie die Finanzierung von risikoreduzierenden Anpassungsmaßnahmen und die Finanzierung von Hilfen zur 

Bewältigung von Schäden geeignet verknüpft und insofern konsistente Finanzierunganreize geschaffen wer-

den können, sollte weiter analysiert werden. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass die sicher not-

wendige Ausweitung der privatwirtschaftlichen Absicherung über Versicherungen bei zunehmenden 

Problemen der privaten Versicherbarkeit von Klimarisiken eigene staatliche Absicherungssysteme erforder-

lich machen kann. Auch wenn dies nicht im Fokus dieses Politikpapiers steht, sieht die WPKS zudem noch 

Forschungsbedarf bei der gezielten Stärkung privater Finanzierungsanreize für Anpassung. Dies gilt etwa 

auch für die geeignete Einbindung privater Akteur*innen in (lokale) Klimaanpassungsfonds, deren Renditeer-

wartungen typischerweise nur schwer mit längerfristig angelegten und (hoch) unsicheren Renditen von An-

passungsprojekten zu vereinbaren sind. 

Klimaanpassung als Pflichtaufgabe (Empfehlung 10) 

Wird in Betracht gezogen, Klimaanpassung zur Pflichtaufgabe auf kommunaler Ebene zu machen, besteht 

Forschungsbedarf in Bezug auf eine geeignete Definition einer solchen Pflichtaufgabe. 

1.4.2 Verknüpfung von Anpassung und CO2-Entnahme 

Es ist wissenschaftlich unumstritten, dass Treibhausgasneutralität ohne CO2-Entnahme aus der Atmosphäre 

nicht erreicht werden kann und diese neben der Emissionsminderung und der Klimaanpassung die dritte 

Säule der Klimapolitik darstellt. Wie einleitend erläutert, können zwischen Anpassungsmaßnahmen und der 

CO2-Entnahme Komplementaritäten, aber auch Konflikte bestehen. Eine gemeinsame Betrachtung dieser 

beiden separaten klimapolitischen Säulen und vertiefte Forschung zu den Wechselwirkungen ist daher drin-

gend anzuraten. Auf der europäischen und nationalen Ebene werden sowohl Klimaanpassung als auch die 

CO2-Entnahme aktuell diskutiert. So sprach der ESABCC jüngst Empfehlungen zu beiden Themen aus (ESABCC 

2025 und 2026), während die Bundesregierung eine Langfriststrategie für negative Emissionen erarbeitet. 

Die WPKS knüpft mit ihren nachfolgenden Empfehlungen an diese Prozesse an.  
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(15) Systematische Forschung zu Wechselwirkungen ausweiten (→ Kapitel 7) 

Die Synergien und Konflikte zwischen Klimaanpassung und verschiedenen CDR-Methoden sind wissenschaft-

lich bisher nur unzureichend erfasst. Es gibt wenige Forschungsarbeiten, die die Wechselwirkungen zwischen 

beiden Bereichen gezielt in den Blick nehmen. Die Diskussion beschränkt sich bisher auf zwei Aspekte: Einer-

seits eine ökosystembasierte Anpassung, bei der ökologische Prozesse und Lebensräume als Teil von Anpas-

sungsstrategien nachhaltig bewirtschaftet werden und Ökosysteme gleichzeitig als Kohlenstoffspeicher 

fungieren. Andererseits gibt es Diskussionen zu Co-Benefits von CDR-Verfahren, zu denen auch Anpassung 

zählen könnte. Weitere gezielte Forschung und ein stärkerer Austausch zwischen beiden Forschungsgemein-

schaften ist notwendig, um Synergien bewusst zu nutzen und zu verhindern, dass unberücksichtigte Zielkon-

flikte die Planung von Klimaanpassung und CO2-Entnahme wechselseitig unterminieren. 

(16) Synergien abbilden und Anreize schaffen (→ Kapitel 8.1 - 8.6) 

Aufbauend auf den Forschungsergebnissen sollte der bestehende Politikrahmen so weiterentwickelt werden, 

dass er die Synergien von Klimaanpassung und CDR-Optionen explizit adressiert und entsprechende Anreize 

schafft. Aktuell greift der Governance-Rahmen bestehende Synergien nur beiläufig auf – etwa indem die DAS 

im Cluster „Land und Landnutzung“ fordert, die Bodenversiegelung zu reduzieren, um die ökosystemischen 

Leistungen des Bodens für die Kohlenstoffspeicherung zu nutzen. Das Potenzial von Anpassungsmaßnahmen, 

auch die Kohlenstoffspeicherung in Land- und Produktsenken zu steigern, sollte explizit abgebildet werden. 

Außerdem sollten entsprechende Anreiz- und Finanzierungs-Mechanismen entwickelt bzw. harmonisiert 

werden, um bei einer Förderung von CDR auch die möglichen Co-Benefits für die Klimaanpassung in ausrei-

chendem Umfang zu gewährleisten.  

Grundsätzlich erfordert der Einsatz von CDR den Aufbau eines separaten Entlohnungsmechanismus, der ver-

hindert, dass die Entnahmen dauerhaft von öffentlicher Hand finanziert werden müssen. Eine Möglichkeit 

stellt in diesem Zusammenhang eine Integration von CDR in den Europäischen Emissionshandel dar. Eine der 

Atmosphäre entnommene Tonne CO2 könnte so durch den Verkauf von Zertifikaten entlohnt werden und 

damit einen Markthochlauf finanzieren. Ein entsprechender Entwurf der EU-Kommission wird für Mitte 2026 

erwartet.  

Um die Integrität des Mechanismus und die Qualität von Entnahmen zu sichern, Zielkonflikte mit u.a. Klima-

anpassung zu vermeiden und gleichzeitig die verschiedenen Potenziale und Synergien zu nutzen, sollte die 

Bepreisung von permanenten neuartigen CDR-Methoden und landbasierten konventionellen CDR-Methoden 

dabei grundsätzlich voneinander getrennt werden (Empfehlung 17).  

(17) Risiken minimieren sowie Ziele und Steuerungsinstrumente festlegen 
(→ Kapitel 8.7) 

Für ein wirksames Zusammenspiel sollten Zielkonflikte zwischen Klimaanpassung und CO2-Entnahme be-

grenzt werden. Nach bisherigem Forschungsstand ist davon auszugehen, dass Zielkonflikte einerseits stark 

orts- und kontextspezifisch sind und von der speziellen Umsetzung einer Maßnahme abhängen, dass aber 

andererseits gewisse CDR-Methoden wie z.B. Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS) tendenzi-

ell ein erhöhtes Konfliktpotenzial bergen. Gleichzeitig ist BECCS auf der Entnahmeseite eine wichtige Option, 
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um die permanente Speicherung von CO2 zu gewährleisten. Eine Kombination von verschiedenen CDR-Me-

thoden kann dabei hilfreich sein, um einerseits ausreichende CO2-Entnahmen zu erreichen sowie anderer-

seits Zielkonflikte zu minimieren.  

Der ESABCC (2025) empfiehlt vor diesem Hintergrund, konkrete minimale und maximale Entnahme-Ziele zu 

definieren und dabei klar zwischen temporären (zum großen Teil konventionellen) und permanenten Ent-

nahmen zu unterscheiden. Das schafft die für die CDR-Marktentwicklung notwendige Balance aus Sicherheit 

und Flexibilität. Zudem erleichtert eine separate Zielsetzung die Begrenzung von Risiken einzelner CDR-Me-

thoden für Gesellschaft und Ökosysteme im Allgemeinen und Klimaanpassung im Speziellen. Die getrennte 

Zielsetzung bedeutet auch, dass getrennte Finanzierungssysteme für temporäres und permanentes CDR not-

wendig sind. Die deutsche Bundesregierung sollte sich auf europäischer Ebene für eine koordinierte Zielset-

zung für temporäres und permanentes CDR starkmachen und aus den gemeinsamen europäischen Zielen 

nationale Entnahme-Ziele ableiten, die die Zielkonflikte angemessen berücksichtigen.  

(18) Qualität und Nebeneffekte von CO2-Entnahmen durch robuste Überwachung,                      
Berichterstattung und Verifizierung kontrollieren (→ Kapitel 8.8) 

Die Zertifizierung von CO2-Entnahmen ist unerlässlich, um ihre Qualität zu gewährleisten und maximale Sy-

nergien zwischen CO2-Entnahme und Klimaanpassung zu ermöglichen. Voraussetzungen für eine verlässliche 

Zertifizierung sind ein robustes System zur Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung sowie klare 

Richtlinien. Neben der Speicherdauer und den generellen Nebeneffekten auf Ökosysteme und Gesellschaften 

sollte bei der Zertifizierung von CO2-Entnahmen auch die Wechselwirkung mit Klimaanpassung berücksichtigt 

werden. Die 2024 verabschiedete europäische Carbon Removals and Carbon Farming Certification (CRCF)-

Verordnung ist ein erster wichtiger Schritt für die Qualitätssicherung von CO2-Entnahmen innerhalb der EU. 

Für den nachhaltigen Einsatz von CDR im Einklang mit den Anpassungszielen ist es nun entscheidend, die 

Zertifizierungsmethoden auf weitere CDR-Methoden auszuweiten und die Kriterien für die Anwendung re-

gelmäßig zu aktualisieren. Die Verordnung legt fest, dass CO2-Entnahmen Umweltschäden vermeiden und 

idealerweise positive Nebeneffekte für [u.a.] Klimaanpassung bewirken sollten. Wichtig ist nun, konkrete In-

dikatoren zur Erfassung der Auswirkungen von CO2-Entnahmen auf Klimaanpassung festzuschreiben. 
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Teil 1: Planung, Koordination und Finanzierung 
von Klimaanpassung 

Der Klimawandel schreitet weiter voran. Seine Auswirkungen auf Menschen, Ökosysteme und Infrastruktur 

sind spür- und beobachtbar. Immer stärker rückt neben der Staatsaufgabe Klimaschutz jene der Klimaanpas-

sung in den Fokus. Es müssen Maßnahmen und Strategien entwickelt werden, um mit bereits nicht mehr 

vermeidbaren klimatischen Veränderungen und drohenden weiteren Klimarisiken umzugehen. Klimaanpas-

sung ist dabei nicht nur eine politische Aufgabe, sondern auch eine aus grundrechtlichen Schutzpflichten 

resultierende Verantwortung aller staatlichen Ebenen.  

Zentrale Schritte zur Umsetzung dieses Schutzauftrags sind in Deutschland das Klimaanpassungsgesetz 

(KAnG) und die Deutsche Anpassungsstrategie (DAS) aus dem Jahr 2024, die für die Klimaanpassung nicht 

nur des Bundes, sondern auch von Ländern und Kommunen wesentliche Rahmenbedingungen der Planung 

und Koordination von Anpassungsaktivitäten vorgeben. Erfolgreiche Klimaanpassung erfordert in vielen Be-

reichen kleinteilige Maßnahmen und vor allem eng mit den Gegebenheiten vor Ort abgestimmte Lösungen, 

die nur durch starke Integration lokalen Wissens erfolgreich umgesetzt werden können. In Deutschland liegt 

die Umsetzung vieler Klimaanpassungsmaßnahmen aufgrund der ohnehin bestehenden gesetzlichen Zustän-

digkeitsverteilungen bei den Kommunen. Dadurch wird gewährleistet, dass bei Entscheidungen über die Um-

setzung von Anpassungsmaßnahmen lokales Wissen und auch Präferenzen berücksichtigt werden. 

Gleichzeitig resultieren aus dieser dezentralen Struktur jedoch Herausforderungen.  

Diese Herausforderungen betreffen die Planung und Koordination von Klimaanpassung im föderalen Mehr-

ebenensystem und sind aus Sicht der WPKS bei KAnG und DAS noch nicht abschließend gelöst. Sie betreffen 

zudem die Finanzierung von Klimaanpassung, die KAnG und DAS bislang weitgehend ausblenden. Dabei be-

stehen keine Zweifel, dass die Klimaanpassung substanzielle öffentliche Finanzierungsbedarfe hervorruft, die 

die angespannte Lage der öffentlichen, insbesondere kommunalen Haushalte, noch zu verschärfen drohen. 

Zur Anpassungsfinanzierung stehen grundsätzlich zahlreiche Finanzierungsinstrumente zur Verfügung. Die 

WPKS betrachtet im Folgenden eine nicht abschließende Auswahl möglicher Optionen. Im Zentrum steht 

dabei die Frage der wesentlichen Leitlinien und Gesichtspunkte, nach denen verschiedene Finanzierungsin-

strumente ausgewählt und kombiniert werden sollten. Denn aus Sicht der WPKS sind die Finanzierungsbe-

darfe für Klimaanpassung am sinnvollsten durch eine Kombination mehrerer Instrumente abzudecken.  
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2 Klimaanpassungs-Governance im Spannungsfeld zwischen 
Bundes-/Länderkompetenz und gemeindlichem                  
Selbstverwaltungsrecht 

Ob und wie viel Klimaanpassung der Staat – worunter hier sowohl der Bund als auch die Länder und Kommu-

nen fallen – unternimmt, ist nicht nur eine politische Frage. Das Bundesverfassungsgericht hat im Klima-

schutzbeschluss klargestellt, dass die staatliche Schutzpflicht vor den Gefahren des Klimawandels sowohl ein 

international abgestimmtes Vorgehen zur weltweiten Reduktion von Treibhausgasen als auch die Umsetzung 

von Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels umfasst (BVerfG 24.3.2021, Rn. 150; ähnlich 

auch EGMR 9.4.2024, Rn. 552). Bei der Umsetzung kommt den staatlichen Stellen ein Einschätzungs-, Wer-

tungs- und Gestaltungsspielraum zu (BVerfG 24.3.2021, Rn. 152; siehe auch Verheyen et al. 2026). Die ge-

wählten Maßnahmen dürfen entsprechend dem vom Bundesverfassungsgericht entwickelten sog. 

Untermaßverbot aber nicht „offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich“ sein oder „erheblich hinter 

dem Schutzziel zurückbleiben“ (BVerfG 24.3.2021, Rn. 152).  

Durch Erlass des KAnG hat der Bundesgesetzgeber einen ersten Schritt hin zu einer bundesweiten Klimaan-

passungsplanung unternommen. Bevor im Schwerpunkt dieses Papiers auf die Weiterentwicklung der Klima-

anpassungsplanung sowie Finanzierungsfragen eingegangen wird, soll hier zunächst die Klimaanpassungs-

Governance im Mehrebenensystem dargestellt werden. Dabei wird deutlich, dass das Klimaanpassungsrecht 

in einem Spannungsfeld zwischen Bundes- und Landeskompetenzen sowie gemeindlichem Selbstverwal-

tungsrecht operiert. Die Systematik des KAnG, welches einerseits Planungspflichten der Länder und indirekt 

der Kommunen begründet, andererseits aber den Inhalt der Planung weitgehend offenlässt, erklärt sich vor 

dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes. 

Die WPKS diskutiert in den folgenden Kapiteln zum einen, ob und inwiefern die Inhalte derartiger Planungs-

pflichten weitergehend vereinheitlicht werden sollten, und zum anderen, wie Klimaanpassung finanziert wer-

den kann. In Bezug auf beide Diskussionen ist es unumgänglich, die Systematik des KAnG und deren 

verfassungsrechtliche Hintergründe im Blick zu behalten. Die Balance zwischen bundeseinheitlichen Vorga-

ben und Erhaltung von eigenen Entscheidungsspielräumen der Länder und Kommunen, die im KAnG gefun-

den wurde, sollte nicht – jedenfalls nicht ohne bewusste Auseinandersetzung mit der Frage-

stellung – ausgehebelt werden, indem beispielsweise die Verfügbarkeit finanzieller Mittel an strenge bun-

desseitige Vorgaben gekoppelt wird. 

2.1 Keine einheitliche Gesetzgebungskompetenz für Klimaanpassung 

Die Aufgabe Klimaanpassung, bei der es sich um eine Querschnittsmaterie handelt, unterfällt nicht eindeutig 

einer der in Art. 70 ff. GG geregelten Gesetzgebungskompetenzen. Allerdings können einzelne Aspekte bzw. 

Bereiche der Klimaanpassung verschiedenen Gegenständen der ausschließlichen oder konkurrierenden Ge-

setzgebung des Bundes zugeordnet werden, wie etwa dem Recht der Wirtschaft, dem Bodenrecht, dem Na-

turschutz- und der Landschaftspflege und dem Wasserhaushaltsrecht.4 Zuständigkeiten, die nicht 

 

4  Art. 74 Abs. 1 Nrn. 11, 18, 29, 32 GG. 
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ausdrücklich dem Bund zugewiesen sind, fallen im föderalen System in die Kompetenz der Länder 

(Art. 70 Abs. 1 GG). 

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesgesetzgeber das KAnG auf eine Mosaikkompetenz aus insgesamt elf 

Kompetenztiteln gestützt (Deutscher Bundestag 2023, S. 16; Schink 2024; von Weschpfennig 2025). Einer-

seits sah der Bundesgesetzgeber die Gefahr, dass ohne eine bundeseinheitliche Regelung „‘blinde Flecken’ 

der Klimaanpassung entstehen und die Lebensverhältnisse im Bundesgebiet je nach Grad der stattfindenden 

Klimaanpassung drastisch auseinandergehen“ (Deutscher Bundestag 2023, S. 16). Andererseits wollte der 

Bundesgesetzgeber jedoch den Ländern bei der Realisierung der Klimaanpassung ausreichend Spielraum für 

eigene Prioritätensetzungen gewähren. Zudem ist die Ausgestaltung von Klimaanpassungsstrategien auch 

praktisch von regionalen und lokalen Besonderheiten geprägt, was für eine dezentrale Steuerung spricht. 

Den Ländern soll daher bei der konkreten Ausgestaltung der Anpassungsplanung ein Spielraum verbleiben. 

Die nachfolgend unter Abschnitt 2.3 dargestellte Systematik des KAnG ist vor dem Hintergrund dieses Span-

nungsfeldes zwischen der Notwendigkeit der Schaffung bundeseinheitlicher Standards einerseits und der 

fragmentierten Gesetzgebungskompetenz sowie dem Bestreben, den Ländern ausreichend Spielraum für ei-

gene Gestaltungen und Priorisierungen zu lassen, andererseits zu sehen. Dies wirkt sich auch auf die Mög-

lichkeit bundesseitiger finanzieller Förderungen für Klimaanpassungsmaßnahmen und deren Ausgestaltung 

aus. 

2.2 Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden 

Die kommunale Ebene ist für die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen besonders bedeutend, da 

den Gemeinden u.a. die Aufgabe der Bauleitplanung obliegt sowie ihnen Aufgaben im Gesundheitsschutz 

und der Hochwasserschutzplanung zukommen (Schink 2024). Daher ist eine verpflichtende Einbindung von 

Kommunen aus bundesrechtlicher Perspektive bedeutend. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Klima-

anpassung – stärker als der Klimaschutz – von lokalen Gegebenheiten geprägt ist, was dafür spricht, einen 

gewissen gemeindlichen Entscheidungsspielraum zu erhalten. Art. 28 Abs. 2 GG räumt Gemeinden das Recht 

ein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 

regeln. Er schützt damit Kommunen vor der Entziehung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft (BVerfG 

7.7.2020, Rn. 30). Art. 28 Abs. 2 GG verbürgt zudem eine Eigenverantwortlichkeit der Kommunen bei der Art 

und Weise der Aufgabenerledigung (BVerfG 7.7.2020, Rn. 30). Unter Angelegenheiten der örtlichen Gemein-

schaft zu verstehen sind „diejenigen Bedürfnisse und Interessen, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln 

oder auf sie einen spezifischen Bezug haben, die also den Gemeindeeinwohner*innen gerade als solchen 

gemeinsam sind, indem sie das Zusammenleben und -wohnen der Menschen in der (politischen) Gemeinde 

betreffen“ (BVerfG 23.11.1988, S. 151 f.; ähnlich BVerfG 19.11.2014, Rn. 45). Ein derartiger Ortsbezug ist bei 

der Klimaanpassung gegeben (Lange i.E.).  

Damit im Zusammenhang steht auch das Verbot gem. Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG, durch Bundesgesetz Aufgaben 

an die Gemeinden zu übertragen. Diese Regelung schützt zum einen die Organisationshoheit der Länder 

(BVerfG 7.7.2020, Rn. 66). Zudem soll sie sicherstellen, dass die Gemeinden nicht durch den Bund mit Aufga-

ben belastet werden, ohne dass gleichzeitig finanzielle Mittel zur Aufgabenerfüllung bereitgestellt werden 

(BVerfG 7.7.2020, Rn. 67; von Weschpfennig 2025). Letztendlich wird damit auch die Selbstverwaltungsga-

rantie der Gemeinden näher ausgestaltet (BVerfG, Beschl. v. 7.7.2020 – 2 BvR 696/12, Rn. 67). 
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2.3 Klimaanpassungsgesetz als Grundlage für die Klimaanpassungsplanung 

Das Klimaschutzrecht hat sowohl auf Ebene der Europäischen Union (EU-Governance-VO, 

VO (EU) 2018/1999; Europäisches Klimagesetz, VO (EU) 2021/1119) als auch des Bundes und der meisten 

Länder den Charakter von Politikplanungsrecht (Müller und Schlacke 2025; Lammers 2023). Dieses dient der 

Wissensgenerierung und vorbereitenden Planung. Die Gubernative wird zu einer Zielplanung und zur Planung 

entsprechender Maßnahmen und Instrumente zur Zielerreichung verpflichtet (Müller und Schlacke 2025; 

Lammers 2023), wobei jedoch nur begrenzt die Inhalte solcher Maßnahmen und Instrumente vorgeschrieben 

sind (Lammers 2023). Für die Umsetzung ihrer Planungen sind die Akteur*innen auf Instrumente des ein-

schlägigen Fachrechts angewiesen (Köck 2024). Verbunden ist das Ganze mit einer Monitoring- und Nach-

steuerungspflicht (Müller und Schlacke 2025). 

Auch die bundesseitige Steuerung der Klimaanpassung in Deutschland weist derzeit überwiegend Charakte-

ristika des Politikplanungsrechts auf (Köck 2024; Schumacher und Albrecht i.E.). Anders als beim Klimaschutz, 

wo der Bund keine Anforderungen an die Planungen der Länder definiert (Müller und Schlacke 2025), werden 

durch das KAnG die Akteur*innen im Mehrebenensystem – Länder und indirekt Gemeinden – zur Konzept-

planung verpflichtet. Dabei verzichtet das KAnG auf die Festlegung von Zielen (Müller und Schlacke 2025) 

und macht überdies für die Ebene der Länder und Gemeinden bewusst wenig inhaltliche Vorgaben für die 

Anpassungsplanung. Während das Instrument der Politikplanung somit gewollt Freiräume bei der Auswahl 

und Umsetzung konkreter Maßnahmen schafft, geht damit auch eine Verschiebung von Verantwortung auf 

die Ebene der Länder und Gemeinden einher, welche personell und finanziell zur Belastung werden kann und 

die Gefahr des Auseinanderklaffens des Schutzniveaus im Bundesgebiet birgt.  

Konkret verpflichtet das KAnG zum einen die Bundesregierung zur Erstellung einer Klimarisikoanalyse (§ 4 

Abs. 1 und 2 KAnG) und darauf aufbauend zur Entwicklung und Umsetzung einer Klimaanpassungsstrategie 

(§ 3 KAnG). Zum anderen werden die Länder jeweils zur Vorlage und Umsetzung einer Klimaanpassungsstra-

tegie verpflichtet, welche auf landeseigenen Klimarisikoanalysen basieren muss (§ 10 KAnG). Schließlich wer-

den die Länder verpflichtet, öffentliche Stellen zu bestimmen, welche für die Gebiete der Gemeinden und 

Kreise jeweils ein Klimaanpassungskonzept aufstellen (§ 12 Abs. 1 KAnG). 

Dabei sind die inhaltlichen Vorgaben, die das KAnG an die Klimarisikoanalyse und die Klimaanpassungsstra-

tegien bzw. Klimaanpassungskonzepte macht, je nach Zuständigkeitsebene abgestuft (Fellenberg et al. 2024). 

Für die Anpassungsstrategie des Bundes gibt § 3 Abs. 2 KAnG verbindlich die Berücksichtigung von mindes-

tens sieben im Einzelnen genannten Clustern vor. Zudem hat die Anpassungsstrategie für jedes Cluster mess-

bare Ziele zu enthalten, die innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens zu erreichen sind; sie hat für jedes Ziel 

Indikatoren zu definieren, mit denen gemessen wird, inwieweit das Ziel erreicht worden ist, geeignete Maß-

nahmen zu benennen und einen Mechanismus zur Bewertung der Fortschritte in der Zielerreichung festzu-

legen (§ 3 Abs. 3 KAnG).  

Für die Anpassungsstrategien der Länder sind die inhaltlichen Vorgaben weit weniger konkret. Diese können 

sich an der Anpassungsstrategie des Bundes orientieren, müssen dies jedoch nicht (§ 10 Abs. 1 S. 1 KAnG). 

Zudem sind keine messbaren Ziele vorgeschrieben (Fellenberg et al. 2024). § 10 Abs. 3 KAnG enthält eine 

Aufzählung von Elementen, die eine landeseigene Anpassungsstrategie zu enthalten oder auf denen sie auf-
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zubauen hat. Zudem regelt § 10 Abs. 3 KAnG, dass die Anpassungsstrategie auf Klimarisikoanalysen und Ana-

lysen bereits eingetretener Auswirkungen des Klimawandels basieren muss, wobei die Klimarisikoanalyse 

wiederum nur auf derjenigen des Bundes beruhen kann, aber nicht muss.  

Für die Klimaanpassungskonzepte der Kommunen und Kreise schließlich enthält das KAnG die geringsten 

inhaltlichen Vorgaben. Vielmehr ist der wesentliche Inhalt der Konzepte durch die Länder zu bestimmen 

(§ 12 Abs. 4 KAnG). Der Bundesgesetzgeber begnügt sich damit, vorzugeben, dass der Maßnahmenkatalog 

möglichst auch Maßnahmen enthalten soll, mit denen Vorsorge insbesondere in extremen Hitzelagen, bei 

extremer Dürre und bei Starkregen getroffen werden kann, sowie solche Maßnahmen, die die Eigenvorsorge 

der Bürger*innen erhöhen (§ 12 Abs. 2 S. 2 KAnG). Anpassungskonzepte sollen auf einer Klimarisikoanalyse 

oder vergleichbaren Entscheidungsgrundlagen beruhen (§ 12 Abs. 3 KAnG). Der ursprüngliche Referenten-

entwurf enthielt noch einen Katalog inhaltlicher Vorgaben für kommunale Klimaanpassungskonzepte (BMUV 

2023b), der indes im Gesetzgebungsverfahren entfallen ist. 

In dem oben dargestellten Spannungsfeld zwischen Bedürfnis nach einer bundeseinheitlichen Steuerung, 

fragmentierter Gesetzgebungskompetenz und Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden versucht das KAnG 

auf diese Weise, einen Ausgleich zwischen der Einführung einer verbindlichen Planungspflicht und der Flexi-

bilität hinsichtlich der Inhalte zu finden. Bzgl. letzterer gibt das KAnG den Ländern und Kommunen vorrangig 

eine bloße Orientierung vor. Auch sollen dadurch Konflikte zwischen dem KAnG und bereits zuvor in Kraft 

getretenen Landesklimaanpassungsgesetzen vermieden werden, indem die inhaltlichen Vorgaben an die lan-

deseigenen Klimaanpassungsstrategien und kommunalen Klimaanpassungskonzepte eingeschränkt werden 

(Wagner i.E.). 

Vor dem Hintergrund des Aufgabenübertragungsverbots (Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG) wird die im KAnG gewählte 

Konstruktion, bei der den Ländern aufgegeben wird, diejenigen öffentlichen Stellen zu bestimmen, die für 

die Gebiete der Gemeinden und Kreise jeweils ein Klimaanpassungskonzept aufstellen, als Form der indirek-

ten Aufgabenübertragung an die Kommunen teilweise schon jetzt als verfassungsrechtlich problematisch an-

gesehen (Köck 2024; Gwiasda 2025; a.A. von Weschpfennig 2025). Die verfassungsrechtlichen Bedenken 

würden sich noch verschärfen, wenn seitens des Bundes verbindliche Vorgaben in Bezug auf den Inhalt ge-

meindlicher Klimaanpassungskonzepte und die Auswahlkriterien für konkrete Anpassungsmaßnahmen ge-

macht würden. 

  



 

22 

 

Klimaanpassung im föderalen System – Planung, Koordination, Finanzierung 
 

3 Weiterentwicklung der Anpassungsplanung im föderalen 
Mehrebenensystem  

Die WPKS diskutiert im Folgenden kritisch den durch KAnG und DAS aufgespannten Rahmen für die Anpas-

sungsplanung in Deutschland. Der Fokus liegt dabei zum einen auf der Formulierung der Anpassungsziele. 

Zum anderen wird untersucht, ob im föderalen Mehrebenensystem eine stärkere Koordination und Harmo-

nisierung von Klimaanpassungsplanungen gewährleistet werden sollte als bisher der Fall. 

Aufgrund der Vielzahl von Handlungsfeldern und -möglichkeiten und der unterschiedlichen Risiken ist es ge-

nerell herausfordernd, Ziele für Klimaanpassung festzulegen. Es fehlt eine vergleichbar einheitliche Steue-

rungsgröße, wie es sie im Klimaschutz durch die globalen Emissionsmengen gibt, mit der Ziele beschrieben 

und in der Folge auch umgesetzt werden können. Entscheidungen zur (ex-ante-)Klimaanpassung müssen zu-

dem unter hoher, tendenziell noch größerer Unsicherheit getroffen werden als Entscheidungen zum Klima-

schutz. Im Zentrum steht dabei die Frage, für welche klimatischen Veränderungen und welche Folgen dieser 

Veränderungen konkret Anpassungsmaßnahmen ergriffen werden sollten. Die Wahl eines Anpassungsziels 

bedeutet so unausweichlich Festlegungen, wie mit diesen vielfältigen Faktoren von Unsicherheiten umge-

gangen werden soll. Insbesondere beinhalten diese Abwägungen die Frage, welches Gewicht der (Risiko-

)Vorsorge und der Versicherung gegen zukünftig mögliche, aber ggf. auch sehr unwahrscheinliche Klimaver-

änderungen und -folgen im Vergleich zu den sicher anfallenden Kosten der Anpassung beigemessen werden 

soll. 

3.1 Anpassungsplanungen auf Bundesebene: Stand und Probleme 

Die Bundesregierung hat auf die Bedrohungslage durch den fortschreitenden Klimawandel in der letzten Le-

gislaturperiode reagiert und mit der DAS und dem KAnG einen durchaus umfassenden und detaillierten Rah-

men für die Klimaanpassung in Deutschland geschaffen. Das KAnG verpflichtet die verschiedenen föderalen 

Ebenen zur Anpassungsplanung. § 1 KAnG definiert die Ziele, die mit Anpassung und staatlicher Anpassungs-

politik verfolgt werden sollen, wie folgt: „Ziel dieses Gesetzes ist es…negative Auswirkungen des Klimawan-

dels, insbesondere die drohenden Schäden, zu vermeiden oder, soweit sie nicht vermieden werden können, 

weitestgehend zu reduzieren. …“5  

Der Bund selbst ist seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur konkreteren Anpassungsplanung (§ 3 KAnG) mit 

der DAS nachgekommen. Diese definiert anders als das KAnG spezifischere, erstmals messbare Anpassungs-

ziele. Die Ziele wurden federführend durch das für das jeweilige thematische Cluster zuständige Bundesmi-

nisterium erarbeitet. Der Fokus der DAS liegt auf den dringenden und sehr dringenden 

Handlungserfordernissen aus der Bundes-Klimawirkungs- und Risikoanalyse (KWRA) 2021, soweit diese in 

 

5  Aus dem Regelungskontext ergibt sich dabei, dass sich diese Zielsetzung nicht auf die Vermeidung der Klimaverände-
rungen an sich, d.h. der Emissionsvermeidung bzw. Reduktion von Treibhausgasen, sondern auf die zielgerichtete 
Anpassung an klimatische Veränderungen und deren Implikationen bezieht. 
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den verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsbereich der Bundesebene fallen.6 Die dringenden und sehr drin-

genden Handlungserfordernisse wurden dabei unter Annahme des pessimistischen Entwicklungspfads7 iden-

tifiziert, d.h. Kombinationen sozio-ökonomischer und klimatischer Entwicklungspfade mit höheren 

Klimarisiken, um die „deutlicheren Handlungserfordernisse ableiten“ zu können (Kahlenborn et al. 2021a, 

S. 91; Kahlenborn et al. 2021b, S. 136). Einen Anspruch auf vollständige Abdeckung aller Klimawirkungen mit 

entsprechenden Zielsetzungen erhebt die DAS nicht und verweist dazu auch auf die gesetzlich vorgesehenen, 

kommenden Fortschreibungen (DAS, S. 25; § 3 Abs. 1 KAnG).  

Dennoch bleiben KAnG und DAS in wesentlichen Fragen der Anpassungsplanung noch eher vage. Die gesetz-

liche Zielformulierung für die Anpassungsplanung in § 1 KAnG ist noch unkonkret bzw. lässt noch sehr oder 

zu weitgehende Spielräume. Denn klar ist, dass ein vollständiger Schutz vor allen denkbaren (negativen) Fol-

gen des Klimawandels in der praktischen Umsetzung kaum sinnvoll und erreichbar sein wird. Trotz der Infor-

mationen über den Erarbeitungsprozess und die Bezüge zur KWRA leistet auch die DAS bislang keine 

weitergehende Präzisierung. 

So bleibt zum einen offen, welche Erwartungen über die weitere globale und nationale Temperaturentwick-

lung den in der DAS formulierten Anpassungszielen zugrunde liegen. Zum anderen bleibt offen, welche Leit-

gedanken und Schutzziele hinter den messbaren Anpassungszielen stehen. Die DAS führt nicht näher aus, 

wie bei den Zielfestlegungen drohende Klimarisiken im Vergleich zu anfallenden Kosten der Anpassung be-

wertet wurden und wie mit Bewertungsunsicherheiten, sowohl bezüglich der Klimarisiken als auch bezüglich 

der Wirksamkeit und der Kosten von Anpassungsmaßnahmen, umgegangen wurde. Gleiches gilt für die im 

Aktionsplan Anpassung (APA) IV zusammengefassten Anpassungsmaßnahmen und die Frage, inwieweit diese 

mit Hilfe eines systematischen Bewertungsverfahrens (Hölscher et al. 2025a; Watkiss et al. 2015) ausgewählt 

wurden.  

 

6  Die KWRA 2021 identifiziert auf Grundlage der Einschätzungen des Behördennetzwerks Klimafolgen und Anpassung 
die Klimawirkungen in Deutschland, bei denen besonders dringender Handlungsbedarf besteht. Analysiert und mit 
Blick auf das mit ihnen verbundene Risiko bewertet wurden über 100 Klimawirkungen (zusammengefasst in den 
13 Handlungsfeldern der DAS). Zwei mögliche zukünftige Entwicklungen des Klimawandels – ein pessimistisches, 
starkes Klimaszenario und ein optimistisches, schwaches Klimaszenario auf Grundlagen der Projektionen des IPCC, 
ergänzt um sozio-ökonomische Entwicklungsprojektionen (bis 2045) – wurden betrachtet, jeweils für die Mitte 
(Zeitraum 2031 bis 2060) und für das Ende des Jahrhunderts (2071 bis 2100). Gerade für einen starken Klimawan-
del weist die KWRA bereits bis zur Mitte des Jahrhunderts erhebliche Klimarisiken ohne Anpassung aus. Wie drin-
gender Handlungsbedarf besteht, bemisst sich über die Kombination der Höhe des Klimarisikos und der Länge der 
Anpassungsdauer (Dauer, die für eine erfolgreiche Anpassung des betrachteten Handlungsfelds notwendig ist). Im 
Ergebnis identifiziert die KWRA 31 Klimawirkungen mit sehr dringendem Handlungsbedarf (DAS, S. 22 ff.). 

7  Im Glossar der KWRA 2021 (Kahlenborn et al. 2021c) wird dieser Pfad wie folgt beschrieben: „Pfad zukünftiger klima-
tischer und sozioökonomischer Entwicklung, der mit einer im Vergleich zu alternativen Pfaden stärker negativen 
Klimawirkung verbunden ist und die ungünstigere Szenarienkombination mit höheren Risiken oder niedrigeren 
Chancen im Vergleich zur optimistischen Szenarienkombinationen darstellt (15. oder 85. Perzentil bei einem En-
semble von Klimamodellprojektionen; bei den sozioökonomischen Szenarien in Abstimmung mit den Fachleuten 
spezifiziert). Im Regelfall ist der pessimistische Fall die Kombination aus dem 85. Perzentil des RCP8.5 und dem 
Dynamik-Szenario.“ Das Dynamik-Szenario stellt dabei ein speziell für die KWRA entwickeltes sozioökonomisches 
Szenario mit relativ starker Bevölkerungsentwicklung und höherem Wirtschaftswachstum dar.  
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Insgesamt ergibt sich so kein klares Bild, welches Niveau der Risikovorsorge die DAS in den verschiedenen 

Handlungsfeldern als Konkretisierung des offeneren Anpassungsziels des KAnG verfolgt, welche Restrisiken 

sie als akzeptabel betrachtet, und von welcher Zahlungsbereitschaft für die Risikovorsorge sie ausgeht. 

Der Rückbezug auf die KWRA 2021 in der DAS löst diese Probleme nicht. Die KWRA ist von vorneherein und 

primär auf eine breite Analyse und Identifikation von Risiken durch den Klimawandel angelegt, aus denen 

heraus sie grundsätzliche Handlungserfordernisse beschreibt, ohne dabei die Kosten der Anpassung explizit 

einzubeziehen. Die dringenden und sehr dringenden Handlungserfordernisse leiten sich etwa rein nach der 

Höhe der Risiken (hohes oder mittleres Klimarisiko), dem Zeitpunkt, zu dem ein hohes oder mittleres Klima-

risiko erreicht wird (bis 2030, Mitte des Jahrhunderts, Ende des Jahrhunderts), und der notwendigen Umset-

zungsdauer von Anpassungsmaßnahmen her (Kahlenborn et al. 2021a, S. 92; Kahlenborn et al. 2021b, S. 136). 

Wie stark und mit welchen Maßnahmen auf die grundlegenden Handlungserfordernisse reagiert werden 

sollte, liegt hingegen außerhalb des Fokus der KWRA. Sie trifft dabei auch keine Festlegungen, auf welches 

Niveau die Klimarisiken durch Anpassungsmaßnahmen gesenkt werden sollen.8  

Schon innerhalb der Bundesebene ist deshalb nicht auszuschließen, dass Anpassungsziele und -maßnahmen 

der Ressorts auf nicht vollständig konsistenten Annahmen und Abwägungen basieren. Mit den quantifizier-

baren Zielen möchte die DAS als Bundesstrategie zudem einen „Orientierungsrahmen für Anpassungsstrate-

gien auf Länder- oder kommunaler Ebene“ (DAS, S. 25) schaffen. Die Anpassungsplanungen des Bundes 

könnten in der Tat sowohl durch die Entwicklung der Methodik, die Aufbereitung von Daten als auch durch 

die getroffenen Entscheidungen eine wichtige – wenn auch rechtlich unverbindliche – Hilfestellung für die 

Planungen der Länder und Kommunen bilden.  

Allerdings dürfte dies derzeit aufgrund der beschriebenen Unklarheiten nur begrenzt gelingen. Aus Sicht der 

WPKS könnte gerade die Offenlegung der hinter den quantifizierbaren Anpassungszielen stehenden Erwä-

gungen, insbesondere zur Rolle von Anpassungskosten und dem Umgang mit Bewertungsunsicherheiten, 

noch wesentlich mehr Orientierung bieten als die einzelnen, quantifizierbaren Ziele im Zuständigkeitsbereich 

des Bundes für sich betrachtet. Gleiches würde für eine transparentere Darstellung der Annahmen gelten, 

die zum zukünftigen Klimawandel für die Anpassungsplanung des Bundes getroffen werden. 

3.2 Ansätze zur Weiterentwicklung 

Die Anpassungsplanungen sind in Deutschland richtigerweise als lernender, adaptiver Prozess angelegt, der 

regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen vorsieht. Wesentliches Verbesserungspotenzial für die 

weitere Fortentwicklung sieht die WPKS angesichts der in Kapitel 3.1 diskutierten Unklarheiten der derzeiti-

 

8  Eine normative Festlegung zum Anpassungsziel nimmt die KWRA jedoch für die weitere Charakterisierung der Hand-
lungserfordernisse vor. Für die Klimawirkungen mit sehr dringenden Handlungserfordernissen analysiert sie, in-
wieweit die im damaligen Aktionsplan Anpassung (APA) III beschlossenen Anpassungsmaßnahmen oder die 
grundsätzlich verfügbaren Anpassungsmaßnahmen ausreichen, um im pessimistischen Zukunftsszenario ein hohes 
Klimarisiko auf ein mittleres Restrisiko abzusenken und mit welcher Gewissheit dies erreicht wird. Gelingt dies 
nicht, besteht bei dem betreffenden Handlungserfordernis weiterer Entwicklungs- oder bei hoher Unsicherheit 
über das Klimarisiko auch grundlegenderer Forschungsbedarf (Kahlenborn et al. 2021b, S. 140 ff.).  
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gen Anpassungsplanung auf Bundesebene bei einer weiteren Präzisierung des Schutzziels der Anpassungs-

bemühungen und dem Grad der Risikovorsorge, der mit diesen Bemühungen erreicht werden soll. Mit dieser 

Präzisierung einhergehen sollte auch eine weitergehende Harmonisierung zwischen den Anpassungsplanun-

gen auf Bundesebene, aber auch über die föderalen Ebenen und die unterschiedlichen Gebietskörperschaf-

ten hinweg. Die WPKS diskutiert dazu im Folgenden Ansätze. 

Für die Präzisierung von Schutzziel und Risikovorsorge, die durch die Anpassungsplanungen in Deutschland 

erreicht werden sollen, sollte aus Sicht der WPKS differenziert vorgegangen werden, indem  

1) zunächst eine Verständigung über den Temperaturanstieg erreicht wird, auf den hin die Anpassungs-

planungen in Deutschland ausgerichtet werden sollen  

und  

2) für diesen Temperaturanstieg das Schutzziel, oder ggf. die Schutzziele differenziert nach den unter-

schiedlichen Anpassungsfeldern oder Sektoren, näher definiert wird, das mit den Anpassungsan-

strengungen erreicht werden soll.  

Der Gedanke der Risikovorsorge spielt sowohl bei einer Festlegung der für Anpassungsplanungen in Deutsch-

land relevanten Temperaturentwicklung als auch für die Definition des konkreten Schutzziels eine entschei-

dende Rolle. Durch die Unterscheidung können unterschiedliche Quellen von Unsicherheit in der 

Anpassungsplanung getrennt bewertet und so jeweils auch eine Abwägung vorgenommen werden, welches 

Gewicht der Risikovorsorge beigemessen werden soll. Erforderlich sind dazu aus Sicht der WPKS gesellschaft-

lich-politische Entscheidungen. Denn die bislang nicht explizit geklärten Fragen zum Umgang mit den Unsi-

cherheiten der Anpassungsplanung, zum Grad der angestrebten Risikovorsorge und der gesellschaftlichen 

Bereitschaft, für diese Risikovorsorge finanzielle Anstrengungen zu tragen, müssen zwar unter Einbezug der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse gesellschaftlich verhandelt werden. Sie können als im Kern nor-

mative Abwägungsfragen aber nicht rein wissenschaftsbasiert beantwortet werden.  

Darüber hinaus kann durch die Unterscheidung zwischen 1) der Temperaturentwicklung und 2) den Schutz-

zielen von Anpassungsmaßnahmen eine angemessene Balance zwischen dem Interesse an einer bundeswei-

ten Harmonisierung der Anpassungsplanung einerseits und der Wahrung der föderalen Zuständigkeiten und 

der Einbindung lokaler Präferenzen andererseits erreicht werden. Sofern über unverbindliche Leitlinien und 

Empfehlungen des Bundes hinaus verbindliche Vorgaben für die anderen föderalen Ebenen gemacht werden 

sollen, müssen dabei die verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten von Bund und Ländern sowie die kommu-

nale Selbstverwaltungsgarantie berücksichtigt werden, die unter Umständen einer Vereinheitlichung entge-

genstehen können. Zugleich gilt es auch die angemessene Einbindung lokaler (Risiko-)Präferenzen und 

lokalen Wissens im Blick zu behalten. Soweit der direkte Nutzen von Klimaanpassung lokal bzw. regional be-

grenzt anfällt, sollten für die Anpassungsplanungen die (Risiko-)Präferenzen vor Ort eine Rolle spielen und 

die Verantwortung für Planung und Umsetzung gemäß dem ökonomischen Subsidiaritätsprinzip entspre-

chend auch lokal angesiedelt sein. Eine sehr weitgehende bundesweite Vereinheitlichung der Anpassungs-

planungen würde dazu im Widerspruch stehen und droht möglichen Unterschieden in den lokalen (Risiko-

)Präferenzen nur unzureichend Rechnung zu tragen. 
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Vor diesem Hintergrund empfiehlt die WPKS, dass nur die Temperaturentwicklung, auf welche die Anpas-

sungsplanung ausgelegt wird, verbindlich bundeseinheitlich festgeschrieben wird. In Bezug auf die Schutz-

ziele der Anpassungsplanung sollte der Bund nur eine Orientierungshilfe anbieten, die für die Wahl und 

Ausgestaltung konkreter Anpassungsmaßnahmen unverbindlich ist. Diese Orientierungshilfe hat indes die 

Funktion, Anpassungsbedarfe bundeseinheitlich vergleichbar zu machen, was wiederum für eine Finanzie-

rung der Anpassung (Kapitel 4 und 5) erforderlich ist. 

 

Kasten 3.1  Vorausschauende Anpassungsplanung – Das Beispiel Gebäude und Infrastrukturen 

Die Festlegung, auf welche Temperaturentwicklung die Anpassungsmaßnahmen in Deutschland ausge-

richtet werden sollen, ist Schlüssel für die vorausschauende Klimaanpassung. Es ermöglicht, den Vergleich 

verschiedener Anpassungsmaßnahmen beispielsweise hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, Kosten sowie ihrer 

sozialen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen (Swart et al. 2004). 

Durch die Festlegung, auf welche Temperaturentwicklung die Anpassungsmaßnahmen in Deutschland 

ausgerichtet werden sollen, können die Auswirkungen des Klimawandels explizit und die Dringlichkeit so-

wohl von Klimaanpassungs- als auch von Klimaschutzmaßnahmen verdeutlicht werden. Beides trägt zum 

einen dazu bei, das Bewusstsein für den Klimawandel und die Anpassungserfordernisse bei Entscheidungs-

trägern aber auch in der Gesellschaft zu schärfen, zum anderen ermöglicht es zielgerichtete und rechtzei-

tige Anpassung (Star et al. 2016). 

Für Gebäude und Infrastrukturen ist vorausschauende Klimaanpassung besonders bedeutend, da sie als 

statische Strukturen anfällig für klimawandelbedingte Veränderungen sind. Aufgrund ihrer langen Lebens-

dauer und aus Nachhaltigkeitsgründen (lange Investitionszyklen, Vorlauf- und Umsetzungszeiten) müssen 

bei der Planung und Sanierung von Gebäuden und Infrastrukturen schon heute die in mehreren Jahrzehn-

ten vorherrschenden klimatischen Bedingungen und zukünftige Wetterextreme mitgedacht werden zur 

Schadensvorsorge und zum Schutz von Menschen und Sachgütern (Leistner et al. 2023). Zudem sind nicht 

alle Anpassungsmaßnahmen skalierbar. Auch in der Raum- und Bebauungsplanung ist vorausschauende 

Klimaanpassung schon aus ökonomischen Gründen zentral: 

• Neubau- und Sanierungsgebiete müssen schon heute entsprechend geplant werden: Durchlüf-

tungsschneisen, Begrünung, Entsiegelung, Versickerungsflächen (Stichwort „Schwammstädte“) 

als Hitze- und Starkregenschutz 

• Für Siedlungsgebiete in Küsten- und Flussnähe muss schon heute bedacht werden, wo trotz Mee-

resspiegelanstieg und Binnenhochwasserprognosen noch gebaut bzw. saniert werden kann, und 

wo langfristig eher ein Rückbau/eine Umsiedlung sinnvoll wäre. Hierbei geht es um  

o die Ausweisung von Überflutungsflächen für Binnenhochwässer 

o die Erhöhung von Deichen zum Schutz vor Binnen- bzw. Küstenhochwasser. 
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3.2.1 Bundesweite Verständigung auf eine für Anpassungsplanungen maßgebliche                         
Temperaturentwicklung 

Zur Analyse von Klimarisiken und zur Identifikation von grundlegenden Handlungsbedarfen betrachtet die 

KWRA ein breites Spektrum möglicher Zukünfte aus Kombination unterschiedlicher Klimaszenarien und sozi-

oökonomischer Entwicklungspfade. Auf analytischer Ebene ist dieses Vorgehen sinnvoll, um mögliche Ent-

wicklungen und Risiken aufzuzeigen und so der Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Klimawandels 

und dessen Auswirkungen in Deutschland Rechnung zu tragen. Für die konkretere Planung von Anpassungs-

maßnahmen ist es aus Sicht der WPKS allerdings sinnvoll, den breiten Raum möglicher Entwicklungen einzu-

grenzen und sich wissenschaftsbasiert auf eine Temperaturentwicklung zu verständigen, auf die hin die 

bundesweiten Anpassungsplanungen von Bund, Ländern und Kommunen (mindestens) ausgelegt werden 

sollen. Für die EU-Ebene hat der Europäische Wissenschaftliche Beirat für Klimawandel (ESABCC) erst vor 

Kurzem ganz ähnliche Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Risikoanalysen und Anpassungsplanungen 

formuliert (ESABCC 2026). 

Vorteile 

Eine solche Verständigung würde zunächst die bisherige Unklarheit beheben, von welchen weiteren Pfaden 

des Klimawandels die Bundesressorts bei ihren Zielformulierungen und Maßnahmenvorschlägen ausgehen. 

Sie würde gegenüber der sehr weitgehenden Entscheidungsfreiheit von Ländern und Kommunen heute auch 

helfen, eine gewisse bundesweite Konsistenz der Anpassungsplanungen und Risikovorsorge zu gewährleis-

ten, und so auch einen Beitrag dazu leisten, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet zu 

bewahren. 

Auch für die Anpassungsfinanzierung hätte die Verständigung Vorteile. Die höhere Konsistenz der Anpas-

sungsplanungen würde es erleichtern, ausgehend von dezentralen Planungen ein klareres Bild von den ge-

sellschaftlich und politisch gewünschten Anpassungs- und Finanzierungsbedarfen zu erhalten (Kapitel 5.1). 

Denn die Finanzierungsbedarfe, die die Anpassungsplanungen hervorrufen, sind in keinem Fall vergleichbar 

und sinnvoll abzufragen und zu aggregieren, wenn diese von völlig unterschiedlichen Annahmen zum zukünf-

tigen Klimawandel ausgehen.  

Übergreifend leistet die Verständigung auf eine Temperaturentwicklung, die den Anpassungsplanungen als 

Referenz zugrunde gelegt werden soll, vor allem aber auch einen wesentlichen Schritt zur Präzisierung der 

Schutzziele und der Risikovorsorge, die durch Anpassungsmaßnahmen in Deutschland erreicht werden sol-

len. Denn im Einzelnen beinhaltet die Verständigung auf eine Temperaturentwicklung Abwägungen und Be-

wertungen zur  

• Unsicherheit über die internationale Klimaschutzpolitik und über den zu erwartenden Pfad der glo-

balen Treibhausgas-(THG-)Emissionen, der nicht zuletzt wesentlich vom Erfolg der internationalen 

Klimaschutzpolitik abhängt,9  

 

9  Die zukünftigen klimatischen Veränderungen und Temperaturentwicklungen hängen ganz wesentlich von den Erfol-
gen der internationalen Klimaschutzpolitik bei der Reduktion der THG-Emissionen ab. Dies gilt insbesondere für 
die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts, während bis zur Mitte des Jahrhunderts die historischen Emissionen die 
weitere globale Temperaturentwicklung bereits stark festlegen (Kotz et al. 2024). 
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sowie zur  

• wissenschaftlichen Unsicherheit über die Klimasensitivität, d.h. die Abhängigkeit des Klimasystems 

und der globalen Durchschnittstemperatur vom Anstieg der THG-Konzentration in der Atmosphäre. 

So kann auch bei Festlegung auf einen bestimmten Emissionspfad die zu erwartende globale Erwär-

mung nicht exakt bestimmt, sondern nur mit unterschiedlich hohen Wahrscheinlichkeiten auf ge-

wisse Temperaturintervalle eingegrenzt werden. Weitergehende Unsicherheit resultiert darüber 

hinaus aus der Ableitung der nationalen bzw. regionalen Temperaturentwicklungen (und klimati-

schen Veränderungen). Nach bisherigen Beobachtungen erwärmt sich der europäische Kontinent in 

etwa doppelt so schnell wie die globale Durchschnittstemperatur (C3S und WMO 2025). 

Für die Anpassungsplanung kann bei diesen verschiedenen unsicheren Determinanten der weiteren Tempe-

raturentwicklung jeweils von pessimistischeren oder optimistischeren Annahmen ausgegangen werden. Das 

Gewicht, das der Risikovorsorge in der Anpassungsplanung beigemessen wird, zeigt sich im Ergebnis sehr 

direkt darin, wie weit die Temperaturentwicklung, die der Anpassungsplanung zugrunde gelegt wird, nach 

oben von den vereinbarten Temperaturzielen des Pariser Übereinkommens abweicht.  

Aufgrund der hohen Bedeutung des Gedankens der Risikovorsorge für die Festlegung einer Temperaturent-

wicklung, die für die Anpassungsplanung maßgeblich sein soll, ist diese Festlegung aus Sicht der WPKS – unter 

Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Untermaßverbotes (Kapitel 2) – eine gesellschaftlich-politische 

Entscheidung. Wissenschaftliche Analysen können und sollten diese Entscheidung informieren, können diese 

aber nicht vorwegnehmen. Die gesellschaftliche und politische Verständigung auf die für die weitere Anpas-

sungsplanung maßgebliche Temperaturentwicklung muss im Einklang mit den neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen stehen und regelmäßig überprüft und ggf. fortentwickelt werden, auch um etwa auf neue Ent-

wicklungen im Bereich des internationalen Klimaschutzes zu reagieren. Eine derartige regelmäßige Überprü-

fung und Fortentwicklung dürfte auch rechtlich erforderlich sein, um den aus den Grundrechten folgenden 

Schutzpflichten zu genügen.  

Die nationale Verständigung sollte zudem Bezug nehmen auf entsprechende Entwicklungen auf EU-Ebene. 

Die EU Kommission strebt selbst eine Vereinheitlichung der Risiko-Assessments und Anpassungsplanungen 

auf EU Ebene an und hat vorgeschlagen, mindestens das mittlere Emissionsszenario des IPCC (für SSP2-4.5) 

als Grundlage für Risiko-Assessments und Anpassungsplanungen auch in den Mitgliedstaaten zugrunde zu 

legen (EU-Kommission 2024).10 Der ESABCC greift diese Initiative auf und empfiehlt konkret als gemeinsamen 

Referenzpunkt für die Anpassungsplanungen in der EU, von einer globalen Erwärmung von 2,8 bis 3,3 °C bis 

zum Ende des Jahrhunderts auszugehen (ESABCC 2026). Der ESABCC begründet diese Empfehlung mit einer 

stark vom Vorsorgeprinzip geleiteten Vorbereitung auf Temperaturveränderungen, die nach aktuellem 

Kenntnisstand – basierend auf dem letzten Emissions Gap Report (UNEP 2025) – wahrscheinlich (d.h. mit 

66 % Wahrscheinlichkeit) bis sehr wahrscheinlich (mit 90 % Wahrscheinlichkeit) bei einer Fortsetzung nur der 

heutigen Klimapolitiken im Verlauf des Jahrhunderts global nicht überschritten werden würden. Für Europa 

dürfte dies nach heutigem Kenntnisstand nochmals deutlich stärkere Erwärmungen von um die 4 °C gegen-

über vorindustriellem Niveau bedeuten (ESABCC 2026). 

 

10  Der mittlere Emissionspfad SSP2-4.5 führt in den Szenariorechnungen des IPCC (2021) mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 90 % zu einer Erwärmung im Intervall von 2,1 bis 3,5 °C in den Jahren 2081-2100. 
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Bundesweite Harmonisierung und rechtliche Verankerung 

In Deutschland sollte die Verständigung auf eine Temperaturentwicklung für die Anpassungsplanungen 

rechtlich verankert werden und den Bezugspunkt für die weitere Definition des angestrebten Vorsorgeni-

veaus in den Anpassungsplanungen von Bund, Ländern und Kommunen darstellen. Für eine solche Verein-

heitlichung über die föderalen Ebenen hinweg spricht aus Sicht der WPKS neben der Konsistenz der 

Planungen auch, dass nicht ersichtlich ist, warum Bund, Länder und Kommunen in ihren Anpassungsplanun-

gen von unterschiedlichen Annahmen oder Erwartungen über den Erfolg der internationalen Klimaschutz-

bemühungen ausgehen sollten oder sich zumindest nicht auf gemeinsame Erwartungen verständigen können 

sollten, zumal die Zuständigkeit für die europäische und internationale Klimapolitik auf Seiten des Bundes 

liegt. Eine unverhältnismäßige Einschränkung der Kompetenzen der Länder und des verfassungsrechtlich ga-

rantierten Selbstverwaltungsrechts der Kommunen ist in einer solchen Vorgabe nicht zu erkennen. Denn zu-

gleich bliebe bei der Wahl der konkreteren Anpassungsziele und -maßnahmen noch immer erheblicher 

Entscheidungsspielraum für die jeweilige Ebene. Unterschiedliche Bewertungen von Risiken und Kosten 

könnten dann aber leichter als Ausdruck von Unterschieden in den lokalen (Risiko-)Präferenzen identifiziert 

und betrachtet werden. Nicht ausgeschlossen wäre bei einer solchen ebenenübergreifenden politischen Ver-

ständigung auch, dass einzelne Kommunen oder Länder in ihren Planungen noch pessimistischere Annahmen 

zur zukünftigen Temperaturentwicklung treffen und insofern über die bundesweite Referenz hinausgehen.  

Weiter zu klären wäre nicht nur, wie ein geeigneter, ebenenübergreifender Prozess zur Verständigung auf 

politischer Ebene aussehen sollte. Es stellt sich vielmehr auch die Frage der rechtlichen Verankerung. Denk-

bar wäre jedenfalls eine Änderung des KAnG und eine Aufnahme der Temperaturentwicklung dort als ver-

bindliche Referenz, an der die jeweiligen Anpassungsplanungen mindestens auszurichten sind. Eine solche 

Vorgabe könnte, wie auch das KAnG im Übrigen, auf eine Mosaikkompetenz der verschiedenen, für Klimaan-

passung relevanten Kompetenztitel des Grundgesetzes gestützt werden. Um die Fortschreibung zu erleich-

tern und nicht regelmäßige Änderungen des Gesetzes vornehmen zu müssen, könnte im KAnG eine Regelung 

aufgenommen werden, wonach sich die Klimaanpassungskonzepte und -strategien aller Ebenen an einer von 

der Bundesregierung zu beschließenden, regelmäßig zu überprüfenden und bei Bedarf zu aktualisierenden 

Temperaturentwicklung auszurichten haben.  

 

Kasten 3.2  Internationale Anpassungsplanungen 

Frankreichs verbindliches +4°C-TRACC-Referenzszenario 

Das Trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC)-Re-

ferenzszenario unterstellt eine globale Erwärmung von ca. +3 °C bis zum Ende des Jahrhunderts. Dieser 

Wert entspricht dem IPCC-Pfad bei Fortsetzung der aktuellen globalen Politik, der sich zwischen den Sze-

narien SSP2-4.5 und SSP3-7.0 bewegt (IPCC 2022a) (Ministère de la Transition écologique 2024). Da sich 

Europa jedoch etwa doppelt so schnell erwärmt wie der globale Durchschnitt, impliziert dies für das fran-

zösische Festland einen Temperaturanstieg von +4 °C gegenüber dem Referenzzeitraum 1900–1930 (Mi-

nistère de la Transition écologique 2024). Das TRACC-Referenzszenario definiert dabei eine zeitlich 

gestaffelte Trajektorie der Erwärmung auf dem französischen Festland von +2 °C bis 2030, +2,7 °C bis 2050 

und +4 °C bis 2100. 
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Der Anpassungsplan PNACC-3 richtet Frankreichs Strategie auf das verbindliche +4 °C-Szenario aus. Zur 

Durchsetzung werden staatliche Investitionen, die nicht dem 4-Grad-Pfad entsprechen, gestoppt und die 

Szenarien bis 2030 verpflichtend in alle kommunalen Planungen integriert (Tanguy 2025). 

Die Finanzierung von PNACC-3 ist der zentrale Kritikpunkt an dem Plan (HCC 2025). Laut dem Institut de 

l'Économie pour le Climat (I4CE) sind im Jahr 2025 insgesamt 1,7 Mrd. EUR an öffentlichen Mitteln explizit 

der Klimaanpassung gewidmet (I4CE 2025). Dem steht ein von I4CE (2025) bereits 2022 geschätzter Min-

destbedarf von 2,3 Mrd. EUR/Jahr an zusätzlichen Mitteln gegenüber, nur für sofort umsetzbare No-Reg-

ret-Maßnahmen. 

Niederlande: Das Delta-Programm und Adaptive Delta Management 

Die Niederlande verfolgen mit dem Delta-Programm einen adaptiven Pfad-Ansatz zur Klimaanpassung. 

Der Delta Act von 2012 bildet die gesetzliche Grundlage und verankert vier institutionelle Säulen: das jähr-

lich aktualisierte Delta-Programm, den Delta-Fonds als eigenständiges Finanzierungsinstrument, einen un-

abhängigen Delta-Kommissar und die strategischen Delta-Entscheidungen (Centre for Public Impact 2024). 

Der Kernansatz (Adaptive Delta Management) plant auf einem Horizont von 50–100 Jahren, hält aber mul-

tiple Szenarien und alternative Strategien vor, um bei veränderten Umständen flexibel umschalten zu kön-

nen. 

Ein kontinuierliches Monitoring-System prüft jährlich, ob das Programm noch auf Kurs ist. Alle sechs Jahre 

findet eine systematische Evaluation statt (Deltaprogramma 2025). Die Finanzierung erfolgt über den 

Delta-Fonds mit 27,4 Mrd. EUR für den Zeitraum 2015–2050, dem jedoch ein geschätzter Bedarf von 30,8 

Mrd. EUR gegenübersteht (Deltaprogramma 2024). 

Großbritannien: Risikobasierter Zyklus und adaptive Pfade 

Großbritannien verfolgt einen iterativen, risikobasierten Ansatz zur Klimaanpassung. Der Climate Change 

Act von 2008 schreibt einen gesetzlichen Fünfjahreszyklus vor: Auf eine nationale Klimarisikobewertung 

(UK Climate Change Risk Assessment, CCRA) reagiert die Regierung jeweils mit einem Nationalen Anpas-

sungsprogramm (UK Climate Risk 2024). Öffentliche Anpassungsinvestitionen müssen den Vorgaben des 

Finanzministeriums folgen. Das „Green Book“ schreibt eine strikte „Social Cost-Benefit Analysis“ (SCBA) 

vor, um sicherzustellen, dass der volkswirtschaftliche Nutzen die Kosten übersteigt (HM Treasury 2022, 

40). Ein Beispiel hierfür ist der Thames Estuary 2100 Plan. Er nutzt flexible Anpassungspfade für den Mee-

resspiegelanstieg, die nicht zeitgebunden, sondern dynamisch durch gemessene Schwellenwerte ausge-

löst werden. Das Finanzministerium bewertet dies als „Managed Adaptive Approach“: Durch die 

Flexibilität werden Vorabkosten und Fehlinvestitionen vermieden (HM Treasury 2020, 11). Für den Hoch-

wasserschutz sind fest 5,2 Mrd. Pfund im Zeitraum 2021–2027 zugesagt (CCC 2024). Die Vergabe erfolgt 

über das leistungsbasierte „Partnership-Funding“-System. Hierbei wird die staatliche Förderhöhe für ein 

Projekt nicht pauschal vergeben, sondern streng anhand quantifizierter Zielgrößen („Outcome Measures“) 

berechnet. Diese sind zum Beispiel der abgewendete wirtschaftliche Gesamtschaden oder die Anzahl ge-

schützter Haushalte. Projekte, deren Nutzen die Kosten nicht ausreichend übersteigt, müssen die Finan-

zierungslücke durch lokale Partner schließen (Defra 2011, 2–3). 
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3.2.2 Präzisierung von Leitlinien und konkretem Schutzziel der Anpassungsplanungen 

Selbst mit einer Verständigung auf eine bestimmte Temperaturentwicklung, die der Anpassungsplanung zu-

grunde liegen soll, verbleiben noch beträchtliche Entscheidungsspielräume, welches Schutzziel mit Anpas-

sungsmaßnahmen erreicht werden soll. Die weitergehende Konkretisierung des Schutzziels hängt auch auf 

dieser Ebene wieder stark von dem Gewicht ab, das der Risikovorsorge beigemessen werden soll. Denn auch 

für eine bestimmte Temperaturentwicklung unterliegen die regionalen und lokalen Klimawandelfolgen und 

die daraus entstehenden Klimarisiken vergleichsweise hoher Unsicherheit (Heal und Millner 2014). So muss 

näher definiert werden, auf welche der möglichen Klimaschäden die Anpassungsmaßnahmen ausgelegt wer-

den sollen und wie stark und mit welcher Gewissheit diese Risiken reduziert werden sollen.  

Generelle Leitlinien für Schutzziele 

Sehr grundsätzlich können in diesem Zusammenhang etwa folgende Leitlinien oder abstrakte Schutzziele mit 

unterschiedlichen Implikationen für den Grad der Risikovorsorge und die Anpassungskosten differenziert 

werden (Valverde et al. 2022, World Bank 2024): Anpassung kann darauf ausgelegt werden,  

• die drohenden Schäden und Restrisiken durch den Klimawandel auf ein möglichst niedriges Niveau 

zu reduzieren und ggf. auch gegenüber dem heutigen Stand weiter abzusenken. Eine derart hohe 

Risikoaversion, bei der die Vorsorge gegen zukünftige Schäden dominiert und Restrisiken weitgehend 

nicht akzeptiert werden, kann mit potenziell sehr hohen Anpassungskosten einhergehen und ist in 

der Breite kaum sinnvoll umsetzbar. 

• einen bestimmten Schutzstandard oder ein bestimmtes Niveau an noch akzeptierten Restrisiken zu-

verlässig zu erreichen. Ein solches Schutzziel ist stark vom Gedanken der zuverlässigen Vorsorge für 

bestimmte Klimawandelfolgen geprägt, selbst wenn diese nur selten eintreten. Es kann aber auch 

bedeuten, z.B. Maßnahmen des Hochwasserschutzes so auszulegen, dass sie auch zukünftig vor ei-

nem 100-jährigen Hochwasserereignis schützen. Das Gewicht der Risikovorsorge zeigt sich in diesem 

Beispiel darin, dass unter diesem Schutzziel auch ein starker Anstieg der Anpassungskosten als ange-

messen akzeptiert wird, wenn mit fortschreitendem Klimawandel Häufigkeit und Schwere eines 100-

jährigen Hochwassers zunehmen.11 

• ein ausgewogenes Verhältnis von drohenden Klimaschäden und Kosten von Anpassung zu erreichen. 

Ein solches Anpassungs- bzw. Schutzziel folgt in einem engeren Sinn ökonomischen Erwägungen der 

Kosten-Nutzen-Optimierung und strebt an, die Summe der erwarteten gesellschaftlichen Kosten der 

Anpassung und des Klimawandels möglichst zu minimieren. Durch die Betrachtung der (gewichteten) 

 

11  In der Kombination aus der Verständigung auf eine eher starke Temperaturentwicklung, die der Anpassungsplanung 
zugrunde liegen soll, und der Festlegung auf einen solchen Schutzstandard ergibt sich eine gewisse Parallele zu 
den politisch gesetzten Temperaturzielen im Klimaschutz. Die Temperaturziele sind ebenfalls absolute Grenzzie-
hungen unter Bedingungen von Unsicherheit über Ausmaß und Folgen des Klimawandels. Sie sind Ergebnis eines 
politischen Verhandlungsprozesses, bei dem neben den Vermeidungskosten der Gedanken der Vorsorge gegen die 
stark zunehmenden und zunehmend unsicher zu bewertenden Klimaschäden stärkerer Erderwärmung eine tra-
gende Rolle spielt (Stern et al. 2022).  
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Summe der erwarteten zukünftigen Schäden liegt kein besonderes Gewicht auf der Vermeidung be-

stimmter stärkerer Schadensereignisse, so dass vergleichsweise hohe Restrisiken verbleiben und ak-

zeptiert werden müssen.  

KAnG und DAS bleiben für die Anpassungsplanungen des Bundes hier aus Sicht der WPKS noch zu vage (Ka-

pitel 3.1). Insbesondere die DAS sollte zukünftig in den verschiedenen Anpassungsfeldern deutlicher benen-

nen, welche Überlegungen und Abwägungen zu den Anpassungskosten, zur Risikovorsorge vor bestimmten 

Klimaschäden und zu den jeweils akzeptierten Restrisiken hinter den definierten, messbaren Anpassungszie-

len stehen. Trotz aller Probleme und Herausforderungen bei der Bewertung sollten dabei zukünftig auch 

stärker die Anpassungskosten in den Blick genommen werden und die vorgenommenen Abwägungen zwi-

schen der angestrebten Risikovorsorge, d.h. dem Nutzen der Klimaanpassung, und den Kosten offengelegt 

werden.  

Kosten-Nutzen-Abwägungen, d.h. der Vergleich von erwarteten Anpassungsnutzen und -kosten, müssen in 

ihrer Aussagekraft und der angemessenen Berücksichtigung des Motivs der Risikovorsorge, gerade unter den 

Bedingungen tieferer Unsicherheit, die die Anpassungsplanung unausweichlich durchziehen, kritisch hinter-

fragt werden (Fankhauser 2017).12 Mit Bedacht und zumindest ergänzend eingesetzt, können diese Abwä-

gungen dennoch maßgeblich zu einer Konkretisierung der handlungsleitenden Leitgedanken und Ziele in der 

Anpassungsplanung beitragen, indem sie stärker für die Anpassungskosten und insbesondere für die Kosten 

weitergehender Risikovorsorge sensibilisieren. Für die Nachvollziehbarkeit von Anpassungsplanungen und 

für eine klarere Identifikation der Zahlungsbereitschaft für Risikovorsorge kann es zum Beispiel sehr hilfreich 

sein, wenn bewusst ein höheres Niveau der Risikovorsorge mit höheren Kosten angestrebt wird als das, das 

die Abwägung erwarteter Kosten und Nutzen zunächst nahelegen würde (Preinfalk et al. 2026).  

Nicht zwingend erforderlich für die konsistente Anpassungsplanung auf Bundesebene ist hingegen, über alle 

Anpassungsfelder hinweg Anpassungsziele nach den gleichen Leitlinien zu formulieren. Ebenso wenig müs-

sen Anpassungsmaßnahmen über alle Anpassungsfelder hinweg mit einem einheitlichen Ansatz bewertet 

und ausgewählt werden. Die verschiedenen Handlungsfelder von Klimaanpassung unterscheiden sich in der 

Unsicherheit über die drohenden Klimaschäden, in der Art der drohenden Schäden (direkt monetäre quanti-

fizierbare Schäden an Gebäude o.ä. gegenüber Gesundheitsbelastungen bis hin zur Gefährdung von Men-

schenleben) oder auch im Wissen über die Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen. Zugleich unterscheiden 

sich die möglichen Ansätze zur Maßnahmenauswahl bzw. -bewertung unter Unsicherheit in ihren Vorausset-

zungen (z.B. Notwendigkeit einer monetären Bewertung), in ihrer Eignung für einzelne Bewertungsprobleme 

oder auch darin, wie stark sie einem Vorsorgegedanken bei schwer bewertbaren Risiken bzw. großer Unsi-

cherheit über mögliche Anpassungsnutzen und -kosten Rechnung tragen (Watkiss et al. 2015). Einheitlichkeit 

und Konsistenz der konkreten Zieldefinitionen und Maßnahmenwahl setzen aber voraus, dass für vergleich-

bare Entscheidungsprobleme in den unterschiedlichen Anpassungsfeldern möglichst vergleichbare Leitlinien 

zur Zielformulierung und Bewertungsansätze zur Maßnahmenwahl verwendet werden. 

 

12  Die Bestimmung des Kosten-Nutzen-Optimums ist generell herausfordernd, da ganz unterschiedliche Klimawandel-
folgen und -schäden – Schäden an Gebäuden, Maschinen, Infrastrukturen vs. Schäden an Ökosystemen oder Men-
schen – monetär bewertet werden müssen. Konzeptionelle Probleme können zudem entstehen, wenn 
Erwartungswerte zukünftiger Schäden unter Bedingungen tiefer Unsicherheit und möglicher extremer / katastro-
phischer Schäden abgeleitet werden müssen (Pindyck 2017). 
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Bundesweite Harmonisierung der Leitlinien und Schutzziele der Anpassungsplanung 

Im Gegensatz zur Temperaturentwicklung, die für die bundesweiten Anpassungsplanungen einheitlich defi-

niert und möglichst auch gesetzlich verankert werden sollte (Kapitel 3.2.1), sollten die Leitlinien und konkre-

ten Schutzziele der Bundesplanungen aus Sicht der WPKS keine Verbindlichkeit für die Länder oder 

Kommunen haben. Eine solche Harmonisierung würde angesichts der bestehenden Zuständigkeitsverteilun-

gen im föderalen Mehrebenensystem zu intensiv in Landeskompetenzen und die lokale Selbstverwaltung 

eingreifen. Sie würde auch Gefahr laufen, etwa lokale Präferenzen der Risikovorsorge nur noch unzureichend 

abzubilden.  

Höhere Transparenz auf Bundesebene in der DAS würde jedoch Ländern und Kommunen eine stärkere Ori-

entierungshilfe für deren Anpassungsplanungen bieten. Darüber hinaus könnten die bundesseitigen Leitli-

nien für die konkreten Schutzziele und die Bewertung von Anpassungsbedarfen und -kosten in den 

verschiedenen Anpassungsfeldern als Bezugspunkt herangezogen werden. Eine bundesweite Vergleichbar-

keit von Anpassungsbedarfen ist insbesondere erforderlich, sofern Finanzmittel im föderalen System zuguns-

ten von Ländern und/oder Kommunen verteilt werden sollen, in denen besondere Anpassungsbedarfe 

bestehen. Ob ein derartiger solidarischer Ausgleich geschaffen werden soll, ist eine politische Frage, die Ka-

pitel 4.2 noch eingehender beleuchtet. Ein gewisser Ausgleich dürfte angesichts unterschiedlich verteilter 

Klimarisiken und regionaler Anpassungsbedarfe schon mit Blick auf die Gewährleistung gleichwertiger Le-

bensverhältnisse im Bundesgebiet aber kaum abzulehnen sein.  

Dass im Zuge der solidarischen Mitfinanzierung besonderer Anpassungsbedarfe bundeseinheitliche Kriterien 

für die Ermittlung und Bewertung der lokal und regional unterschiedlichen Anpassungsbedarfe angelegt wer-

den, dient dabei nicht nur der Transparenz und Fairness, sondern ist auch verfassungsrechtlich geboten. Aus 

dem Bundesstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) und der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung 

(Art. 28 Abs. 2 GG) in Verbindung mit dem Rechtsstaatsgebot (Art. 20 Abs. 3, Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG) folgt für 

den Bundesgesetzgeber grundsätzlich eine Pflicht zur Gleichbehandlung nachgeordneter Hoheitsträger 

(BVerfG 19.9.2018, LS 5 und Rn. 210; BVerfG 29.11.2023, Rn. 88). Dieser Grundsatz lässt eine unterschiedli-

che Behandlung nur zu, wenn sie durch Sachgründe gerechtfertigt ist, also nicht willkürlich erfolgt 

(BVerfG 19.9.2018, LS 5 und Rn. 211). Dabei kann der Gesetzgeber verpflichtet sein, eine Ungleichbehand-

lung zu begründen und damit (gerichtlich) kontrollierbar zu machen (BVerfG 19.9.2018, LS 5 und Rn. 211). 

Für die Berücksichtigung von Sonderlasten müssen dementsprechend außergewöhnliche Gegebenheiten 

vorliegen, die einer Begründungspflicht unterliegen (BVerfG 11.11.1999, S. 234 f.). Auch wenn dem Bundes-

gesetzgeber ein relativ großer Ermessensspielraum in Bezug auf die Ermittlung besonderer Bedarfe zu-

kommt, muss diese – entsprechend dem Grundsatz der föderalen Gleichbehandlung – methodisch 

nachvollziehbar und einheitlich erfolgen. 

Dies schließt nicht aus, dass Länder oder Kommunen in ihren Anpassungskonzepten und bei der Auswahl 

umzusetzender Anpassungsmaßnahmen im Übrigen eigene Präferenzen setzen und ggf. auch höhere (Min-

dest-)Vorsorgeszenarien zugrunde legen. Denkbar wäre auch, dass sie dabei über den Grad an Risikovorsorge 

hinausgehen, die anfallenden Mehrkosten dann jedoch eigenständig finanzieren müssen.  

Der Aufbau eines geeigneten und auch administrativ umsetzbaren Indikatorensystems gestaltet sich gleich-

wohl herausfordernd und es besteht weiterer Forschungsbedarf mit Blick auf die geeigneten Indikatoren zur 
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Messung der Betroffenheit. Ob dazu physische Klimarisiko-Indikatoren oder weitergehend finanzielle Maß-

zahlen zu Schäden oder Finanzierungsbedarfen herangezogen werden sollen, hängt etwa an verfügbaren Da-

ten, aber auch dem administrativen Aufwand des Aufbaus und der Pflege des benötigten Indikatoren-

Systems (vgl. Kapitel 4.6).  
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4 Finanzierung von Klimaanpassung: Leitlinien und rechtliche 
Rahmenbedingungen 

Mit der Finanzierung haben KAnG und DAS ein wesentliches Element der Rahmenbedingungen, die zur Um-

setzung stärkerer Klimaanpassungsmaßnahmen notwendig sind, offengelassen bzw. die bereits bestehenden 

Finanzierungsstrukturen der Mittelbereitstellung über Förderprogramme zumindest nicht grundlegend wei-

terentwickelt. § 12 Abs. 7 KAnG enthält die wohl als rein deklaratorisch zu verstehende Aussage, dass der 

Bund die Träger öffentlicher Aufgaben mittels bestehender Förderangebote und mittels Aufgaben, die zur 

Erstellung von Klimaanpassungskonzepten nach Maßgabe des Haushaltsrechts dienen, unterstützt. Das KAnG 

sieht jedoch keine Finanzhilfen des Bundes für die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen vor.  

Grundsätzlich gibt es verschiedene Ansätze, Lücken in der Finanzierung öffentlicher Anpassungsmaßnahmen 

im föderalen Mehrebenensystem zu schließen. Die WPKS diskutiert in Kapitel 5 dieses Gutachtens vertiefter 

insbesondere die folgenden Instrumente: 

• Förderprogramme und neue Förderkon-

zepte, 

• die Neuverteilung der Anteile von Bund, 

Ländern und Kommunen am Aufkommen 

der Gemeinschaftsteuern, insbesondere der 

Umsatzsteuer, 

• eine Reform des Finanzkraftausgleichs zwi-

schen den Bundesländern, 

• eine Einführung neuer Bundesergänzungszu-

weisungen, 

• die Schaffung einer neuen Gemeinschafts-

aufgabe, 

• die Einführung neuer Finanzhilfen des Bun-

des über einen neuen Art. 104e GG in Ver-

bindung mit Förderprogrammen, 

• eine Reform des kommunalen Finanzaus-

gleichs, 

• die Einführung einer neuen kommunalen 

Pflichtaufgabe Klimaanpassung, 

• die Erhebung lokaler Abgaben, 

• die Einrichtung lokaler Klimaanpassungs-

fonds. 

 

Aufgrund der thematischen Breite von Klimaanpassung, den verteilten Zuständigkeiten im föderalen Mehr-

ebenensystem und den Unterschieden in der Finanzierungs- und Verteilungslogik zwischen den verschiede-

nen Finanzierungsansätzen kann sich die Anpassungsfinanzierung aus Sicht der WPKS kaum sinnvoll nur auf 

ein einzelnes Instrument stützen. Vielmehr sollten Finanzierungsinstrumente gezielt kombiniert werden. Ab-

zuwägen und zu berücksichtigen sind  

• Motive bzw. Gründe für eine Mitfinanzierung des Bundes auch bei den häufig lokalen öffentlichen 

Gütern der Klimaanpassung (Kapitel 4.1-4.3),  

• Vorteile und Wahrung von dezentralen Zuständigkeiten und Selbstverwaltungsrechten gegenüber 

zentralen Steuerungsinteressen (Kapitel 2 und 4.7),  

• mögliche Verteilungskonflikte in den öffentlichen Haushalten gegenüber den Implikationen höherer 

Finanzierungslasten (Kapitel 4.5) 

sowie 
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• rechtliche Grenzen der Anwendung einzelner Finanzierungsinstrumente, der mit einem Instrument 

finanzierbaren Kostenkomponenten von Anpassungsmaßnahmen (Planung, Umsetzung, Folgekos-

ten) sowie der möglichen inhaltlichen Einflussnahme über den Finanzierungsweg (Kapitel 4.7). 

Die Instrumentenwahl ist aufgrund der notwendigen Abwägungen keine rein wissenschaftliche oder rechtli-

che Entscheidung. Vielmehr sind politische Entscheidungen insbesondere bei der Frage eines möglichen so-

lidarischen Ausgleichs (Kapitel 4.2) oder auch mit Blick auf die unausweichlichen Konflikte um die Verteilung 

knapper öffentlicher Haushaltsmittel notwendig. 

Die grundlegenden Leitlinien und Gesichtspunkte, die bei der Ausgestaltung und Zusammenstellung von Fi-

nanzierungsinstrumenten aus Sicht der WPKS berücksichtigt werden sollten, diskutieren die folgenden Ab-

schnitte. Die Diskussion nimmt dabei auch konkret Bezug auf die Finanzierungsinstrumente, die in größerer 

Detailtiefe im folgenden Kapitel 5 vorgestellt werden.  

4.1 Mittelbereitstellung durch den Bund: Fiskalische Äquivalenz und inhaltliche 
Steuerung durch Finanzierungsinstrumente 

Öffentliche Klimaanpassungsmaßnahmen tragen gerade im Vergleich zu Klimaschutzmaßnahmen häufig den 

Charakter eines lokalen öffentlichen Guts mit lokal oder zumindest räumlich stärker begrenztem Nutzen. Das 

Prinzip der fiskalischen Äquivalenz und das Subsidiaritätsprinzip sprechen daher zunächst für eine lokale Fi-

nanzierung. Nach dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz sollten öffentliche Maßnahmen aus den Eigenmit-

teln der Ebene finanziert werden, auf die sich die Wirkungen der Maßnahme beschränken. 

Anpassungsmaßnahmen mit rein lokalem Nutzen sollten entsprechend aus lokalen Eigenmitteln bzw. dem 

Kreis der Akteur*innen vor Ort finanziert werden, die von dieser Anpassungsmaßnahme profitieren. Auf 

diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Maßnahmen in enger Abstimmung mit der lokalen Zahlungs-

bereitschaft für Anpassung gestaltet und umgesetzt werden. Die lokale Finanzierung schafft dabei bei den 

Akteur*innen vor Ort auch ein höheres Bewusstsein für die Kosten der Anpassung. Zur besseren Einbindung 

von Wissen und Präferenzen derjenigen, die die Anpassungsmaßnahmen direkt betreffen, sollten dazu kor-

respondierend auch die Planungs- und Entscheidungskompetenzen für Anpassungsmaßnahmen möglichst 

dezentral und nah bei den betroffenen Akteur*innen angesiedelt sein (Subsidiaritätsprinzip; Konrad und 

Thum 2014). Zur Finanzierung von Klimaanpassung auf lokaler Ebene und aus lokalen Eigenmitteln kommen 

damit zunächst die verschiedenen Möglichkeiten zur lokalen Abgabenerhebung, d.h. eigengestaltbare kom-

munale Finanzierungsinstrumente (Kapitel 5.7), infrage.  

Aus Sicht der WPKS sprechen dennoch wenigstens drei gewichtige Gründe dafür, dass der Bund zusätzliche 

Finanzmittel an Länder und Kommunen für die Klimaanpassung bereitstellt.  

1) Gewährleistung einer angemessenen Finanzausstattung 

Aufgrund der bestehenden Zuständigkeitsverteilung im föderalen System fallen viele Anpassungsaufgaben 

bei Ländern und Kommunen an. Dies ist auch aus ökonomischer Sicht angesichts des lokalen Charakters vieler 

Maßnahmen im Sinn des Subsidiaritätsprinzips durchaus sinnvoll. Die entsprechenden Finanzierungsbedarfe 

sind in den bisherigen Systemen der föderalen Mittelverteilung aber nicht berücksichtigt. Gerade die Kom-

munen sind aufgrund der ohnehin häufig angespannten Haushaltslage gegenwärtig meist nicht in der Lage, 

Anpassung im erforderlichen Umfang selbst zu finanzieren (Kapitel 5.2). Wenn der Grad der Klimaanpassung 
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von der jeweiligen Finanzstärke der Kommune und ggf. des Landes abhängt, droht jedoch eine Gefährdung 

der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet (Art. 72 Abs. 2 GG), die der Bundesgesetzgeber 

durch Erlass des KAnG gerade verhindern wollte.  

Auch für Klimaanpassung mit primär lokalen Wirkungen kommt vor diesem Hintergrund eine Mitfinanzierung 

des Bundes in Betracht, um die Mittelverteilung im föderalen System an die veränderten Aufgaben- und Fi-

nanzierungslasten anzupassen. Ziel der bundesseitigen Mitfinanzierung ist in diesem Fall die Stärkung der 

Finanzausstattung von Ländern und Kommunen, damit diese die neuen Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbe-

reich bewältigen und aus ihren lokalen Eigenmitteln heraus eigenverantwortlich finanzieren können. Ent-

sprechend sind Finanzierungsinstrumente vorzuziehen, die etwa der kommunalen Ebene Mittel von Bund 

und Ländern zweckungebunden bereitstellen. In Betracht kommt dafür etwa eine Erhöhung des kommuna-

len Anteils am Aufkommen der Umsatzsteuer (Kapitel 5.5.1) oder eine Erhöhung der generellen Verbund-

quote, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land an die Kommunen verteilt wird 

(Kapitel 5.6.1).  

2) Solidarischer Ausgleich  

Die regionalen und lokalen Klimarisiken und Anpassungsbedarfe hängen maßgeblich von geografischen Ge-

gebenheiten und historisch gewachsenen Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen ab und unterscheiden sich 

im Bundesgebiet. Ohne einen Ausgleich drohen strukturelle Nachteile im Standortwettbewerb. Die betroffe-

nen Länder und Kommunen können dabei weder die geografischen Gegebenheiten beeinflussen, noch haben 

sie großen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Klimawandels.  

Eine bundesseitige Mitfinanzierung von auch rein lokal wirkenden Klimaanpassungsmaßnahmen kann, ab-

weichend vom Prinzip der fiskalischen Äquivalenz, vor diesem Hintergrund auch rein auf den solidarischen 

Ausgleich derartiger drohender struktureller Unterschiede gerichtet sein. Inwieweit ein solidarischer Aus-

gleich besonderer Anpassungsbedarfe erfolgen soll, ist politisch zu entscheiden und wird im nachfolgenden 

Kapitel 4.2 vertiefter diskutiert. Ähnliches gilt für die Frage, ob bundesseitige Mittel des solidarischen Aus-

gleichs zweckgebunden oder zweckungebunden bereitgestellt werden sollen.  

3) Finanzielle Beteiligung für überregionale Nutzengewinne 

Nicht für alle öffentlichen Klimaanpassungsmaßnahmen ist der Nutzen rein auf die lokale bzw. kommunale 

Ebene begrenzt. Beispiele für überregional wirkende Maßnahmen umfassen die klimaresilientere Gestaltung 

von Verkehrsinfrastrukturen, die Liefer- und Wertschöpfungsketten schützen (soweit diese nicht ohnehin in 

der Bundeszuständigkeit liegen), den klimaresilienten Umbau von Ökosystemen mit weiterreichenden Öko-

systemleistungen (Klimaschutzbeiträge und Biodiversitätserhalt durch Stadtbegrünung, Aufforstungen oder 

die Wiedervernässung von Mooren) oder auch den Hochwasserschutz an überregionalen Flussläufen (zum 

Hochwasserschutz in Deutschland s. Kasten 4.1). Auch der Erhalt bestimmter, gefährdeter Kulturgüter oder 

Orte, z.B. Altstädte an Flussläufen, liegt nicht nur im Interesse der Betroffenen vor Ort, sondern auch im 

gesamtgesellschaftlichen Interesse – die Abgrenzung zum Motiv des solidarischen Ausgleichs (Kapitel 4.2) ist 

hier jedoch nicht völlig trennscharf. Weitergehende Wirkungen zunächst rein lokal wirkender öffentlicher 

Anpassungsmaßnahmen können sich schließlich auch dadurch ergeben, dass Bund und Länder im Schadens-

fall Hilfen gewähren (Kapitel 4.3). 
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Eine Finanzierung rein aus kommunalen Eigenmitteln würde in diesen Fällen dem Äquivalenzprinzip wider-

sprechen. Das Interesse an der Umsetzung und damit entsprechend dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz 

auch die Finanzierungsverantwortung gehen vielmehr über die jeweilige Kommune oder Region hinaus. Da 

auf kommunaler Ebene nur wenig Anreize bestehen, die weiterreichenden (Nutzen-)Wirkungen der betref-

fenden Anpassungsmaßnahmen ausreichend zu berücksichtigen, ist eine Mit-Finanzierung des Bundes 

und/oder der Länder angezeigt.  

Die über die Kommune hinausreichenden Wirkungen sprechen darüber hinaus dafür, Finanzierungsinstru-

mente vorzuziehen, die Bund und/oder Ländern gewisse inhaltliche Einflüsse auf die Planung und Umsetzung 

der Klimaanpassung vor Ort ermöglichen. Dies gilt, selbst wenn die Zuständigkeiten nach der – allerdings 

ohne explizite Berücksichtigung von Klimawandelfolgen gestalteten – föderalen Zuständigkeitsverteilung in 

Deutschland auf einer niedrigeren Ebene angesiedelt sind. Entsprechend sollten in diesen Fällen auch Mög-

lichkeiten der politischen oder gesetzlichen Zweckbindung bereitgestellter Mittel ausgeschöpft werden, etwa 

im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs oder der Schaffung einer neuen Pflichtaufgabe oder über För-

derprogramme. Besteht ein besonders hoher ebenenübergreifender Koordinationsbedarf bei der Planung 

und Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen, kann dies für die Finanzierung unter dem Dach einer neuen 

Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz und Klimaanpassung sprechen, welche eine Kooperation von Bund und 

Ländern auch in Bezug auf die Umsetzung ermöglicht (Kapitel 5.5.4). 

 

Kasten 4.1  Bundeseinheitliche Steuerung und Finanzierung am Beispiel Hochwasserschutz 

Steuerung und Finanzierung von Hochwasserschutzmaßnahmen 

Durch den fortschreitenden Klimawandel nehmen auch Hochwasserereignisse mit extremen Auswirkun-

gen zu. Sie bergen erhebliche Gefahren für das Leben und die Gesundheit, das Eigentum und die Infra-

struktur, aber auch für die Umwelt, wenn es beispielsweise zu unkontrollierten Schadstoffeinträgen 

kommt (Köck 2015). Daher bedarf es einer effektiven Hochwasserschutzvorsorge. Der Hochwasserschutz 

ist in Deutschland eine Querschnittsmaterie (siehe u.a. Kotulla 2006) und gemeinsame Aufgabe von Bund, 

Ländern und Kommunen. Dementsprechend ist auch die Zuständigkeit fragmentiert. Gleichzeitig machen 

die oft überregionalen Auswirkungen von Hochwassern eine enge Zusammenarbeit nicht nur zwischen 

einzelnen Kommunen, sondern auch auf vertikaler Ebene erforderlich, zumal bei eintretenden Hochwas-

serschäden am Ende oft der Bund und die Länder unterstützend eingreifen. Aus Sicht der WPKS ist es 

daher gerade im Hochwasserschutz bedeutsam, für alle Ebenen ausreichende Finanzmittel zur Verfügung 

zu stellen. Um indes zu determinieren, in welcher Höhe Finanzmittel erforderlich sind, und um deren 

zweckentsprechende Verwendung sicherzustellen, ist zudem eine gewisse bundeseinheitliche Steuerung 

der Maßnahmenpriorisierung und Mittelverwendung erforderlich.  

Eine derartige einheitliche Steuerung wurde für bestimmte, als prioritär eingestufte, überregional wir-

kende Maßnahmen bereits durch das Nationale Hochwasserschutzprogramm (NHWSP) eingeführt (LAWA 

2014). Dieses Programm wurde von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser erarbeitet und im Ok-

tober 2014 von der Umweltministerkonferenz beschlossen. Es beinhaltet ein Maßnahmenprogramm mit 
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Hochwasservorkehrungen, wie z.B. der Verstärkung von Deichen oder dem Bau von Wasserrückhaltebe-

cken. Diese Maßnahmen sollen prioritär umgesetzt werden und einem gemeinsamen Finanzierungsre-

gime unterliegen. Das Programm wird ständig fortgeschrieben. 

Um die Maßnahmen auszuwählen, wurden zunächst abgestimmte „Kriterien und Bewertungsmaßstäbe 

für die Identifikation und Priorisierung von wirksamen Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasser-

schutzes, insbesondere zur Gewinnung von Rückhalteräumen mit signifikanter Wirkung auf die Hochwas-

serscheitel und zur Beseitigung von Schwachstellen bei vorhandenen Hochwasserschutzmaßnahmen“ 

entwickelt (LAWA 2014; LAWA 2023). Diese setzen sich zusammen aus den Kriterien „Wirksamkeit“, „Sy-

nergien“ sowie dem Zusatzkriterium „Umsetzbarkeit“, für die wiederum Indikatoren wie die Anzahl der 

bevorteilten Einwohner*innen erarbeitet wurden (LAWA 2023). Die Finanzierung erfolgt durch die Länder 

mit einer maßgeblichen Beteiligung des Bundes in Höhe von 60 Prozent im Rahmen der Gemeinschafts-

aufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) nach Art. 91a Abs. 1 Nr. 2 GG 

(GAK-Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz“). 

Außerhalb des NHWSP erfolgt die Hochwasserschutzplanung und die Umsetzung entsprechender Maß-

nahmen durch die Länder und die Kommunen. Insbesondere auf kommunaler Ebene stellen insoweit feh-

lende Expertise und begrenzte Finanzmittel ein erhebliches Hindernis dar.13 Derzeit erfolgt eine finanzielle 

Förderung seitens des Bundes insoweit auf Grundlage von Förderprogrammen im Rahmen der GAK. Der-

artige Förderprogramme stellen insbesondere dann ein geeignetes Finanzierungsinstrument dar, wenn 

die Mittelbereitstellung eng an konkrete Verwendungszwecke geknüpft werden soll. Gerade wenn die 

Kosten von Hochwasserschutzmaßnahmen in einer Kommune anfallen, die positiven Auswirkungen aber 

kommunenübergreifend sind, kann die gezielte Zurverfügungstellung von Finanzmitteln Anreize zur Um-

setzung solcher Maßnahmen bieten. Eine enge Zweckbindung ist in diesem Zusammenhang gerechtfertigt, 

da Kommunen die Mittel gerade nicht für andere Maßnahmen, die allein lokal wirken, verwenden sollen. 

Zu berücksichtigen ist indes zum einen, dass die GAK als Rechtsgrundlage für die Förderung grundsätzlich 

auf solche Maßnahmen begrenzt ist, die einen Zusammenhang mit der Verbesserung der Agrarstruktur 

und dem Küstenschutz aufweisen. Auch wenn dies in der Praxis weit ausgelegt wird,14 fallen Hochwasser-

schutzmaßnahmen mit dem alleinigen Ziel des Schutzes von Siedlungen und/oder Infrastruktur nicht da-

runter. Die Fördermittel sind zudem begrenzt und erfordern einen immer noch erheblichen Eigenanteil, 

den einige Kommunen nicht leisten können. Auch besteht kein Anspruch auf die Förderung und damit 

keine Rechtssicherheit, was Kommunen davon abhalten kann, überhaupt erst in komplexe und kostspie-

lige Planungen einzusteigen. Daher sollten Förderprogramme so ausgestaltet werden, dass sie langfristig 

 

13  Im Nachgang des Hochwassers im Ahrtal äußerten sich etwa Verantwortliche des Kreises Ahrweiler dahingehend, 
dass die Ahr aus zahlreichen Flüssen und Bächen aus zwei Bundesländern und vier Kreisen gespeist würde und den 
Oberliegerkommunen die Mittel fehlten, Schutzmaßnahmen zugunsten der Unterlieger vorzunehmen (Wagner 
2023). 

14  So sieht der aktuelle Rahmenplan 2024-2027 etwa eine Förderung des Hochwasserschutzes mit dem sehr allgemein 
gehaltenen Zweck „Schutz ländlicher Räume vor Hochwasser“ vor, Rahmenplan der „Gemeinschaftsaufgabe zur 
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 2024-2027, abrufbar unter 
https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/gak-rahmenplan-2024-2027.pdf.  
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und verlässlich Mittel zur Verfügung stellen, der kommunale Eigenanteil möglichst begrenzt und die ad-

ministrativen Anforderungen reduziert werden (Kapitel 5.3). 

Bei Hochwasserschutzmaßnahmen, die sich primär in der die Maßnahme umsetzenden Kommune auswir-

ken, sollten aus Sicht der WPKS demgegenüber den Kommunen weitergehende Priorisierungs- und Ge-

staltungsspielräume eingeräumt werden. Dies kann durch eine allgemeine Verbesserung der finanziellen 

Ausstattung der Kommune oder auch durch die Schaffung einer kommunalen Pflichtaufgabe Hochwasser-

schutz in Verbindung mit der Bereitstellung entsprechender Finanzmittel erfolgen. Um die insoweit erfor-

derlichen Mittel vergleichbar abschätzen zu können, sind indes einheitliche Indikatoren erforderlich. 

Insoweit bietet es sich an, auf ähnliche Indikatoren wie diejenigen, die zum NHWSP entwickelt wurden, 

zurückzugreifen. Das bedeutet nicht, dass Kommunen bei der Verwendung der Mittel nicht abweichende 

Priorisierungsentscheidungen treffen können. Dadurch anfallende Mehrkosten müssen dann aber durch 

kommunale Eigenmittel gedeckt werden. 

Gesetzliche und raumordnerische Regulierung des Hochwasserschutzes 

Zudem reguliert der Bund den Bereich Hochwasserschutz verstärkt durch gesetzliche und raumordnungs-

rechtliche Vorgaben. Der Hochwasserschutz ist als Teilmaterie des Wasserhaushaltsrechts der konkurrie-

renden Gesetzgebungskompetenz des Bundes zugeordnet (Art. 74 Abs. 1 Nr. 32 GG), wobei jedoch Art. 72 

Abs. 3 S. 1 Nr. 5 GG den Ländern eine Abweichungskompetenz einräumt. Im Bauplanungsrecht verpflichtet 

§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB die Gemeinden zunächst allgemein, bei der Aufstellung von Bebauungsplänen u.a. 

den Hochwasserschutz zu berücksichtigen. Eine zentrale Regelung im Wasserhaushaltsrecht ist § 78 WHG, 

der in seinem Abs. 1 S. 1 ein striktes Bauplanungsverbot für Überschwemmungsgebiete enthält. Ausnah-

men lässt das Gesetz nur unter den engen Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zu, die kumulativ vorlie-

gend müssen (u.a. dürfen keine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden zu 

erwarten sein). Die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten erfolgt durch die Länder, ist indes durch 

§ 76 WHG prädeterminiert.  

Das Raumordnungsrecht enthält in § 17 Abs. 2 S. 1 ROG eine besondere Ermächtigungsgrundlage für die 

Bundesregierung, länderübergreifende Raumordnungspläne für den Hochwasserschutz (sowie zu Stand-

ortkonzepten für Häfen und Flughäfen) aufzustellen. Davon hat die Bundesregierung in Form des 2021 in 

Kraft getretenen Länderübergreifenden Raumordnungsordnungsplans für den Hochwasserschutz (sog. 

Bundesraumordnungsplan, kurz: BRPH) Gebrauch gemacht. Dieser legt bundesweit einheitliche Standards 

für alle Raumordnungsbehörden in den Ländern fest und entfaltet gemäß § 4 ROG Bindungswirkung 

(BMWSB 2026, Appel und Stark 2024). Generell ist der Plan aber eher zurückhaltend. Beispielsweise weist 

er selbst keine Rückhalteflächen aus, sondern enthält lediglich textliche Erläuterungen und konkretisiert 

damit Ziele des bundesweiten Hochwasserschutzes (Wagner 2023). Konkrete Bewertungen dazu, wie ef-

fektiv der BRPH ist, stehen bisher noch aus. 
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4.2 Solidarischer Ausgleich unterschiedlicher Anpassungsbedarfe 

Klimarisiken und finanzielle Anpassungsbedarfe verteilen sich unterschiedlich über das Bundesgebiet. Sie 

hängen von geographischen Gegebenheiten sowie von historisch und kulturell gewachsenen Siedlungs- und 

Wirtschaftsstrukturen ab. Welche Klimarisiken vor Ort zu vertreten sind und welche Grenzen der Zumutbar-

keit und Solidarität gesellschaftlich gezogen werden sollen, ist in Deutschland bislang weder gesellschaftlich 

verhandelt noch politisch explizit entschieden worden. Zu klären ist in diesem notwendigen gesellschaftli-

chen Verständigungsprozess zudem, inwieweit auch wirtschaftlich starke Länder und Kommunen mit beson-

derer Klimavulnerabilität solidarische Unterstützung in Anspruch nehmen dürfen.  

Die WPKS diskutiert im Folgenden die Gründe für einen solidarischen Ausgleich, aber auch dessen Grenzen 

sowie die Eignung der verschiedenen, in diesem Gutachten betrachteten Finanzierungsinstrumente zu des-

sen Umsetzung. 

4.2.1 Gründe und Grenzen eines solidarischen Ausgleichs 

Stärker vulnerable Kommunen und Regionen mit höheren Anpassungsbedarfen sehen sich mit höheren Scha-

densrisiken und entsprechenden Belastungen der Gemeindefinanzen konfrontiert. Dies impliziert potenziell 

höhere lokale Abgaben, um Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen, oder geringere finanzielle Spielräume zur 

Förderung sonstiger Standortfaktoren. Höhere lokale Anpassungsanstrengungen können zwar für sich be-

trachtet auch als positiver Standortfaktor wirken, indem sie Haushalten und Unternehmen signalisieren, dass 

die Zukunftsherausforderungen durch den Klimawandel vor Ort und die Sorgen der lokalen Akteur*innen 

adressiert werden. Dies ändert allerdings nichts daran, dass unterschiedlich hohe regionale oder lokale Klima-

risiken sich zukünftig in strukturellen Nachteilen im Standortwettbewerb niederzuschlagen drohen.  

Argumente für einen solidarischen Ausgleich 

Für einen gewissen solidarischen Ausgleich derartiger struktureller Nachteile einzelner Kommunen oder ggf. 

auch Länder spricht zunächst, dass diese den Klimawandel und seine Folgen individuell nur sehr begrenzt zu 

verantworten haben. Auch kann aus Gründen der Gewährleistung vergleichbarer Lebensverhältnisse ein ge-

wisses (proaktives) strukturpolitisches Gegensteuern gerechtfertigt sein. Auf die Gefahr, dass Lebensverhält-

nisse im Bundesgebiet mit fortschreitendem Klimawandel auseinanderfallen, wenn die Umsetzung 

notwendiger Klimaanpassung allein von der finanziellen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Landes oder der 

Kommune abhängt, hat auch die Bundesregierung im Gesetzesentwurf zum KAnG hingewiesen (Deutscher 

Bundestag 2023, S. 16). Ebenso kann die Einheitlichkeit des Wirtschaftsstandorts gefährdet sein, je stärker 

die finanziellen Anpassungsbedarfe zwischen den Kommunen auseinanderfallen und je mehr die Kommunen 

dem über eigenständige, lokale Finanzierungsansätze für die Klimaanpassung begegnen (sollen). Die wenig 

einheitlichen kommunalen Hebesätze bei der Gewerbesteuer werden in diesem Zusammenhang etwa schon 

heute kritisiert (Raffer und Scheller 2025), und stehen hinter dem Vorhaben der Bundesregierung, den Min-

desthebesatz anzuheben (Beznoska et al. 2026). 

Grenzen von Solidarität 

Während so durchaus gewichtige Argumente für einen gewissen solidarischen Ausgleich sprechen, müssen 

doch auch Grenzen der Solidarität in den Blick genommen werden. Dies betrifft sowohl Sofort- und Wieder-

aufbauhilfen durch Bund und Länder im Fall von Schäden und Naturkatastrophen (Kapitel 4.3) als auch einen 
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geplanten, bewussten Rückzug in den Fällen, in denen klimabedingte Risiken nicht oder nur mit sehr bzw. 

unverhältnismäßig hohen Anstrengungen reduziert werden können. Die Grenzziehung, für welche Risiken 

und Situationen ein solcher Rückzug als „Exit-Option“ infrage kommt, ist herausfordernd – u.a. aufgrund der 

notwendigen Abschätzung der gesellschaftlichen Kosten – und letztlich eine politische Entscheidung.  

Zusätzlich gilt es bei der Frage und Ausgestaltung eines solidarischen Ausgleichs abzuwägen, inwieweit die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der jeweiligen Länder und Kommunen mitberücksichtigt werden sollte: Sol-

len also Bundesländer und Kommunen, die mit hohen Klimarisiken und finanziellen Anpassungsbedarfen kon-

frontiert werden, einen finanziellen Ausgleich erhalten, auch wenn sie zu den leistungsstärkeren Ländern 

oder Kommunen gehören? Eine höhere wirtschaftliche Entwicklung kann, gerade weil sie sich in der Vergan-

genheit in der Regel nicht unter Beachtung zukünftiger Risiken durch den Klimawandel vollzogen hat, mit 

höheren Klimarisiken und damit höheren Anpassungsbedarfen einhergehen. Denn eine höhere Bevölke-

rungsdichte (aufgrund der höheren Arbeitsnachfrage) und/oder ein größerer Bestand an menschengemach-

tem Kapital in Form von Maschinen, Gebäuden und Infrastruktur an wirtschaftlich stärkeren Orten bedeutet 

auch, dass mehr Personen und mehr menschengemachte Vermögensgegenstände den Folgen des Klimawan-

dels vor Ort ausgesetzt sind.15 Grundsätzlich stärkt höhere wirtschaftliche Entwicklung und Finanzkraft aber 

die eigenständige Anpassungskapazität, indem sie sowohl finanzielle Spielräume zur Finanzierung von An-

passungsmaßnahmen als auch zur Bewältigung möglicher Schäden schafft (England et al. 2026; Fankhauser 

2017). Leistungsstärkere Regionen und Orte sind insofern weniger auf solidarische Unterstützung angewie-

sen. Inwieweit vor diesem Hintergrund auch wirtschaftlich starke Länder und Kommunen mit besonderer 

Klimavulnerabilität solidarische Unterstützung in Anspruch nehmen dürfen, ist eine politische Entscheidung 

und im Rahmen des gesellschaftlichen Verständigungsprozesses zu klären. 

4.2.2 Finanzierungsinstrumente zur Gestaltung eines solidarischen Ausgleichs 

Für die finanzielle Unterstützung eines solidarischen Ausgleichs kommt grundsätzlich die Neu- bzw. Umver-

teilung finanzieller Mittel im föderalen System in Frage (Kapitel 5.5 und 5.6). Ansätze zur Mittelerhebung vor 

Ort dagegen betonen von vorneherein die lokale Eigenverantwortung und eignen sich so nicht, um unter-

schiedliche regionale oder lokale Betroffenheiten finanziell auszugleichen.  

Unterschiede zwischen Finanzierungsinstrumenten 

Die verschiedenen Optionen für einen solidarischen Ausgleich durch Neu- und Umverteilung unterscheiden 

sich dahingehend, wie direkt sie diesen umsetzen, welche Gruppe den Ausgleich herstellt und ob es zu einem 

bundesweiten oder landesspezifischen Ausgleich kommt: 

• Eine Neuordnung der Anteile an den Gemeinschaftsteuern, die auf Bund, Länder und Kommunen 

entfallen, würde primär anerkennen, dass die Finanzierungslasten für Klimaanpassung überwiegend 

bei Ländern und insbesondere Kommunen anfallen. Besondere Finanzierungsbedarfe bestimmter 

 

15  Je nach Konkretisierung und Messung des Anpassungsbedarfs kann zudem ein direkter Zusammenhang zwischen der 
wirtschaftlichen Stärke und der Höhe des Anpassungsbedarfs bestehen. Insbesondere dürfte dies für finanzielle 
Indikatoren des Anpassungsbedarfs gelten, die von den Unterschieden in den Marktbewertungen etwa von Immo-
bilien und Infrastrukturen, die zwischen strukturstarken und -schwachen Regionen regelmäßig zu beobachten sind, 
beeinflusst sein können. 
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Länder oder Kommunen könnten allerdings erst nachgelagert berücksichtigt werden, da die heutigen 

Verteilungsschlüssel nicht Anpassungsbedarfen Rechnung tragen (Kapitel 4.6). 

• Der Finanzkraftausgleich zwischen den Bundesländern korrigiert die einwohnerbezogene Verteilung 

des Anteils am Umsatzsteueraufkommen, der auf die Länder entfällt, mit dem Ziel, einen gewissen, 

ebenfalls solidarischen Ausgleich von Unterschieden in der Finanzkraft der Bundesländer herzustel-

len. Ziel ist es dabei, den Bundesländern vergleichbarere Voraussetzungen zur Gewährleistung gleich-

wertiger Lebensverhältnisse zu verschaffen, nicht jedoch konkrete Unterschiede in 

Finanzierungsbedarfen zu adressieren (Kapitel 5.5.2).  

• Bundesergänzungszuweisungen können neu und direkt auf besondere Anpassungsbedarfe bestimm-

ter Bundesländer hin zugeschnitten werden. In diesem Fall würde der Bund aus seinen Mitteln und 

damit die Gemeinschaft der Bundes-Steuerzahler*innen besonders vom Klimawandel betroffenen 

Bundesländern einen finanziellen Ausgleich verschaffen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Bundes-

ergänzungszuweisungen nur leistungsschwachen Ländern gewährt werden dürfen, wobei sich Leis-

tungsschwäche über das Verhältnis von Finanzaufkommen und Ausgabenlast bemisst und insoweit 

auch finanziell starke Länder mit besonderen Anpassungsbedarfen solidarisch unterstützt werden 

könnten (Kapitel 5.5.3). 

• Eine neue Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung kann, je nach konkretem Zuschnitt, einen solida-

rischen Ausgleich für bestimmte, besondere Risiken und Anpassungsbedarfe im Bundesgebiet her-

stellen (Kapitel 5.5.4). Bund und Länder stellen gemeinsam die Mittel bereit, die unter dem Dach der 

Gemeinschaftsaufgabe ausgezahlt werden können, so dass in diesem Rahmen Bund und Länderge-

meinschaft zusammen besondere Betroffenheiten finanziell adressieren würden. 

• Der kommunale Finanzausgleich stellt innerhalb der Bundesländer einen Ausgleich zwischen den 

Kommunen her. Besondere Klimaanpassungsbedarfe könnten dabei zukünftig etwa über Zuweisun-

gen an die betroffenen Kommunen gezielt adressiert werden. Ohne Erhöhung der Verbundquote, 

d.h. der insgesamt von Landesseite bereitgestellten Mittel zur Verteilung an die Kommunen, würde 

es in diesem Fall primär zu einem solidarischen Ausgleich zwischen den Kommunen des jeweiligen 

Bundeslandes, nicht aber zwischen Kommunen über Landesgrenzen hinweg kommen (Kapitel 5.6.1). 

Die Verankerung des solidarischen Ausgleichs in den föderalen Mittelverteilsystemen setzt eine klare Bemes-

sungsgrundlage und damit vereinheitlichte Leitlinien zur Ermittlung vergleichbarer Anpassungsbedarfe vo-

raus (Kapitel 3). Hier gilt es auch, den administrativen Aufwand einer neu gestalteten, explizit 

bedarfsorientierten Mittelverteilung im Blick zu behalten (vgl. Kapitel 4.6). 

Daneben kann grundsätzlich auch die Ausgestaltung von Förderprogrammen den Gedanken eines solidari-

schen Ausgleichs verfolgen. Denkbar und sehr deutlich wäre dies etwa bei der Verteilung mehrjährig ange-

legter Förderbudgets, wenn diese, statt allein anhand der Einwohnerzahlen von Kommunen, nach den 

lokalen Anpassungsbedarfen zugewiesen würden (vgl. Kapitel 5.3). Auch in diesem Fall wären dann jedoch 

einheitliche Leitlinien zur Ermittlung der Anpassungsbedarfe im Bundesgebiet (oder auf Landesebene für 

Landesförderprogramme) erforderlich. 
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Zweckbindung finanzieller Mittel und solidarischer Ausgleich 

Sofern im Rahmen eines solidarischen Ausgleichs Finanzmittel gezielt an Länder und Kommunen mit beson-

deren Anpassungsbedarfen gewährt werden, lässt sich sowohl eine Zweckbindung als auch eine Betonung 

der lokalen Eigenverantwortung prinzipiell rechtfertigen. Ob und inwieweit solche Mittel mit einer Zweck-

bindung verknüpft werden sollen, ist insoweit politisch zu entscheiden.  

Im Sinn einer Hilfe zur Selbsthilfe wäre vertretbar, dass eine rein finanzielle Kompensation besonderer An-

passungsbedarfe durch den Bund oder das Land die betroffenen Regionen oder Kommunen lediglich in die 

Lage versetzen soll, den erhöhten lokalen Klimaanpassungsbedarf zu bewältigen. Entscheiden diese sich dann 

bewusst gegen eine Verwendung der Mittel für Klimaanpassung, könnte argumentiert werden, dass dies 

letztlich schwächere Risikopräferenzen vor Ort reflektiert. Allerdings ist die solidarische Mittelbereitstellung 

direkt auf besondere Anpassungsbedarfe gerichtet. Gerade wenn diese Anpassungsbedarfe im Zusammen-

hang mit drohenden Klimaschäden stehen, bei denen Bund (und Länder) Hilfen leisten könnten, liegt eine 

weitergehende Einflussnahme auf die Mittelverwendung durch eine Zweckbindung seitens des Mittelgebers 

nahe. Denn anderenfalls besteht die Gefahr, dass zweifach solidarische Unterstützung durch Bund und/oder 

Land geleistet wird, sowohl für die vorsorgende Anpassung bei besonderer klimatischer Vulnerabilität als 

auch nachgelagert zur Bewältigung möglicher Schäden. 

4.3 Anpassungsfinanzierung und geteilte Schadensrisiken im föderalen System 

Im Fall besonderer Schadensereignisse werden Risiken des Nicht-Handelns häufig nicht allein von der lokalen 

Ebene oder dem betroffenen Bundesland getragen. Bund und Länder leisten Notfall- und Wiederaufbauhilfe 

typischerweise solidarisch und zumeist ohne Berücksichtigung, inwieweit von den öffentlichen Entschei-

dungsträgern vorsorgende Schutz- oder Anpassungsmaßnahmen vor Ort geplant und umgesetzt wurden.16 

Diese Hilfe ist Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität. Sie kann aber grundsätzlich im Schadensfall auch im 

engeren Sinn ökonomisch und gesellschaftlich sinnvoll und angezeigt sein, gerade wenn es um die Bewälti-

gung von Großschäden geht, die die Betroffenen in ihrer Existenz gefährden und die diese nicht oder nur sehr 

begrenzt zu vertreten haben (Carleton et al. 2024). Abgesehen davon kann sie, häufig schon aus politischen 

Gründen, kaum verweigert werden (Osberghaus 2021). 

Zu einem umfassenden Finanzierungsansatz gehören aus Sicht der WPKS nicht nur die Instrumente zur Fi-

nanzierung risikoreduzierender Anpassungsmaßnahmen. Konsistente finanzielle Anreize im föderalen Sys-

tem entstehen vielmehr erst in Abstimmung mit diesen möglichen ebenenübergreifenden Sofort- und 

Wiederaufbauhilfen für akute Schadens- und Notfälle. Für diese Abstimmung sollte aus Sicht der WPKS zum 

einen die mögliche Beteiligung an der Bewältigung von Schäden bei der Ausgestaltung der Anpassungsfinan-

zierung berücksichtigt werden. Zum anderen sollten auch die heutigen Hilfsprogramme reformiert werden.  

 

 

16  Zu beachten ist allerdings, dass bislang kein rechtlicher Anspruch auf die Unterstützung im Katastrophenfall besteht, 
diese breitere, ebenenübergreifende Wirkung also von der politischen Entscheidung zur Unterstützung im Einzel-
fall abhängt. 
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Implikationen für die Anpassungsfinanzierung 

Bund und Länder haben in den Anpassungsfeldern, in denen eine Beteiligung im Schadensfall im Raum steht, 

ein nachvollziehbares Interesse an der Umsetzung von öffentlichen Anpassungsmaßnahmen, die die Scha-

densrisiken vor Ort und damit mögliche finanziellen Lasten für Bund und Länder reduzieren können. Entspre-

chend sollte der Bund auch die Umsetzung dieser Anpassungsmaßnahmen mitfinanzieren. Dies folgt letztlich 

aus dem fiskalischen Äquivalenzprinzip, denn die Wirkungen von Klimaanpassung in den betreffenden Hand-

lungsfeldern reichen unter Berücksichtigung der möglichen finanziellen Lasten für Bund und Länder im Scha-

densfall über die rein lokale Ebene hinaus. Die Finanzmittel sollten in einem solchen Fall entsprechend auch 

zweckgebunden bereitgestellt werden, um deren tatsächlichen Einsatz für bestimmte Anpassungsmaßnah-

men sicherzustellen (Kapitel 4.1). Wie generell bei Fragen der ebenenübergreifenden Einflussnahme und 

Zweckbindung finanzieller Mittel sind dabei allerdings verfassungsrechtliche Grenzen, etwa durch den Schutz 

der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 Abs. 2 GG), zu beachten (Kapitel 4.7). Zusätzlich oder 

alternativ zu einer Zweckbindung können Anreize für die Kommunen, die Mittel zweckentsprechend zu ver-

wenden, aber auch dadurch gesetzt werden, dass die Sofort- und Wiederaufbauhilfen im Katastrophenfall an 

den Grad der Anpassungsbemühungen geknüpft werden.  

Weiterentwicklung der staatlichen Soforthilfen für Klimaschäden  

Bislang ist die gemeinsame Sofort- und Wiederaufbauhilfe im Wesentlichen einzelfall-basiert ausgestaltet. 

Ob staatliche Hilfen gewährt werden, hängt dabei stark von der politischen Aufmerksamkeit und damit von 

der Größe und dem Zeitpunkt des Schadensereignisses ab. Dies schafft schon unabhängig von Fragen der 

Anpassungsfinanzierung verschiedene Probleme.  

Für die Betroffenen vor Ort ergibt sich erhebliche Unsicherheit, ob sie mit finanzieller Unterstützung rechnen 

können.17 Auch kann der politische Entscheidungsprozess und die Aus- bzw. Neugestaltung der Hilfspro-

gramme (Konditionen, administrative Umsetzung, Auszahlungswege etc.) zu Zeitverzögerungen in der Aus-

zahlung der Hilfen führen (Tesselaar et al. 2022). Insbesondere wird aber der ungleiche Umgang mit 

Schadensereignissen kritisiert. Da für Naturereignisse von geringerem Ausmaß und geringerer Öffentlich-

keitswirksamkeit auch bei gleicher individueller Betroffenheit meist keine Hilfen gewährt werden, ergibt sich 

derzeit eine nicht begründbare Ungleichbehandlung beim Einsatz öffentlicher Hilfsgelder (BMJV 2025). Dar-

über hinaus unterscheiden sich die Konditionen der staatlichen Hilfen nicht nur hinsichtlich der unterschied-

lichen Schadensereignisse, sondern auch zwischen den Bundesländern, da die Länder bislang individuell und 

wenig harmonisiert die Konditionen der Hilfe festlegen. So bemängelt etwa der Bundesrechnungshof (2023) 

mit Blick auf die Aufbauhilfen für die Hochwasserschäden 2021, dass die betroffenen Bundesländer Hilfen in 

unterschiedlicher Höhe gewährten oder auch bestehende, aber nicht genutzte Möglichkeiten der privaten 

 

17 Zugleich kann die Unsicherheit über mögliche staatliche Hilfen aber die privaten Anreize zur Risikovorsorge tendenzi-
ell stärken. Denn würde von vorneherein staatliche Hilfe in einem bestimmten Umfang zugesichert, gehen zumin-
dest für den durch den Staat abgedeckten Anteil des Schadensrisikos die Eigenanreize zur Vorsorge verloren 
(Raschky et al. 2013).  
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Absicherung nur in Bayern durch Halbierung der Hilfe berücksichtigt wurden.18 Die gemeinsamen, ebenen-

übergreifenden Hilfen für Schadensereignisse stärker zu vereinheitlichen und zu standardisieren, erscheint 

daher auch unabhängig von der Frage der Anpassungsfinanzierung und allein angesichts einer zukünftig dro-

henden zunehmenden Zahl an Schadensereignissen sinnvoll. 

Ziel einer Reform der ebenenübergreifenden Sofort- und Wiederaufbauhilfen sollte es darüber hinaus sein, 

die Zuständigkeiten und Eigenverantwortung für Klimaanpassung von Ländern und Kommunen durch klarere 

Regeln für gemeinsame Schadenshilfen zu schärfen und die Anpassungsfinanzierung mit den Regeln für Scha-

denshilfen abzustimmen (ECB und EIOPA 2023). Wie auch im privaten Versicherungskontext liegt eine der 

Herausforderungen dabei darin, nicht die Eigenanreize von Ländern (und Kommunen) zur vorsorgenden An-

passung dadurch zu reduzieren, dass die Voraussetzungen und Konditionen der Soforthilfen von Bund und 

Ländern im Voraus klar formuliert werden (Moral Hazard Problem; Raschky et al. 2013; Schwarze 2019). Ein 

vollständiger Ausschluss von gemeinsam getragenen Hilfen im Katastrophenfall wäre weder politisch durch-

haltbar noch gesellschaftlich sinnvoll. Denkbar und zu prüfen wäre aber, inwieweit positive Anreize zu vor-

sorgenden Anpassungsinvestitionen, etwa für die Länder, gesetzt werden können. Dazu könnten die 

Konditionen der gemeinsamen Hilfsgelder mit dem Grad der Anpassungsanstrengungen verknüpft werden. 

So könnte die Verteilung der finanziellen Lasten, die die Bundesländer zur Finanzierung von gemeinsamen 

Katastrophenhilfen zu tragen haben, im Voraus nach einem generellen Schlüssel festgelegt werden. Dabei 

könnten in diesen Schlüssel nachweisbare Bemühungen des jeweiligen Landes zur Risikoreduktion durch An-

passungsinvestitionen oder eigenständige Absicherungen (bspw. durch Katastrophen-Anleihen/Cat-Bonds, 

Hölscher et al. 2025b) einbezogen werden. Positive Anreize für eigenständige Anpassungs- oder Absiche-

rungsmaßnahmen entstehen auf diese Weisen, wenn ambitionierteren Ländern günstigere Bedingungen ge-

währt werden.  

In der näheren Ausgestaltung derartiger neuer Regelungen der Sofort- und Wiederaufbauhilfen besteht noch 

erheblicher Forschungsbedarf. Klar ist, dass eine Verknüpfung der Konditionen der Soforthilfe mit den regi-

onalen und lokalen Anpassungsbemühungen einen bundesweit einheitlichen Rahmen zur Bewertung der An-

passungsbemühungen voraussetzen würde, ähnlich wie im Fall eines solidarischen Ausgleichs über die 

Systeme der föderalen Mittelverteilung (Kapitel 3 und 4.2). 

 

18  Der Bundesrechnungshof (2023) schlägt dazu etwa eine länderübergreifende Vereinheitlichung der Hilfsprogramme, 
etwa über eine Musterverwaltungsvereinbarung, vor, so dass die Auszahlung staatlicher Hilfsgelder zukünftig nicht 
nur zwischen einzelnen Bundesländern, sondern auch im Vergleich verschiedener Schadensereignisse einheitlich 
gestaltet wird. Mit Blick auf die Berücksichtigung privat abgeschlossenen Versicherungsschutzes oder einer 
Nichtinanspruchnahme dieser Versicherungsmöglichkeit schlägt der Bundesrechnungshof vor, die Hilfszahlungen 
zu kürzen, wenn eine private Versicherung marktgängig verfügbar und „erschwinglich“ gewesen wäre. Bei letzte-
rem könne an die lokale Marktdurchdringung (bspw. > 10 %) anknüpft werden. Denkbar wäre alternativ auch eine 
bundesweite Übernahme der Regelung in Sachsen, wo der private Versicherungsschutz als wirtschaftlich nicht zu-
mutbar eingestuft wird, wenn die Versicherungsprämie nachweislich 2,5 Prozent des steuerpflichtigen Jahresein-
kommens übersteigt (BMJV 2025). 
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4.4 Zusätzlichkeit von Anpassungsinvestitionen  

Klimaanpassung ist eine Querschnittsaufgabe, die sich durch viele Politikfelder und Investitionsbereiche 

zieht. Wie bei allen Aufgaben mit einem derart starken Querschnittscharakter gestaltet sich eine präzise Ab-

grenzung tatsächlich zusätzlicher Anpassungsinvestitionen von „Sowieso-Maßnahmen“ als sehr herausfor-

dernd. Abzugrenzen sind sowohl bereits geplante von neuen Anpassungsmaßnahmen, aber insbesondere 

auch spezifische Anpassungsinvestitionen von sonstigen Investitionen, die unabhängig vom Klimawandel ge-

tätigt würden.  

Neu und explizit für Klimaanpassung bereitgestellte finanzielle Mittel sollten grundsätzlich neue, zusätzliche 

Investitionen in Anpassung anstoßen und nicht dazu eingesetzt werden, bereits ohnehin geplante Maßnah-

men zu finanzieren. So wäre bei der Erneuerung von Verkehrswegen über die expliziten Finanzierungsinstru-

mente für Klimaanpassung streng genommen nur der Teil der Kosten im Rahmen der 

Anpassungsfinanzierung abzudecken, der allein durch eine stärker klimaangepasste Bauweise entsteht. Zu-

gleich kann die Erneuerung eines Straßenabschnitts aber auch weniger durch die Baufälligkeit als mehr 

dadurch veranlasst sein, dass Straßenoberflächen hitzebeständiger oder besser für Starkregenereignisse aus-

gelegt werden sollen. In diesem Fall umfasst der Investitionsbedarf für Klimaanpassung größere Teile der 

Investitionskosten.  

Die Abgrenzungsprobleme erschweren sowohl die Erhebung der bereits für Klimaanpassung verausgabten 

Mittel (vgl. für die Bundesebene Hölscher et al. 2025c) als auch die Abschätzung der tatsächlich zusätzlichen 

Finanzierungsbedarfe für Klimaanpassung erheblich (Valverde et al. 2022, S. 32 ff.; EEA 2025a). Die Frage der 

geeigneten Abgrenzung stellt sich zudem, wenn Mittel einer Gebietskörperschaft zweckgebunden zugewie-

sen werden sollen, d.h. bei der Mit-Finanzierung des Bundes von Klimaanpassungsmaßnahmen der Länder 

oder analog im Verhältnis der Länder zu den Kommunen. Abgrenzungsfragen entstehen hingegen zunächst 

nicht, wenn Klimaanpassungsinvestitionen aus allgemeinen Haushaltsmitteln etwa der Kommunen finanziert 

werden sollen. Aus welchen Gründen in diesem Fall eine Kommune ein Investitionsprojekt startet und wel-

chen Anteil dabei Erwägungen der Klimaanpassung einnehmen, ist dann für die Finanzierung weniger rele-

vant, bei der Auswertung der bereits getätigten Investitionen und der Anpassungsanstrengungen vor Ort 

jedoch schon.  

Der Versuch einer detaillierten Definition und Abgrenzung der aus Finanzierungssicht zusätzlichen Finanzie-

rungsbedarfe für Klimaanpassung dürfte kaum überzeugend gelingen und läuft Gefahr, hohen Verwaltungs-

aufwand bei der Verausgabung zweckgebunden zugewiesener Mittel zu verursachen. Die 

Abgrenzungsprobleme sprechen aus Sicht der WPKS dafür, eher mehr auf die Eigenverantwortung derjenigen 

Stellen zu setzen, die für die konkrete Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen verant-

wortlich sind. Konkret impliziert dies, die generelle Finanzausstattung gerade der Kommunen zu stärken und 

diese so in die Lage zu versetzen, vor Ort die relevantesten Investitionen zu priorisieren und anzustoßen, 

unabhängig davon, ob diese etwa zum Abbau des ohnehin bestehenden Investitionsrückstands oder primär 

aus Anpassungsgründen erfolgen. 

Entscheidend ist dann jedoch sicherzustellen, dass die Projekte in jedem Fall unter Berücksichtigung zukünf-

tiger Klimarisiken gestaltet und umgesetzt werden. Dies kann im Zweifel einfacher durch Planungsvorgaben 

und eine konsequente Durchsetzung des generellen Berücksichtigungsgebots des KAnG (§ 8 KAnG) umge-

setzt werden als durch detaillierte Mittelverwendungsvorgaben in Finanzierungsinstrumenten.  
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Ein weiterer Hebel zur stärkeren Verankerung von Klimaanpassungserwägungen auf kommunaler Ebene 

könnte darin bestehen, die Eigenverantwortung und Zuständigkeiten für Anpassung durch eine klarere Tei-

lung der Schadensrisiken zu schärfen. Dazu müssten nicht nur einheitlichere und klarere Regeln für die ebe-

nenübergreifenden Katastrophen- und Wiederaufbauhilfen gefunden werden, sondern diese insbesondere 

in Abhängigkeit von den bisherigen vor Ort zumutbaren Anpassungsanstrengungen formuliert werden. Dies 

ist jedoch ebenfalls mit erheblichen Herausforderungen verbunden (Kapitel 4.3). 

 

Kasten 4.2  Synergien von Klimaanpassung und Klimaschutz                                                                                    

– Beispiele im Gebäudebereich und der bebauten Umwelt 

Anpassungsmaßnahmen tragen dazu bei, Gebäude widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Kli-

mawandels zu machen. Gleichzeitig können sie dem Klimaschutz und der Gesundheitsvorsorge dienen so-

wie die Wohnqualität der Bewohner*innen verbessern (Landauer et al. 2015; Bender et al. 2022; Leistner 

et al. 2023). Dass sowohl die Kosten für Gebäudesicherungen als auch die erwarteten Schadenskosten mit 

steigendem Temperaturniveau deutlich zunehmen, wobei die Anpassungskosten an Starkregenereignisse 

und Hitzeperioden die größten Kostenblöcke stellen (Hölscher et al. 2025b), erhöht den Druck, Synergien 

zu nutzen. 

Beispiele für Synergien zwischen Klimaanpassung und Klimaschutz im Gebäudebereich und in der bebau-

ten Umwelt sind:  

Gebäudebegrünung und -verschattung: Dach- und Fassadenbegrünungen können helfen, die Temperatur 

zu regulieren, die Luftqualität zu verbessern, die Lärmbelastung zu mindern und somit die Wohnqualität 

der Bewohner*innen zu erhöhen. Sie bieten auch zusätzlichen Schutz gegen Starkregen, können bei ent-

sprechender Auswahl der Pflanzen zur Erhöhung der Biodiversität beitragen und zudem Kohlenstoff spei-

chern. Im Sommer reduzieren sie den Energiebedarf für die Gebäudekühlung und tragen somit zum 

Klimaschutz bei (Grafakos et al. 2018). 

Wassermanagement/Oberflächengestaltung: Systeme zur Versickerung von Regenwasser, wie Mulden 

und Rigolen sowie unversiegelte, durchlässige Bodenoberflächen können helfen, Überschwemmungen zu 

verhindern und das Wasser nachhaltig zu nutzen, gleichzeitig tragen sie im Sommer durch Verdunstungs-

kühle zur Temperaturregulierung bei und reduzieren somit den Energiebedarf für die Gebäudekühlung. 

Klimagerechte Bauweisen: Materialien und Bauweisen, die sommerliche Hitze mindern, wie reflektierende 

Dachmaterialien und helle Fassaden, durchdachte Anordnung und Ausrichtung von Arbeits- und Aufent-

haltsräumen, energieoptimierte Bauweise (Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen eines Gebäudes) 

und gut isolierte Wände, sind ebenfalls wichtig. Letztere reduzieren den Energiebedarf für Heizen und 

Kühlen und dienen somit sowohl der Anpassung als auch dem Klimaschutz (Sharifi 2020).  

Innovative Heiz- und Kühlsysteme: Technologien wie Eisspeicher und Wärmepumpen können helfen, Ge-

bäude effizient zu heizen und zu kühlen und tragen somit zu Anpassung und Klimaschutz bei. 

 



 

49 

 

Klimaanpassung im föderalen System – Planung, Koordination, Finanzierung 
 

4.5 Zusätzliche Mittel vs. Umverteilung bestehender Mittel im föderalen System 

Die verschiedenen Ansätze zur Umgestaltung des föderalen Mittelverteilsystems verteilen primär beste-

hende Haushaltsmittel unter expliziterer Berücksichtigung von Klimaanpassungsbedarfen um, mobilisieren 

allerdings keine zusätzlichen Mittel für den öffentlichen Gesamthaushalt. Alle Überlegungen zur Mittelum-

verteilung treffen dabei über die verschiedenen Gebietskörperschaften hinweg auf angespannte Haushalte, 

in denen derzeit generell wenig Verteilungsspielräume bestehen (SVR 2025). Eine Anpassung der Verteilung 

der Gemeinschaftsteuern zugunsten der kommunalen Ebene geht etwa direkt zu Lasten von Bund und ggf. 

auch der Länder. Auch die Einführung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe verschafft durch die direkten fi-

nanziellen Beteiligungsmöglichkeiten des Bundes an Aufgaben von Ländern und Kommunen zwar zusätzliche 

finanzielle Spielräume zur Bewältigung der betreffenden Aufgaben. Zugleich würde sich jedoch der Konsoli-

dierungsdruck im Bundeshaushalt weiter erhöhen (Raffer und Scheller 2025).19  

Synergien zwischen Anpassung und anderen Politikzielen, etwa auch dem Klimaschutz, zu suchen und zu 

nutzen, kann helfen, diese Verteilungskonflikte zumindest zu lindern (vgl. Kasten 4.2). Die Möglichkeiten sind 

allerdings begrenzt, auch weil nicht nur Synergien, sondern auch Zielkonflikte zu anderen Politikfeldern be-

stehen können (zu Synergien und Zielkonflikten etwa zur CO2-Entnahme, vgl. Kapitel 7). Auch die Erhöhung 

der Effizienz der Mittelbereitstellung kann helfen. Dazu könnten etwa Förderprogramme gebündelt und neue 

Förderkonzepte eingesetzt werden (Kapitel 5.3). Soweit sich dadurch der administrative Aufwand des För-

dermittelabrufs reduzieren lässt, schaffen die Kosteneinsparungen etwa auf kommunaler Ebene auch ge-

wisse neue finanzielle Spielräume zur Anpassungsfinanzierung.  

Schließlich kann auch eine Schuldenfinanzierung von Klimaanpassung akute Verteilungskonflikte im Haushalt 

entschärfen, indem sie zumindest in der kurzen Frist finanzielle Handlungsspielräume für Investitionen 

schafft. Längerfristig stehen diesen Handlungsspielräumen allerdings finanzielle Lasten durch Zins und Til-

gung gegenüber (Preinfalk et al. 2026). Das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ stellt etwa 

längerfristig betrachtet keine zusätzlichen Mittel für den öffentlichen Gesamthaushalt bereit (Kapitel 5.4.1). 

In Höhe des Länderanteils von 100 Mrd. Euro impliziert es aber eine Umverteilung zugunsten von Ländern 

(und Kommunen), da der Bund auch für diesen Teil Zins und Tilgung trägt.  

Mit Blick auf die zusätzlich anfallenden Finanzierungsbedarfe für Anpassung sind Verteilungskonflikte und 

politische Priorisierungen zwischen den Ausgaben für Klimaanpassung und andere Politikfelder daher kaum 

zu umgehen, soweit nicht zusätzliche finanzielle Mittel im öffentlichen Gesamthaushalt generiert werden. 

Letzteres würde höhere Abgaben erfordern. Die WPKS betrachtet dazu in diesem Gutachten lokale Abgaben 

in Form der eigengestaltbaren kommunalen Finanzierungsinstrumente inklusive der lokalen Anpassungs-

fonds, die zusätzlich auch private Finanzierungsbeiträge hebeln könnten (Kapitel 5.7). Grundsätzlich denkbar 

wäre aber auch eine Anhebung von Bundes- oder Landessteuern. Ob gerade in der gegenwärtig wirtschaftlich 

angespannten Lage zusätzliche finanzielle Belastungen für Haushalte und Unternehmen zielführend sind und 

auch ausreichend gesellschaftliche Akzeptanz finden, muss gleichwohl auch politisch entschieden werden. 

 

19  Ähnliches würde auch für eine (Rück-)Übertragung von Aufgaben von den Kommunen an Bund und Länder gelten, 
oder auch für weitergehende Reformüberlegungen zum Schließen der Konnexitätslücke im Verhältnis von Bund 
und Kommunen, mit denen der Bund für Ausgabensteigerungen auf der kommunalen Ebene stärker finanziell auf-
kommen müsste (vgl. auch Kasten 5.1). 
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Die grundsätzlich engere Verbindung lokaler Abgaben zu den zu finanzierenden öffentlichen Leistungen vor 

Ort könnte die politische Begründung neuer, zusätzlicher Belastungen zumindest erleichtern (Wieland 2026). 

In der Diskussion um mögliche Verteilungskonflikte in den öffentlichen Haushalten und auch eine schulden-

finanzierte Anpassungsfinanzierung sollten aus Sicht der WPKS stärker die wirtschaftlichen und auch fiskali-

schen Vorteile vorsorgender Anpassungsinvestitionen in den Blick genommen werden. Gerade auf längere 

Sicht können Anpassungsinvestitionen in klimaresilientere Infrastrukturen hohe wirtschaftliche Renditen in 

Form vermiedener Schäden durch den Klimawandel generieren – illustriert etwa durch die häufig hohen Nut-

zen-Kosten-Verhältnisse, die Hölscher et al. (2025b) für viele Anpassungsmaßnahmen darstellen. Wirtschaft-

liche Schäden durch den Klimawandel würden ansonsten nicht nur private Akteur*innen belasten. Betroffen 

wären ebenso die Systeme der sozialen Sicherung (Deryugina 2017) sowie direkt auch die öffentlichen Haus-

halte durch Einnahmeausfälle und Ausgaben für Programme der Sofort- und Wiederaufbauhilfe (Barrage 

2020, 2025; Preinfalk et al. 2026; Hölscher et al. 2025b). Effiziente Anpassungsinvestitionen sind so auch als 

Beiträge zur Stärkung der fiskalischen Resilienz und längerfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte 

bei fortschreitendem Klimawandel zu sehen (Sood et al. 2026). 

Inwieweit vor diesem Hintergrund die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse für Bund und Länder den 

Anforderungen des fortschreitenden Klimawandels genügt, sollte im Zuge der laufenden Beratungen um eine 

Modernisierung der Regelung geprüft werden. Die bestehende Regelung sieht richtigerweise Ausnahmen zur 

Bewältigung von einmaligen, nicht vorhersehbaren Naturkatastrophen vor (Art. 109 Abs. 3 S. 2 GG). Vorsor-

gende Anpassungsinvestitionen, die den Eintritt einer Naturkatastrophe und die damit verbundenen staatli-

chen Ausgaben verhindern könnten, sind dagegen nicht umfasst. Die im Zuge des Finanzpakets 2025 neu 

geschaffene (Bereichs-)Ausnahme für sicherheitsbezogene Investitionen lockert dies teilweise (Verheyen et 

al. 2026; Kapitel 5.4.2): Anpassungsbezogene Ausgaben können unter die Ausnahmeregelung gefasst wer-

den, soweit sie sich den konkret benannten sicherheitsbezogenen Aufgabenbereichen, insbesondere dem 

Zivil- und Bevölkerungsschutz, zuordnen lassen, der Abwehr konkret absehbarer Gefahren für Bevölkerung 

oder für kritische Infrastrukturen dienen und in den Aufgabenbereich des Bundes fallen. Zu prüfen wäre, ob 

Klimaanpassungsinvestitionen noch weitergehend von der Schuldenbremse ausgenommen werden sollten.  

Dies würde allerdings eine Konkretisierung der betroffenen Anpassungsinvestitionen und eine fortentwi-

ckelte Investitionsregel erfordern, um Missbrauch vorzubeugen („Goldene Regel Plus“, Wissenschaftlicher 

Beirat des BMWK 2023). Ein Verweis auf Anpassungsinvestitionen allein wäre dazu zu weit20 und müsste im 

Sinn der längerfristigen Tragfähigkeit des öffentlichen Haushalts zumindest auf die Investitionen verengt wer-

den, die wissenschaftlich belastbar zukünftige Schäden und dadurch entstehende finanzielle Lasten für die 

staatlichen Haushalte vermeiden helfen. Eine Aufnahme von Anpassungsinvestitionen in eine mögliche neue 

Investitionsregel folgt analogen Überlegungen für Investitionen in Klimaschutz und die CO2-Entnahme, deren 

wirtschaftliche Vorteile sich an den vermiedenen (regionalen) sozialen Kosten von CO2 in der Atmosphäre 

bemessen ließen („Grün-goldene Investitionsregel“: Edenhofer et al. 2025). Wie bei allen Überlegungen zur 

Fortentwicklung der Schuldenregeln sollten die bislang sehr gemischten Erfahrungen mit den im Jahr 2025 

eingerichteten Sondervermögen und der Ausnahme von der Schuldenbremse (Kapitel 5.4) auch in die Ge-

staltung klimabezogener Ausnahmen von der Schuldenbremse einfließen. 

 

20 Vgl. auch die Diskussion über die hinreichende Eingrenzung einer Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung, für die der 
Begriff der Klimaanpassung ebenfalls zu weitreichend wäre (Kapitel 5.5.4). 
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4.6 Administrativer Aufwand und Kriterien für eine anpassungsbedarfsorientierte 
Mittelverteilung 

Neue Finanzierungsinstrumente sollten sowohl für die Mittelempfänger als auch für die Mittelgeber mit ver-

tretbarem administrativem Aufwand einhergehen. Der Einsatz von Förderprogrammen wird heute nicht zu-

letzt wegen des teils hohen Aufwands der notwendigen Antragsverfahren und Mittelverwendungsnachweise 

kritisiert, die gerade kleinere Kommunen am Abrufen von Fördermitteln hindern können (Kapitel 5.3). Auch 

bei den weiteren diskutierten Finanzierungsansätzen muss der administrative Aufwand im Blick behalten 

werden. Insbesondere gilt dies für Überlegungen, finanzielle Mittel zukünftig gezielter nach Anpassungsbe-

darfen im föderalen System zu verteilen. Die verschiedenen Überlegungen zur Ergänzung der föderalen Mit-

telverteilsysteme wie die Schaffung neuer Bundesergänzungszuweisungen oder auch Reformen im 

kommunalen Finanzausgleich erfordern neue Verteilungsindikatoren, die den Anpassungsbedarf standardi-

siert messen und vergleichbar machen (Kapitel 3.2). Gleiches gilt für den Vorschlag neuer Förderkonzepte 

mit mehrjährigen Förderbudgets, wenn diese Förderbudgets nicht nach Einwohnerzahlen, sondern nach lo-

kalen Anpassungsbedarfen zugewiesen werden sollen. 

Die standardisierte Abbildung des Anpassungsbedarfs in geeigneten und mit vertretbarem Aufwand ermit-

telbaren Indikatoren erweist sich dabei aufgrund der Vielfalt unterschiedlicher Klimawandelfolgen, beste-

hender Bewertungsprobleme und der notwendigen geografischen Auflösung als Herausforderung. Hierzu 

kann zwar auf Vorarbeiten aufgebaut werden, es besteht aber noch großer Forschungsbedarf.  

Aufwendigere Indikatorenmodelle wären kein völlig neues Element in der föderalen Mittelverteilung. So 

stützt sich etwa die bestehende Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 

(GRW) auf ein Regionalindikatorenmodell, um förderwürdige Gebiete abzugrenzen. Als Ziel der anstehenden 

Neuabgrenzung der Regionalfördergebiete wird dabei auch diskutiert, stärker als bislang vorausschauende 

Indikatoren regionalwirtschaftlicher Unterschiede einzusetzen und so einen proaktiveren Förderansatz zu 

ermöglichen (Alm und Weyh 2025). Mit der bereits 2025 beschlossenen Überarbeitung der Förderschwer-

punkte berücksichtigt die GRW bereits den zukünftigen Strukturwandel durch den klimafreundlichen Umbau 

von Wirtschaft und Gesellschaft (BMWE 2026). Nicht vorgesehen ist jedoch, die möglichen regionalwirt-

schaftlichen Folgen des fortschreitenden Klimawandels selbst als strukturpolitisch relevanten Faktor in die 

Förderung einzubeziehen, auch wenn dies grundsätzlich möglich wäre (Kaufhold und Heitzer 2024).21 

4.6.1 Aussagekraft heutiger Verteilungsschlüssel 

Die bislang in den föderalen Systemen der Mittelverteilung etablierten Verteilungskriterien bilden Klimarisi-

ken oder Anpassungsbedarfe nicht explizit ab. Maßgebliche Kriterien umfassen die Steuer- oder Finanzkraft 

sowie die Einwohnerzahl. Vorgesehen ist zum Teil auch eine qualifizierte Einwohnerzahl zur Berücksichtigung 

besonderer pro-Kopf-Bedarfe, wie etwa im Fall der Stadtstaaten im bundesstaatlichen Finanzkraftausgleich 

(§ 9 Abs. 2 FAG).  

 

21  Grundsätzlich könnte auch die klimatische Vulnerabilität einer Region zukünftig als ein Faktor für wirtschaftliche 
Strukturschwäche berücksichtigt werden. Die GRW wäre nach Ansicht von Kaufhold und Heitzer (2024, S. 32) aber 
nicht generell für den Ausgleich unterschiedlicher klimatischer Vulnerabilität geeignet, sondern nur soweit die kli-
matische Vulnerabilität Einfluss auf die regionale Wirtschaftskraft hat. 
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Obwohl gewisse Zusammenhänge zwischen (finanziellen) Anpassungsbedarfen und der Einwohnerzahl er-

kennbar sind (z.B. Ertüchtigung von Abwassersystemen oder Straßeninfrastruktur), würde eine rein einwoh-

nerbezogene Verteilung finanzieller Mittel lokale und regionale Unterschiede in Klimarisiken und 

Anpassungsbedarfen nur beschränkt erfassen (Schuß und Thöne 2025). Anpassungsbedarfe hängen, wie be-

reits festgestellt, auch stark von geographischen Gegebenheiten und historisch gewachsenen Wirtschafts- 

und Siedlungs-Strukturen ab. Dass die Einwohnerzahl nur begrenzt mit dem Anpassungsbedarf korreliert, 

betonen etwa auch Hölscher et al. (2025b) oder die Weltbank (World Bank 2024) bei der Übertragung und 

Extrapolation von pro-Kopf-Anpassungsbedarfen eines Landes auf den deutschen oder den europäischen 

Kontext.22  

4.6.2 Indikatoren zur Messung des Anpassungsbedarfs 

Übergeordnet können zwei Ansätze zur Konkretisierung des Anpassungsbedarfs unterschieden werden:  

1) physische Indikatoren von drohenden Klimafolgen sowie  

2) finanzielle Indikatoren des Anpassungsbedarfs.  

Die beiden Ansätze gehen zwar mit unterschiedlich weit reichenden Anforderungen an die Harmonisierun-

gen der Daten- bzw. Informationserhebung einher (Kapitel 3.2). In beiden Fällen liegt aber eine wesentliche 

Herausforderung darin, ein Indikatorsystem zu entwickeln, das nicht nur hinreichend aussagekräftig für die 

bedarfsorientierte Verteilung der finanziellen Mittel, sondern vor allem auch unter vertretbarem administ-

rativem Aufwand umsetzbar ist. 

Physische Indikatoren für den Ausweis des Klimaanpassungsbedarfs  

Physische Klimaindikatoren stellen Maßzahlen wie die Zahl heißer Tage oder tropischer Nächte, oder die Zahl 

von Starkregenereignissen oder ähnlichem dar. Erforderlich wäre für die einheitliche Ermittlung derartiger 

Indikatoren im Wesentlichen eine Verständigung und Vereinheitlichung der für die Zukunft angenommenen 

Temperaturentwicklung, die den Anpassungsplanungen zugrunde gelegt wird (Kapitel 3.2.1). Herausfordernd 

ist darüber hinaus der Umgang mit der Vielzahl an unterschiedlichen physischen Klimaindikatoren und wie 

diese untereinander gewichtet und gegebenenfalls aggregiert werden sollen. Eine Herausforderung besteht 

 

22  „The ideal theoretical approach for extrapolation would be to replicate a similar type of study, with similar results 
per capita as those produced for different country contexts, but at European level. […] Also, costs of C[li-
mate]C[hange]A[daptation] will vary from country to country according to vulnerability, and the extrapolation of 
values based on certain countries may therefore underestimate the costs of adaptation in other countries more 
prone to climate risks.“ (World Bank 2024, S. 73). 

 „Dabei ist zu berücksichtigen, dass Frankreich hinsichtlich Urbanisierungsgrad, Infrastruktur und geographischer Ge-
gebenheiten von Deutschland abweicht und teilweise anderen Klimawandelauswirkungen ausgesetzt ist. Zudem 
hängt der Finanzierungsbedarf vieler Anpassungsmaßnahmen nicht ausschließlich von der Bevölkerungszahl ab – 
insbesondere Infrastrukturmaßnahmen wie Deichbau oder Verkehrsanpassungen sind stärker von regionalen und 
sektoralen Faktoren beeinflusst. Die Übertragung auf Basis der Pro-Kopf-Werte erscheint hier dennoch sinnvoll, 
da die Ergebnisse der französischen Studie maßgeblich vom Gebäudesektor geprägt sind und andere Bereiche 
nicht in die Hochrechnung einbezogen wurden.“ (Hölscher et al. 2025b, S. 6) 
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weiterhin bei der standardisierten Erfassung von Klimarisiken, die sich nicht aus den Absolutwerten physi-

scher Indikatoren, sondern aus der Veränderung gegenüber dem Zustand heute ergeben (Bsp. Flusspegel-

stände). Für die Mittelverteilung auf Grundlage physischer Indikatoren könnte dennoch auf bereits 

vergleichsweise umfangreichen Vorarbeiten aufgebaut werden (vgl. Kasten 4.3).  

 

Kasten 4.3  Physische Indikatoren des Klimaanpassungsbedarfs: Beispiele 

Vorarbeiten für ein Indikatorenmodell auf Basis physischer Klimaindikatoren stellen etwa die Klimaausbli-

cke für alle 401 deutschen Landkreise, Regionalkreise und kreisfreien Städte des Climate Service Center 

Deutschlands (GERICS)23 oder die umfangreiche Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 (KWRA) des Bun-

des dar. Letztere müsste zukünftig allerdings noch stärker über die häufig rein qualitativen Beschreibun-

gen und Einordnungen der Risiken hinausgehen und die Klimarisiken stärker normieren und in 

Risikomesszahlen/-indikatoren quantifizieren (Hölscher et al. 2025b). Die KWRA geht diesen Schritt bislang 

nur teilweise, etwa bei der Betrachtung der bundesweiten räumlichen Muster sechs verschiedener 

Klimaindikatoren (hohe mittlere Jahrestemperatur, Anzahl heißer Tage, Anzahl tropischer Nächte, gerin-

ger Jahresniederschlag, Anzahl trockener Tage, Tage mit Starkregen) und der bundesweiten Verteilung 

klimatischer Hotspots. Die klimatischen Hotspots identifiziert die KWRA dabei einmal durch Betrachtung 

der sechs Klimaindikatoren einzeln und einmal über einen Risikoindikator, der alle sechs Klimaindikatoren 

gewichtet aggregiert (Kahlenborn et al. 2021b).  

Ebenfalls auf physische Klimarisiken gerichtet, in diesem Fall speziell auf die Betroffenheit bzw. Vulnera-

bilität der urbanen Infrastrukturen aller 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland, ist der jüngst 

veröffentlichte Klimarisikoindex des Instituts der deutschen Wirtschaft (Ewald und Kempermann 2025). 

Dieser Index normiert die Belastungen aus zehn Naturgefahren im Jahr 2050 (thermisch: Hitzestress, Hit-

zewelle, Wasserknappheit, Dürre; hydrologisch: Starkregen, Überschwemmungen, Sturmflur; meteorolo-

gisch: Sturm, Tornado, Hagel) und aggregiert diese für alle 400 Kreise und kreisfreien Städte jeweils zu 

einer einzelnen Maßzahl. Die Gewichtung der unterschiedlichen Naturgefahren wurde jedoch nicht veröf-

fentlicht. 

Monetäre Quantifizierungen als Indikatoren des Anpassungsbedarfs 

Statt über physische Klimarisikoindikatoren könnte der Anpassungsbedarf auch in finanziellen Größen gefasst 

werden. Hierbei können zwei Herangehensweisen unterschieden werden.  

Zum einen könnten finanzielle Mittel nach den regional oder lokal drohenden monetären Schäden durch die 

physischen Klimarisiken verteilt werden. Im Vergleich zu den physischen Indikatoren birgt dies weiterge-

hende Bewertungs- und Abgrenzungsprobleme, etwa mit Blick auf die Bewertung der Klimafolgen für natür-

liche Ökosysteme im Vergleich zu Schäden an Gebäuden, Maschinen oder Infrastrukturen und 

 

23 Online einsehbar unter: https://gerics.de/products_and_publications/fact_sheets/landkreise/index.php.de. „Regio-
nalkreise“ bezeichnet dabei die Zusammenfassung von Landkreisen mit einer Fläche von weniger als 400 Quadrat-
kilometern mit allen angrenzenden Landkreisen zu einer Region in der Analyse. 

https://gerics.de/products_and_publications/fact_sheets/landkreise/index.php.de
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Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit. Erste Vorarbeiten zur regionalen Verteilung monetär 

quantifizierter Klimaschäden finden sich bspw. bei Hirschfeld et al. (2021), die auch die Priorisierung der 

Klimaanpassung nach der regionalen Verteilung der Schäden im Bundesgebiet betrachten.  

Zum anderen könnten die tatsächlichen Finanzierungsbedarfe für Anpassung als Indikator für die Mittelver-

teilung herangezogen werden. Dieser Indikator wäre zwar präzise, aber nur schwer zu ermitteln. Denn es 

müssten für die jeweiligen Klimarisiken in einer Kommune, in einer Region oder in einem Bundesland nicht 

nur die jeweils idealen Anpassungsmaßnahmen bestimmt werden. Der finanzielle Anpassungsbedarf müsste 

auch landes- oder bundesweit – je nachdem, ob etwa der kommunale Finanzausgleich oder etwa Bundeser-

gänzungszuweisungen nach dem Finanzierungsbedarf ausgestaltet werden sollen – nach einheitlichen Be-

wertungsansätzen hergeleitet werden. Die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die mit einem 

derartigen Indikator für die Mittelverteilung einhergehen, zeigen sich schon daran, dass selbst auf aggregier-

ter Ebene bislang nur begrenzt Analysen des Finanzierungsbedarfs für Anpassung auf Basis einer systemati-

schen Bewertung von Anpassungsmaßnahmen vorliegen (Kapitel 5.2). 

Finanzielle Indikatoren zur Messung des Anpassungsbedarfs spiegeln anders als physische Indikatoren stär-

ker Unterschiede in der wirtschaftlichen Struktur und damit auch der Verteilung von Vermögen und wirt-

schaftlicher Leistungsfähigkeit wider. Generell ist deshalb bei einer Mittelverteilung auf Grundlage 

monetärer Indikatoren darauf zu achten, dass die Verteilung des Anpassungsbedarfs im Raum nicht von wirt-

schaftlichen Strukturunterschieden getrieben wird. Nicht überzeugend und zielführend wäre es, wenn der 

Anpassungsbedarf in wirtschaftlich stärkeren Regionen und Kommunen etwa allein aufgrund höher bewer-

teter Immobilien und Infrastrukturen höher angesetzt wird als in wirtschaftlich schwächeren Kommunen.  

„Klimaprognosefaktor“  

Zur Messung des Anpassungsbedarfs und für die bedarfsorientierte Ausrichtung reformierter Bundesergän-

zungszuweisungen schlagen Hölscher et al. (2025b) den sog. Klimaprognosefaktor als Indikator vor. Dieser 

kombiniert additiv und gewichtet drei unterschiedliche Komponenten, die nahe an den hier allgemeiner dis-

kutierten unterschiedlichen Zugängen zur Fassung des Begriffs des Anpassungsbedarfs liegen: Die Klimarisi-

kokomponente soll physische Klimarisiken erfassen. Die Schadenserfahrungskomponente ist auf 

Klimaschäden gerichtet, hier allerdings bereits in der Vergangenheit aufgetretene und nicht zukünftige Schä-

den. Die Anpassungsbedarfskomponente soll schließlich die regionalen Investitionsbedarfe für Klimaanpas-

sung abbilden. Richtigerweise weisen Hölscher et al. (2025b) selbst darauf hin, dass die 

Schadenserfahrungskomponente Abgrenzungsfragen zu möglichen staatlichen Programmen der Sofort- und 

Wiederaufbauhilfe aufwirft.24 

 

 

24  Anderenfalls besteht die Gefahr von Doppelförderungen, indem höhere Schadenserfahrungen den Anpassungsbe-
darf erhöhen und dadurch zu höheren Mittelzuweisungen berechtigen, selbst wenn in der Vergangenheit bereits 
finanzielle Unterstützung durch Bund und Länder geleistet wurde. 
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4.6.3 Forschungsbedarf 

Der weitere Forschungsbedarf zu geeigneten Indikatoren, die eine explizit am Anpassungsbedarf orientierte, 

administrativ umsetzbare Verteilung finanzieller Mittel erlauben, ist hoch.  

Herausforderungen bestehen generell, und in verschärfter Form bei dem von Hölscher et al. (2025b) vorge-

schlagenen Klimaprognosefaktor, hinsichtlich einer geeigneten Aggregation oder Gewichtung unterschiedli-

cher Klimawandelfolgen und -risiken, die belastbare oder zumindest nicht fehlleitende Vergleiche der 

Betroffenheit zwischen unterschiedlichen Regionen zulassen. Wissenschaftlich können dabei nur verschie-

dene Gewichtungen und ihre Implikationen aufgezeigt werden. Die Gewichtung, die letztlich eingesetzt 

würde, muss politisch festgelegt werden, insbesondere weil unterschiedliche Ausprägungen von Klimarisiken 

(monetäre Verluste gegenüber möglichen Todesfällen) gegeneinander abgewogen und so normativ bewertet 

werden müssen.  

Näher zu untersuchen wäre schließlich auch, ob und wie frühere Anpassungsmaßnahmen und ggf. erhaltene 

staatliche Fördermittel in einer bedarfsorientierten Mittelverteilung Berücksichtigung finden können und 

sollten. Schuß und Thöne (2025, S. 39) weisen zurecht darauf hin, dass eine Mittelverteilung rein nach Klima-

wandelbetroffenheit zu einem Anreiz- und Trittbrettfahrerproblem führen kann. So könnten Länder oder 

Kommunen eigene Anpassungsanstrengungen bewusst zurückfahren oder aufschieben, um die zukünftige 

Betroffenheit nicht zu reduzieren und dadurch Gefahr zu laufen, geringere Mittel aus den föderalen Verteil-

systemen zu erhalten. 

4.6.4 Notwendige Datengrundlagen für neue, bedarfsorientierte Kriterien der Mittelverteilung  

Bedarfsorientierte Verteilungsindikatoren gehen, wie dargestellt, mit vergleichsweise umfangreichen Anfor-

derungen an die Verfügbarkeit von Daten und Informationen einher. Die notwendigen einheitlichen Struktu-

ren für die Datenerhebung und die Indikatorberechnung müssten in Deutschland zum großen Teil erst noch 

aufgebaut werden. Entsprechend gilt es bei der Auswahl der Indikatoren stets auch den Aufwand bei der 

Erhebung der notwendigen Daten und der Berechnung der Indikatoren im Blick zu behalten. Erreichbare 

Verbesserungen in der Zielgenauigkeit der Mittelverteilung sollten in einem angemessenen Verhältnis zum 

administrativen Aufwand stehen.  

Naheliegenderweise könnten für die Erhebung und Zusammenführung der benötigten Daten und Informati-

onen die nach KAnG verpflichtend vorgesehenen Anpassungsplanungen auf allen föderalen Ebenen genutzt 

werden. Bislang fehlen dazu aber hinreichende inhaltliche Vorgaben zur Harmonisierung und Standardisie-

rung, um eine ausreichend vergleichbare Datenbasis aus den Anpassungsplanungen zu erhalten (Kapitel 3).  

Würde aktuell auf die dezentral erstellten Klimaanpassungsstrategien und -konzepte zurückgegriffen, be-

stünde die Gefahr, dass der Mittelverteilung nicht vergleichbare Informationen zu Klimawandelfolgen und 

Finanzierungsbedarfen zugrunde gelegt würden. Länder und Kommunen hätten große Spielräume, die ei-

gene Betroffenheit und (finanziellen) Anpassungsbedarfe möglichst hoch anzusetzen, um die Wahrschein-

lichkeit höherer Zuweisungen zu erhöhen. Es wäre zweifelhaft, ob eine Mittelverteilung auf dieser Grundlage 

der verfassungsrechtlichen Pflicht zur Gleichbehandlung nachgeordneter Hoheitsträger genügt (Kapitel 3.2).  

Vor diesem Hintergrund müssten Wege ausgelotet werden, wie die ohnehin angestoßenen Planungsprozesse 

effektiver für Anpassungs-Governance und -Finanzierung genutzt werden könnten. Ein hilfreicher Schritt 
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könnte die Verständigung auf eine Temperaturentwicklung sein, die bundesweit den Anpassungsplanungen 

der verschiedenen Ebenen zugrunde gelegt werden kann. Diese Verständigung würde zumindest eine erste 

einheitliche Grundlage für die Indikatoren-Berechnung schaffen (Kapitel 3.2). Weitergehende Standardisie-

rungen wären allerdings noch zur Ableitung der regionalen bzw. lokalen Klimawandelfolgen und zur mone-

tären Bewertung möglicher Schäden und Finanzierungsbedarfe notwendig. Wie eine solche bundesweite 

Datenbank mit vertretbarem administrativem Aufwand aufgebaut und gepflegt werden kann, sollte näher 

untersucht werden. Der Aufbau eines bundesweiten Schadenskatasters zur Erfassung von Schäden stellt, zu-

mindest für den Blick zurück wie er im Klimaprognosefaktor von Hölscher et al. (2025b) enthalten ist, einen 

ersten Schritt in diese Richtung dar (Oberpriller et al. 2025). 

4.7 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Bei der Ausgestaltung von Finanzierungsinstrumenten sind verfassungsrechtliche Vorgaben zu beachten, die 

sich einerseits aus dem spezifischen Finanzverfassungsrecht ergeben, und dem andererseits die Grundsätze 

der verfassungsrechtlichen Trennung von Verantwortungsbereichen von Bund und Ländern sowie die Selbst-

verwaltungsgarantie der Kommunen zugrunde liegen. In den seitens der WPKS beauftragten rechtswissen-

schaftlichen Studien von Wieland (2026) und Verheyen et al. (2026) werden bereits die verfassungsrechtliche 

Umsetzbarkeit und Schranken in Bezug auf ausgewählte Finanzierungsinstrumente untersucht. Insbesondere 

wird von Wieland (2026) hervorgehoben, dass für einige Finanzierungsansätze eine Verfassungsänderung 

erforderlich wäre. Hier sollen die verfassungsrechtlichen Anforderungen und Grenzen kurz zusammenfas-

send dargestellt werden, bevor diese in Kapitel 5 in Bezug auf die einzelnen Finanzinstrumente diskutiert 

werden. Deutlich wird dabei zum einen, dass bestimmte Finanzinstrumente nicht beliebig breit eingesetzt 

werden können, was für eine Kombination mehrerer Instrumente spricht. Zum anderen ist zu beachten, dass 

eine Zweckbindung von Finanzmitteln verfassungsrechtlichen Grenzen unterliegt. 

4.7.1 Verfassungsrechtliche Finanzierungsgrundsätze im föderalen Mehrebenensystem 

Gemäß Art. 104a Abs. 1 GG tragen Bund und Länder gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben ergeben (sog. Konnexitätsprinzip). Diese Finanzierungsverantwortung knüpft nicht an die Ge-

setzgebungszuständigkeit an, sondern an den Vollzug der Gesetze, welcher gem. Art. 83 GG im Regelfall den 

Ländern obliegt (BVerfG 15.7.1969, S. 390; Hellermann 2024; Kaufhold und Heitzer 2024). Eine finanzielle 

Beteiligung des Bundes an Aufgaben der Länder, und damit mittelbar auch der Kommunen, ist durch das 

Konnexitätsprinzip grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn das Grundgesetz lässt diese ausdrücklich zu 

(Kaufhold und Heitzer 2024). Dadurch soll u.a. verhindert werden, dass der Bund durch finanzielle Beteiligung 

Einfluss auf die Kompetenzbereiche der Länder nimmt (Hellermann 2024; Schwarz 2025b). 

Der Grundsatz der Konnexität gilt auch im Zuwendungsrecht. Das Bundesverfassungsgericht hat schon früh 

entschieden, dass der Bund auch mit der Gewährung von Förderungen eine staatliche Aufgabe im Sinne des 

Art. 30 GG ausübt (BVerfG 18.7.1967, S. 216). Die Zuständigkeit hierfür liegt gem. Art. 30, 83 GG bei den 

Ländern, sofern das Grundgesetz nicht eine Zuständigkeit des Bundes begründet (BVerfG 18.7.1967, S. 216; 

Lenz und Stützel 2023). Die bundesseitige Förderung ist daher, sofern keine Bundeskompetenz besteht, „nur 

bei Aufgaben eindeutig überregionalen Charakters zulässig“ (BVerfG 18.7.1967, LS 4). Es muss sich, in den 

Worten des Bundesverfassungsgerichts, „um Bestrebungen handeln, die ihrer Art nach nicht durch ein Land 
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allein wirksam gefördert werden können.“ (BVerfG 18.7.1967, S. 217; siehe auch Lenz und Stützel 2023). Dies 

wäre bei Aufgaben mit gesamtdeutschem oder internationalem Charakter der Fall, nicht aber bei regionalen 

oder örtlichen Aufgaben (BVerfG 18.7.1967, S. 217). Bestimmte Klimaanpassungsmaßnahmen ließen sich mit 

entsprechender Begründung – etwa Schutz der natürlichen Ressourcen und Biodiversität, Hochwasserschutz, 

aber auch Gesundheitsschutz und damit Entlastung der Krankenkassen – als überregional klassifizieren. 

Schwerpunktmäßig stellt Klimaanpassung jedoch, im Gegensatz zum Klimaschutz, keine solche Aufgabe mit 

gesamtdeutschem oder internationalem Charakter dar.  

Dem entspricht auch § 14 HGrG, wonach der Bund oder die Länder Zuwendungen nur dann gewähren dürfen, 

wenn sie an der Erfüllung der Zwecke ein erhebliches Interesse haben, das ohne die Zuwendungen nicht oder 

nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann. Die Voraussetzung des erheblichen Interesses wird 

in der Literatur dahingehend verstanden, dass der zuwendenden Stelle aufgrund der Lastenverteilungsrege-

lung des Art. 104a Abs. 1 GG die Verwaltungszuständigkeit (nicht die Gesetzgebungszuständigkeit) zukommt 

(Rossi 2019; von Lewinski und Burbat 2013; Ekardt et al. 2022).  

Förderprogramme, unabhängig von ihrer konkreten Ausgestaltung, sind schon deshalb kein unproblemati-

scher Weg, um weitere Mittel des Bundes für die Finanzierung von Klimaanpassung auf Landes- oder kom-

munaler Ebene bereitzustellen. Als Ausnahmen von diesem Konnexitätsggrundsatz kommen speziell im 

Grundgesetz zugelassene Arten der Mischfinanzierung wie z.B. die Finanzhilfen nach Art. 104b und 104c GG 

oder die Schaffung einer Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung in Betracht (dazu unten Kapitel 5.5.4). Be-

reits jetzt können einige Klimaanpassungsmaßnahmen unter die Ausnahmevorschrift des Art. 104b GG ge-

fasst werden. Die Finanzhilfen müssen jedoch befristet gewährt werden (Art. 104b Abs. 2 S. 6 GG). Für eine 

umfassende und langfristige Finanzierung von Klimaanpassung ist diese Vorschrift nicht geeignet (Kaufhold 

und Heitzer 2024). Möglich bleibt ferner die Anhebung der allgemeinen Finanzausstattung der Länder, und 

über diese indirekt der Kommunen, etwa durch Umschichtung der Umsatzsteuerverteilung, die dann aller-

dings nicht an bestimmte Verwendungszwecke gebunden wäre (Kapitel 5.5.1).  

4.7.2 Verfassungsrechtliche Grenzen der inhaltlichen Einflussnahme auf                                       
Priorisierungsentscheidungen 

Sinn und Zweck der in Art. 104a GG geregelten grundsätzlichen finanziellen Trennung der Aufgabenbereiche 

von Bund und Ländern ist es auch, zu verhindern, dass der Bund durch finanzielle Beteiligung Einfluss auf die 

Kompetenzbereiche der Länder nimmt (Hellermann 2024; Schwarz 2025b). Hierdurch „soll die Gestaltungs-

befugnis der jeweils zuständigen Gebietskörperschaft geschützt und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der 

jeweiligen parlamentarischen Kontrolle erhalten bleiben“ (Schwarz 2025b, Rn. 49). Auch wenn das Grundge-

setz in Art. 104a ff. ausdrückliche Ausnahmen vom finanziellen Konnexitätsprinzip zulässt, ist der aus dem 

Bundesstaatsprinzip und dem Demokratieprinzip folgende Grundgedanke der jeweiligen Eigenverantwort-

lichkeit des Bundes und der Länder angemessen zu berücksichtigen.  

Mit der Regelungssystematik des KAnG, die den Ländern und Kommunen relativ viel Spielraum bei der Er-

stellung von Klimaanpassungsstrategien bzw. Klimaanpassungskonzepten gewährt, hat der Bundesgesetzge-

ber versucht, einen Ausgleich im Spannungsverhältnis zwischen dem Bedürfnis nach Vereinheitlichung der 

Klimaanpassungsplanung im Bundesgebiet und der verfassungsrechtlichen Aufgabenverteilung zwischen 

Bund und Ländern sowie der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie zu finden. Diese Systematik darf nicht 

quasi durch die Hintertür dadurch umgangen werden, dass Mittel für Klimaanpassung im föderalen System 
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nur in Kombination mit sehr spezifischen, bundesseitig vorgegebenen Kriterien bereitgestellt werden. Dies 

betrifft sowohl sehr weitgehende Zweckbindungen bei Änderungen der föderalen Mittelverteilsysteme als 

auch zu weitgehende Vorgaben zur Bewertung und Auswahl von Anpassungsmaßnahmen etwa im Zustän-

digkeitsbereich der Kommunen. Es muss auch auf Finanzierungsseite ein ausreichender Spielraum für lan-

desseitige und gemeindliche Priorisierungen verbleiben.  

Grundsätzlich sollte sich der Einsatz der Zweckbindung aus Sicht der WPKS auf Fälle beschränken, in denen 

ein spezifisches Interesse an zentraler Steuerung besteht. Primär sind dies Anpassungsmaßnahmen mit über-

regionalen Wirkungen inklusive der Anpassungsbereiche, bei denen sich Bund und Länder einer Gewährung 

gemeinsamer Hilfen im Schadensfall kaum entziehen können. Stellt der Bund demgegenüber Mittel bereit, 

um allgemein eine angemessene Finanzausstattung der kommunalen Ebene für Anpassungsaufgaben zu ge-

währleisten, kommt dem Interesse an zentraler Steuerung ein geringeres Gewicht zu, das eine Zweckbindung 

im Regelfall nicht rechtfertigt. Sofern im Rahmen eines solidarischen Ausgleichs Finanzmittel gezielt an Län-

der und Kommunen mit besonderen Anpassungsbedarfen gewährt werden, lässt sich sowohl eine Zweckbin-

dung als auch eine Betonung der lokalen Eigenverantwortung prinzipiell rechtfertigen; ob und inwieweit 

solche Mittel mit einer Zweckbindung verknüpft werden sollen, ist insoweit politisch zu entscheiden (Kapitel 

4.2.2). Ein Ausgleich der gegenläufigen Interessen des Bundes an stärkerer Vereinheitlichung und der Länder 

und Kommunen an souveräner Prioritätensetzung kann durch gezielte Kombination unterschiedlicher Finan-

zierungsinstrumente erreicht werden. Im Fall von Förderprogrammen mit neuen Förderkonzepten dient dazu 

etwa die vorgeschlagene Kombination, finanzielle Mittel im Grundsatz nach bundesseitig vorgegebenen Kri-

terien zu verteilen, aber Abweichungen von den standardisierten Bewertungen seitens der Länder (und Kom-

munen) unter Auferlegung einer Begründungspflicht zuzulassen (dazu im Einzelnen Kapitel 5.3). 
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5 Finanzierung von Klimaanpassung: Ausgangslage und 
Instrumente 

Nach den übergreifenden Gesichtspunkten und Leitlinien, die für die Ausgestaltung der Anpassungsfinanzie-

rung wesentlich sind, betrachtet dieses Kapitel die Herausforderung der Anpassungsfinanzierung und die 

möglichen Finanzierungsinstrumente in größerer Detailtiefe.  

Weitgehend unstrittig ist, dass eine konsequentere Vorbereitung auf den fortschreitenden Klimawandel mit 

durchaus substanziellen Finanzierungsbedarfen einhergehen wird. Konkret liegen bislang jedoch überra-

schend wenig klare Informationen über die Höhe dieser Bedarfe vor (Kapitel 5.1). Weitgehender Konsens 

besteht auch, dass zur Deckung der Finanzierungsbedarfe für Klimaanpassung neue Finanzierungsansätze 

erforderlich sind. Dies gilt allein schon wegen der bereits heute äußerst angespannten Haushaltslage vieler 

Kommunen, die nicht nur konjunkturell bedingt ist, sondern strukturelle Ursachen hat. In diesem Zusammen-

hang wird von Kritikern zudem darauf hingewiesen, dass eine sinnvolle Maßnahmenplanung auf Landes- und 

Kommunalebene nicht möglich sei, solange Unklarheit über die zur Umsetzung zur Verfügung stehenden 

Mittel besteht (Köck 2024). Als Teil der Ausgangslage der Finanzierungsfragen betrachtet die WPKS im Fol-

genden auch detaillierter die mögliche Rolle und die Grenzen des Finanzpakets 2025 für die Anpassungsfi-

nanzierung (Kapitel 5.4). 

Als spezielle Instrumente der Anpassungsfinanzierung und der Mitfinanzierung kommunaler Anpassungs-

maßnahmen durch Bund und Länder kommen aktuell häufig Förderprogramme zum Einsatz, die allerdings 

eine Reihe relevanter Nachteile aufweisen. Viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat bislang vor allem die 

Einführung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe, für die jedoch eine Grundgesetzänderung erforderlich ist 

(Kapitel 5.5.4). Die folgende, nicht einmal abschließende Diskussion von Finanzierungsoptionen in den Kapi-

teln 5.5-5.7 verdeutlicht jedoch, dass darüber hinaus zahlreiche, teils auch rechtlich und politisch leichter 

umsetzbare Alternativen zur Verfügung stehen.  

Finanzierungsansätze können übergreifend zwei Kategorien zugeordnet werden:  

• Auf der einen Seite stehen Instrumente, die eine eigene Mittelerhebung derjenigen Akteur*innen 

ermöglichen, die Maßnahmen der Klimaanpassung tatsächlich umsetzen. In Deutschland sind dies in 

vielen Fällen die Kommunen, auf denen entsprechend auch der Fokus der Instrumentendiskussion 

liegt. Als eigengestaltbare Finanzierungsansätze der kommunalen Ebene diskutiert dieses Gutachten 

die Erhebung lokaler Abgaben (Steuern und Vorteilsabgaben) sowie die Einrichtung lokaler Klimaan-

passungsfonds.  

• Auf der anderen Seite stehen Überlegungen, finanzielle Mittel zwischen Bund, Ländern und Kommu-

nen umzuverteilen und so die finanziellen Beziehungen zwischen und innerhalb der Gebietskörper-

schaften anzupassen. Mögliche Veränderungen der föderalen Mittelverteilsysteme umfassen die 

Aufteilung der Aufkommen der Gemeinschaftsteuern zwischen Bund, Ländern und Kommunen, den 

Finanzkraftausgleich zwischen den Bundesländern, die Bundesergänzungszuweisungen, die Schaf-

fung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe, die Einführung neuer Finanzhilfen des Bundes über einen 

neuen Art. 104e GG in Verbindung mit Förderprogrammen, eine Reform des kommunalen Finanz-

ausgleichs, sowie die Einführung einer neuen kommunalen Pflichtaufgabe Klimaanpassung mit kor-

respondierender Finanzierung seitens der Länder, wie bereits von verschiedener Seite diskutiert und 
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vorgeschlagen. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auch darauf, Kanäle für die (Mit-)Finanzierung von 

Klimaanpassung aus Bundesmitteln zu schaffen, die bislang zu einem großen Teil über Förderpro-

gramme erfolgt. Denn Förderprogramme weisen bei der Finanzierung längerfristig angelegter Aufga-

ben wie der Klimaanpassung relevante, vielfach vorgetragene Nachteile auf, die durch neue 

Förderkonzepte gelindert, aber nicht völlig aufgehoben werden können (vgl. Kapitel 5.3).  

5.1 Finanzierungsbedarfe für Klimaanpassung in Deutschland 

Dass die Anpassungsfinanzierung eine Herausforderung, gerade auch für die kommunale Ebene, darstellt, ist 

breiter Konsens. Zugleich liegen überraschend wenig klare und belastbare Informationen darüber vor, mit 

welchen Finanzierungsbedarfen gesamtwirtschaftlich und für die öffentliche Hand allein in den nächsten Jah-

ren und Jahrzehnten in Deutschland gerechnet werden muss. Deutschland stellt hierbei jedoch keinen Ein-

zelfall dar, wie etwa eine umfassende Studie der Weltbank illustriert (World Bank 2024). Hölscher et al. 

(2025b) haben im Auftrag der WPKS eine eingehendere Analyse der vorhandenen Informationen zu Finan-

zierungsbedarfen sowie eigene Abschätzungen vorgelegt. Tabelle 5.1 fasst zunächst unterschiedliche Ab-

schätzungen aus der Literatur zusammen. Tabelle 5.2 präsentiert die weitergehenden Analysen von Hölscher 

et al. (2025b) im Überblick.  

Insgesamt ergibt sich ein noch sehr uneinheitliches Bild. Speziell mit Blick auf Deutschland lassen die bisheri-

gen Ergebnisse auch keine klaren Rückschlüsse zu, auf welchen staatlichen Ebenen die Finanzierungsbedarfe 

anfallen. Die verschiedenen Studien unterscheiden sich in der sektoralen Breite, den betrachteten Zeiträu-

men und Klimawandelfolgen sowie in grundlegenden methodischen Zugängen zur Abschätzung der Finanzie-

rungsbedarfe. Hölscher et al. (2025b) differenzieren hierbei übergreifend Bottom-up- und Top-Down-

Ansätze: Bottom-up-Ansätze gehen von der detaillierteren Betrachtung einzelner Anpassungsmaßnahmen 

oder einzelnen Anpassungsmaßnahmen in bestimmten Sektoren aus. Top-Down-Ansätze nutzen hingegen 

wissenschaftliche Modelle, um Klimawandelfolgen und Anpassungsbedarfe abzuleiten. Top-Down-Ansätze 

können dabei grundsätzlich sowohl für gesamtwirtschaftliche Betrachtungen als auch für die Analyse sekt-

oraler Klimaanpassung genutzt werden.  

Hölscher et al. (2025b) stellen die grundsätzlich unterschiedlichen (Top-Down-)Modellierungsansätze (bio-

physikalische Modellierungen von Klimawandelfolgen, ökonometrische Abschätzungen historischer Wir-

kungszusammenhänge, makroökonomische Modelle zur Kombination der vorhergehenden Ansätze und 

Erfassung gesamtwirtschaftlicher Wirkungszusammenhängen) in größerem Detail vor. In einer Meta-Analyse 

haben Hölscher et al. (2025b) systematisch verschiedene Abschätzungen aus der wissenschaftlichen Literatur 

zu den in Deutschland drohenden Schäden und den anfallenden Finanzierungsbedarfen ausgewertet. Für 

diese Meta-Analyse wurden etwa wesentliche Annahmen wie Betrachtungszeiträume und Klimaszenarien 

der verschiedenen Abschätzungen aus der Literatur vereinheitlicht, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

zu erhöhen.25  

 

25  Vgl. auch die weiterführenden Detailauswertungen und Visualisierung im Online-Appendix unter: https://public.flou-
rish.studio/visualisation/23898568/. 
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Die (finanziellen) Anpassungsbedarfe können sich wesentlich danach unterscheiden, wie die Anpassungsent-

scheidung modelliert wird, d.h. insbesondere welcher Leitgedanke der Klimaanpassungsentscheidung in der 

Modellierung zugrunde gelegt wird. So ergeben sich regelmäßig geringere Finanzierungsbedarfe, wenn die 

Anpassungsentscheidung danach getroffen wird, die Summe aus erwarteten Klimaschäden und den Anpas-

sungskosten zu minimieren, statt unter Vorgabe bestimmter Risikoreduktionsziele, d.h. eines bestimmten, 

extremeren Schadensrisikos (Kapitel 3.2; World Bank 2024; Preinfalk et al. 2026).  

Nicht alle Top-Down-Analysen modellieren die Anpassungsentscheidung explizit. Einige der Studien nähern 

den finanziellen Anpassungsbedarf lediglich durch Analyse der gesamtwirtschaftlich drohenden Klimaschä-

den an. Auch wenn Quantifizierungen der Klimaschäden das Bewusstsein für die generellen Handlungsbe-

darfe schärfen können, grenzen sie den Finanzierungsbedarf für Klimaanpassung nur ungenau ein. Implizit 

liegt diesem Vorgehen die Annahme zugrunde, dass die anfallenden Klimaschäden für ein bestimmtes Kli-

maszenario eine Obergrenze für die Anpassungsausgaben darstellen. Die tatsächlichen Anpassungskosten 

bzw. -bedarfe können davon jedoch deutlich abweichen, und hängen u.a. auch vom (gesellschaftlichen) 

Wunsch, bestimmte extremere Schadensrisiken zu reduzieren, oder auch davon ab, wie wirksam Klimaan-

passung die drohenden Schäden reduzieren kann. Einige Studien adressieren diese Frage der Wirksamkeit 

und betrachten nicht die absolut drohenden Schäden durch den fortschreitenden Klimawandel allein, son-

dern deren Veränderung, wenn (ggf. zusätzliche, d.h. über die autonome Anpassungsreaktion in einer Volks-

wirtschaft hinausgehende) Anpassungsmaßnahmen ergriffen werden. Diese Reduktion von Schäden 

repräsentiert den Nutzen von Klimaanpassung, dem dann die Kosten der betrachteten Maßnahmen gegen-

übergestellt werden. 

 

Tabelle 5.1 Abschätzungen zum Finanzierungsbedarf für Klimaanpassung (Bottom-up, Befragungen) 

Quelle Finanzierungsbedarf Methodik  

Umweltministerkonfe-
renz (UMK 2022) 

Ca. 55 Mrd. EUR für Klimaanpassung, Na-
turschutz und natürlicher Klimaschutz bei 
Ländern und Kommunen bis 2030 sowie 
zusätzlicher Stellenbedarf von 16.200 Stel-
len;  

Davon ca. 38 Mrd. EUR für Klimaanpassung 
lt. Hölscher et al. (2025b). 

Abfrage unter Bundesländern;  

Einschätzung Hölscher et al. (2025b, S. 6): „Die ge-
naue Datenbasis und Methodik dieser Schätzung 
sind jedoch nicht transparent nachvollziehbar, wes-
halb diese Zahl mit entsprechender Vorsicht zu inter-
pretieren ist.“ 

Einschätzung Heilmann et al. (2024): „konservativer 
Mindestbedarf“, da indirekte Kosten oft fehlen. 

Heilmann et al. (2024) Jährlicher Finanzierungsbedarf (2024–
2030): ca. 5,6 Mrd. EUR. 

Jährliche Umrechnung auf Grundlage von UMK 
(2022);  

Die Studie ordnet ca. 75 % der Investitionen den 
Kommunen zu. 

KfW-Kommunalpanel 
2023  
(Brand et al. 2023) 

Geschätzter jährlicher Investitionsbedarf 
auf kommunaler Ebene für Klimaschutz & 
Anpassung: ca. 5,8 Mrd. EUR. 

Zum Vergleich 2021: ca. 2,9 Mrd. EUR 
kommunale Investitionen, davon ca. 1 
Mrd. EUR für Anpassung. 

Bundesweite Befragung von Kommunen (Kämme-
reien) und Hochrechnung der gemeldeten Planun-
gen und Bedarfe. Bezieht sich auf die kommunale 
Ebene in Deutschland. 
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Initiative BaumEntscheid 
(2024) 

Gesamtkosten für Berlin bis 2040: 7,2 Mrd. 
EUR.  

Entspricht ca. 130 EUR pro Kopf pro Jahr. 

Kostenschätzung für Maßnahmen eines konkreten 
Gesetzentwurfs (BäumePlus-Gesetz) für das Land 
Berlin; Anpassungsmaßnahmen: Begrünung, Stra-
ßenbäume und Regenwassernutzung. 

Lutz et al. (2025) Kumulierter Bedarf (2012–2050): ca. 190 
Mrd. EUR.  

Besonders hohe Investitionen in  

▪ Baugewerbe: 69 Mrd. EUR,  
▪ Landwirtschaft: 24 Mrd. EUR,  
▪ Wasserversorgung: 16 Mrd. EUR,  
▪ Abwasser/Abfall: 16 Mrd. EUR. 

Makroökonometrisches Modell (PANTA RHEI), das 
Literaturwerte, Expert*innenschätzungen und ver-
gangene Investitionen kombiniert. Umfasst öffentli-
che und private Investitionen zur Anpassung an 
Extremwetterereignisse. Ergebnisse stellen tenden-
ziell konservative Untergrenze dar, die nicht alle in-
direkten, schwer quantifizierbaren Effekte wie 
Wechselwirkungen zwischen Sektoren erfasst. 

Sander et al. (2025) Investitionsbedarf im Gebäudesektor bis 
2035:  

▪ 137 Mrd. EUR (leichter Klimawandel; 
RCP2.6 bzw. globale Erwärmung von 
2°C) 

▪ 237 Mrd. EUR (starker Klimawandel; 
RCP8.5 bzw. globale Erwärmung von 
über 4°C.)  

▪ Jährlich: 12,5 bis 21,5 Mrd. EUR. 

Detaillierte Modellierung, Literatur-/Marktanalyse 
und Expert*innenworkshops. Differenziert nach Ge-
bäudetypen und Klimasignalen (Hitze, Starkregen, 
Flusshochwasser, Sturm u. Hagel, Gewitter). Fokus 
auf den Gebäudesektor (Wohn- und Nichtwohnge-
bäude) und die Bauwirtschaft. 

VKU (2025) Investitionsbedarf im Bereich Wasser und 
Abwasser: ca. 4 bis 6 Mrd. EUR pro Jahr  

Studie basierend auf Rückmeldungen der Wasser-
wirtschaft; Anteil der Anpassung wird als prozentua-
ler Anteil (10–15 %) der Gesamtinvestitionen 
abgeschätzt; nach eigener Darstellung konservative 
Schätzung. 

BMUV / Bundesregierung, 
Entwurf eines Bundes-
Klimaanpassungsgesetzes 
(KAnG) 

Rein administrativer jährlicher Erfüllungs-
aufwand (ohne bauliche Maßnahmen): 

▪ 2,75 Mio. EUR beim Bund und  
▪ 0,83–1,67 Mio. EUR bei den Ländern;  

Zusätzlich auf Länderebene: einmalige Kos-
ten von 66 Mio. bis 1,9 Mrd. EUR für Stra-
tegie- und Konzepterstellung. 

Gesetzesfolgenabschätzung: Normenkontrollrat-
konforme Schätzung des Erfüllungsaufwands, d.h. 
der administrativen Kosten des KAnG, basierend auf 
Fallzahlen (z.B. Anzahl Kommunen) und Standard-
Personalkosten. Die 1,9 Mrd. EUR für Strategie- und 
Konzepterstellung sind eine absolute Obergrenze. 
Sie bildet ein theoretisches Maximalszenario ab, das 
nur eintreten würde, wenn sämtliche Konzepte kom-
plett neu, mit maximalem Aufwand ohne jeglichen 
Rückgriff auf bereits bestehende Vorarbeiten erstellt 
werden müssten. 
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Tabelle 5.2  Zusammenfassung der Abschätzungen und Auswertungen von Hölscher et al. (2025b) 

Berechnung Ergebnisse Methodik 

Hochrechnung  
sektoraler Investiti-
onsbedarfe  

Jährlicher Investitionsbedarf für Klimaanpas-
sung von Gebäuden, landgebundener Ver-
kehrsinfrastruktur und landwirtschaftlicher 
Pflanzenproduktion: 8,6 bis 10,6 Mrd. EUR. 

Kombination aus Literaturauswertung und Expert*in-
nenworkshops für Frankreich; Fokus auf drei Sekto-
ren: Gebäude, landgebundene Verkehrsinfrastruktur, 
landwirtschaftliche Pflanzenproduktion;  

Übertragung auf Deutschland durch Hochrechnung 
auf Grundlage französischer Pro-Kopf-Werte (I4CE 
2025).26 

Meta-Analyse:  
gesamtwirtschaftli-
che Klimaschäden  
(S. 15 ff.) 

Der jährliche BIP-Verlust im Median für 
Deutschland steigt von 0,11 % (bei 1,5 °C) über 
0,25 % (bei 2,0 °C) auf 0,61 % (bei 3,0 °C) an. 
Da die zugrundeliegenden Modelle nicht alle 
Wirkungsketten erfassen, gelten diese Werte 
als konservative Untergrenze. Unter ungünsti-
gen Annahmen sind Schäden von über 10 % 
des jährlichen BIPs möglich. 

Systematische Auswertung von 23 peer-reviewten 
Studien mit insgesamt 380 Datenpunkten. Um die 
Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden unter-
schiedliche Zeiträume und Emissionspfade auf ein-
heitliche globale Erwärmungsniveaus standardisiert. 
Der Großteil der Datenpunkte stammt aus CGE 
(„Computable General Equilibrium“)-Modellen. 

Meta-Analyse:  
makroökonomische 
Anpassungskosten  
(S. 27 ff.) 

Die Auswertung bestätigt eine hohe Rentabili-
tät der Anpassung. Im Küstenschutz reduziert 
ein Mix aus Deichen und Migration die BIP-
Verluste signifikant (bei starker Erwärmung 
von 0,43 % auf 0,23 %). Beim Flusshochwasser 
führen Modellunsicherheiten zu großen 
Spannbreiten bei den projizierten Kosten 
(Deichverstärkung bei 3 °C: 289–672 Mio. 
EUR/Jahr). Trotz Datenlücken in anderen Sek-
toren (z.B. Hitze) verdeutlichen Wirksamkeits-
faktoren den enormen Hebel der Maßnahmen. 
Struktureller Küstenschutz reduziert Schäden 
um den Faktor 3, Schutz vor Extremwetter um 
den Faktor 1,6. 

Systematische Auswertung von 66 Datenpunkten aus 
6 makroökonomischen Studien, die explizit Anpas-
sungsszenarien für Deutschland modellieren. Ver-
gleich von Szenarien „mit Anpassung“ vs. „ohne 
Anpassung“ über verschiedene Erwärmungspfade 
(1,5°C bis 3°C). Des weiteren Berechnung von Spann-
breiten für Anpassungskosten bei Flusshochwasser 
(basierend auf Daten von Dottori et al. 2023), um die 
Unsicherheit der Finanzierungsbedarfe aufzuzeigen. 
Zudem Berechnung von Indikatoren zur Ermittlung 
des „Schadensreduktionspotenzials“ (Verhältnis Kos-
ten ohne/mit Anpassung) sowie von „Sensitivitäts-
Faktoren“ (Multiplikatoren für Zeit, Klima, Sozioöko-
nomie). Die Anpassungskosten sind in den projizier-
ten BIP-Verlusten bereits enthalten, nicht jedoch bei 
den reinen Wirksamkeitsindikatoren. 

 

26  Zu berücksichtigen ist, „dass Frankreich hinsichtlich Urbanisierungsgrad, Infrastruktur und geographischer Gegeben-
heiten von Deutschland abweicht und teilweise anderen Klimawandelauswirkungen ausgesetzt ist. Zudem hängt 
der Finanzierungsbedarf vieler Anpassungsmaßnahmen nicht ausschließlich von der Bevölkerungszahl ab – insbe-
sondere Infrastrukturmaßnahmen wie Deichbau oder Verkehrsanpassungen sind stärker von regionalen und sekt-
oralen Faktoren beeinflusst. Die Übertragung auf Basis der Pro-Kopf-Werte erscheint hier dennoch sinnvoll, da die 
Ergebnisse der französischen Studie maßgeblich vom Gebäudesektor geprägt sind und andere Bereiche nicht in 
die Hochrechnung einbezogen wurden.“ (Hölscher et al. 2025b, S. 7). 
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Kosten-Nutzen-Ver-
gleich bei Flusshoch-
wasser, basierend auf 
Dottori et al. (2023) 

(S. 22 ff.) 

Die Analyse zeigt, dass die erwarteten jährli-
chen Schäden ohne Anpassung massiv anstei-
gen (von ca. 2,8 Mrd. EUR bei 1,5 °C auf 5,3 
Mrd. EUR bei 3 °C). Rückhalteflächen senken 
die Schäden bei 3 °C auf ca. 1,1 Mrd. EUR (bei 
Kosten von 383 Mio. EUR), Deichverstärkun-
gen auf ca. 1,4 Mrd. EUR (bei Kosten von 454 
Mio. EUR). Gebäudesicherung und Umsiedlung 
zeigen hingegen ein ungünstigeres Kosten-
Nutzen-Verhältnis aufgrund hoher Residual-
schäden. Der Netto-Nutzen der Anpassung 
wächst mit steigender Erwärmung. 

Szenario-Berechnung basierend auf dem Datensatz 
Dottori et al. (2023) und dem Überflutungsmodell 
LISFLOOD. Hölscher et al. (2025b) extrahieren spezifi-
sche Daten für Deutschland und vergleichen vier An-
passungsstrategien (Deicherhöhung, 
Rückhalteflächen, Gebäudesicherung, Umsiedlung) 
über drei Erwärmungsszenarien (1,5 °C bis 3 °C). Die 
Kosten-Nutzen-Analyse stellt Investitions- und In-
standhaltungskosten den vermiedenen Schäden ge-
genüber (Abzinsungssatz: 3 %), wobei von einer 
linearen Maßnahmenumsetzung bis 2050 ausgegan-
gen wird. 

Detailbetrachtung: 
Anpassungskosten im 
Gebäudesektor  
(S. 42 ff.) 

Investitionsbedarfe für den Gebäudebestand 
(2040–2059):  

▪ Starkregenschutz: 203–422 Mrd. EUR,  
▪ Hochwasserschutz: 27–51 Mrd. EUR;  
▪ Hitzeanpassung, abhängig von Klimasze-

nario: 97 Mrd. EUR (SSP1-2.6) bis 278 
Mrd. EUR (SSP5-8.5).  

Die Bottom-Up-Modellierung verknüpft Daten zu Ge-
bäudebestand und Klimarisiken mit Kostensätzen aus 
Sander et al. (2025) sowie einer Raumtypisierung. 
Auf dieser Basis werden drei Kostenszenarien be-
rechnet, indem Risikoklassen mit den Kostenband-
breiten kombiniert werden. 

Detailbetrachtung: 
Hochwasser & Ver-
kehr 
(S. 63 ff.) 

Entsiegelungsmaßnahmen zum Starkregen-
schutz:  

▪ bei Umsetzungsquote von 25 %: 6,5–32,5 
Mrd. EUR,  

▪ bei Umsetzungsquote von 75 %: auf 19,5–
97,5 Mrd. EUR.  

Anpassung der Verkehrsinfrastruktur (bis 
2050):  

▪ ca. 1,53 Mrd. EUR für Flusshochwasser 
(Fokus: Schiene 960 Mio. EUR)  

▪ ca. 9,0 Mrd. EUR für Küstenhochwasser 
(Fokus: Seehäfen 3,3 Mrd. EUR, Schiene 
2,9 Mrd. EUR). 

Entsiegelung: Szenario-Berechnung durch Multiplika-
tion von UBA-Potenzialflächen mit Marktpreisen (60–
250 EUR/m²) unter Annahme variabler Realisierungs-
quoten (25–75 %).  

Verkehr: Hochrechnung der TEN-T-Studiendaten 
(Schade et al. 2024) auf das deutsche Gesamtnetz, 
indem die Kernnetz-Kosten über die jeweiligen Stre-
ckenanteile (z.B. Schiene 33 %, Straße 22 %) extrapo-
liert wurden. 

5.2 Ausgangslage der kommunalen Haushalte 

Die (zusätzlichen) Finanzierungsbedarfe durch eine konsequentere Anpassung an den Klimawandel fallen in 

eine Zeit, in der die öffentlichen Haushalte generell und insbesondere die Haushaltslage der Kommunen oh-

nehin bereits sehr angespannt ist (SVR 2025). Die kommunalen Haushalte wiesen im Jahr 2024 einen histo-

risch negativen Finanzierungssaldo von über 24 Mrd. Euro auf, primär verursacht durch stark angestiegene 

Ausgaben (Kasten 5.1). Im Jahr 2025 hat sich dieses Defizit sogar noch weiter erhöht (Destatis 2026). Zugleich 

dürfte sich das aktuelle wirtschaftliche Umfeld auch mehr und mehr auf der Einnahmenseite der Kommunen 

niederschlagen, eine Entspannung der Haushaltslage ist daher eher nicht zu erwarten (Geißler und Freier, 

2025). Verschärfend kommt hinzu, dass auf kommunaler Ebene schon heute ein beträchtlicher Investitions-

stau entstanden ist. Schätzungen gehen hier aktuell von Rückständen in Höhe von 186 bis 225 Mrd. Euro aus 

(Döring und Wohltmann 2025), wobei die aktuellen Finanzierungsdefizite weitere Anstiege erwarten lassen. 
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Kasten 5.1 Rekorddefizit der kommunalen Haushalte: Hintergründe 

Das Rekorddefizit ist letztlich Ausdruck einer strukturellen Schieflage in den föderalen Finanzbeziehungen 

und einer strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte: Die kommunale Ebene leistet rund 

28 % der Ausgaben des öffentlichen Gesamthaushalts (ohne Sozialversicherung), vereinnahmt aber nur 

gut 14 % der Steuereinnahmen auf sich. Sie ist somit ganz grundsätzlich auf Mittelaufstockungen durch 

Bund und Länder angewiesen, die wiederum zu Lasten der Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen ge-

hen (Döring und Wohltmann 2025).27 Probleme werden darüber hinaus bei der Einnahmen- und Ausga-

benstruktur der Kommunen gesehen, da die kommunalen Steuereinnahmen stark von der 

wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind (insbesondere durch die eigengestaltbare Gewerbesteuer), 

während die kommunalen Aufgaben und Ausgaben zunehmend von Sozialleistungen geprägt sind (Geißler 

und Freier 2025). Neben Inflation und anwachsenden Sozialleistungen liegen hinter den hohen Anstiegen 

der Ausgaben der Kommunen schließlich auch Lücken der Konnexitätsregelungen im Verhältnis von Bund 

zu Ländern sowie von Ländern zu Kommunen (Döring und Wohltmann 2025): Wegen des Aufgabenüber-

tragungsverbot (Art. 84 Abs. 1 GG) kann der Bund den Kommunen zwar nicht direkt neue Aufgaben zu-

weisen. Dieses Verbot wurde jedoch erst 2006 verankert und gilt nicht rückwirkend. Veränderungen 

bereits zugewiesener Aufgaben durch den Bund werden regelmäßig nicht durch die Konnexitätsregelun-

gen erfasst, so dass den damit verbundenen Ausgabensteigerungen meist auch kein finanzieller Ausgleich 

gegenübersteht.  

Vor diesem Hintergrund wird auch völlig unabhängig von den möglichen zusätzlichen Finanzierungsbedar-

fen für Klimaanpassung der Reformbedarf der föderalen Finanzbeziehungen diskutiert. Vorschläge reichen 

dabei neben der Stärkung kommunal eigengestaltbarer Einnahmequellen – konkret in Form einer Reform 

der Gewerbesteuer (Hesse et al. 2024a) oder der Einführung kommunaler Hebesatzrechte auf die Einkom-

mensteuer (Kapitel 5.7) – von der Übertragung bzw. Abtretung der betreffenden Aufgaben an die Länder 

oder den Bund, der Einführung eines „Konnexitätsprüfungsausschusses“ bis hin zur Einführung eines eige-

nen Konnexitätsprinzips, das explizit das Verhältnis von Bund und Kommunen regelt. Da die Kommunen 

Teil der Länder sind, hätte dies jedoch weitreichende verfassungsrechtliche Implikationen (Döring und 

Wohltmann 2025; Raffer und Scheller 2025). 

 

Die Finanzierungsbedarfe für Klimaanpassung und Überlegungen zu deren Finanzierung treffen so auf ohne-

hin bestehende, weitreichende finanzielle Herausforderungen und eine breite Diskussion um die Reform der 

Finanzierung kommunaler Haushalte. Einige der Finanzierungsansätze, die auch im Folgenden für die Klima-

anpassungsfinanzierung von der WPKS näher betrachtet werden, haben dabei klare Überlappungen mit die-

sen generellen Reformüberlegungen, so etwa eine Um- bzw. Neuverteilung der Gemeinschaft- bzw. 

insbesondere Umsatzsteueraufkommen oder auch die Stärkung eigengestaltbarer Finanzierungsinstrumente 

auf kommunaler Ebene. Mit Blick auf die Finanzierung öffentlicher Klimaanpassungsmaßnahmen eröffnet 

 

27  Zu beachten ist auch, dass letztlich rund die Hälfte der Einnahmen der Kommunen nicht eigenbestimmt durch diese 
gestaltet werden kann, sondern von Entscheidungen von Bund oder vor allem Ländern im Rahmen des kommuna-
len Finanzausgleichs abhängt.  
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diese Diskussion um die Reform der kommunalen Haushaltsfinanzierung ein Möglichkeitsfenster, um ggf. 

auch weiterreichende Instrumente umzusetzen. Dabei gilt es sicherzustellen, mögliche Reformschritte zur 

nachhaltigeren Aufstellung der kommunalen Haushalte von vorneherein so auszugestalten, dass sie den zu-

künftigen finanziellen Herausforderungen durch den Klimawandel gerecht werden. Dies schließt mögliche 

Absicherungsmechanismen gegen finanzielle Folgen des Klimawandels ebenso ein wie die Berücksichtigung 

der Finanzierungsbedarfe, die mit Anpassungsmaßnahmen zur vorsorgenden Risikoreduktion verbunden 

sind. Darüber hinaus sollte aus Sicht der WPKS bei Maßnahmen zum Abbau des bestehenden Investitions-

staus auf kommunaler Ebene darauf geachtet werden, dass die nachholenden Investitionen, wo passend, 

von vorneherein im Einklang mit Klimaanpassungszielen umgesetzt werden. Das Sondervermögen Infrastruk-

tur wird diesem Anspruch bislang nur beschränkt gerecht (vgl. Kapitel 5.4.1).  

5.3 Förderprogramme: Kritik und mögliche Weiterentwicklung 

Förderprogramme von Bund und Ländern stellen heute eine zentrale Säule der Finanzierung von Klimaschutz 

und Klimaanpassung gerade auch in den Kommunen dar. Die Förderdatenbank des Bundes listet allein für 

die Kommunen derzeit über 30 Programme unter dem Stichwort Klimaanpassung auf.28 Detaillierte Förder-

bedingungen und Nachweispflichten erlauben dem Fördermittelgeber eine grundsätzlich gute Kontrolle, dass 

die bereitgestellten Mittel tatsächlich für die angestrebten Zwecke verwendet werden. Auch die zeitliche 

Befristung von Förderprojekten macht die Förderung aus Sicht der Mittelgeber planbar und attraktiv (Döring 

et al. 2024).  

Detaillierte Fördervoraussetzungen und Nachweispflichten führen jedoch zusammen mit der Zahl an unter-

schiedlichen Fördermöglichkeiten zu hohen Verwaltungs- und Informationskosten und damit hohen Hürden 

im Zugang zu Fördermitteln. Die zeitliche Befristung von Förderprogrammen zusammen mit der Gefahr kurz-

fristiger Veränderungen der Förderbedingungen schaffen zudem wenig verlässliche finanzielle Rahmenbe-

dingungen für Länder und insbesondere Kommunen. Der in Förderprogrammen häufig vorgesehene 

kommunale Eigenanteil schafft zwar ein Eigeninteresse der Kommunen an der effizienten Projektdurchfüh-

rung, bindet aber auch Haushaltsmittel (zu Lasten der finanziellen Entscheidungsautonomie der Kommunen) 

und stellt insbesondere für finanzschwache Kommunen ein weiteres Hindernis beim Abruf von Fördermitteln 

dar (Geißler und Freier 2025). Finanzielle Probleme ergeben sich auch dadurch, dass die Förderungen meist 

lediglich auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten gerichtet sind, laufende und Folgekosten für den Be-

trieb und die Instandhaltung jedoch von den Mittelempfängern selbst getragen werden müssen (Hesse et al. 

2024b). Kritisiert wird schließlich auch der Einfluss der detaillierten Förderbedingungen auf die Wahl und 

Ausgestaltung der Projekte vor Ort (Hesse et al. 2024b; Döring et al. 2024). Die von Hölscher et al. (2025b) 

berichteten Praxiserfahrungen deuten auch darauf hin, dass Anpassungsmaßnahmen derzeit häufig weniger 

auf Grundlage systematischer Bewertung und Priorisierung unterschiedlicher Maßnahmenoptionen ausge-

wählt werden, sondern mehr danach, für welche Maßnahmen Fördermittel gerade zur Verfügung stehen.  

 

28  Vgl. online unter https://www.foerderdatenbank.de/SiteGlobals/FDB/Forms/Suche/Startseitensuche_Formu-
lar.html?submit=Suchen&cl2Processes_Foerderberechtigte=kommune&filterCategories=FundingPro-
gram&templateQueryString=klimaanpassung  

https://www.foerderdatenbank.de/SiteGlobals/FDB/Forms/Suche/Startseitensuche_Formular.html?submit=Suchen&cl2Processes_Foerderberechtigte=kommune&filterCategories=FundingProgram&templateQueryString=klimaanpassung
https://www.foerderdatenbank.de/SiteGlobals/FDB/Forms/Suche/Startseitensuche_Formular.html?submit=Suchen&cl2Processes_Foerderberechtigte=kommune&filterCategories=FundingProgram&templateQueryString=klimaanpassung
https://www.foerderdatenbank.de/SiteGlobals/FDB/Forms/Suche/Startseitensuche_Formular.html?submit=Suchen&cl2Processes_Foerderberechtigte=kommune&filterCategories=FundingProgram&templateQueryString=klimaanpassung
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Die weitere Ausdehnung der bereits heute als unübersichtlich kritisierten Förderprogrammlandschaft er-

scheint vor diesem Hintergrund nicht zielführend. Dies gilt sowohl mit Blick auf die Möglichkeiten, die kom-

munalen Investitionsfähigkeiten zu stärken und die kommunalen Finanzierungsprobleme abzubauen (Hesse 

et al. 2024a; Hesse und Starke 2024; Döring und Worthmann 2025), als auch mit Blick auf die Bewältigung 

der Herausforderungen in der Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpassung (Döring et al. 2024; Raffer 

und Scheller 2025; Schuß und Thöne 2025). Eine reine Ausweitung der Förderprogramme des Bundes wäre 

auch verfassungsrechtlich nicht ohne Weiteres ein gangbarer Weg zur Bereitstellung weiterer Mittel für die 

Klimaanpassungsfinanzierung. Denn der Bund kann Länder und Kommunen nicht beliebig über Förderpro-

gramme finanziell unterstützen. Dies ist nur möglich, soweit entweder eine besondere Bundeskompetenz 

besteht (wie etwa Art. 104b GG) oder es sich um Aufgaben von eindeutig überregionalem Charakter handelt 

(Kapitel 4.7.1). Davon abgesehen sollte grundsätzlich kritisch hinterfragt werden, ob die Gewährung von För-

dermitteln tatsächlich konzeptionell überzeugend ist, um längerfristig angelegte Aufgaben von Ländern und 

Kommunen wie Klimaanpassung zu finanzieren. Aus Sicht der WPKS sind Förderprogramme für eine umfas-

sende Anpassungsfinanzierung wenig geeignet. Stattdessen sollten sie nur ergänzend zu anderen Finanzie-

rungsinstrumenten und primär zu dem Zweck eingesetzt werden, Sonderbedarfe bestimmter Länder oder 

Kommunen aufzufangen. Darüber hinaus erscheinen Förderprogramme speziell zur Finanzierung besonders 

innovativer Anpassungsprojekte geeignet, die hohe Lernraten versprechen und von deren Erfahrungsgewin-

nen dann weitere Länder oder Kommunen profitieren können. 

Soweit weiterhin Förderprogramme zur Finanzierung von Klimaanpassung eingesetzt werden, sollten mögli-

che Vereinfachungen der Förderprogrammlandschaft durch Bündelung von Einzelprogrammen in den Blick 

genommen werden sowie mögliche (weitere) Vereinfachungen der Förderverfahren durch neue Förderkon-

zepte. Mit Blick auf neue Förderverfahren bzw. -konzepte hat der Vorschlag, den der Deutsche Städtetag 

(2023) zur Klimaschutzfinanzierung eingebracht hat, viel Beachtung gefunden (Hesse et al. 2024a; Raffer und 

Scheller 2025). Dieser kann aus Sicht der WPKS auch für eine Reform der Förderprogrammlandschaft zur 

Klimaanpassung richtungsweisend sein. Das vorgeschlagene Förderkonzept kombiniert eine Zuweisung eines 

mehrjährigen Förderbudgets an die einzelnen Kommunen mit einer durch Standardisierung von Wirksam-

keitsbewertungen der geförderten Maßnahmen und pauschalierten Fördersätzen vereinfachten Fördermit-

telvergabe. Aufwendige Verwendungsnachweise und Kostenprüfungen sollen dank wissenschaftlich 

fundierter Wirksamkeitsstandards und dem Ansatz von Förderpauschalen etwa weitgehend entfallen kön-

nen. Überzeugend ist aus Sicht der WPKS zudem, dass die Zuweisung mehrjähriger Förderbudgets, aus denen 

heraus Fördermittel abgerufen werden können, die Planbarkeit der finanziellen Unterstützung erhöht und 

zugleich die lokale Entscheidungsfreiheit bei der Wahl der konkret umzusetzenden Projekte deutlich stärkt.  

Zur Übertragung des Förderkonzepts auf die Klimaanpassung ist zum einen ein Verteilungskriterium zu defi-

nieren, anhand dessen die mehrjährigen Förderbudgets den Kommunen zugewiesen werden. Das Ausgangs-

konzept des Städtetages sieht eine zweistufige Verteilung von Bundesmitteln an die Länder sowie von den 

Ländern an die Kommunen vor, wobei unter den Ländern nach der Zahl der Einwohner*innen verteilt wird 

und die Länder über die Verteilung der Mittel an die Kommunen selbst entscheiden sollen. Kritik entzündet 

sich am Verteilungskriterium der Einwohnerzahl, die wenig zielgenau die Förderbudgets zuweisen würde und 
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insgesamt mehr einen pragmatischen als einen konzeptionell überzeugenden Ansatz darstellt.29 Für die 

Klimaanpassung ist diese Kritik grundsätzlich ebenso zutreffend, da die Einwohnerzahl nur unzureichend mit 

den Anpassungsbedarfen korreliert. Eine stärker an den jeweiligen Anpassungsbedarfen orientierte Vertei-

lung ist allerdings auch hier herausfordernd in der Umsetzung (Schuß und Thöne 2025; Kapitel 4.6). 

Noch herausfordernder gestaltet sich zum anderen die notwendige standardisierte Wirksamkeitsbewertung 

von Klimaanpassungsmaßnahmen (gegenüber dem Nicht-Handeln). Denn anders als im Fall des Klimaschut-

zes kann nicht auf einen vergleichbar aussagekräftigen, etablierten Indikator wie die vermiedenen CO2-Emis-

sionen zurückgegriffen werden. Sehr wahrscheinlich müssten für unterschiedliche Anpassungsfelder eigene 

Indikatoren entwickelt und festgelegt werden, um zumindest innerhalb eines Anpassungsfelds die Wirksam-

keit verschiedener möglicher Anpassungsmaßnahmen standardisiert bewerten zu können. Die von Hölscher 

et al. (2025b) vorgeschlagene Übertragung des Adaptation Benefits Mechanism der African Development 

Bank, bei dem zur Quantifizierung des (physischen, nicht-monetären) Anpassungserfolgs ein Standard- und 

Anpassungsszenario modelliert und verglichen werden, stellt einen ersten Ansatz für eine standardisierte 

Wirksamkeitsbewertung dar. Hier besteht ohne Zweifel noch erheblicher Forschungsbedarf. Wirksamkeits-

bewertungen von Maßnahmen sollten zudem nicht nur den Anpassungsnutzen im engeren Sinn, sondern 

auch weitergehende, d.h. über die Anpassungswirkung hinausreichende, positive wie negative Wirkungen 

der Maßnahme berücksichtigen, etwa mit Blick auf den Klima- oder Biodiversitätsschutz oder auch die Ab-

senkung des Temperaturniveaus durch CO2-Entnahmen (siehe auch den zweiten Teil dieses Gutachtens zum 

Zusammenspiel von Klimaanpassung und CO2-Entnahme).  

Um lokale Präferenzsetzungen zu ermöglichen und dem im Vergleich zum Klimaschutz noch stärker an loka-

len Gegebenheiten orientierten Charakter von Klimaanpassung Rechnung zu tragen, schlägt die WPKS – in-

soweit über den Vorschlag des Deutschen Städtetages hinausgehend – vor, die standardisierten Kriterien zur 

Wirksamkeitsbewertung sowie zur Ermittlung der Förderpauschale mit einem Abweichungsmechanismus für 

die Länder zu koppeln. Danach dürfen Länder ohne weitere Begründung Anpassungsmaßnahmen im Einklang 

mit den standardisierten Kriterien fördern. Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, von den standardisier-

ten Kriterien und Wirksamkeitsbewertungen abzuweichen, unterliegen in diesem Fall aber einer Begrün-

dungspflicht. Aus der Begründung muss hervorgehen, welche lokalen Besonderheiten und 

Prioritätensetzungen eine abweichende Förderung rechtfertigen. Dadurch soll sichergestellt werde, dass fi-

nanzielle Mittel zum einen nicht für „Sowieso-Maßnahmen“ zweckentfremdet und zum anderen nicht unre-

flektiert für Anpassungsmaßnahmen mit geringer Wirksamkeit ausgegeben werden. Insbesondere zielt diese 

Modifikation auf die Fälle, in denen mögliche Zusatznutzen von Anpassungsmaßnahmen vor Ort und Syner-

gien z.B. mit Klima- und Biodiversitätsschutz in den Standardansätzen nur unzureichend erfasst sind. 

 

29  Raffer und Scheller (2025) kritisieren zwar diese rein an den Einwohner*innen ausgerichtete Verteilung der mehrjäh-
rigen Förderbudgets zwischen den Bundesländern im Konzept des Deutschen Städtetags und schlagen stattdessen 
eine Verteilung nach Finanzkraft und/oder Klimabetroffenheit vor, um die bundesweite Wirksamkeit der gemein-
samen finanziellen Förderung durch Bund und Länder zu erhöhen. Ein spezifischer Indikator für „Klimabetroffen-
heit“ wird im Papier allerdings nicht benannt. Aus „pragmatischen Gründen“, d.h. mangels naheliegender und 
leicht verfügbarer Alternativen, knüpfen Döring et al. (2024, S. 65) für die Integration von Klimaschutzbedarfen in 
den KFA über den sog. Kimawirkungsansatz zumindest für den Einstieg - wie auch der Städtetag - an den Einwoh-
nerzahlen an, um mehrjährig planbare Budgets an Mittelzuweisungen aus dem KFA zu verteilen. 
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5.4 Finanzpaket 2025: Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sowie 
Ausgaben für Verteidigung 

Das Finanzpaket 2025 schafft grundsätzlich erhebliche finanzielle Handlungsspielräume für Investitionen in 

Deutschland. Diese Spielräume können und sollten auch für die Finanzierung von Klimaanpassung bzw. ins-

besondere für die Finanzierung von zusätzlichen Anpassungsinvestitionen, d.h. über bereits geplante Anpas-

sungsinvestitionen hinaus, genutzt werden. Die Reichweite sowohl des Sondervermögens Infrastruktur und 

Klimaneutralität als auch der Ausnahme sicherheitsbezogener Ausgaben von den Regeln der Schulden-

bremse ist dabei allerdings aus unterschiedlichen Gründen begrenzt, so dass weitere Finanzierungsansätze 

für Klimaanpassung ausgelotet werden müssen. 

 

Kasten 5.2  Inhalte des Finanzpakets 2025 

Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität ermächtigt den Bund zur Aufnahme von Krediten 

in Höhe von bis zu 500 Mrd. Euro (Art. 143h Abs. 1 GG) für Sachinvestitionen von Bund, Ländern und 

Kommunen. Über die Hälfte des Sondervermögens ist dabei für Investitionen des Bundes in die in § 4 Abs. 

1 SVIKG genannten Infrastrukturbereiche vorgesehen. 100 Mrd. Euro werden für zusätzliche Investitionen 

zum Erreichen von Klimaneutralität dem Klima- und Transformationsfonds zugeführt. Mit Blick auf die 

angespannte finanzielle Lage der Kommunen stellt der Bund 100 Mrd. Euro aus dem Sondervermögen für 

die Länder bereit (Art. 143h Abs. 2 GG) – der Bund nimmt also Schulden zugunsten der Länder auf,30 die 

nach festgesetzten Anteilen zwischen den Ländern (§ 2 Abs. 1 LuKIFG) verteilt werden. Die Länder ent-

scheiden eigenständig, in welcher Höhe und wie sie Mittel aus dem Sondervermögen an die Kommunen 

weiterreichen, sollen dabei aber die Bedürfnisse finanzschwacher Kommunen und strukturschwacher Re-

gionen besonders berücksichtigen (§ 2 Abs. 2 und Abs. 3 LuKIFG).  

Neben dem Sondervermögen umfassen die Verfassungsänderungen zum Finanzpaket 2025 auch Ände-

rungen an der grundgesetzlichen Schuldenbremse. Sicherheitsbezogene Ausgaben des Bundes (Art. 109 

Abs. 3 S. 5 GG i.V.m. Art. 115 Abs. 2 GG) sind, soweit sie 1 % des nominalen BIPs übersteigen, von der 

Beschränkung ausgenommen, sodass die Kreditaufnahme des Bundes grundsätzlich auf 0,35 % des nomi-

nalen BIPs begrenzt ist. Zugleich wird den Bundesländern ein eigener allgemeiner Verschuldungsspielraum 

eingeräumt (Art. 109 Abs. 3 S. 6 und 7 GG).31 

 

30  Der Königsteiner Schlüssel errechnet sich zu zwei Dritteln aus dem Steueraufkommen nach dem Länderfinanzaus-
gleich und zu einem Drittel aus der Bevölkerungszahl des jeweiligen Landes, wobei die Daten des Vorvorjahres 
herangezogen werden (Wissenschaftliche Dienste 2025). In der Gesetzesbegründung zum Referentenentwurf des 
LuKIFG wurde der angesetzte Verteilungsschlüssel näher erläutert: Die Anteile der einzelnen Länder ergeben sich 
zur Hälfte aus dem zuletzt durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz festgestellten Königsteiner Schlüssel 
für das Jahr 2019 und zur anderen Hälfte über dessen Fortschreibung mit den zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Gesetzentwurfs verfügbaren Daten der Ausgleichsjahre 2021 und 2022.  

31  Zukünftig ist eine (Neu-)Verschuldung der Ländergemeinschaft in Höhe von 0,35 % des nominalen BIPs möglich, die 
nach einem im Zeitverlauf laufend aktualisierten Verteilungsschlüssel in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel 
(§ 2 Abs. 1 u. Abs. 2 StruKomLäG) auf die einzelnen Bundesländer verteilt wird. 
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5.4.1 Finanzierungsmöglichkeiten durch das Sondervermögen Infrastruktur und 
Klimaneutralität  

Auf die Klimaanpassung nehmen die neuen Regelungen zum Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneut-

ralität und auch die Verteilung der Mittel auf die Bundesländer nicht explizit Bezug. Allerdings bestehen durch 

den inhaltlichen Fokus auf Infrastrukturen grundsätzlich Anknüpfungspunkte (so auch Hölscher et al. 2025b). 

Ein von der WPKS in Auftrag gegebenes Gutachten (Verheyen et al. 2026) prüft näher, inwieweit die Mittel 

des Sondervermögens auch für die Zwecke der Klimaanpassung eingesetzt werden können (oder aus verfas-

sungsrechtlichen Gründen sogar müssen). Wesentliche Bedeutung haben dafür die Begriffe „Investitionen“ 

und „Infrastruktur“, die weder Art. 143h Abs. 1 GG noch das SVIKG definieren. Mit Blick auf den Investitions-

begriff dürften nach Verheyen et al. (2026) jedenfalls nur Sachinvestitionen umfasst sein. Für Infrastruktur 

sei hingegen kennzeichnend, dass sie auf die allgemeine Nutzung und Versorgung ausgelegt sein muss und 

nicht nur privat-individuelle Zwecke erfüllt. Unklar ist, ob nur ortsfeste Infrastruktur erfasst ist oder etwa 

auch nicht ortsfeste Telekommunikations- und IT-Infrastruktur.  

Im Ergebnis können Mittel aus dem Sondervermögen für die Klimaanpassungsfinanzierung eingesetzt wer-

den. Für den Bund müssen sie sich einem der in § 4 Abs. 1 SVIKG abschließend geregelten Sachbereiche 

zuordnen lassen. Möglich ist so etwa die Finanzierung von Maßnahmen zur klimaresilienten Ausgestaltung 

von Verkehrsinfrastruktur sowie von Gebäuden und Liegenschaften. Für die Länder besteht hingegen keine 

abschließende Definition der zulässigen Sachbereiche für Investitionen (§ 3 Abs. 1 LuKIFG); möglich sind ins-

besondere, aber nicht abschließend, Investitionen in wirtschaftsnahe Infrastruktur, Wohninfrastruktur, 

Sport- und Kultureinrichtungen, innere Sicherheit, Wasserwirtschaft sowie ländliche Infrastruktur.  

Eine wichtige Einschränkung der Finanzierungsmöglichkeiten ist zunächst, dass Aufgaben der Planung, Bera-

tung, Governance oder des Monitorings nicht dem Infrastrukturbegriff unterfallen und so auch nicht über 

das Sondervermögen finanziert werden können (Verheyen et al. 2026). Durch die Verteilung der Mittel und 

Investitionen über einen geplanten Zeitraum von 12 Jahren relativiert sich darüber hinaus das finanzielle 

Volumen des Sondervermögens (Raffer und Scheller 2025). Döring und Wohltmann (2025) stellen angesichts 

dessen etwa mit Blick auf die schwierige kommunale Finanzlage und die bereits bestehenden kommunalen 

Investitionsrückstände fest, dass das Sondervermögen über die Zuweisung von 100 Mrd. Euro an die Länder 

keine grundlegende Veränderung der Finanzlage der Kommunen erwarten lässt, auch unabhängig davon, in 

welchem Umfang die Bundesländer diese Mittel tatsächlich an die Kommunen weiterreichen.  

Schon auf Bundesebene sind zudem bereits umfangreiche Mittelabrufe aus dem Sondervermögen geplant. 

Dabei hat sich an der Verwendung des Sondervermögens bereits erhebliche Kritik entzündet. Im Zentrum 

steht die Frage, ob die Mittel tatsächlich für zusätzliche Ausgaben und tatsächlich für investive Zwecke ein-

gesetzt werden (SVR 2025; Höslinger und Lay 2026; Tappe 2026, Verheyen et al. 2026).  

Problematisch erscheinen hierbei etwa die Mittelüberführungen aus dem Sondervermögen in den Klima- und 

Transformationsfonds (KTF), für die kein eigenes Zusätzlichkeitskriterium gilt und bei denen die Zusätzlichkeit 

der finanzierten Projekte nach Ansicht des Bundesrechnungshofs (2025) bislang nicht nachvollziehbar ist. 

Mittel des KTF werden zudem generell nicht nur für investive, sondern auch für konsumptive und für klima-

politisch zumindest fragwürdige Ausgaben wie etwa die Finanzierung des geplanten Industriestrompreises 

eingesetzt (Raffer und Scheller 2025; Bundesrechnungshof 2025). Auf Bundesebene soll die (formelle) Zu-

sätzlichkeit der Mittelverwendung durch Vorgabe einer Investitionsquote von 10 % für den Bundeshaushalt 
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abgesichert werden (siehe Art. 143h Abs. 1 S. 2 GG i.V.m. § 4 Abs. 3 SVIKG). Indem bei der Berechnung der 

Investitionsquote allerdings die sicherheitsbezogenen Ausgaben, die unter die neu geschaffene Ausnahmere-

gelung von der Schuldenbremse fallen, allein im Zähler einfließen, wird die ausgewiesene Investitionsquote 

im Kernhaushalt unsachgemäß/künstlich erhöht (so auch SVR 2025; Verheyen et al. 2026). Für die Landes-

ebene gibt es, wie bei den Mittelzuweisungen in den KTF, nach LuKIFG keine konkretisierenden Vorgaben zur 

Absicherung der Zusätzlichkeit (Verheyen et al. 2026).32  

Zu wenig klar abgesichert wird aus Sicht der WPKS auch, dass die Infrastrukturinvestitionen, die insbesondere 

aus dem Sondervermögen finanziert werden, von vorneherein unter Berücksichtigung des fortschreitenden 

Klimawandels getätigt werden. Selbst wenn Infrastrukturprojekte nicht primär aus Gründen der Klimaanpas-

sung, sondern etwa zum Abbau von Investitionsrückständen neu angegangen und mit Hilfe des Sonderver-

mögens finanziert werden, schaffen sie Strukturen und Einrichtungen, die vielfach und idealerweise 

längerfristig genutzt werden. Es gilt so nicht nur Pfadabhängigkeiten zu vermeiden, die den Zielen im Klima-

schutz widersprechen. Die finanzierten Infrastrukturen und Einrichtungen sollten vielmehr auch von vorne-

herein klimaresilient ausgelegt werden (Klimabeiräte 2026). Für aus dem Sondervermögen finanzierte 

Maßnahmen könnte eine entsprechende rechtliche Verpflichtung in das SVIKG und das LuKIFG aufgenom-

men werden. 

5.4.2 Klimaanpassungsinvestitionen als sicherheitsbezogene Ausgaben  

Der Begriff der sicherheitsbezogenen Ausgaben, die von den Regelungen der Schuldenbremse ausgenommen 

werden können, ist nicht auf den Verteidigungsfall bzw. militärische Gefahren beschränkt. Dies eröffnet 

grundsätzlich Spielräume, um auch Ausgaben für Klimaanpassung darunter zu fassen, denn Maßnahmen, die 

Gesellschaft und Wirtschaft auf die Gefahren des fortschreitenden Klimawandels vorbereiten, weisen durch-

aus einen engen Sicherheitsbezug auf, wie nicht zuletzt die Nationale Klimarisiko-Einschätzung (Gomolka et 

al. 2025) betont. Die Bereichsausnahme von der Schuldenbremse für sicherheitsbezogene Ausgaben ver-

schafft dem Bund dabei auch Möglichkeiten der Kreditaufnahme, die anders als das Sondervermögen nach 

oben nicht explizit begrenzt sind.  

Um den Ausnahmecharakter gegenüber der weiterhin gültigen Schuldenbremse zu wahren, können jedoch 

nur die Ausgaben schuldenfinanziert werden, die in einen der explizit in Art. 109 Abs. 3 S. 5 GG angeführten 

Aufgabenbereiche fallen (und die sich konkret den in der Gesetzesbegründung genannten Kapiteln des Bun-

deshaushalts zuordnen lassen, Verheyen et al. 2026). Im Ergebnis schränkt dies die Möglichkeiten der Anpas-

sungsfinanzierung über die Bereichsausnahme deutlich ein. Finanzierbar wären insbesondere Maßnahmen, 

die dem Zivil- und Bevölkerungsschutz dienen (Verheyen et al. 2026). Verheyen et al. (2026, S. 36) nennen 

als Beispiele „Maßnahmen zur Stärkung von Frühwarn-, Alarmierungs- und Informationssystemen, zur Absi-

cherung kritischer Infrastrukturen gegen klimabedingte Extremereignisse sowie zur Vorbereitung und Bewäl-

tigung großflächiger Schadenslagen infolge von Starkregen, Hochwasser, Hitzeperioden oder länger 

anhaltenden Versorgungsunterbrechungen.“  

 

32  Ob es darüber hinaus ausgeschlossen ist, ohnehin bereits geplante Maßnahmen aus dem Sondervermögen zu finan-
zieren (materielles Zusätzlichkeitskriterium) ist rechtlich umstritten (bejahend Verheyen et al. 2026; Franke und 
Verheyen 2026; verneinend Tappe 2026). Das materielle Zusätzlichkeitskriterium greift auf Landesebene dadurch, 
dass nur Maßnahmen finanziert werden dürfen, die am 01.11.2025 oder später begonnen werden. 
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5.5 Umgestaltung der Finanzbeziehungen von Bund, Ländern und Kommunen  

5.5.1 Änderung der Anteile von Bund, Ländern und Kommunen am Aufkommen der 
Gemeinschaftsteuern 

Die Gemeinschaftsteuern (Einkommen-, Körperschaft-, Umsatzsteuern, vgl. Art. 106 Abs. 3 S. 1 GG) werden 

von Bund und Ländern gemeinschaftlich vereinnahmt. Schon heute sind zudem die Kommunen direkt am 

Aufkommen der Einkommensteuer (15 %) sowie der Umsatzsteuer (knapp 2 % zuzüglich Vorabzüge) betei-

ligt.33 Zur Verbesserung der finanziellen Lage der Kommunen generell und zur Finanzierung von Klimaschutz 

und Klimaanpassung im Speziellen wird diskutiert, die Verteilung des Aufkommens der Gemeinschaftsteuern 

auf Bund, Länder und Kommunen anzupassen.  

Der Umsatzsteuer kommt grundsätzlich eine „Scharnierfunktion“ (Raffer und Scheller 2025) im bundesstaat-

lichen Finanzsystem zu. Die Anteile von Bund, Ländern und Kommunen am Umsatzsteueraufkommen sind, 

anders als bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer,34 einfachgesetzlich über das Finanzausgleichsgesetz 

(FAG) geregelt und könnten so vergleichsweise leicht und ohne eine Änderung der Verfassung angepasst 

werden. In der Diskussion um die Finanzierung von Klimaanpassung liegt deshalb besonderes Augenmerk auf 

der Änderung der Verteilung der Umsatzsteuer zwischen den Ebenen,35 auch im Vergleich zur Einführung 

einer Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung (Kühl und Scheller 2024). Im Zusammenhang mit der Korrektur 

der strukturellen Finanzierungsprobleme kommunaler Haushalte wird aber auch die Verteilung der Einkom-

mensteuer in den Blick genommen (Hesse et al. 2024a).  

Vorstehende Ausführungen beziehen sich allein auf die jeweilige Quote der Steuern, die dem Bund, den Län-

dern bzw. den Kommunen zusteht. Für die Verteilung zwischen den Ländern enthält das Grundgesetz dem-

gegenüber verbindliche Vorgaben. Art. 107 Abs. 1 GG regelt zunächst im Grundsatz, dass der Länderanteil 

der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer nach dem Prinzip des örtlichen Aufkommens, der Länder-

anteil der Umsatzsteuer nach der Einwohnerzahl verteilt wird. Erst im zweiten Schritt regelt Art. 107 Abs. 2 

S. 1 GG sodann den horizontalen Länderfinanzkraftausgleich (Kapitel 5.5.2) sowie Art. 107 Abs. 2 S. 5 GG die 

Bundesergänzungszuweisungen (Kapitel 5.5.3). Demnach werden auf der ersten Stufe der Verteilung des 

Steueraufkommens auf die Länder weder spezifische Klimarisiken oder spezielle Finanzierungsbedarfe für 

Klimaanpassung noch andere Finanzierungsbedarfe berücksichtigt. Durch die Berücksichtigung der Einwoh-

nerzahlen werden zwar zumindest einwohnerbezogene Ausgabenbedarfe berücksichtigt. Diese korrelieren 

aber nicht notwendigerweise mit Klimarisiken oder anfallenden Finanzierungsbedarfen (Kapitel 4.6).  

Der kommunale Umsatzsteueranteil wird – anders als im kommunalen Finanzausgleich (Kapitel 5.6.1) – bun-

desweit zwischen den Kommunen verteilt. Die Verteilung richtet sich direkt nach der wirtschaftlichen Stärke 

 

33  Durch die Vorabzüge bzw. Festbeträge für spezifische Ausgabenbedarfe liegt der Anteil der Kommunen am Umsatz-
steueraufkommen effektiv bei ca. 2,8 % (BMF 2024). 

34  Die Verteilung der Einkommen- und Körperschaftsteuer ist in Art. 106 Abs. 3 S. 2 GG festgelegt. Eine Änderung der 
Anteile bedürfte insoweit einer Verfassungsänderung. 

35  Statt eines höheren Anteils könnte eine Umverteilung auch über die Einführung weiterer Vorabzüge erfolgen. 
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der jeweiligen Kommune (Wirtschaftskraft/Gewerbestärke, § 5a Abs. 2 GemeindefinanzreformG). Der feh-

lende (soziale) Ausgleich wird ganz unabhängig von der Frage der Klimaanpassungsfinanzierung kritisiert. 

Reformvorschläge umfassen eine Verteilung invers zur Wirtschaftsstärke einer Kommune oder, analog zur 

Verteilung auf Landesebene, eine Berücksichtigung der Einwohnerzahlen im Verteilungsschlüssel (Hesse und 

Starke 2024). 

Die Anpassung der Verteilung der Gemeinschaftsteuern würde die Eigenmittel der begünstigten Gebietskör-

perschaft stärken. Die Verwendung dieser Eigenmittel wäre weder auf Klimaschutz bzw. -anpassung, noch 

generell auf investive Ausgaben beschränkt. Politische Selbstbindungen oder gesetzliche Vorgaben zur Mit-

telverwendung, wie dies bereits derzeit im sog. Pakte-Modell praktiziert wird (Kaufhold und Heitzer 2024), 

wären zwar denkbar, auch wenn diese tendenziell den Gedanken der Stärkung gerade der kommunalen 

Selbstverwaltung durch Beteiligung der Kommunen an den Gemeinschaftsteuern konterkarieren würden. 

Eine Mittelverwendungs- und Wirkungskontrolle durch Bund und Länder wäre generell jedoch nur eher 

schwer möglich (Kühl und Scheller 2024). Vor diesem Hintergrund ist zu hinterfragen, ob die Umverteilung 

der Gemeinschaftsteuern der richtige Ansatzpunkt ist, besondere Ausgabenbedarfe zu adressieren; dies wird 

in der Diskussion einer möglichen Änderung des Finanzkraftausgleichs nochmals aufgegriffen. Weiter zu prü-

fen wären auch die möglichen Rückwirkungen einer stärkeren Beteiligung der Gemeinden an der Einkom-

mens- und Umsatzsteuer auf die bundesstaatlichen Verteilungssysteme. Zu unterscheiden sind 

1) Rückwirkungen auf die Schlüsselzuweisungen einzelner Gemeinden, 2) ein möglicher Einfluss auf die Fi-

nanzausgleichsmasse, den ein Anstieg der Steuereinnahmen der Gemeinden eines Landes je nach Verfahren 

zur Bestimmung der Finanzausgleichsmasse haben kann, sowie 3) Rückwirkungen auf den bundesstaatlichen 

Finanzkraftausgleich durch einen Anstieg der Steuereinnahmen der Gemeinden eines Bundeslandes, die in 

die Finanzkraft des Bundeslands einfließen. Welches Bundesland und welche Kommunen wie von höheren 

Anteilen profitieren, hängt von den bestehenden Verteilungsschlüsseln ab, die für die kommunalen Anteile 

derzeit angewandt werden (für eine eingehendere Diskussion vgl. Hesse et al. 2024a).  

5.5.2 Finanzkraftausgleich zwischen den Bundesländern 

Der allgemeine Finanzkraftausgleich dient dem angemessenen Ausgleich unterschiedlicher Finanzkraft der 

Bundesländer (Art. 107 Abs. 2 GG), wobei bestehende Unterschiede angeglichen, aber nicht nivelliert werden 

sollen. Unterschiedliche Finanzierungsbedarfe und sonstige strukturelle Unterschiede zwischen den Bundes-

ländern unabhängig von der Finanzkraft fließen bislang nur indirekt und einwohnerbezogen in den Finanz-

kraftausgleich ein, da zur Normierung der finanziellen Leistungsstärke der unterschiedlichen Bundesländer 

die Einwohnerzahlen herangezogen wird. 

Grundsätzlich wäre denkbar, durch eine Änderung des Grundgesetzes den Finanzkraftausgleich zu reformie-

ren und generell oder spezifisch nur auf die Klimaanpassung gerichtet einwohnerunabhängige Unterschiede 

in den Finanzierungsbedarfen zwischen den Bundesländern zu berücksichtigen. Ein solcher Schritt würde, 

gerade wenn er nur auf die Finanzierungsbedarfe für Klimaanpassung fokussiert wäre, einen grundlegenden 

Eingriff und einen gewissen Bruch in der heutigen Systematik der bundesstaatlichen Finanzverteilung dar-

stellen (Wieland 2026). Zwar ist bereits heute die Modifikation bzw. Veredelung der Einwohnerzahlen als 

abstrakter Bedarfsmesszahl Teil der Finanzverteilung, soweit abstrakte, d.h. nicht auf politischen Entschei-

dungen beruhende, sondern strukturell vorgegebene, Mehrbedarfe in einzelnen Bundesländern vorliegen. 

Konkrete Finanzierungsbedarfe, die einwohnerunabhängig und durch politische Entscheidungen entstehen, 
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werden derzeit jedoch erst auf der nächsten Stufe der Finanzverteilung über Bundesergänzungszuweisungen 

und im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt.  

Änderungen auf der Stufe des Finanzkraftausgleichs müssten daher mit den weiteren Stufen der Finanzver-

teilung abgestimmt werden, so dass es nicht zu einer doppelten Bedarfsberücksichtigung kommt. Schwer-

wiegender dürften jedoch die politischen Hürden sein. Nicht nur wäre eine Verfassungsänderung 

erforderlich. Wie jede Änderung des finanziellen Ausgleichs zwischen den Bundesländern wäre eine Reform 

auch politisch sehr sensibel und vermutlich hoch umstritten, nicht zuletzt da eine Auswahl getroffen werden 

müsste, welche Finanzierungsbedarfe, und über welche Maßzahlen, direkt integriert werden sollten. Schon 

vor diesem Hintergrund dürfte eine Reform des Finanzkraftausgleichs (und damit der Verteilung des Länder-

anteils an der Umsatzsteuer zwischen den verschiedenen Bundesländern) nicht der prioritäre Ansatz zur Fi-

nanzierung sein. Zu berücksichtigen ist auch, dass bislang noch zu wenig belastbare Informationen darüber 

vorliegen, wie stark die Finanzierungsbedarfe für Klimaanpassung zwischen den Bundesländern unabhängig 

von der Zahl der jeweiligen Einwohner*innen variieren. Die WPKS sieht hier weiteren Forschungsbedarf.  

Sollten sich wirklich große Unterschiede ergeben, sollten allein die politischen Umsetzungsherausforderun-

gen eine weitere Prüfung nicht verhindern, ob nicht auch über einen reformierten Finanzkraftausgleich ein 

gewisser solidarischer Ausgleich der unterschiedlichen Klimarisiken zwischen den Bundesländern erreicht 

werden könnte. Im Unterschied zu den Bundesergänzungszuweisungen würde dieser solidarische Ausgleich 

dabei nicht aus Bundesmitteln, sondern durch Anpassung der horizontalen Verteilung von Landesmitteln 

hergestellt. Wie bei einer Veränderung der Anteile von Bund, Ländern und Kommunen an den Gemeinschaft-

steuern wären Mittel, die über den Finanzkraftausgleich speziell für Sonder- oder Mehrbedarfe für die Klima-

anpassung bereitgestellt werden, Eigenmittel in den Landeshaushalten, die grundsätzlich zweckungebunden 

verausgabt werden können.  

5.5.3 Bundesergänzungszuweisungen 

In der Systematik der heutigen Finanzverteilung wäre es nach Wieland (2026) naheliegender, unterschiedli-

che Finanzierungsbedarfe der Länder für Klimaanpassung über die Bundesergänzungszuweisungen zu adres-

sieren. Gestützt auf Art. 107 Abs. 2 S. 5 und 6 GG kann der Bund aus seinen Mitteln leistungsschwache Länder 

finanziell unterstützen. Leistungsschwäche ist dabei verfassungsrechtlich nach der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts im Unterschied zur Finanzkraft kein rein aufkommensorientierter Begriff, sondern 

umfasst neben dem Finanzaufkommen auch die Ausgabenlast eines Landes (Wieland 2026).36 Konkrete Fi-

nanzierungsbedarfe können, anders als im Finanzkraftausgleich, auf dieser Stufe der bundesstaatlichen Fi-

nanzverteilung bereits heute explizit berücksichtigt werden. Notwendig ist dazu eine klare gesetzgeberische 

Begründung und Abgrenzung der Sonderlasten, um Verstöße gegen den föderalen Gleichbehandlungsgrund-

satz zu vermeiden (Wieland 2026).  

Auch überdurchschnittlich finanzkraftstarken Ländern können Sonderzuweisungen gewährt werden, wenn 

diese im Vergleich zu ihrer Finanzstärke große Sonderlasten zu tragen haben. Besonders hohe Klimarisiken 

 

36  § 11 Abs. 2 FAG fasst den Begriff der Leistungsschwäche derzeit enger, bindet den Bundesgesetzgeber jedoch nicht. 
Dem Bundesgesetzgeber steht es deshalb frei, neue Sonderbedarfszuweisungen zu definieren, die speziell auf be-
sondere Ausgabenlasten durch die Anforderungen der Klimaanpassung gerichtet sind (Wieland 2026). 
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und damit verbundene Finanzierungsbedarfe für Klimaanpassung könnten so gezielt durch den Bund adres-

siert und zumindest teilweise finanziell kompensiert werden. Bundesergänzungszuweisungen bzw. Sonder-

zuweisungen sind allerdings nicht geeignet, in der Breite bzw. im gesamten Bundesgebiet anfallende 

Finanzierungsbedarfe über Bundesmittel zu decken. Es muss sich tatsächlich um Sonderlasten handeln, die 

nur eine bestimmte Gruppe und nicht alle Bundesländer in gleicher Weise treffen.37  

Bundesergänzungszuweisungen sind dabei grundsätzlich keine zweckgebundenen Mittel, sondern stehen 

den Bundesländern zur Deckung ihrer allgemeinen Ausgaben zur Verfügung. Sie verändern auch nicht die 

bestehende Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern. Die tatsächliche Verwendung der über die Zu-

weisungen gewährten Mittel für die Finanzierung besonderer Klimaanpassungsbedarfe sowie eine Mittelver-

wendungskontrolle sind nur schwer möglich (Wieland 2026). Die Kommunen würden in diesem Fall 

zumindest indirekt durch die größeren finanziellen Spielräume des jeweiligen Bundeslandes profitieren. Bun-

desergänzungs- bzw. Sonderbedarfszuweisungen unterstützen die berechtigten Bundesländer aus Bundes-

mitteln und damit aus dem allgemeinen Bundessteueraufkommen finanziell. 

5.5.4 Einführung einer Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz und Klimaanpassung 

Eine Gemeinschaftsaufgabe für Klimaschutz und/oder -anpassung einzuführen, wurde von verschiedener 

Seite, zunächst insbesondere im Kontext des Klimaschutzes, bereits vorgeschlagen (Deutscher Städtetag 

2022; Köck und Reese 2025), intensiv wissenschaftlich diskutiert (Verheyen und Hölzen 2022; Kühl und Schel-

ler 2024; Kaufhold und Heitzer 2024) sowie auch auf politischer Ebene aufgegriffen, etwa durch den Bundes-

rat und zuletzt im Koalitionsvertrag der Bundesregierung (CDU, CSU und SPD 2025, S. 37). 

Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a GG durchbrechen den Grundsatz der strikt getrennten Aufgabenwahr-

nehmung von Bund und Ländern nach dem Konnexitätsprinzip aus Art. 104a Abs. 1 GG (Kaufhold 2024; 

Schwarz 2025a) und schaffen einen neuen institutionalisierten Rahmen der Zusammenarbeit von Bund und 

Ländern. Für die Einführung neuer Gemeinschaftsaufgaben ist eine Grundgesetzänderung erforderlich.  

Funktion und Vorteile 

Eine Gemeinschaftsaufgabe kann helfen, den Vollzug von Maßnahmen zu vereinfachen (Siegel 2022). Die 

wesentlichen Vorteile liegen aus Sicht der WPKS aber darin, dass der Bund direkt an der Umsetzung und 

Finanzierung von Klimaanpassungsaufgaben der Länder und zumindest mittelbar auch der Kommunen mit-

wirken könnte (Fellenberg et al. 2024). Im Vergleich zur finanziellen Unterstützung über reine Förderpro-

gramme wäre die finanzielle Beteiligung zudem wesentlich dauerhafter angelegt. Die Verankerung der 

Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz stellt insofern eine Art „Kontinuitätsversprechen“ dar (Kühl und 

Scheller 2024).  

Anders als etwa bei einer Umverteilung des Aufkommens der Gemeinschaftsteuern zugunsten der Länder ist 

unter dem Dach einer Gemeinschaftsaufgabe zudem von vorneherein eine engere inhaltliche Zusammenar-

beit und Koordination bei der Umsetzung der betreffenden Aufgaben angelegt. Die konkrete Ausgestaltung 

der Zusammenarbeit erfolgt durch ein zustimmungsfähiges Bundesgesetz (Art. 91a Abs. 2 GG) (Siegel 2022). 

 

37  Wieland (2026) weist darauf hin, dass dieses Kriterium allerdings nicht zu strikt bindet, da bereits heute 11 von 16 
Bundesländern Sonderbedarfszuweisungen für die Kosten politischer Führung gewährt werden.  
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Wie bei den bestehenden Gemeinschaftsaufgaben müsste weiterhin ein gemeinsamer, ebenenübergreifen-

der Planungs- oder Koordinierungsausschuss eingerichtet werden, der innerhalb des gesetzlichen Rahmens 

die konkretere Umsetzung der Gemeinschaftsaufgabe in einem Umsetzungsrahmen berät und festlegt, ins-

besondere Fördergegenstände und -bedingungen,38 die Finanzierungsanteile von Bund und Ländern sowie 

mögliche Rückzahlungsverpflichtungen.  

Mit Blick auf die überwiegende Zuständigkeit der Kommunen für Klimaanpassung erscheint es sinnvoll, dem 

Vorschlag von Kühl und Scheller (2025) folgend auch Vertreter*innen der Kommunen, etwa über die kom-

munalen Spitzenverbände, direkt in den gemeinsamen Planungs- oder Koordinierungsausschuss zu berufen. 

Auf diese Weise könnten die Kommunen auf die Schwerpunktsetzungen und die Ausgestaltung der Finanzie-

rungs- bzw. Förderinstrumente gewissen Einfluss nehmen, auch wenn grundsätzlich über die Gemeinschafts-

aufgabe keine unmittelbare Rechtsbeziehung des Bundes zu den Gemeinden hergestellt werden kann 

(Siekmann und Thiel 2024; Schwarz 2025a) und folglich auch keine unmittelbaren Zuweisungen des Bundes 

an die Kommunen in Betracht kommen (so entsprechend auch Art. 104b, Art. 104c GG).  

Rechtliche Voraussetzungen und Grenzen des Instruments 

Eine Gemeinschaftsaufgabe stellt eine Mischverwaltung von Bund und Ländern dar, die nach den Maßgaben 

von Art. 91a GG nur ausnahmsweise zulässig ist, soweit die zu erfüllende Aufgabe für die Gesellschaft be-

deutsam und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist (Schwarz 

2025a). Inwieweit dies für die Klimaanpassung zutrifft, kann aufgrund der Breite des Begriffs nicht allgemein 

festgestellt werden (Kaufhold und Heitzer 2024). Zu beachten ist weiterhin, dass die direkte Zusammenarbeit 

von Bund und Ländern als Ausnahme nur in den konkret benannten Sachgebieten zulässig ist (Kaufhold 

2024). Einige Maßnahmen der Klimaanpassung können bereits unter die derzeit bestehenden Gemein-

schaftsaufgaben gefasst werden, so etwa der Küstenschutz gegen den Anstieg des Meeresspiegels unter der 

Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (Art. 91a Abs. 1 Nr. 2). Die Reichweite der bereits 

bestehenden Gemeinschaftsaufgaben ist nach Einschätzung von Kaufhold und Heitzer (2024) jedoch be-

grenzt.  

Um darüberhinausgehende Maßnahmen der Klimaanpassung gemeinsam zu finanzieren, ist die Schaffung 

einer neuen Gemeinschaftsaufgabe mittels Grundgesetzänderung erforderlich. Diese müsste dann, um den 

verfassungsrechtlichen Anforderungen des Art. 79 Abs. 3 GG zu genügen, wiederum klar und eingrenzend 

definiert sein (Kaufhold und Heitzer 2024). Der Begriff der Klimaanpassung leistet eine solche, hinreichend 

enge Abgrenzung sehr wahrscheinlich nicht, da nahezu alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche in gewisser 

Form an den Klimawandel angepasst werden müssen (Kaufhold und Heitzer 2024). Schon aus rein verfas-

sungsrechtlicher Perspektive können deshalb mit Hilfe einer Gemeinschaftsaufgabe nicht alle Finanzierungs-

bedarfe von Klimaanpassung abgedeckt werden.  

 

38  Typischerweise beschränkt sich die gemeinsame Finanzierung auf die Investitions- und Zweckausgaben, die bei 
Durchführung einer Gemeinschaftsaufgabe entstehen. Nicht umfasst sind daher, wie häufig auch bei Förderpro-
grammen, allgemeine Verwaltungskosten, wie z.B. Ausgaben für Personal, die dann von den Ländern bzw. Kom-
munen alleine zu tragen sind. Nach Einschätzung von Kaufhold und Heitzer (2024) wäre es zwar ungewöhnlich, 
aber grundsätzlich möglich, bei Einführung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe auch die allgemeinen Verwaltungs-
kosten gemeinsam zu finanzieren.  
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Wegen der inhaltlichen Breite und des Querschnittscharakters von Klimaanpassung gestaltet sich eine geeig-

nete, gut begründbare Ab- und Eingrenzung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung durchaus 

herausfordernd. Kaufhold und Heitzer (2024) entwickeln mit der sektoralen, der modalen und der geogra-

phischen Abgrenzung drei denkbare Ansätze, die auch kombiniert werden könnten (Kasten 5.3). Auch die 

Umweltministerkonferenz arbeitet an einer möglichen Konkretisierung.39 

 

Kasten 5.3  Ansätze zur verfassungsrechtlich notwendigen Eingrenzung einer Gemeinschaftsaufgabe 

Klimaanpassung 

Kaufhold und Heitzer (2024) unterscheiden drei Ansätze zur Eingrenzung des Begriffs der Klimaanpassung, 

die auch kombiniert werden könnten. Eine sektorale Eingrenzung wäre etwa entlang einzelner Handlungs-

felder des KAnG oder der DAS oder anderweitig definierter, eigenständiger Inhalte denkbar. Anknüpfend 

an das KAnG könnte dies zum Beispiel „Klimaanpassung von Energieinfrastrukturen“ umfassen. Unabhän-

gig vom KAnG könnte an rechtlich bereits stärker definierte Begriffe oder bereits etablierte Kategorien 

angeknüpft werden. Kaufhold und Heitzer (2024) nennen hier neben der „Daseinsvorsorge“ etwa die „an-

lagenbezogene Infrastruktur“ oder den Begriff „Naturkatastrophe“. Verfassungsrechtlich möglich wäre 

auch, die Eingrenzung durch expliziten Ausschluss bestimmter Sachbereiche/Regelungsbereiche vorzu-

nehmen. Die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK, 

Art. 91a Abs.1 Nr. 2) nimmt etwa eine solche sektorale Eingrenzung der Zusammenarbeit von Bund und 

Ländern auf den Agrarsektor vor.40 

Eine modale Eingrenzung würde die Reichweite der Gemeinschaftsaufgabe auf Maßnahmen der physi-

schen Klimaanpassung (z.B. Deiche), der sozialen Klimaanpassung (z.B. Soforthilfefonds, Netzwerkorgani-

sation für Unterstützung bei Extremwetterereignissen) oder gesundheitlichen Klimaanpassung (z.B. 

Betreuung von Opfern von Extremwetterereignisse, Informationskampagnen über Gefahren von Klima-

wandelfolgen) begrenzen. Ein Vorteil dieses Vorgehens wäre, dass es größere Flexibilität eröffnen könnte, 

da nicht bestimmte Handlungsfelder vorab definiert werden müssten. 

Geographisch könnte die Gemeinschaftsaufgabe in unterschiedliche Richtungen begrenzt werden. Es 

könnten nur solche Maßnahmen unter die Gemeinschaftsaufgabe gefasst werden, bei denen tatsächlich 

eine länderübergreifende Zusammenarbeit in besonderem Maß erforderlich ist. Dieses Vorgehen würde 

im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip und ökonomischen Erwägungen stehen, nach denen die ebenen-

 

39  Vgl. die Beschlüsse der 103. Umweltministerkonferenz am 29. November 2024 in Bad Neuenahr-Ahrweiler, online 
verfügbar unter: https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/103_umk_endgueltiges_ergebnisproto-
koll_19122024.pdf. 

40  Die GAK selbst kann dabei Anpassungsmaßnahmen im Agrarsektor erfassen, soweit diese mit einer Verbesserung der 
Produktions-, Arbeits- oder Absatzbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft einhergehen (Kaufhold und Heit-
zer 2024, S. 34). 

https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/103_umk_endgueltiges_ergebnisprotokoll_19122024.pdf
https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/103_umk_endgueltiges_ergebnisprotokoll_19122024.pdf


 

78 

 

Klimaanpassung im föderalen System – Planung, Koordination, Finanzierung 
 

übergreifende Zusammenarbeit insbesondere bei Maßnahmen sinnvoll ist, die mit positiven oder negati-

ven (Spillover-)Effekten verbunden sind (Kühl und Scheller 2024).41 Allein die länderübergreifende Rele-

vanz einer Maßnahme würde sich aus rechtlicher Sicht allerdings zu wenig von der für 

Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a Abs. 1 GG ohnehin geforderten Gesamtbedeutsamkeit unterschei-

den, die letztlich nur eine „Bagatellgrenze“ definiert und damit kein hinreichend striktes Kriterium zur Ab-

grenzung der Gemeinschaftsaufgabe darstellt (Kaufhold und Heitzer 2024). Vielmehr müsste eine darüber 

hinaus eingrenzende Definition der erfassten Maßnahmen erfolgen. Ein weiterer geographischer Ansatz 

der Abgrenzung wäre die Ausrichtung der Gemeinschaftsaufgabe explizit auf die Regionen, die in beson-

derem Ausmaß vulnerabel und vom Klimawandel betroffen sind, und deshalb auch mit besonderen Finan-

zierungsbedarfen konfrontiert sind. In diesem Fall könnten analog zur Gemeinschaftsaufgabe zur 

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (gem. Art. 91a Abs. 1 Nr. 1 GG) über ein bundeseinheit-

liches (Regional-)Indikatorenmodell besonders vulnerable Regionen als Fördergebiete definiert werden.42 

Auch die Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung würde in dieser Ausrichtung einen stark verteilungspoli-

tischen, solidarischen Ansatz verfolgen, da nicht alle Regionen und Kommunen von den finanziellen Un-

terstützungsmöglichkeiten profitieren würden und die besondere Vulnerabilität gemeinschaftlich 

(teilweise) aufgefangen würde. 

Interessant sind darüber hinaus die in den sektoralen oder modalen Ansätzen genannten Verbindungen 

zum Begriff der Naturkatastrophe oder den Soforthilfefonds. Eine stärkere Zusammenarbeit von Bund und 

Ländern gerade in den Bereichen, in denen Risiken für katastrophale Schadensereignisse bestehen und in 

deren Folge sehr wahrscheinlich gemeinsame Notfall- und Wiederaufbauhilfen geleistet werden (wie etwa 

der Hochwasserschutz oder Schutz vor Waldbränden), könnte die Anreizprobleme lindern, die mit Blick 

auf vorsorgende Maßnahmen der Risikoreduktion durch die gemeinschaftliche Unterstützung bestehen 

können. Zu beachten ist allerdings, dass die Zusammenarbeit und gemeinsame Finanzierung von Bund und 

Ländern nicht garantieren, dass die entsprechenden, immer noch freiwilligen Maßnahmen vor Ort tat-

sächlich umgesetzt werden. 

Interessant erscheint aber auch der Gedanke, die Katastrophenhilfe selbst neu unter dem Dach einer Ge-

meinschaftsaufgabe zu organisieren. Würde beides kombiniert, würde sich die Ausrichtung von einer Ge-

meinschaftsaufgabe zur Klimarisikoprävention hin zu einer Gemeinschaftsaufgabe zur Steigerung der 

Klimaresilienz erweitern. Bund und Länder würden dann in den betreffenden, dann jedoch klar abzugren-

zenden Handlungsfeldern, etwa dem Hochwasserschutz oder Schutz vor Waldbränden, sowohl auf Seiten 

der Vorsorge als auch auf Seite der nachsorgenden Katastrophenhilfe zusammenarbeiten und zukünftig 

 

41  Die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gesetzten Standards und Anforderungen an geförderte Anpassungsmaß-
nahmen könnten dabei, zumindest im Fall positiver externer Effekte bzw. Spillover-Effekte, auch als „Mindest-
Anforderungen“ aufgefasst werden, über die bei entsprechenden lokalen Risiko- bzw. Schutzpräferenzen auch hin-
ausgegangen werden könnte. Die zusätzlich anfallenden Kosten müssten in diesem Fall jedoch rein aus lokalen 
Eigenmitteln finanziert werden. 

42  Kaufhold und Heitzer (2024, S. 35) diskutieren explizit auch die Möglichkeit, die Vulnerabilität bzw. die Anpassungs-
bedarfe von Regionen in die Abgrenzung der Fördergebiete der GRW einzubeziehen. Möglich wäre dies, zumindest 
soweit sich der Förderbedarf einer Region nicht ausschließlich durch den Klimaanpassungsbedarf ergibt („…denn 
die Anfälligkeit für klimatische Veränderungen führt nicht zwingend dazu, dass die Wirtschaftskraft einer Region 
hinter jene anderer Regionen innerhalb Deutschlands zurückfällt.“).  
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drohende Schadensreparaturen unmittelbar in der Finanzierung von (vorsorgenden) Anpassungsmaßnah-

men berücksichtigen. Der gemeinsame institutionalisierte Umsetzungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

könnte dabei auch dazu beitragen, die heutige, einzelfallbezogene Katastrophenhilfe – zumindest in den 

definierten Bereichen – in einen allgemeineren Rahmen mit klareren, im Voraus definierten Regeln und 

Auszahlungswegen der Hilfen zu überführen. 

 

Diskussion 

Aufgrund der schon verfassungsrechtlich notwendigen klaren Eingrenzung kann eine neue Gemeinschafts-

aufgabe in jedem Fall nur ein Element eines breiteren Instrumentenmix zur Finanzierung von Klimaanpassung 

sein. Inhaltlich spricht wegen der Möglichkeiten der Zusammenarbeit dennoch zunächst vieles für die Schaf-

fung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe für Aufgaben im Bereich der Klimaanpassung. Nicht zuletzt würde 

sie die gemeinsam getragenen Aufgaben in der Klimaanpassung als langfristige Herausforderungen klar an-

erkennen. Kaufhold und Heitzer (2024) zeigen, dass grundsätzlich weitreichende Gestaltungsspielräume be-

stehen. Wie diese genutzt werden, ist letztlich eine politische Entscheidung. Dies gilt für eine mögliche 

Ausrichtung der gemeinsamen Finanzierung auf besonders vom zukünftigen Klimawandel betroffene Regio-

nen ebenso wie generell die Eingrenzung der Aufgabenbereiche, die konkret unter die Gemeinschaftsaufgabe 

fallen sollen, sowie in welchem Verhältnis diese zu den bereits bestehenden Gemeinschaftsaufgaben stehen 

soll. Durch die notwendige Verfassungsänderung ist die Einführung einer Gemeinschaftsaufgabe allerdings 

im Vergleich zur stärkeren Beteiligung der Kommunen oder Länder am Umsatzsteueraufkommen, das ein-

fachgesetzlich geändert werden könnte, mit deutlich höheren rechtlichen und, angesichts der aktuellen 

Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, politischen Hürden verbunden. 

In der konkreteren Ausgestaltung und Umsetzung einer Gemeinschaftsaufgabe ergeben sich zahlreiche Ge-

meinsamkeiten zu den alternativen, hier diskutierten Finanzierungsinstrumenten. Wie bereits angesprochen 

könnten mit der Verteilung längerfristiger Förderbudgets und einer wirksamkeitsorientierten Förderung auf 

Grundlage standardisierter Wirksamkeitsbewertungen und Förderpauschalen die wesentlichen Elemente 

des neuen Förderkonzepts des Städtetags auch unter dem Dach einer Gemeinschaftsaufgabe zur Anwendung 

kommen (so etwa auch Raffer und Scheller 2025), die ohnehin auf längerfristige Finanzierungsthemen ge-

richtet wäre. Je nach Zuschnitt könnte eine Gemeinschaftsaufgabe auch genutzt werden, um bestehende 

Förderprogramme und Ressourcen zu bündeln (Kühl und Scheller 2024; oder Wilcken 2025) und dadurch 

auch die Finanzierungsstrukturen zu vereinfachen. Im Hinblick auf die Entscheidung, für welche konkreten 

Anpassungsmaßnahmen die Mittel verwendet werden sollen bzw. dürfen und die Ermittlung der Förderhöhe, 

schlägt die WPKS, wie bereits bei den Förderprogrammen (Kapitel 5.3) dargestellt, vor, bundeseinheitliche 

Kriterien mit einem Abweichungsmechanismus für die Länder zu koppeln. Sofern die Länder von den stan-

dardisierten Kriterien abweichen wollen, unterliegen sie einer Begründungspflicht. Durch diesen Mechanis-

mus kann das berechtigte Interesse des Bundes an einer Regulierung und Kontrolle der Mittelverwendung 

mit lokalen Priorisierungsentscheidungen in einen angemessenen Ausgleich gebracht werden.  

Als Teil eines breiteren Instrumentenmix zur Finanzierung von Klimaanpassung in Deutschland läge es grund-

sätzlich nahe, die Gemeinschaftsaufgabe primär nach dem sie besonders charakterisierenden Merkmal zu-

zuschneiden und in den Instrumentenmix einzugliedern. Aus Sicht der WPKS wäre hier weniger die 

gemeinsame Mittelbereitstellung als vielmehr die in der Gemeinschaftsaufgabe angelegte Zusammenarbeit 
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und Koordination von Bund und Ländern in der Umsetzung der betreffenden Aufgaben maßgeblich. Grund-

sätzlich schafft eine Gemeinschaftsaufgabe für den Bund so auch mehr Möglichkeiten zur inhaltlichen Ge-

staltung und Kontrolle des Mitteleinsatzes, als wenn zu Lasten des Bundeshaushalts finanzielle Mittel aus 

dem Gemeinschaftsteueraufkommen an die Länder umverteilt würden.43 In Verbindung mit dem Prinzip der 

fiskalischen Äquivalenz spricht dies dafür, eine neue Gemeinschaftsaufgabe eher auf Klimaanpassungsaufga-

ben zu richten, deren Nutzen nicht rein räumlich begrenzt anfällt und die insofern mit einem erhöhten über-

regionalen oder sogar gesamtgesellschaftlichen Interesse an einer koordinierten Umsetzung einhergehen (so 

auch Kühl und Scheller 2024).  

Das in diesem Zusammenhang zunächst naheliegendste Beispiel stellt der Hochwasserschutz dar. Dieser kann 

allerdings in Teilen, zumindest soweit ein Zusammenhang zum Schutz der Agrarstruktur besteht (Kaufhold 

und Heitzer 2024), bereits unter der bestehenden Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz 

adressiert werden, über die auch das Nationale Hochwasserschutzprogramm mitfinanziert wird (Kas-

ten 4.1).44 Inhaltlich vergleichbar wären aber auch Anpassungsmaßnahmen zur klimaresilienteren Gestaltung 

von Verkehrsinfrastrukturen, soweit diese nicht in der Bundeszuständigkeit liegen, da Störungen hier mit 

erheblichen überregionalen Folgen verbunden sein können, oder auch der klimaresiliente Umbau von Wäl-

dern oder sonstigen Ökosystemen. Bei letzterem besteht wiederum ein enger Zusammenhang bzw. klare 

Synergien zum Bereich des natürlichen Klimaschutz, dessen Finanzierung von Kaufhold und Heitzer (2024) 

ebenfalls mit betrachtet wurde.  

5.5.5 Einführung eines Art. 104e GG 

Alternativ zur Einführung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz und Klimaanpassung kommt die 

Einführung eines neuen Art. 104e GG nach dem Vorbild der in Art. 104b bis 104d GG geregelten Finanzhilfen 

des Bundes in Frage. Gegenstand einer solchen Regelung wäre es, eine Mischfinanzierung von Aufgaben der 

Klimaanpassung durch Bund und Länder – in Abweichung zu Art. 104a GG – ausdrücklich zuzulassen. Wie 

oben (Kapitel 4.7) bereits erläutert, können zwar derzeit schon einige Klimaanpassungsmaßnahmen unter 

die Ausnahmevorschrift des Art. 104b GG gefasst werden. Danach ist jedoch Voraussetzung, dass die Mittel  

1) zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder  

2) zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder  

3) zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich sind.  

Außerdem müssen Finanzhilfen zweckgebunden und befristet (Art. 104b Abs. 2 S. 6 GG) gewährt werden. Für 

eine umfassende und langfristige Finanzierung von Klimaanpassung ist diese Vorschrift daher nicht geeignet 

 

43  Die Einflussmöglichkeiten des Bundes auf die konkrete Umsetzung vor Ort sind allerdings dadurch beschränkt, dass 
der Abruf der Mittel aus einer Gemeinschaftsaufgabe zunächst immer noch freiwillig ist. Denn für freiwillige Auf-
gaben unter dem Dach einer Gemeinschaftsaufgabe ist nicht garantiert, dass diese vor Ort auch tatsächlich umge-
setzt werden. 

44  Vgl. auch den aktuellen Rahmenplan der GAK, abrufbar unter: https://www.bmleh.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Broschueren/gak-rahmenplan-2024-2027.pdf?__blob=publicationFile&v=9. 
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(Kaufhold und Heitzer 2024). Zudem erfasst Art. 104b GG nur Zweckausgaben, eine Finanzierung von allge-

meinen Verwaltungsausgaben ist unzulässig (Art. 104a Abs. 5 GG). 

Die Einführung eines neuen Art. 104e GG wurde bereits in Bezug auf Klimaschutz und Naturschutz vorge-

schlagen (Ekardt et al. 2022; Verheyen und Hölzen 2022). Hierfür ist, wie auch für die Einführung einer Ge-

meinschaftsaufgabe, eine Grundgesetzänderung erforderlich. Wie bei der Gemeinschaftsaufgabe würde der 

Bund im Rahmen eines neuen Art. 104e GG Finanzmittel zweckgebunden zur Verfügung stellen. In Bezug auf 

die Verteilungskriterien besteht ein relativ großer Spielraum. Auch könnte der verfassungsändernde Gesetz-

geber eine ausdrückliche Ausnahme von Art. 104a Abs. 5 GG beschließen, so dass nicht nur Sachausgaben, 

sondern auch allgemeine Verwaltungsausgaben, etwa für die Auswahl und Planung von Anpassungsmaßnah-

men, gefördert werden können. 

Im Gegensatz zu einer Gemeinschaftsaufgabe, bei der das Ziel eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung von 

Bund und Ländern und dementsprechend eine größere Kooperation ist, beschränken sich die Finanzhilfen 

nach Art. 104b ff. GG typischerweise auf die Gewährung der Finanzmittel seitens des Bundes. Der Bund hat 

indes erhebliche Einflussmöglichkeiten, da ihm die Entscheidung obliegt, ob und in welcher Höhe er Finanz-

mittel zur Verfügung stellt. Eine solche Ausgestaltung gewährleistet daher weniger Rechtssicherheit für die 

Länder und Kommunen als eine Gemeinschaftsaufgabe, wobei es auch denkbar ist, einen bestimmten Um-

fang der bundesseits zur Verfügung zu stellenden Mittel vorab (grund-)gesetzlich festzulegen. Insoweit 

schlägt die WPKS, angelehnt an den Vorschlag des Deutschen Städtetages (2023) vor, feste mehrjährige För-

derbudgets zu etablieren. Die Förderfähigkeit von Projekten sowie die Förderhöhe würden sich dann wiede-

rum wie bei den diskutierten neuen Förderansätzen nach standardisierten Wirksamkeitsbewertungen und 

Förderpauschalen bemessen, von denen Länder und Kommunen aber begründet abweichen könnten (Kapitel 

5.3). 

5.6 Umgestaltung der Finanzbeziehungen zwischen Ländern und Kommunen 

5.6.1 Kommunaler Finanzausgleich 

Im Verhältnis der Länder zu den Kommunen könnten Änderungen in den Systemen des kommunalen Finanz-

ausgleichs in Betracht gezogen werden, um auf dieser Stufe des bundesstaatlichen Verteilungssystems Klima-

risiken und Finanzierungsbedarfe für Klimaanpassung explizit zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen stünde im 

Einklang mit der bestehenden Systematik des bundesstaatlichen Verteilungssystems, da der kommunale Fi-

nanzausgleich wie die Bundesergänzungszuweisungen bereits in seiner heutigen Form neben der Steuerkraft 

Bedarfe und Lasten der Kommunen einbeziehen kann.  

Der kommunale Finanzausgleich ist Ländersache. Denkbar wäre es, auf der jeweiligen Landesebene Anpas-

sungsbedarfe in die fiktiven Bedarfsansätze zur Bestimmung der Schlüsselzuweisungen einzubeziehen, ins-

besondere als nicht-einwohnerabhängige Nebenansätze (Döring et al. 2024), oder sie noch direkter über 

Zweckzuweisungen zu adressieren. Wieland (2026) sieht insbesondere Letzteres als geeignetes Mittel der 

Finanzierung von Klimaanpassung. Zweckzuweisungen würden die kommunalen Anpassungsbedarfe direkter 

und einheitlicher kompensieren, da sie unabhängig von der jeweiligen kommunalen Finanzkraft sind und 

nicht nur eher steuerkraftschwachen Kommunen zugutekommen. Sie können zudem auf zukünftige Ausga-
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ben von Kommunen zur Klimaanpassung ausgerichtet werden, während Schlüsselzuweisungen auf Grund-

lage bereits angefallener Ausgaben berechnet werden. Zweckzuweisungen für Klimaanpassung würden dar-

über hinaus zusätzliche Landesmittel an die kommunale Ebene verteilen, während Änderungen im System 

der allgemeinen Schlüsselzuweisungen die Finanzausgleichsmasse nicht erhöhen, sondern lediglich neu zwi-

schen den eher steuerschwachen Kommunen verteilen.45 Zweckzuweisungen sind im Gegensatz zu allgemei-

nen Schlüsselzuweisungen, die grundsätzlich Eigenmittel darstellen, klar inhaltlich gebunden.46 Sie haben so 

eine starke allokative/finanzielle Lenkungsfunktion (schränken allerdings auch die kommunale Entschei-

dungsautonomie ein). Die Kommunen sind allerdings nicht verpflichtet, Zweckzuweisungen abzurufen und in 

Anspruch zu nehmen (Döring et al. 2024). 

Die Finanzverfassung bietet den Landesgesetzgebern weitreichende Entscheidungsspielräume, wie die Ver-

teilung der finanziellen Mittel an die Kommunen im jeweiligen Landesgebiet ausgestaltet werden soll (Wie-

land 2026). Das Gebot der interkommunalen Gleichbehandlung verlangt, dass die Landesmittel sachlich 

begründbar und nicht willkürlich verteilt werden. Dies erscheint im Grundsatz im Fall von Klimaschutz und 

Klimaanpassung ohne Probleme möglich. Eine zentrale Herausforderung bleibt aber auch auf kommunaler 

Ebene, Anpassungsbedarfe vergleichbar zu messen (Kapitel 4.6).  

Reformen des kommunalen Finanzausgleichs werden auch mit Blick auf die kommunalen Investitionsbedarfe 

im Klimaschutz sowie noch breiter mit Blick auf den Investitionsstau und die finanzielle Schieflage vieler Kom-

munen diskutiert. Insbesondere im Zusammenhang mit den Investitionsbedarfen im Klimaschutz gehen die 

Überlegungen hin zu einer stärkeren Bedarfs- und Wirkungsorientierung des kommunalen Finanzausgleichs 

(Döring et al. 2024), wobei Raffer und Scheller (2025) weitergehend zur besseren Vergleichbarkeit auch eine 

stärkere Vereinheitlichung der unterschiedlichen Systeme des kommunalen Finanzausgleichs empfehlen. Im 

Zusammenhang mit der Diskussion um eine generelle Stärkung der Investitionstätigkeiten der Kommunen 

gehen die Empfehlungen von Hesse et al. (2024a) und Hesse und Starke (2024) hingegen weniger in Richtung 

neuer Zweckzuweisungen. Vielmehr sollten Landesfördertöpfe, deren Abruf hohe Transaktionskosten her-

vorruft, reduziert und so freiwerdende Mittel in die Finanzausgleichsmasse überführt und über Schlüsselzu-

weisungen an die Kommunen verteilt werden. 

Hölscher et al. (2025b) greifen die Überlegungen zu einer Bedarfs- und Wirkungsorientierung des kommuna-

len Finanzausgleichs auf und übertragen diese auf den Bereich der Klimaanpassung. Herausfordernd ist dabei 

nicht nur die geeignete und vergleichbare Identifikation der lokalen Anpassungsbedarfe, sondern auch die 

Umsetzung einer stärkeren Wirkungsorientierung, die einen gut messbaren Wirkungsindikator erfordert. 

Hölscher et al. (2025b) sehen hierzu den sog. Adaptation Benefits Mechanism der African Development Bank 

als möglichen Ansatz zur standardisierten Bewertung der Wirkung von Anpassungsmaßnahmen, wie bereits 

im Zusammenhang mit neu gestalteten Förderprogrammen diskutiert (Kapitel 5.3). 

 

45  Im Fall der allgemeinen Schlüsselzuweisungen wären dazu Änderungen der Verbundquoten erforderlich, zu deren 
Ermittlung unterschiedliche Verfahren (Verbundquotenverfahren, bedarfsorientierte Verfahren) in den Bundes-
ländern zum Einsatz kommen. Grundsätzlich wäre es aber denkbar, auch auf dieser Stufe der Mittelverteilung an 
die Kommunen die neu entstehenden Finanzierungsbedarfe für Klimaanpassung zu berücksichtigen. 

46  Denkbar wäre aber eine investive Bindung der neu zugewiesenen Finanzmittel (sog. investive Schlüsselzuweisungen, 
s. Hesse et al. 2024a, S. 40), insbesondere wenn Änderungen in den Schlüsselkomponenten mit einer Aufstockung 
der Finanzausgleichsmasse begleitet würden. 
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5.6.2 Klimaanpassung als Pflichtaufgabe für Gemeinden 

Vom Deutschen Städtetag wurde in einem Diskussionspapier von 2024 (Deutscher Städtetag 2024), wie auch 

bereits in einem Positionspapier des Klima-Bündnis für die deutsche Bundes- und Landespolitik von 2022 

(Klima-Bündnis 2022), angeregt, Klimaschutz und Klimaanpassung zur kommunalen Pflichtaufgabe zu ma-

chen (dazu auch Scheller und Raffer 2022). Bei kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben wird zwischen 

Pflichtaufgaben, bei denen die Kommunen zwar ein Ermessen bei dem „wie“ der Umsetzung, nicht aber bei 

dem „ob“ haben, und freiwilligen Aufgaben unterschieden. Darüber hinaus erfüllen Kommunen auch ihnen 

übertragene staatliche Aufgaben nach Weisung. Bei diesen weisungsgebundenen Aufgaben haben die Kom-

munen weder bei dem „ob“ noch bei dem „wie“ der Aufgabenerfüllung einen Gestaltungsspielraum (siehe 

auch Verheyen und Hölzen 2022).  

Vorteile einer Pflichtaufgabe 

Bislang ist Klimaanpassung überwiegend freiwillige Aufgabe der Städte und Gemeinden. Das gilt auch nach 

Erlass des KAnG weiterhin, da dieses zwar die Länder verpflichtet, den geeigneten Stellen aufzuerlegen, 

Klimaanpassungskonzepte zu erstellen, aber nicht dazu, auch bestimmte Klimaanpassungsmaßnahmen um-

zusetzen. Auch wenn bereits derzeit viele gemeindliche Aufgaben einen Bezug zur Klimaanpassung aufweisen 

– wie etwa die Bauleitplanung und die Wasserver- und -entsorgung (Seiff 2024) –, erfassen diese Bereiche 

zum einen bei weitem nicht alle auf lokaler Ebene erforderlichen Anpassungsaufgaben. Zum anderen fehlen 

konkrete und insbesondere quantifizierbare oder sonst messbare Verpflichtungen.  

Die Übertragung einer Pflichtaufgabe Klimaanpassung auf die Kommunen hätte zwei wesentliche Konse-

quenzen. Da Kommunen ihr knappes Budget zunächst für die Erfüllung der Pflichtaufgaben verwenden müs-

sen, verbleiben für die Erfüllung freiwilliger Aufgaben oft keine Mittel. Durch die Verankerung als 

Pflichtaufgabe würde der Klimaanpassung daher zum einen mehr Gewicht in der Abwägung mit anderen 

kommunalen Aufgaben verliehen.  

Zum anderen hat die Schaffung einer Pflichtaufgabe auch Auswirkungen auf die Finanzierung. Ob sich aus 

Art. 28 Abs. 2 GG ein Recht auf angemessene Finanzausstattung der Kommunen und damit eine Pflicht zu 

einer bestimmten Mindestausstattung ergibt, hat das Bundesverfassungsgericht zwar bislang offengelassen 

(BVerfG 9.3.2007, S. 436; bejahend indes BVerwG 30.1.2013, Rn. 11). Das Bundesverwaltungsgericht hat in-

des resümiert, dass sich jedenfalls aus den Landesverfassungen eine solche Pflicht ergibt, wodurch die Kom-

munen in die Lage versetzt werden müssen, zumindest ihre Pflichtaufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) 

Kreditaufnahme erfüllen zu können und darüber hinaus freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem be-

scheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen (BVerwG 30.1.2013, Rn. 19 mit Verweis auf ent-

sprechende landesverfassungsgerichtliche Entscheidungen). Die Landesverfassungen enthalten zudem 

konkrete Vorgaben, wonach die Länder bei der Übertragung neuer Aufgaben auf die Kommunen gleichzeitig 

Bestimmungen über die Tragung der Kosten zu treffen haben (Seiff 2024). Wenn die neu übertragenen Auf-

gaben zu einer wesentlichen Mehrbelastung der Kommunen führen, haben die Länder einen finanziellen 

Ausgleich zu schaffen (sog. striktes Konnexitätsprinzip).47 

 

47  Etwa Art. 71 Abs. 3 S. 3 LV BW; Art. 83 Abs. 3 S. 2 BayLV; Art. 57 Abs. 2 S. 2 LV SH; Art. 57 Abs. 4 S. 2 LV Nds. 
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Zu beachten ist, dass die Übertragung neuer Aufgaben auf die Kommunen nur durch die Länder erfolgen 

kann. Der Bund darf gem. Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG keine Aufgaben direkt an Kommunen übertragen, sondern 

kann allenfalls die Länder verpflichten, dafür zu sorgen, dass bestimmte Aufgaben wahrgenommen werden, 

wie dies auch im KAnG geschehen ist. Voraussetzung ist, dass der Bund für die jeweilige Materie die Gesetz-

gebungskompetenz hat, da, wie oben dargestellt, keine einheitliche Bundes- oder Landeskompetenz für 

Klimaanpassung besteht (Kapitel 2). 

Konkretisierung der Pflichtaufgabe 

Eine Pflichtaufgabe Klimaanpassung muss hinreichend konkretisiert sein. Dies folgt aus dem verfassungs-

rechtlichen Bestimmtheitsgebot (Seiff 2024), ist aber auch essenziell, um eine belastbare Grundlage für die 

Ermittlung des Finanzbedarfs und dessen Erstattung durch die Länder zu schaffen (Diemert 2022) sowie um 

feststellen zu können, ob Kommunen ihre Aufgabe in ausreichendem Maße erfüllen. Für eine Konkretisierung 

der umfassten Aufgaben spricht zudem, dass die Übertragung von Pflichtaufgaben einen Eingriff in die kom-

munale Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG darstellt (BVerfG 7.7.2020, Rn. 58; Mehde 2025), 

die aus Gründen des Gemeinwohls gerechtfertigt und auf das Erforderliche beschränkt sein muss (Mehde 

2025; Hellermann 2025). 

Aufgrund der Vielfältigkeit der Aufgabe Klimaanpassung stellt sich eine derartige Definition, die zugleich 

Raum für lokale Priorisierungsentscheidungen lässt, indes als herausfordernd dar. Statt einer allumfassenden 

Definition sollte daher eine politische Eingrenzung entweder auf einige konkret definierbare Anpassungs-

maßnahmen bzw. -ziele oder alternativ auf einen Katalog bestimmter Handlungsfelder erfolgen (so auch 

Scheller und Raffer 2022), im Rahmen derer die Kommunen selbst die erforderlichen bzw. zu priorisierenden 

Maßnahmen bestimmen. Vorgeschlagen wurde zudem die Verpflichtung zur Schaffung einer gemeindlichen 

Koordinierungsstelle für Klimaschutz und Klimaanpassung (Seiff 2024). In Bezug auf die geeignetste Defini-

tion einer kommunalen Pflichtaufgabe besteht noch Forschungsbedarf.  

Jedenfalls schließt eine Pflichtaufgabe nicht aus, dass die Kommune weitere Klimaanpassungsmaßnahmen 

als freiwillige Aufgabe umsetzt. Eine Kombination aus Zweckzuweisungen und allgemeiner Verbesserung der 

Finanzausstattung der Kommunen könnte zudem gewährleisten, dass im Einklang mit lokalen Priorisierungs-

entscheidungen auch über den Katalog der Pflichtaufgaben hinausgehende Anpassungsmaßnahmen umge-

setzt werden können. 

5.7 Eigengestaltbare Finanzierungansätze der kommunalen Ebene 

Alternativ oder auch in Ergänzung zu Mittelzuweisungen im föderalen Finanzverteilsystem stehen zudem Fi-

nanzierungsansätze offen, die den Kommunen Gestaltungsspielraum auf der Einnahmenseite verschaffen. 

Verschiedene Instrumente sind denkbar und auch rechtlich vergleichsweise einfach umsetzbar. Im Fokus ste-

hen hier vor allem lokale Abgaben in Form von örtlichen Steuern oder Vorteilsabgaben, aber auch die Auflage 

lokaler Klimaanpassungsfonds (als öffentlich-private-Partnerschaften). Die Finanzhoheit der Kommunen als 

Teil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie nach Art. 28 Abs. 2 GG eröffnet für beide Instrumente 

grundsätzlich Gestaltungsspielräume. Unter den örtlichen Steuern ist auch die Gewerbesteuer zu berücksich-

tigen, bei der die Gemeinden ohnehin bereits ein eigenes Hebesatzrecht haben und die neben der erst kürz-

lich reformierten Grundsteuer die am Aufkommen bemessen bedeutendste Gemeindesteuer in Deutschland 

darstellt (Destatis 2025). 



 

85 

 

Klimaanpassung im föderalen System – Planung, Koordination, Finanzierung 
 

5.7.1 Lokale Abgaben: Örtliche Steuererhebung  

Lokale Abgaben können von den Kommunen grundsätzlich als örtliche Steuern oder als Vorteilsabgaben er-

hoben werden. Die kommunalen Gestaltungsspielräume im Rahmen der Selbstverwaltungsgarantie stehen 

dabei unter dem Vorbehalt (landes-)gesetzlicher Ermächtigungen der Kommunen zur Abgabenerhebung. 

Weitere rechtliche Gestaltungsgrenzen ergeben sich durch den notwendigen Schutz der Grundrechte der 

Abgabepflichtigen. Letzteres betrifft insbesondere den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG, 

der sachliche Begründungen für eine finanzielle Ungleichbehandlung von ortsansässigen Akteur*innen und 

eine gerechte Lastenteilung als Grundsatz der Steuersetzung verlangt (zu den rechtlichen Gestaltungsspiel-

räumen, Wieland 2026). Lokale Abgaben als eigengestaltbare kommunale Finanzierungsinstrumente werden 

auch im Kontext der Klimaschutzfinanzierung sowie generell mit Blick auf die Reform der Kommunalfinanzie-

rung diskutiert und vorgeschlagen (RNE 2024; Döring und Wohltmann 2025; Raffer und Scheller 2025).  

Als örtliche Steuern zur Klimaanpassungsfinanzierung kommen zunächst Verbrauchs- oder Aufwandsteuern 

infrage, für die die Länder ihre Gesetzgebungskompetenz nach Art. 105 Abs. 2a GG auf die Kommunen über-

tragen können. Beispiele umfassen die Bettensteuer, Mobilfunkmastensteuern, Pferdesteuern, aber als Ver-

brauchsteuer auch die Verpackungssteuer wie etwa in Tübingen (Wieland 2026). Die örtlichen Verbrauch- 

und Aufwandsteuern dürfen darüber hinaus in Gegenstand, Bemessungsgrundlage, Erhebung und wirt-

schaftlicher Auswirkung nicht mit bundesgesetzlich geregelten Steuern zusammenfallen. Die neuere Recht-

sprechung gerade auch zur Verpackungssteuer in Tübingen hat die kommunalen Steuersetzungsspielräume 

auch mit Umwelt- und Klimabezug in diesem Zusammenhang jedoch nochmals unterstrichen (Wieland 2026). 

Nicht notwendig, aber durchaus denkbar ist, dass sich der steuerpflichtige Tatbestand selbst auf Ziele im 

Klimaschutz oder der Klimaanpassung bezieht und somit, wie im Fall der örtlichen Verpackungssteuer, mit 

der Erhebung der Steuer eine gewisse Lenkungswirkung für mehr Klimaschutz oder ggf. auch für ein klima-

resilienteres Verhalten verfolgt wird.48  

Statt an lokalen Aufwand- oder Verbrauchssteuern könnte auch an bereits bestehenden Gemeindesteuern 

angesetzt werden.49 Hier wäre insbesondere an die Gewerbesteuer zu denken. So könnten Kommunen die 

lokalen Hebesätze anheben, um finanzielle Spielräume zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen zu 

 

48  Der steuerpflichtige Tatbestand von Aufwand- und Verbrauchssteuern ist demgegenüber grundsätzlich wesentlich 
breiter. Aufwandsteuern richten sich auf das „Halten bzw. den Gebrauch von Gütern und Dienstleistungen. […] Als 
Aufwand gilt ein äußerlich erkennbarer Zustand, für den finanzielle Mittel verwendet werden und der typischer-
weise Ausdruck und Indikator wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ist, ohne dass es darauf ankommt, von wem und 
mit welchen Mitteln dieser Konsum finanziert wird und welchen Zwecken er des Näheren dient.“ (Wieland 2026, 
S. 15). Verbrauchssteuern sind hingegen „Warensteuern, die den Verbrauch vertretbarer, regelmäßig zum baldi-
gen Verzehr oder kurzfristigen Verbrauch bestimmter Güter des täglichen Bedarfs belasten“ (Wieland 2026, S. 15).  

49  Zu prüfen wären dabei auch stets die Rückwirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich, denn es wäre wenig für 
die einzelne Kommunen, wenn Mittel, die durch Ausschöpfung der eigengestaltbaren Steuersetzungsmöglichkei-
ten generiert werden, zu einer Reduktion der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich führen würden. 
Soweit für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen Nivellierungshebesätze wie im Fall der Gewerbesteuer ange-
setzt werden, wäre dies jedoch ausgeschlossen. Denn mit diesen Nivellierungshebesätzen kommt es zu einem ein-
heitlichen Vergleich des Steuerkraft-Potenzials von Kommunen, das nicht durch die individuell gewählten 
Hebesätze verfälscht wird. 
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schaffen. In diesem Fall würden allerdings nur die gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, nicht jedoch pri-

vate Haushalte oder auch Selbstständige zur Finanzierung herangezogen. Schon unabhängig von der Anpas-

sungsfinanzierung ist die Gewerbesteuer bereits seit längerem Gegenstand von Reformüberlegungen (Fuest 

und Huber 2001). Reformvorschläge zielen u.a. auf eine Verstetigung der bislang stark konjunkturabhängigen 

Einnahmen aus der Gewerbesteuer durch eine Erweiterung des Kreises der Steuerpflichtigen – diskutiert wird 

etwa ein möglicher Einbezug von Selbstständigen – oder eine Veränderung der Steuerbasis (Hesse et al. 

2024a; Döring und Woltmann 2025; Fuest und Huber 2001). Letzteres könnte etwa durch eine Weiterent-

wicklung der Gewerbesteuer hin zu einer lokalen Wertschöpfungssteuer erreicht werden, die auf Gewinne 

und Faktoreinkommen (Löhne, Zinsen, Mieten) erhoben würde.  

Teil der Reformdebatte zur Finanzierung kommunaler Haushalte und zur Stärkung der eigenständigen kom-

munalen Gestaltungsspielräume ist darüber hinaus die direkte Einkommensbesteuerung der Bürger*innen. 

Der bislang feste kommunale Anteil am Aufkommen der Einkommenssteuer könnte dazu durch ein eigenes 

Hebesatzrecht der Gemeinden auf die Einkommens- (und ggf. Körperschafts-)Steuer ersetzt werden, was 

nach Art. 106 Abs. 5 S. 3 GG zulässig wäre. In Kombination mit einem kommunal gestaltbaren Zuschlag zur 

Körperschaftssteuer wäre dies auch als Ersatz für die Gewerbesteuer denkbar (Fuest und Huber 2001; Fuest 

und Thöne 2003; Fuest 2023).50 Grundsätzlich würde eine solche direkte Einkommensbesteuerung den Kom-

munen eine Möglichkeit geben, nicht nur Unternehmen über die Gewerbesteuer für die Anpassungsfinan-

zierung heranzuziehen, sondern auch private Haushalte. Als lokaler Aufschlag auf die Einkommenssteuer 

würde sie zudem verteilungspolitische Erwägungen berücksichtigen, indem sie Haushalte mit höheren Ein-

kommen stärker zur Mitfinanzierung heranziehen und damit progressiv wirken würde. 

5.7.2 Lokale Abgaben: Vorteilsabgaben 

Unter den Vorteilsabgaben kommen gegenwärtig nur Gebühren oder Beiträge zur Klimaanpassungsfinanzie-

rung infrage, da die Kommunalabgabengesetze die Kommunen bislang nicht zur Erhebung von Sonderabga-

ben ermächtigen (Wieland 2026). Anders als allgemeine Steuern knüpfen Vorteilsabgaben an Vorteile an, die 

den Abgabepflichtigen durch öffentliche Einrichtungen, öffentliche Maßnahmen und Leistungen oder auch 

durch die Gewährung besonderer (Nutzungs-)Rechte durch die öffentliche Hand entstehen.51 Ein Beispiel 

stellen Abwassergebühren dar als Gebühren für die tatsächliche Benutzung öffentlicher Einrichtungen der 

Abwasserbeseitigung (Wieland 2026). Beiträge knüpfen anders als Gebühren bereits an der reinen Möglich-

keit an, derartige Vorteile zu nutzen. Der Vorteil muss einem gegenüber der Allgemeinheit abgrenzbaren 

Kreis an Personen besonders zugutekommen, um deren finanzielle Heranziehung zu rechtfertigen. Die Abga-

benhöhe muss zudem in einem angemessenen Verhältnis zum Sondervorteil stehen (Äquivalenzprinzip, ab-

geleitet aus dem allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG). 

 

50  Um die strukturellen kommunalen Haushaltsprobleme zu adressieren, wird darüber hinaus diskutiert, die „Konnexi-
tätslücke“ (Döring und Wohltmann 2025) zu schließen, die durch Veränderungen in vor der Föderalismusreform 
2006 übertragenen Aufgaben an die Kommunen durch Entscheidungen des Bundes besteht (Kasten 5.1).  

51 Grundsätzlich ist der Vorteilsbegriff nach Verheyen et al. (2026) funktional zu verstehen, d.h. die Sicherung oder Ver-
besserung der Nutzungsmöglichkeiten einer öffentlichen Einrichtung stellt bereits einen abgabenrechtlich relevan-
ten Vorteil dar, auch wenn sich dieser (noch) nicht etwa in einem eindeutig messbaren Vermögenszuwachs 
niedergeschlagen hat. 
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Im Anpassungskontext sind grundsätzlich vielfältige Anknüpfungspunkte denkbar, bei denen öffentliche 

Maßnahmen nicht nur für die Allgemeinheit, sondern speziell auch für bestimmte Akteur*innen vor Ort Vor-

teile mit sich bringen (für den Gebäudekontext, vgl. auch Kasten 5.4). Zu denken ist etwa an Vorteilsabgaben 

für Hochwasserschutzmaßnahmen oder Beiträge von Grundstückseigentümer*innen, die gegenüber der All-

gemeinheit von Erweiterungen der Kanalisation als Vorsorge gegen Starkregenereignisse und drohende 

Überflutungen nochmals zusätzlich profitieren (Verheyen et al. 2026). Denkbar wäre auch eine Flächenver-

siegelungsabgabe, die über den individuellen Vorteil desjenigen begründet werden müsste, der die betref-

fende Fläche versiegelt (Wieland 2026), die zugleich aber auch im Sinne der Allgemeinheit eine 

Lenkungswirkung zu geringerer Flächenversiegelung erzielen könnte (Hölscher et al. 2025b).  

Vergleichbare Lenkungswirkungen im Kontext von Umweltschutz und Klimaanpassung können auch durch 

Abgaben für Vorteile erzielt werden, die durch das Recht zur Inanspruchnahme (knapper) natürlicher Res-

sourcen entstehen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang etwa Wasserentnahmegebühren (Wieland 

2026). Zugleich können Wasserentnahmeentgelte im Sinne des Verursacherprinzips zum Schutz bereits 

heute und zukünftig weiter zunehmend knapper Wasserressourcen beitragen (Gawel 2025). Bislang werden 

Wasserentnahmeentgelte auf Landesebene seit der Einführung des „Wassercents“ in Bayern ab dem 1.1. 

202652 nun in 14 Bundesländern erhoben, allerdings in unterschiedlicher Höhe und mit unterschiedlichen 

Ausnahmeregelungen (Becker et al. 2026). 

 

Kasten 5.4  Sondervorteile öffentlicher Klimaanpassungsmaßnahmen im Gebäudebereich 

Anpassungsmaßnahmen auf lokaler Ebene tragen u.a. dazu bei, Gebäude widerstandsfähiger gegen die 

Auswirkungen des Klimawandels zu machen. Gleichzeitig können sie dem Klimaschutz und der Gesund-

heitsvorsorge dienen sowie die Wohnqualität der Bewohner verbessern (Landauer et al. 2015; Bender at 

al. 2022; Leistner et al. 2023). Die Anpassungsmöglichkeiten des einzelnen Gebäudeeigentümers sind je-

doch begrenzt. Vielfach sind zusätzliche öffentliche Maßnahmen erforderlich, wie z.B. Retentionsmaßnah-

men als Ergänzung des öffentlichen Kanalsystems, um bei Starkregen vor Überflutungen zu schützen. Für 

eine wirksame Anpassung ist es daher entscheidend, Klimaanpassung nicht allein auf die Resilienz einzel-

ner Gebäude auszurichten, sondern Stadtentwicklung, Außenraum- und Bauplanung aufeinander abzu-

stimmen (Gupta und Shukla 2024).  

Da rund 94 % des Gebäudebestands in Deutschland auf Privateigentümer*innen, Wohnungseigentümer-

gemeinschaften und Wohnungseigentümer*innen entfallen (Hölscher et al. 2025b), bestehen gute 

Gründe dafür, die Kosten solcher öffentlichen Maßnahmen zumindest teilweise den dadurch Begünstigten 

aufzuerlegen. Die rechtlichen Möglichkeiten dazu wurden bereits aufgezeigt. Berücksichtigt werden kann 

indes auch, dass Anpassungsmaßnahmen oft nicht nur einen privaten Nutzen haben, sondern darüber 

hinausgehend einen Vorteil für das gesamte Quartier oder sogar die gesamte Kommune begründen. Auch 

 

52  Vgl. die Mitteilung des Bayrischen Umweltministeriums unter https://www.stmuv.bayern.de/aktuell/presse/presse-
mitteilung.htm?PMNr=173/25#:~:text=Ziel%20ist%20ein%20unb%C3%BCrokratischer%20Wassercent,Vor-
rang%20vor%20anderen%20Nutzungen%20haben. Das Aufkommen des „Wassercents“ entlastet die Kommunen 
bei der Finanzierung von Hochwasserschutzmaßnahmen.  

https://www.stmuv.bayern.de/aktuell/presse/pressemitteilung.htm?PMNr=173/25#:~:text=Ziel%20ist%20ein%20unb%C3%BCrokratischer%20Wassercent,Vorrang%20vor%20anderen%20Nutzungen%20haben
https://www.stmuv.bayern.de/aktuell/presse/pressemitteilung.htm?PMNr=173/25#:~:text=Ziel%20ist%20ein%20unb%C3%BCrokratischer%20Wassercent,Vorrang%20vor%20anderen%20Nutzungen%20haben
https://www.stmuv.bayern.de/aktuell/presse/pressemitteilung.htm?PMNr=173/25#:~:text=Ziel%20ist%20ein%20unb%C3%BCrokratischer%20Wassercent,Vorrang%20vor%20anderen%20Nutzungen%20haben
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bestehen vielfach Synergien zwischen lokalem Klimaanpassungsnutzen und im Allgemeininteresse liegen-

dem Klimaschutz.  

Letztendlich ist die Entscheidung über die Kostentragung eine politische. Dabei sollte berücksichtigt wer-

den, ob konkrete Klimaanpassungsmaßnahmen schwerpunktmäßig im privaten oder im allgemeinen Inte-

resse liegen. Auch bei der Gestaltung von Förderprogrammen und Anreizen für Anpassungsmaßnahmen 

sollte mitbetrachtet werden, ob diese einen überschießenden Nutzen für die (lokale) Allgemeinheit oder 

auch Synergien mit dem Klimaschutz aufweisen. 

 

5.7.3  Lokale Klimaanpassungsfonds  

Die Einrichtung lokaler Klimaanpassungsfonds, ggf. auch unter Beteiligung privatwirtschaftlicher Akteur*in-

nen, ist im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung möglich (Wieland 2026). Auch der Vorschlag kommu-

naler Klimaanpassungsfonds von Hölscher et al. (2025b) knüpft an bereits diskutierte Konzepte zur 

Klimaschutzfinanzierung auf kommunaler Ebene an (Raffer und Scheller 2025) und überträgt bzw. erweitert 

diese um das Feld der Klimaanpassungsmaßnahmen. Das Aufkommen aus lokalen Abgaben könnte ganz oder 

teilweise zur finanziellen Ausstattung der Fonds genutzt werden. Die Einrichtung derartiger Fonds verfolgt 

allerdings insbesondere zwei weitergehende Ziele: Das Aufkommen aus lokalen Abgaben ist grundsätzlich 

nicht zweckgebunden. Die Überführung finanzieller Mittel in einen solchen Fonds stellt demgegenüber eine 

klare Zweckbindung der Mittel für die Ziele des Fonds dar. Dies kann politisch die Akzeptanz lokaler Belas-

tungen erhöhen. Fondslösungen eröffnen zudem Möglichkeiten, zusätzlich Beiträge privater Kapitalgeber für 

die Finanzierung öffentlicher Investitionsprojekte zu mobilisieren. Die Entlastung öffentlicher Haushalte 

muss dabei aber gegenüber häufig höheren Renditeerwartungen und möglichen Mitspracherechten der pri-

vaten Kapitalgeber abgewogen werden (Raffer und Scheller 2025). Gerade bei der geeigneten Einbindung 

privater Akteur*innen mit deren Renditeerwartungen, die typischerweise nur schwer mit längerfristig ange-

legten und hoch unsicheren Renditen von Anpassungsprojekten zu vereinbaren sind, besteht noch For-

schungsbedarf. Zudem nennt Wieland (2026) als mögliche rechtliche Einschränkungen die kommunalen 

Haushaltsordnungen und das EU-Beihilferecht, die im konkreten Fall zu prüfen wären.  

5.7.4 Diskussion 

Im Gegensatz zu Umgestaltungen des Finanzverteilungssystems zwischen Bund, Ländern und Kommunen, 

die im Wesentlichen das vorhandene Steueraufkommen zwischen den Gebietskörperschaften neu horizontal 

und vertikal verteilen, können Kommunen mit Hilfe der dargestellten eigengestaltbaren Finanzierungsan-

sätze grundsätzlich auch zusätzliche finanzielle Mittel für Klimaanpassung mobilisieren. Abzuwägen ist gleich-

wohl, ob gerade in der gegenwärtigen wirtschaftlich angespannten Lage des Landes tatsächlich zusätzliche 

finanzielle Belastungen für Haushalte und Unternehmen zielführend sind und ausreichend gesellschaftliche 

Akzeptanz finden. Die grundsätzlich engere Verbindung lokaler Abgaben zu den zu finanzierenden öffentli-

chen Leistungen vor Ort kann aber zumindest die politische Begründung neuer, zusätzlicher Belastungen er-

leichtern.  
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Neben der Stärkung der kommunalen Verwaltungsautonomie zielt die Erhebung örtlicher Steuern und Abga-

ben konzeptionell darauf ab, Anpassungsmaßnahmen, die als lokale öffentliche Güter den Haushalten und 

Unternehmen vor Ort zugutekommen, auch durch finanzielle Beiträge dieser lokalen Akteur*innen zu finan-

zieren (fiskalische Äquivalenz). Zugleich erlaubt es die lokale Finanzierung, die Gestaltung von Anpassungs-

maßnahmen enger mit den lokalen (Risiko-)Präferenzen der Haushalte und/oder Unternehmen vor Ort 

abzustimmen (Subsidiaritätsprinzip). Das Aufkommen örtlicher Steuern ist dabei jedoch grundsätzlich nicht 

zweckgebunden, sondern steht den Kommunen als allgemeine Deckungsmittel im Haushalt zur Verfügung. 

Eine politische oder noch stärker gesetzliche Zweckbindung wäre allerdings rechtlich möglich und könnte zur 

politischen Akzeptanz vor Ort beitragen (Wieland 2026). Eine Möglichkeit kann dazu auch die Einrichtung 

lokaler Klimaanpassungsfonds darstellen, die den Kommunen neben den direkten finanziellen Beteiligungen 

privater Akteur*innen auch eine klare Zweckbindung der in den Fonds eingebrachten Haushaltsmittel erlau-

ben. Vorteilsabgaben sind demgegenüber von vorneherein darauf gerichtet, finanzielle Beiträge Privater auf 

Grundlage der Sondervorteile zu mobilisieren, die die Akteur*innen durch öffentliche Maßnahmen der Klima-

anpassung erfahren. Ein inhaltlicher Bezug zwischen Mittelerhebung und -verwendung ist so notwendiger 

Teil der Begründung der Abgabenpflicht.  

Eigengestaltbare Finanzierungsinstrumente stellen keinen solidarischen Ausgleich zwischen unterschiedlich 

betroffenen Kommunen her (Kapitel 4.2). Die finanzielle Anpassungslast muss von den lokalen Akteur*innen 

getragen werden, die mit den jeweiligen Klimarisiken konfrontiert sind. Dabei sollten auch die möglichen 

Verteilungswirkungen vor Ort zwischen Haushalten mit unterschiedlichen Einkommen im Blick behalten wer-

den. Beispielsweise hängen Sondervorteile öffentlicher Anpassungsmaßnahmen nicht notwendigerweise mit 

dem sozio-ökonomischen Status von Haushalten zusammen, so dass Vorteilsabgaben zur Abschöpfung dieser 

Vorteile Haushalte mit niedrigeren Einkommen relativ stärker belasten können (im Kontext neuer wasserbe-

zogener Finanzierungsinstrumente vgl. auch Becker et al. 2026).  

5.8 Instrumentenmix als Alternative zu einer neuen Gemeinschaftsaufgabe 

Die Schaffung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung eignet sich besonders für die ebenen-

übergreifende Finanzierung von Klimaanpassung, da sie viele Steuerungsoptionen und Möglichkeiten der 

Verteilung von Finanzmitteln bietet (Kapitel 5.5.4). Allerdings muss sie als rechtlich ausnahmsweise zulässige 

Mischfinanzierung hinreichend stark eingegrenzt werden und kann daher nicht alleine für eine umfassende 

Finanzierung von Klimaanapassung dienen. Zudem erfordert die Schaffung einer neuen Gemeinschaftsauf-

gabe eine Grundgesetzänderung.  

Angesichts dieser Umsetzungshürde schlägt die WPKS alternativ vor, drei Instrumente zu kombinieren: 

• die Erhöhung der Landes- und kommunalen Eigenmittel durch Anpassung der Anteile am Umsatz-

steueraufkommen (Art. 106 Abs. 3 GG), 

• die Schaffung einer kommunalen Pflichtaufgabe Klimaanpassung mit entsprechender Finanzierung 

seitens der Länder 

sowie 

• die Finanzierung von Sonderbedarfen in den einzelnen Bundesländern durch Bundesergänzungszu-

weisungen oder über (fortentwickelte) Förderprogramme. 
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Durch eine Änderung der Anteile von Bund, Ländern und evtl. Kommunen an den Gemeinschaftsteuern kann 

zunächst die allgemeine Finanzausstattung der Länder und ggf. der Kommunen verbessert werden (Kapitel 

5.5.1). Die Änderung der Anteile an der Umsatzsteuer bietet sich insbesondere an, da hierfür keine Grundge-

setzänderung erforderlich ist. Diese Mittel stehen den Ländern und Kommunen grundsätzlich zweckunge-

bunden zur Verfügung, wobei politische Vereinbarungen oder Absichtserklärungen zur Verwendung denkbar 

sind.  

Die Einführung und Definition einer Pflichtaufgabe Klimaanpassung verschafft der Anpassung höheres Ge-

wicht in den Ausgabenplanungen und sichert den Kommunen einen weitergehenden finanziellen Ausgleich 

durch Landesmittel entsprechend dem Konnexitätsprinzip (Kapitel 5.6.2). Durch eine derartige Mittelver-

schiebung werden Länder und Kommunen in die Lage versetzt, einen gewissen Grundstandard an Klimaan-

passung zu finanzieren. Zugleich bleibt ihnen in Bezug auf die konkrete Auswahl und Umsetzung der Mittel 

ein gewisser Entscheidungsspielraum erhalten.  

Zusätzlich kann der Bund durch Bundesergänzungszuweisungen (Kapitel 5.5.3) oder über Förderprogramme 

(Kapitel 5.3) besondere Anpassungsbedarfe bestimmter Länder und deren Kommunen adressieren. Bei Bun-

desergänzungszuweisungen ist dies auf leistungsschwache Länder begrenzt, wobei sich Leistungsschwäche 

nicht allein über das Finanzaufkommen, sondern über das Verhältnis von Finanzaufkommen und Ausgaben-

last bemisst. Daher können grundsätzlich auch finanziell starke Länder mit besonderen Anpassungsbedarfen 

solidarisch unterstützt werden. Ob dies gewollt ist, ist eine politische Entscheidung. Soweit eine Zweckbin-

dung dieser Mittel des solidarischen Ausgleichs politisch gewünscht ist, ließe sich dies bei Einsatz von Förder-

programmen leicht umsetzen. Bei Bundesergänzungszuweisungen kann eine Zweckbindung indes nur über 

politische Vereinbarungen oder Absichtserklärungen erreicht werden.  

Der solidarische Ausgleich erfordert als Referenzpunkt eine bundesweit vereinheitlichte/harmonisierte Er-

mittlung der Anpassungsbedarfe, um unsachgemäße Ungleichbehandlungen zu vermeiden (Kapitel 3.2). 

Mehrbedarfe, die aus davon abweichenden Präferenzen einzelner Länder oder Kommunen resultieren (z.B. 

einem gewollt höheren Schutzniveau), müssen durch Eigenmittel – generiert etwa durch kommunale Abga-

ben oder Klimafonds (Kapitel 5.7) – gedeckt werden. 
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Teil 2: Verknüpfung von Klimaanpassung und 
CO2-Entnahme 

Mit der gemeinsamen Betrachtung von Klimaanpassung und CO2-Entnahme möchte die WPKS Aufmerksam-

keit für ein Thema schaffen, das bislang weder in der Wissenschaft noch in den klimapolitischen Debatten 

umfassend erörtert wurde. Es ist wissenschaftlich unumstritten, dass Treibhausgasneutralität ohne CO2-Ent-

nahme nicht erreicht werden kann und diese neben der Emissionsminderung und der Klimaanpassung die 

dritte Säule der Klimapolitik darstellt. Zwischen Anpassungsmaßnahmen und der CO2-Entnahme können 

Komplementaritäten oder Konflikte bestehen, daher ist eine gemeinsame Betrachtung der Themen und ver-

tiefte Forschung zu den Wechselwirkungen dringend anzuraten. 

6 Die drei Säulen der Klimapolitik – Weshalb sollten                            
CO2-Entnahmen im Kontext von Klimaanpassung                             
diskutiert werden? 

Aus wissenschaftlicher Sicht ist absehbar, dass mindestens das 1,5°C-Ziel temporär überschritten wird. Denn 

das CO2-Budget zur Einhaltung der Pariser Klimaziele ist äußerst knapp: Um die Erderwärmung auf unter 2°C 

zu begrenzen, dürfen noch maximal 1.050 Gigatonnen (Gt) CO2 in die Atmosphäre entlassen werden. Soll die 

Grenze von 1,5°C eingehalten werden, können nur noch 130 Gt CO2 emittiert werden53 – das entspricht den 

globalen Emissionen von etwas mehr als drei Jahren (Forster et al. 2025). Es gibt kein realistisches Szenario, 

in dem innerhalb von drei Jahren die Emissionen auf null gebracht werden können. Es ist also klar, dass die 

Weltgemeinschaft sich darauf einstellen muss, mit dem Temperatur-Overshoot umzugehen.  

Gezielte Anpassungsmaßnahmen können die Folgen des Klimawandels abfedern – schon bei der aktuellen 

Erwärmungsrate ist dies notwendig, um Klimaschäden zu mindern. Doch mit steigendem Temperaturniveau 

und eskalierenden Klimaschäden wird Anpassung zunehmend schwieriger und teurer (UNEP 2024; IPCC 

2023a). Neben den weichen Limits, also Fällen in denen Anpassungsoptionen aktuell nicht verfügbar sind, 

unterliegen Anpassungsmöglichkeiten harten Grenzen, denn jenseits gewisser klimatischer Schranken ist An-

passung faktisch nicht mehr möglich (Thomas et al. 2021). Die Grenzen der Anpassung sind dabei regional 

verschieden und von geografischen Bedingungen, ortspezifischen Klimarisiken, der sozioökonomischen Resi-

lienz und bereits bestehenden Anpassungsbemühungen abhängig. Je weiter die globale Durchschnittstem-

peratur steigt, desto herausfordernder, riskanter und gesellschaftlich belastender werden 

Anpassungsmaßnahmen (Future Earth, The Earth League, WCRP 2025; IPCC 2023a). Jenseits der 1,5°C-

Grenze ist Klimaanpassung für einige Regionen nicht mehr möglich (IPCC 2023a).  

 

53  Diese Angaben beziehen sich auf Berechnungen des CO₂-Budgets zur Einhaltung der Klimaziele mit einer Wahrscheinlichkeit von 
50 %, ausgehend vom Beginn des Jahres 2024. Das zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch verfügbare Budget dürfte daher 
bereits absehbar geringer sein. 
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Das bedeutet, dass die Weltgemeinschaft nicht allein auf Klimaanpassung setzen kann, um mit den steigen-

den Temperaturen umzugehen. So wichtig gezielte Anpassung ist; es braucht darüber hinaus auch CO2-Ent-

nahmen, um den atmosphärischen CO2-Stock nach einem Overshoot abzubauen. CDR setzt dabei an einem 

grundlegend anderen Punkt an als Klimaanpassung. Denn während Klimaanpassung die Folgen der Erderwär-

mung abmildert und so die durch den Klimawandel verursachten Schäden – die Social Costs of Carbon (SCC) 

– reduziert, zielt CDR direkt auf eine Reduktion des CO2-Gehalts in der Atmosphäre ab. CDR ist also keinesfalls 

eine Form der Klimaanpassung, sondern ein distinktes Konzept der Klimapolitik. Eine erfolgreiche Klimapolitik 

braucht alle drei Säulen: CO2-Minderung, Anpassung und CO2-Entnahmen (Edenhofer und Kalkuhl 2024a). In 

welchem Umfang sie in einem sozialoptimalen Szenario jeweils zum Einsatz kommen, hängt einerseits von 

den Grenzschäden des Klimawandels, also der Höhe der SCC, und andererseits von den Grenzkosten der 

Emissionsminderung, der Entnahme und der Klimaanpassung ab (Edenhofer und Kalkuhl 2024a). Gerade 

kurz- und mittelfristig sind Investitionen in die Anpassung an den Klimawandel sinnvoll, da Klimaschäden 

bereits heute große wirtschaftliche Verluste verursachen und CDR-Methoden noch nicht in ausreichendem 

Maße zur Verfügung stehen (Smith et al. 2024). Doch Anpassung an immer weiter eskalierende Klimaschäden 

ist herausfordernd. Angesichts des bevorstehenden Temperatur-Overshoot ist es deshalb von unverzichtba-

rer Bedeutung, die CDR-Kapazitäten innerhalb der EU und global auszubauen (Schleussner et al. 2024). 

Gleichzeitig müssen Maßnahmen zur Klimaanpassung umgesetzt werden, um schon kurz- bis mittelfristig Kli-

maschäden abzumindern. Deshalb ist es essenziell, die Wechselwirkungen von CDR und Klimaanpassungs-

maßnahmen in den Blick zu nehmen.  

Da CDR den atmosphärischen Carbon Stock abbaut und so die globale Durchschnittstemperatur direkt senkt, 

trägt es grundsätzlich auch dazu bei, den Druck auf Klimaanpassungsmaßnahmen zu mindern. Doch während 

einige CDR-Methoden gleichzeitig auch die Anpassung an den Klimawandel positiv unterstützen, stehen an-

dere Formen der CO2-Entnahme mit Klimaanpassung potenziell eher im Konflikt. Aus diesem Grund sollten 

Policy-Strategien zur Förderung der Klimaanpassung und Policy-Strategien für den Ausbau und die klimapo-

litische Integration von CDR so formuliert werden, dass sie Synergien zwischen Anpassung und Entnahme 

bestmöglich nutzen und Zielkonflikte begrenzen. Trotzdem werden Klimaanpassung und CDR in Wissenschaft 

und Politik bis dato kaum gemeinsam analysiert (Buck et al. 2020). Es mangelt sowohl an generalisierenden 

theoretischen Einschätzungen der Interaktionen als auch an spezifischen Fallstudien (Buck et al. 2020). Ge-

nerell befinden sich viele CDR-Methoden in einem frühen Entwicklungsstadium, sodass auch die praktische 

Evidenz für Effekte auf Klimaanpassung bisher begrenzt ist. Darüber hinaus ist das Wissen mitunter fragmen-

tiert, da manche Studien, die sich mit konkreten Maßnahmen und deren Zusammenwirken befassen, nicht 

die gängigen Begriffe wie „Carbon Removal“ oder „Anpassung“ verwenden. Stattdessen richten sie den Fokus 

auf spezifische Ansätze wie die Kohlenstoffspeicherung im Boden oder nutzen Sammelbezeichnungen wie 

„natürliche Klimaschutzlösungen“, ohne eine übergeordnete CDR-Terminologie zu verwenden. Eine inte-

grierte Betrachtung beider klimapolitischen Säulen erfolgt momentan vor allem im Rahmen von Diskussionen 

zu ökosystembasierter Anpassung und ökologischen Co-Benefits von CDR (Buck et al. 2020). Diese Einblicke 

sind wertvoll, bilden die Wechselwirkungen von CDR und Anpassung jedoch nicht vollumfänglich ab. 
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Kasten 6.1  Was ist CDR? 

CDR (Carbon Dioxide Removal), auch CO2-Entnahme, bezeichnet menschliche Aktivitäten, die CO₂ aus der 

Atmosphäre entnehmen und für Jahre bis Jahrtausende speichern. Auf nationaler und globaler Ebene kann 

CDR drei Funktionen erfüllen: Erstens kann CDR kurzfristig dazu beitragen, die Nettoemissionen zu senken. 

Zweitens kann CDR mittelfristig verbleibende Emissionen ausgleichen, um Netto-Null-CO₂-Emissionen 

oder Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen. Drittens ist CDR notwendig, um langfristig Nega-

tivemissionen zu erzielen und so einen Temperatur-Overshoot, also ein Überschreiten akzeptabler Tem-

peraturgrenzen, auf globaler Ebene rückgängig zu machen.  

Es gibt zahlreiche CDR-Methoden, die verschiedene Ansätze zur Abscheidung und Speicherung von CO₂ 

umfassen. Diese Methoden unterscheiden sich in ihrem technologischen Reifegrad, ihrem Potenzial, ihren 

Kosten, ihrer Permanenz und den ökologischen und gesellschaftlichen Nebeneffekten (Schenuit et al. 

2024). Die Dauer der CO2-Speicherung hängt dabei entscheidend vom Speicherort ab. Grundsätzlich kann 

Kohlenstoff a) in der Vegetation, in Böden und Sedimenten, b) in langlebigen Produkten, c) in marinen 

Sedimenten, d) in Mineralien und e) in geologischen Formationen gespeichert werden (Geden et al. 2024). 

Als nahezu dauerhaft gelten Optionen, die CO2 für einige Jahrtausende oder länger speichern, z.B. in geo-

logischen Formationen oder mineralischen Reservoirs. Am kürzesten ist die Speicherdauer hingegen in der 

Land- und Produktsphäre. Kohlenstoff wird hier – abhängig von den spezifischen lokalen Umständen und 

potenziellen Gefahren wie Waldbränden – nur für einige Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte gespeichert 

(ESABCC 2025).  

Die verschiedenen CDR-Methoden kombinieren eine Kohlenstoffspeichervariante mit einer spezifischen 

Art der Entnahme (biologische oder (geo-)chemische Prozesse). Dabei sind einige Methoden schon lange 

etabliert – etwa die (Wieder-)Aufforstung, die Verbesserung von Agroforstsystemen und die Verwendung 

von langlebigen Holzprodukten. Sie werden als konventionelle CDR-Methoden bezeichnet. Alle konventi-

onellen CDR-Methoden entnehmen CO2 über biologische Prozesse und speichern den Kohlenstoff entwe-

der in der Landsphäre oder in langlebigen Produkten (Geden et al. 2024). Deshalb werden diese Methoden 

oft als landbasierte Entnahmemethoden bezeichnet. Den konventionellen CDR-Methoden gegenüber 

steht neuartiges CDR wie zum Beispiel die Erzeugung von Biokohle durch Pyrolyse, Bioenergie mit CO2-

Abscheidung und -Speicherung und die technische Filterung von CO2 aus der Luft mit anschließender ge-

ologischer Speicherung (DACCS). Neuartiges CDR befindet sich in einem deutlich früheren Entwicklungs-

stadium und trägt aktuell nur einen Bruchteil zu den globalen CO2-Entnahmen bei, muss allerdings 

dringend hochskaliert werden, um die notwendigen globalen Entnahmemengen zu realisieren (Lamb et 

al. 2024) und um eine langfristige Kohlenstoffspeicherung zu gewährleisten. Denn allein unter den neuar-

tigen Methoden befinden sich einige Optionen, die eine dauerhafte Speicherung, also eine Speicherung 

für einige Jahrtausende oder länger, ermöglichen.  

Momentan werden global gesehen durch alle CDR-Ansätze zusammen jährlich rund 2,2 Gt CO2 aus der 

Atmosphäre entfernt. Der Großteil dieser Entnahmen entfällt dabei auf konventionelle CDR-Methoden. 

Neuartige Verfahren tragen derzeit nur 1,3 Mt CO2 zu den globalen Entnahmen bei – den größten Anteil 

unter den neuartigen Entnahmeverfahren haben dabei bisher die Herstellung von Biokohle und BECCS. 

Schon bis 2050 müssen die Entnahmemengen deutlich ansteigen. Je nach Szenario werden 2050 Entnah-

men von 4,8 bis 9,8 Gt CO2 pro Jahr notwendig (Smith et al. 2024). Um diese Mengen zu erreichen, müssen 
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einerseits die Entnahmen durch konventionelle landbasierte CO₂-Methoden deutlich ausgeweitet werden, 

andererseits ist für neuartige CDR-Methoden ein außerordentlich schneller Markthochlauf erforderlich 

(Edenhofer et al. 2024b). Die Gegenüberstellung zukünftiger Entnahmebedarfe und heutiger Kapazitäten 

verdeutlicht, wie riskant jede weitere Verzögerung von Emissionsminderungen ist. Um einen Temperatur-

Overshoot mit einem Höchstwert von 1,7°C wieder abzubauen, müssten rund 400 Gt CO2 aus der Atmo-

sphäre entnommen werden – das entspricht etwa zehn Jahren der derzeitigen globalen Emissionen (Eden-

hofer et al. 2025). Bereits die Realisierung dieser Mengen ist mit großen technologischen, institutionellen, 

gesellschaftlichen und finanziellen Herausforderungen verbunden. Jede weitere Verzögerung von Emissi-

onsminderungen vergrößert den notwendigen Umfang von CDR und überdehnt damit die realistisch er-

reichbaren Ausbauraten von neuartigen CDR-Methoden und konventionellen natürlichen Senken. 

Eine Ariadne-Analyse aus dem Jahr 2023 zeigt für Deutschland, dass ein einseitiger Fokus auf CO2-Entnah-

men mit Risiken verbunden ist. Werden die vielschichtigen Wechselwirkungen zwischen Vermeidungsop-

tionen und Potenzialen zur CO2-Entnahme berücksichtigt, wird deutlich: Nur die Nutzung aller verfügbaren 

Möglichkeiten – sowohl zur Vermeidung von Restemissionen als auch zur Entfernung von CO2 aus der 

Atmosphäre – schafft Handlungsspielräume, die gegen das erhebliche Risiko absichern, dass nicht alle am-

bitionierten Annahmen der Szenarien tatsächlich eintreten (Merfort et al. 2023). Die tatsächliche Menge 

hängt u.a. auch davon ab, ob gesamtgesellschaftlich der Naturschutz oder der Anbau von Biomasse im 

Fokus stehen (Merfort et al. 2023). 
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7 Synergien und Konflikte zwischen CDR und Klimaanpassung 

Die WPKS möchte an dieser Stelle kursorisch Beispiele für positive und negative Wechselwirkungen zwischen 

verschiedenen CDR-Optionen und Klimaanpassung aufzeigen. Eine systematische Analyse dieser Wechsel-

wirkungen fehlt bislang. Die WPKS sieht hier Forschungsbedarf.  

7.1 Synergien zwischen CDR und Klimaanpassung 

Viele konventionelle landbasierte CDR-Methoden können grundsätzlich auch zur Anpassung an den Klima-

wandel beitragen. (Wieder-)Aufforstung, verbesserte Waldbewirtschaftung und Agroforstsysteme können 

dabei helfen, Bodenerosion und Landdegradation zu verhindern und die Hochwasserregulierung zu verbes-

sern (ESABCC 2025; Reise et al. 2024). Das stärkt die Widerstandsfähigkeit von Regionen, die stark unter 

Klimastress wie Dürren oder Überschwemmungen leiden. Studien zeigen, dass Agroforstsysteme insbeson-

dere in Gebieten mit schlechter Bodenqualität, Trockenheit oder Hitzestress – etwa in Südeuropa – beson-

ders vorteilhaft sind (Kay et al. 2019; Torralba et al. 2016). Die biophysikalischen Effekte der Aufforstung 

können zudem die Häufigkeit extremer Wetterereignisse wie Hitzewellen im Sommer verringern (IPCC 

2022b) und so dazu beitragen, den regionalen Klimawandel saisonal abzumildern, die Anpassungsfähigkeit 

zu verbessern und die Verwundbarkeit von Menschen und Ökosystemen zu reduzieren. Eine spezielle Form 

der Aufforstung ist urbanes CDR: Besonders in Städten können Hitzewellen schwerwiegende Folgen haben. 

Bäume, urbane Wälder und Grünflächen können dem lokalen Temperaturanstieg (Urban Heat Island-Effekt) 

entgegenwirken (IPCC 2023b). Durch (Wieder-)Aufforstung und eine verbesserte Waldbewirtschaftung wird 

der Atmosphäre also CO2 entzogen, während gleichzeitig die Anpassung an den Klimawandel erhöht wird. 

Insbesondere für Städte, deren CDR-Potenzial aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von freien Flächen li-

mitiert ist, bieten Straßenbäume, grüne Korridore und Stadtwälder eine gute Möglichkeit, einen Beitrag zur 

CO2-Speicherung zu leisten und der Anpassung an den Klimawandel Rechnung zu tragen (Rodriguez Mendez 

et al. 2024). Denn durch die Evapotranspiration und die Verschattung reduzieren urbane Grünflächen Ober-

flächen- und Lufttemperaturen in Städten und senken damit das Risiko hitzebedingter Sterblichkeit (Rodri-

guez Mendez et al. 2024). 

Auch der Einsatz von Biokohle kann Anpassungsvorteile bieten, denn Biokohle hat große Wasser- und Nähr-

stoffspeicherkapazitäten, kann die Belastung durch Schwermetalle reduzieren und erheblich zur Sanierung 

von Böden beitragen (Rodriguez Mendez et al. 2024). Die Anreicherung von Böden mit Biokohle kann Pflan-

zenwachstum beschleunigen, landwirtschaftlichen Erträge steigern und zur Bekämpfung von Wüstenbildung 

und Landdegradation beitragen (IPCC 2022b). Erste Ergebnisse aus Finnland beispielsweise deuten darauf 

hin, dass Biokohle den Zustand von Bäumen verbessern und die Baumsterblichkeit reduzieren konnte (Arilu-

oma et al. 2021; Azzi et al. 2022). So kann Biokohle neben der eigenen CO2-Speicherleistung dazu beitragen, 

andere naturbasierte Kohlenstoffsenken zu schützen und durch den positiven Effekt auf Vegetationen die 

Anpassung von Ökosystemen an den Klimawandel zu unterstützen.  

Urban Carbon Dioxide Removal (Urbanes CDR) ist vor diesem Hintergrund ein wichtiger Hebel zur Verknüp-

fung von CDR und Klimaanpassung. Urbanes CDR beschreibt Strategien zur CO₂-Entnahme im städtischen 

Raum. Diese bieten einerseits die Möglichkeit, die Netto-Emissionen von Städten deutlich zu reduzieren und 

damit substanziell zum Erreichen der Klimaziele beizutragen. Das globale Entnahme-Potenzial urbaner CDR-

Maßnahmen bis 2050 wird auf bis zu 1 Gt CO₂ pro Jahr geschätzt. Das entspricht etwa 3 % der städtischen 
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Emissionen im Jahr 2020 (Rodriguez Mendez et al. 2024). Andererseits bergen viele urbane CDR-Methoden 

erhebliche Co-Benefits, sodass urbanes CDR zur physischen und mentalen Gesundheit von Anwohner*innen, 

zur Luftverbesserung, zu Energieeinsparungen und nicht zuletzt auch zur Anpassung an und Abmilderung von 

Klimafolgen beitragen kann (Rodriguez Mendez et al. 2024). 

 

Kasten 7.1  Von der Senke zur Quelle (und zurück?) – der LULUCF-Sektor 

Verbesserte Daten zeigen, dass die landbasierten Emissionen in Deutschland weitaus höher sind als bisher 

angenommen: Statt der zuvor ausgewiesenen kumulierten Netto-Quelle von +11 Mt CO₂-Äq. für die Jahre 

2018 bis 2022 werden nun +370,7 Mt CO₂-Äq. bilanziert – also etwa das 34-Fache der bisherigen Schätzung 

(ERK 2025). In 2023 hat der deutsche LULUCF-Sektor so etwa 10 % der gesamten Treibhausgasemissionen 

verursacht. Damit ist er weit entfernt von dem im Klimaschutzgesetz definierten Ziel, bis 2030 Netto-Ent-

nahmen von -25 Mt CO₂-Äq. zu erzielen (ERK 2025). Der Trend steigender Netto-Emissionen und einer 

verminderten LULUCF-Senkenleistung spiegelt sich auch auf europäischer Ebene wider. Insgesamt hat die 

Speicherkapazität der Landsenken innerhalb der EU zwischen 2014 und 2023 um 30 % abgenommen (EEA 

2025b). Dieser Rückgang ist u.a. bedingt durch vom Klimawandel verstärkte Zunahme von Risiken wie 

Waldbränden, Dürren, Schädlingsbefall und Stürmen sowie durch Landnutzungsänderungen und landwirt-

schaftliche Bewirtschaftungsmethoden, die den Bodenkohlenstoff beeinflussen. Alternde Wälder, wach-

sende Holzeinschläge sowie Biomassenachfrage und Klimawandelfolgen erschweren eine Trendwende in 

der natürlichen Kohlenstoffspeicherung (ESABCC 2024; EEA 2024). Prognosen deuten darauf hin, dass mit 

dem aktuellen Kurs das EU-weite Entnahmeziel für den LULUCF-Sektor von -310 Mt CO2äq verfehlt wird 

(EEA 2024; ESABCC 2024; EEA 2025b).54 Die abnehmende Speicherfähigkeit natürlicher Senken unter-

streicht die Notwendigkeit einer Klimapolitik, die Anpassung und CO2-Entnahmen integriert. Denn es ist 

auch im Sinne der Kohlenstoffspeicherung von zentraler Bedeutung, die Resilienz von Ökosystemen durch 

gezielte Anpassung zu erhöhen und den Schutz, die Wiederherstellung und Stärkung der Kohlenstoffsen-

ken zu gewährleisten. 

 

Untersuchte Maßnahmen im städtischen Raum umfassen biologische Ansätze wie die Kohlenstoffspeiche-

rung in der Vegetation, z.B. durch das Anpflanzen von Straßenbäumen und Stadtparks und die Begrünung 

von Dächern, die Kohlenstoffspeicherung in Böden durch Einbringen von Biokohle, bauliche Lösungen wie 

Holzbau oder die Verwendung von mit Biokohle angereichertem Zement sowie die Nutzung dezentraler Luft-

filteranlagen zur Abscheidung von CO2 in Gebäuden. Viele dieser Methoden können parallel zur CO2-Speiche-

rung auch erheblich zur Klimaanpassung von Städten beitragen. So kann beispielsweise die urbane 

 

54  Vorläufige Daten für 2023 zu Treibhausgasemissionen und -entnahmen im Sektor Landnutzung, Landnutzungsände-
rung und Forstwirtschaft (LULUCF) zeigen einen Anstieg der Netto-Kohlenstoffsenken um 8,5 % (oder 20 MtCO₂-
Äqu.) im Vergleich zu 2022, obwohl die geschätzten Emissionen noch erheblichen Änderungen unterliegen können 
(ESABCC 2025). 
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Begrünung den Hitzeinseleffekt reduzieren und bei Starkregenereignissen Wasser speichern. Auch mit Bio-

kohle angereicherte Böden können das Management von Starkregen verbessern (Rodriguez Mendez et al. 

2024). Um die positiven Nebeneffekte dieser CDR-Methoden umfänglich nutzen zu können, ist es notwendig, 

diese auch in Finanzierungsstrukturen abzubilden. Darüber hinaus müssen methodische Unsicherheiten be-

hoben, standortspezifische Potenziale erforscht, die CO2-Bilanzierung standardisiert, politisch-institutionelle 

Hindernisse aufgelöst und gesellschaftliche Folgen diskutiert werden. Rodriguez Mendez et al. (2024) be-

obachten, dass quantitative Schätzungen zur Größenordnung der CO2-Sequestrierung aufgrund der aktuell 

verfügbaren Erkenntnisse noch mit Unsicherheiten behaftet sind und betonen das Potenzial zusätzlicher 

Feldversuche. 

CDR und Klimaanpassung profitieren so zum Teil wechselseitig von Synergien. Gleichzeitig bedingt Klimaan-

passung mitunter erfolgreiche CO2-Entnahmen, da CO2-Entnahmen, die auf der Speicherung von Kohlenstoff 

in der Biosphäre beruhen (z.B. Wieder-/Aufforstung, Agroforstwirtschaft, Waldbewirtschaftung / nachhaltige 

Forstwirtschaft und Kohlenstoffspeicherung in Böden), unmittelbar von der Stabilität und Funktionsfähigkeit 

natürlicher Lebensräume abhängig sind. Denn diese Formen der CO2-Speicherung sind per se temporär: Bren-

nen z.B. Wälder ab, wird das gespeicherte Kohlenstoffdioxid wieder freigesetzt. Um die Klimawirkung auf-

recht zu erhalten, müsste die Entnahme erneuert werden. Durch den Klimawandel wird die erneute 

Freisetzung des in der Biosphäre gespeicherten CO2 tendenziell beschleunigt, denn steigende Klimarisiken 

und immer häufiger werdende Extremwetterereignisse bedrohen die Integrität dieser Ökosysteme zuneh-

mend. Tatsächlich ist der LULUCF-Sektor in Deutschland in den letzten Jahren bereits von einer Netto-Koh-

lenstoffsenke zu einer Emissionsquelle geworden. 

7.2 Konflikte zwischen CDR und Klimaanpassung 

Auf der anderen Seite stehen die Anpassung an den Klimawandel und die Speicherung von Kohlenstoffdioxid 

zum Teil miteinander im Konflikt. Denn letztendlich konkurrieren landbasierte Entnahmemethoden und die 

Klimaanpassung miteinander und mit anderen gesellschaftlichen Zielen wie dem Naturschutz, der Förderung 

der Naherholung, dem Anbau von Biomasse und Holzprodukten und der Ernährungssicherheit um begrenzte 

Bodenflächen, die aufgrund unterschiedlicher Ansprüche und Nutzungskonkurrenzen schon jetzt unter Druck 

stehen (ESABCC 2025). Insbesondere Wälder unterliegen dabei mannigfaltigen Anforderungen und zum Teil 

widerstreitenden Interessen (Thonicke et al. 2024; Gregor et al. 2024). Der steigende Bedarf an CDR einer-

seits, der kurz- und mittelfristig überwiegend durch landbasierte CO2-Entnahmen gedeckt werden wird, und 

die zunehmende Notwendigkeit von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel andererseits können 

die Konflikte um Landflächen und die Rolle von Wäldern intensivieren.  

Auch wenn die (Wieder-)Aufforstung und ein verbessertes Forstmanagement grundsätzlich einen Beitrag zur 

CO2-Entnahme und zur Klimaanpassung leisten können, ist die Bilanz häufig nicht direkt zu ermitteln. So tra-

gen aufgeforstete Flächen im Sommer zwar durch ihre biophysikalischen Effekte zu einer lokalen Abkühlung 

bei (siehe oben); im Winter bewirken sie jedoch durch eine Reduktion des Albedo-Effekts eine lokale Ober-

flächenerwärmung (Hasler et al. 2024; Grassi et al. 2019). Die Gesamtbilanz ist für gemäßigte Klimazonen wie 

den europäischen Kontinent ungewiss (Grassi et al. 2019). Darüber hinaus erfordert ein aktives Waldmanage-

ment mitunter Abwägungen zwischen Maßnahmen im Sinne der Klimaanpassung und Maßnahmen im Sinne 

der CO₂-Speicherung. Dies beeinflusst etwa die Wahl der Baumarten und die angewandten Management-

praktiken (Verkerk et al. 2022).  
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Andere CDR-Methoden könnten per se die Anpassung an den Klimawandel erschweren. So ist der Anbau von 

Biomasse in Form von Energiepflanzen-Monokulturen in Verbindung mit der geologischen Speicherung von 

CO2 (Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS) zwar von großer Bedeutung für die Entnahme von 

Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre. Denn anders als die konventionellen landbasierten Entnahme-Me-

thoden ermöglicht z.B. BECCS über die Einlagerung von CO2 in Gesteinsschichten eine dauerhafte CO2-Spei-

cherung. Doch die Verfügbarkeit von Biomasse ist aufgrund der knappen Landressourcen begrenzt und in der 

Regel läuft der Biomasse-Anbau der Anpassung an den Klimawandel zuwider. Denn Monokulturen sind vul-

nerabler gegenüber Klimarisiken als artenreiche Ökosysteme, da sie eine geringere Biodiversität und damit 

eine geringere Widerstandsfähigkeit aufweisen als artenreiche Ökosysteme (Thonicke et al. 2024; Böttcher 

et al. 2024).  

Die exakte Wirkweise und das Ausmaß von Synergien und Zielkonflikten zwischen Klimaanpassung und der 

Entnahme und Speicherung von Kohlenstoffdioxid hängt von der Entnahmemethode selbst, der Art der Um-

setzung sowie dem regionalen und lokalen Kontext ab (Gidden et al. 2024). Letztendlich sind die Nebenef-

fekte von CO2-Entnahmen so komplex, dass sie häufig nur fallspezifisch in Gänze erfasst werden können 

(ESABCC 2025). Ein entsprechender Governance-Rahmen und gezielte Policy-Mechanismen sind nötig, um 

Synergien effektiv zu nutzen und Zielkonflikte einzuschränken.  

Die konkreten Wechselwirkungen zwischen CDR und Klimaanpassung zu verstehen, ist essenziell für eine 

zielgerichtete Klimapolitik. Dennoch findet das Zusammenspiel von CDR und Anpassung in der wissenschaft-

lichen Forschung und in politischen Strategien bislang noch wenig Beachtung. Zwar sind die potenziellen Ri-

siken und Co-Benefits konventioneller, landbasierter CDR-Maßnahmen gut erforscht und werden auch im 

Kontext von natürlichen Klimalösungen und ökosystembasierter Anpassung diskutiert (Gidden et al. 2024). 

Doch die Erkenntnisse über die Wirkung unterschiedlicher Entnahme-Methoden auf Klimaanpassung sind 

teilweise noch begrenzt oder hypothetisch. Eine systematischere Analyse der komplexen Beziehung von CDR 

und Klimaanpassung und weitere Forschungsprojekte zu diesem Thema sind notwendig. Eine solche Analyse 

ist letztlich die Grundvoraussetzung dafür, um – wie in den Eckpunkten zur Langfriststrategie Negativemissi-

onen skizziert – „positive wie negative Nebeneffekte und Zielkonflikte [von CO2-Entnahmen] […] mit [der] 

Anpassung an den Klimawandel“ (BMWK 2024) zu analysieren und so effiziente und nachhaltige CO2-Entnah-

men zu gewährleisten.  
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Tabelle 7.1  Chancen und Risiken im Zusammenhang mit den Umweltauswirkungen der Skalierung von 

CDR-Methoden 

 

 

Auswirkungen 

 

Quelle: Übersetzt und adaptiert von ESABCC (2025).  

Anmerkung: Die Bewertung der Hindernisse für CDR-Methoden soll als Orientierung dienen und aufzeigen, inwieweit 

diese die großflächige Umsetzung einschränken könnten. Sie basiert auf aktuell verfügbaren Erkenntnissen. Allerdings 

sind viele dieser Hindernisse komplex und von zahlreichen Faktoren abhängig, was eine Verallgemeinerung erschwert. 

Die vorliegende Evidenz variiert dabei je nach Methode: Etablierte Ansätze mit längerer Anwendungsgeschichte (z.B. 

konventionelle Entnahmen im Landsektor) sind besser untersucht als neuartige Verfahren, etwa ozeanbasierte Metho-

den. 
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8 Erfassung von Wechselwirkungen zwischen Klimaanpassung 
und CDR im Policy-Rahmen auf Bundesebene 

Um Klimaanpassung und CDR gemeinsam zu denken, sind zwei zentrale Fragestellungen entscheidend: Ers-

tens stellt sich die Frage, welchen Beitrag CDR zur Anpassung an den Klimawandel leisten kann. Hierbei kann 

insbesondere der Schutz und die Stärkung natürlicher Kohlenstoffsenken als integraler Bestandteil von An-

passungsstrategien fungieren. Eine gezielte Anreizsetzung und Belohnung von Senkenleistungen im Rahmen 

von Anpassungsmaßnahmen – etwa durch Entlohnungsmodelle oder eine strategische Priorisierung – sollte 

daher systematisch in die Planung auf kommunaler und nationaler Ebene integriert werden. Synergien zwi-

schen CDR-Maßnahmen und Anpassung sollten als ein Entscheidungskriterium in politischen Prozessen be-

rücksichtigt werden. Zweitens ist zu klären, welche Anpassungsmaßnahmen notwendig sind, um CDR 

langfristig zu ermöglichen und zu stärken – etwa durch den Erhalt und die Wiederherstellung resilienter Öko-

systeme, wie z.B. durch die Entwicklung klimaresilienter Waldökosysteme. Dabei gilt es grundsätzlich, beste-

hende Risiken zu minimieren und die wissenschaftliche Forschung zu CDR und ihrer Verknüpfung mit 

Klimaanpassung deutlich zu intensivieren. Auf Bundesebene bieten insbesondere das KAnG, die DAS sowie 

das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) zentrale Regulierungsansätze, um eine integrierte Be-

trachtung von CDR und Klimaanpassung voranzutreiben. Allerdings ist die Verknüpfung beider Themen oft 

implizit und der aktuelle Regulierungsrahmen verpasst es häufig, ein konkretes Konzept zu entwickeln, das 

positive Wechselwirkungen anreizt und Zielkonflikte eindämmt. 

8.1 Das Bundes-Klimaanpassungsgesetz 

Das KAnG schreibt fest, eine Klimaanpassungsstrategie zu entwickeln, die u.a. die aus Entnahme-Perspektive 

relevanten Cluster „Land und Landnutzung“ sowie „Stadtentwicklung, Raumplanung und Bevölkerungs-

schutz“ abdeckt. Ferner legt das KAnG fest, dass „im Fall des Vorliegens mehrerer gleich geeigneter Maßnah-

men nachhaltige Anpassungsmaßnahmen Vorrang haben, insbesondere solche, die ausgeprägte Synergien 

zu den Bereichen des natürlichen Klimaschutzes […] haben“. Die Speicherung von Kohlenstoff wird dabei 

zwar nicht explizit als Faktor zur Priorisierung von Anpassungsmaßnahmen benannt, allerdings ist eine Be-

rücksichtigung dieses Faktors im Gesetz angelegt. 

8.2 Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 

Die DAS 2024 adressiert Kohlenstoffspeicherfunktionen nur in Teilen explizit. Relevant ist in dieser Hinsicht 

vor allem das Cluster „Land und Landnutzung“, welches die Kohlenstoffspeicherfunktion von Landsenken an 

verschiedenen Stellen benennt. Auch das Cluster „Übergreifende Handlungsfelder“, erwähnt untergeordnet 

Lösungen für Klimawandelanpassung als natürliche Kohlenstoffsenken. Peripher wird die Kohlenstoffspei-

cherung im Cluster „Stadtentwicklung, Raumplanung und Bevölkerungsschutz“ benannt. So wird der vorbeu-

gende Hochwasserschutz in Flussgebieten einschließlich CO2-Senken als Handlungsfeld eines 

Klimaanpassungsmonitorings für Raumordnungspläne hervorgehoben. Das Ziel einer Aktivierung von Stadt-

grün wird im gleichen Cluster allerdings ohne Verweis auf Senkenpotenziale diskutiert, obwohl hier die Mög-

lichkeit bestünde, das Potenzial von urbanem CDR zu hebeln.  



 

101 

 

Klimaanpassung im föderalen System – Planung, Koordination, Finanzierung 
 

Innerhalb des Clusters „Land und Landnutzung“ findet die Kohlenstoffspeicherung besondere Beachtung in 

den Handlungsfeldern „Boden“ und „Landwirtschaft“. In ersterem verfolgt die DAS vorrangig das Ziel, die 

Widerstandsfähigkeit der Böden gegenüber den Folgen des Klimawandels zu stärken. Übergeordnetes Ziel 

des Handlungsfeldes „Landwirtschaft“ ist die Stärkung der Resilienz der Agrarökosysteme, indem standort-

angepasste, nachhaltige Bewirtschaftung und Struktur angestrebt werden, die wiederum der biologischen 

Vielfalt, der Biotop- und Strukturvielfalt, einer stabilen Rohstoffproduktion und einem klimaresilienten Land-

nutzungssystem zuträglich sind. Das gemeinsame Unterziel 0.I zur Kohlenstoffspeicherfunktion und zum Hu-

musgehalt ist ein gutes Beispiel für die Vorteile einer integrierten Betrachtung von Klimaanpassung und CDR: 

Maßnahmen wie standortgerechte Bewirtschaftung, Humuserhalt und -aufbau zielen primär auf Boden-

gesundheit, Fruchtbarkeit und Erosionsschutz ab. Gleichzeitig bergen sie Potenziale zur Kohlenstoffspeiche-

rung. Wie in der DAS an dieser Stelle gefordert, sollten weitere Indikatoren und Monitoring-Systeme 

entwickelt werden, um den Humusgehalt und den gespeicherten Kohlenstoff in Landflächen zu überwachen. 

Außerdem sollten die Maßnahmen zur Erreichung von Unterziel 0.I so weiterentwickelt werden, dass sie 

stärkere Anreize zur Verknüpfung von Anpassung und Bodenkohlenstoffspeicherung schaffen. 

Das Handlungsfeld „Wald und Forstwirtschaft“ greift einen weiteren zentralen Aspekt auf, nämlich die An-

passung bestehender Senken an den Klimawandel. In der DAS wird dargelegt, dass die Förderung artenrei-

cher und klimaresilienter Wälder nicht nur die Anpassungsfähigkeit gegenüber Extremwetterereignissen 

stärkt, sondern zugleich die langfristige Kohlenstoffspeicherfunktion der Waldbestände sichert. Die Absiche-

rung bestehender Senken durch Anpassungsmaßnahmen wird in der DAS implizit durch das Ziel 5 im Cluster 

„Land und Landnutzung“ erfasst (Klimaresiliente Wälder und adaptives naturnahes Waldmanagement). Die 

Relevanz dieses Ziels könnte gestärkt werden, indem die Bedeutung klimaresilienter Wälder für die Kohlen-

stoffspeicherung explizit benannt wird.  

Die ressortübergreifende Zusammenarbeit wird in der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Anpassung an den 

Klimawandel“ (IMAA) unter Leitung des BMUKN (zuvor BMUV) koordiniert, in der alle Bundesministerien ihre 

Aktivitäten, Ziele und Maßnahmen abstimmen, um Zielkonflikte zu vermeiden und Synergien bei der Klima-

anpassung zu nutzen. Eine systematische Bewertung möglicher Synergien und Zielkonflikte bleibt bislang 

aber weitgehend aus. Als positiver Impuls kann ein Förderaufruf (BMUV 2025) im Rahmen der DAS-Förder-

richtlinie „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ betrachtet werden, der im April 2025 

veröffentlicht wurde und sich mit einem Volumen von zehn Millionen Euro aus Mitteln des Aktionsprogramm 

Natürlicher Klimaschutz (BMUV 2023a) gezielt an Kommunen richtet. Gefördert werden Konzepte für nach-

haltige Klimaanpassung und natürlichen Klimaschutz mit besonderem Fokus auf Synergien zwischen Anpas-

sung, Biodiversitätserhalt und naturbasierten Lösungen. 

8.3 Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz 

Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK; BMUV 2023a) geht über KAnG und DAS insofern hinaus, 

als es die Verknüpfung von CDR und Klimaanpassung übergeordnet adressiert. Um der Biodiversitäts- und 

Klimakrise in einem integrierten Ansatz entgegenzuwirken, werden Maßnahmen zur Erhaltung, Renaturie-

rung und Wiederherstellung von Ökosystemen vorgestellt. Kohlenstoff-Bindung und eine bessere Anpassung 

an den Klimawandel werden als Synergieeffekte in der Stärkung resilienter Ökosysteme explizit benannt. Das 

ANK setzt konkret auf die Stärkung natürlicher Kohlenstoffsenken durch Schutz, Renaturierung und Umbau 
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von Mooren, Wäldern, Böden, Agrarlandschaften, urbanen Räumen sowie marinen und küstennahen Öko-

systemen. Der integrative Anspruch liegt darin, dass zentrale Maßnahmen wie die Wiedervernässung von 

Mooren, die Renaturierung von Flüssen und Auen oder der Umbau zu klimaresilienten Mischwäldern zugleich 

CDR-Potenziale erschließen und die Anpassungsfähigkeit erhöhen. Damit adressiert das ANK die beiden Leit-

fragen nach dem Beitrag von CDR zur Anpassung sowie den Anpassungserfordernissen zur Stabilisierung von 

Senken vergleichsweise systematisch. Gleichwohl zeigen sich erhebliche Herausforderungen für die Entwick-

lung einer langfristigen integrierten Strategie. Der wissenschaftliche Beirat für Natürlichen Klimaschutz 

(WBNK) des BMUKN hat im Juli 2025 eine grundlegende Überarbeitung des Programms empfohlen. Kritisiert 

wird in der Stellungnahme (Herold et al. 2025) insbesondere die Ausgestaltung des ANK als zeitlich begrenz-

tes Förderprogramm, das durch dauerhaftere Finanzierungs- und Anreizmechanismen für Klimaanpassung 

ersetzt werden sollte. Unter anderem verweist der WBNK auf die Gefahr, dass das Programm trotz ambitio-

nierter Ziele nicht die notwendige Langfristigkeit entfaltet, um Senkenleistungen dauerhaft zu stabilisieren. 

Die WPKS schließt sich dieser Forderung an und empfiehlt auch mit Blick auf die Verknüpfung von Klimaan-

passung und CDR stabile Finanzierungsstrukturen zu schaffen (Kapitel 4.1), die systematische Anreize für die 

parallele Maximierung von Klimaanpassung und Kohlenstoffspeicherung schaffen. Das ANK liefert zwar eine 

institutionelle Grundlage für die Integration von CDR und Anpassung, bleibt aber in zentralen Punkten frag-

mentarisch und bedarf einer Weiterentwicklung, die ökologische Kohärenz, finanzielle Planbarkeit und sek-

torübergreifende Verbindlichkeit stärker berücksichtigt. 

8.4 Eckpunkte für die Langfriststrategie Negativemissionen  

In den Eckpunkten für die geplante Langfriststrategie Negativemissionen (LNE) wird mehrfach betont, dass 

sich CDR und Anpassungsstrategien an den Klimawandel gezielt verbinden lassen. Beispielsweise wird im 

Bereich des Bodenmanagements darauf hingewiesen, dass Humus nicht nur für die Kohlenstoffspeicherung 

von Bedeutung ist, sondern auch eine zentrale Rolle für Bodenfruchtbarkeit, Bodengesundheit und Klimaan-

passung spielt. In der Bewertung von CDR-Methoden wird Klimaanpassung ausdrücklich als eines mehrerer 

Kriterien benannt, die mit Blick auf potenzielle Synergien und Zielkonflikte systematisch berücksichtigt wer-

den sollen. So wird in Kapitel 4.2 der LNE ausgeführt, dass u.a. positive wie negative Wechselwirkungen mit 

weiteren Nachhaltigkeitszielen analysiert werden sollen, um eine effiziente und nachhaltige CO2-Entnahme 

zu gewährleisten.  

8.5 Aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene 

Ein wichtiger Impuls für die Integration von Klimaanpassung und CDR könnte von dem geplanten EU-weiten 

Klimaanpassungsgesetz ausgehen, das zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember 2026 vorgelegt werden 

soll (EU-Kommission 2026) und einen rechtlichen Rahmen bieten kann, um Synergien systematisch zu veran-

kern. Auch das europäisches Waldgesetz (EUDR) könnte einen zentralen Hebel für die Stärkung der Synergien 

zwischen Klimaanpassung und Kohlenstoffspeicherung darstellen, doch seine aktuelle Verwässerung und die 

Verschiebung seiner Umsetzung bis Ende 2026 mindern dieses Potenzial (EU-Kommission o.D.). 
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8.6 Aufbau eines Entlohnungsmechanismus für CDR 

Grundsätzlich erfordert der Einsatz von CDR den Aufbau eines separaten Entlohnungsmechanismus, der ver-

hindert, dass die Entnahmen dauerhaft von öffentlicher Hand finanziert werden müssen. Eine Möglichkeit 

stellt in diesem Zusammenhang eine Integration von CDR in den Europäischen Emissionshandel dar. Eine der 

Atmosphäre entnommene Tonne CO2 könnte so durch den Verkauf von Zertifikaten entlohnt werden und 

damit einen Markthochlauf finanzieren. Ein entsprechender Entwurf der EU-Kommission wird für Mitte 2026 

erwartet.  

Um die Integrität des Mechanismus und die Qualität von Entnahmen zu sichern, Zielkonflikte mit u.a. Klima-

anpassung zu vermeiden und gleichzeitig die verschiedenen Potenziale und Synergien zu nutzen, sollte die 

Bepreisung von permanentem neuartigen CDR und landbasierten konventionellen Methoden dabei grund-

sätzlich voneinander getrennt werden. 

8.7 Risiken begrenzen und unterschiedliche Ziele sowie Steuerungsinstrumente 
für verschiedene Entnahme-Methoden festlegen 

Gleichzeitig gilt es, die Zielkonflikte zwischen Klimaanpassung und CDR zu begrenzen. Nach bisherigem For-

schungsstand ist davon auszugehen, dass Zielkonflikte einerseits stark orts- und kontextspezifisch sind und 

von der speziellen Umsetzung einer Maßnahme abhängen, dass aber andererseits gewisse CDR-Methoden 

wie z.B. BECCS tendenziell ein erhöhtes Konfliktpotenzial bergen. Gleichzeitig ist BECCS von der Entnah-

meseite her betrachtet, eine wichtige Option, um die permanente Speicherung von CO2 zu gewährleisten. 

Ein Portfolio-Ansatz, der unterschiedliche CDR-Methoden miteinander vereint, ist daher unabdingbar, um 

einerseits Entnahmen in ausreichendem Umfang zu erzielen und andererseits auch die Zielkonflikte mit der 

Klimaanpassung einzugrenzen, die sich aus unterschiedlichen Entnahme-Verfahren ergeben (Smith et al. 

2024; Strefler et al. 2021).  

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, konkrete minimale und maximale Entnahme-Ziele zu definieren und 

dabei klar zwischen temporären (zum großen Teil konventionellen) und permanenten Entnahmen zu unter-

scheiden (ESABCC 2025). Das schafft einerseits die für die CDR-Marktentwicklung notwendige Balance aus 

Sicherheit und Flexibilität. Außerdem erleichtert eine separate Zielsetzung die Begrenzung von Risiken ein-

zelner CDR-Methoden für Gesellschaft und Ökosysteme im Allgemeinen und Klimaanpassung im Speziellen. 

Die getrennte Zielsetzung bedeutet auch, dass getrennte Finanzierungssysteme für temporäres und perma-

nentes CDR notwendig sind. Die deutsche Bundesregierung sollte sich auf europäischer Ebene für eine koor-

dinierte Zielsetzung für temporäres und permanentes CDR starkmachen und aus den gemeinsamen 

europäischen Zielen nationale Entnahme-Ziele ableiten, die die Zielkonflikte angemessen berücksichtigen. 

8.8 Qualität und Nebeneffekte von CDR durch robuste Überwachung,                       
Berichterstattung und Verifizierung kontrollieren 

Die Zertifizierung von CO2-Entnahmen ist unerlässlich, um ihre Qualität zu gewährleisten und maximale Sy-

nergien zwischen CDR und Klimaanpassung zu ermöglichen. Voraussetzungen für eine verlässliche Zertifizie-

rung sind ein robustes System zur Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung sowie klare Richtlinien. 

Neben der Speicherdauer und den generellen Nebeneffekten auf Ökosysteme und Gesellschaften sollte bei 
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der Zertifizierung von Entnahmen auch die Wechselwirkung mit Klimaanpassung berücksichtigt werden. Die 

2024 verabschiedete europäische Carbon Removals and Carbon Farming Certification (CRCF)-Verordnung 

(EU 2024) ist ein erster wichtiger Schritt für die Qualitätssicherung von CO2-Entnahmen innerhalb der EU. Für 

den nachhaltigen Einsatz von CDR im Einklang mit den Anpassungszielen ist es nun entscheidend, die Zertifi-

zierungsmethodologien auf weitere CDR-Methoden auszuweiten und die Kriterien für die Anwendung regel-

mäßig zu aktualisieren. Die Verordnung legt fest, dass CO2-Entnahmen „die Umwelt nicht erheblich 

beeinträchtigen [dürfen] und imstande sind, positive Nebeneffekte für [u.a.] Anpassung an den Klimawandel“ 

zu bewirken (EU 2024). Wichtig ist nun, konkrete Indikatoren zur Erfassung der Auswirkungen von CDR auf 

Klimaanpassung festzuschreiben. 
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